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I, 
Der Kredit des ländlichen Grundbeſitzes... 

Wir halten es für nothwendig, uns von vornherein dagegen zu 
verwahren, daß die Fragen, welche den Gegenſtand unſerer Gre 
örterung bilden ſollen, mit dem Begriffe, den man gewöhnlich durch 
den Ausbrud: „ländlicher Realkredit" bezeichnet, in einer irgendwie 
ausſchließlic entſcheidenden Verbindung ſtehen. Hierbei nehmen 
wir das Wort: „Realfrebit” in demjenigen Sinne, in welchem 
es für ein Kreditverhältniß gebraucht wird, das dem Gläubiger 
wegen des mit der Sorderunig verbundenen Realredjts eine befone 
dere Sicherheit bietet. Unter: Zugrundelegung dieſer Begriffsbe- 
ſtimmung iſt der „ländliche Realkredit" identif mit dem Hypo- 
thekenkredit, deſſen die Beſißer“ ländlicher Grundſtücke ſic bedienen. 

Gewiß iſt der Schuß, mit welchem ein Kreditverhältniß durch 
die Gefege verſehen iſt, bei der Beurtheilung dieſes Verhältniſſes 
von vorzüglicher Bedeutung. Gewiß fällt derſelbe mit hervortretender 
Wirkung insbeſondere dann in's Gewicht, wenn es ſich um die 
größere oder geringere Bereitwilligkeit der Rapitalbeftger zur Gee 
währung des Kredits und danach, wenn es fich um die größere 
oder geringere Wohlfeilheit des Kredites handelt. So unterliegt 
es keinem Zweifel, daß bei einer OWCA. wie fie 
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in den altlinbifchen Provinzen des Preußiſchen Staates beſteht, 

unter übrigens gleichen Verhältniſſen ein ländlicher Grundbeſitzer 

leichter und mit geringeren Opfern gegen Verpfändung ſeines Grund- 

fide Kredit erhalten wird, als unter der Herrſchaft des gemeinen 

deutſchen Pfandrechts, das von einer Publicität und Specialität 

ver Hypotheken Nichts weiß. Ebenſowenig läßt ſich beſtreiten, daß 

die Einführung einer noch weitergehenden Garantie, als ſie die 

einfache ibypothefarifhe Eintragung giebt, nach den angedeuteten 

beiden Richtungen hin denjenigen Forderungen, welchen dieſe 

Garantie zukommt, einen eigenthümlichen Charakter allen übrigen 

Hypothetenforderungen gegenüber aufprägen muß. Endlich wollen 

wir nicht in Abrede ſtellen, daß der ſogenannte Perſonalkredit, deſſen 

ein Grunbbeftger genießt, grade wegen des Nichtvorhandenſgins 

einer reglrechtlichen. Aſſekuranz mannigfache Verſchiedenheiten im 

Vergleich zu. dem Realkredit deſſelben Beſitzers zeigt. Wir halten 

es indeſſen nicht für ſchwierig, den Nachweis zu erbringen, daß 

alle dieſe Verſchiedenheiten, wenn ſie auch in einem einzelnen Falle 

und, „ſelbſt in vielen einzelnen Fällen für die Betheiligten von der 

eingreifendſten Bedeutung ſind, dennoch im Allgemeinen nur die 

Oberfläche ober nur die eine Seite der Sache herühren. 

Das. Realrecht, durd) welches eine Forderung geſichert wird, 

hat den Zwed, dem Gläubiger einen Gegenſtand anzuweiſen, aus 

welchem, er ſchlimmſten. Falls ſeine, Befriedigung erlangen kann, 

abgeſehen von den Veränderungen, die ſich etwa mit ſeinem Schuldner 

zugetragen haben. Es verſchafft dem Kreditgeber die Möglichkeit, 

mit Klage und Exekution ſelbſt gegen einen inzwiſchen neu einge- 

tretenen Befiger der verhafteten Sache vorzugehen. Hiernach kann 

eine Meinungsvyerſchiedenheit über das Gebiet, auf welches Die 

Eigenſchaft einer Forderung als R ealforderung gehört, nicht wohl 

beſtehen, Ein weſentliches Stü> eines jeden Kreditverhältniſſes 

śft ſeine Realiſation durch Rücerſtattung des kreditirten Kapitals
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zur verabredeten Zeit, Die Frage, ob das Geſeß dem Gläubiger 

die Mittel an die Hand giebt, dieſe Realiſation zu erzwingen, 

und welcher Art die Mittel ſind, Durch welche ein folder Zwang 

geübt werden kann, ſteht alſo in direktem Zuſammenhange mit 

einem bedeutungsvollen Punkte des Kreditverhältniſſes. Es liegt 

aber auch am Tage, daß einmal dieſer Punkt durch die Geſtaltung 

jener Frage keineswegs erſchöpft wird, und daß dies zweitens noch 
weniger mit dem ſonſtigen Inhalte des Kreditverhältniſſes der Fall 

iſt. Die Eintheilung der geſammten Kredite, welche in einem 

Lande gegeben und empfangen werden, in perſönliche und dingliche 

Kredite und die Hervorhebung 3. B. der ABedyfelfrebite unter den 

erſteren und der hypothekariſchen unter den Legteren, wird gewiß 

von Niemandem in dem Sinne genommen werden, als ob darin 

das Weſen aller jener Kredite aufginge. 

Wir bleiben zunächſt dabei ſtehen, daß ſelbſt die durch die 

Conſtituirung von Realrechten für die Forderung ſo nahe betroffene 

Beendigung des Kreditverhältniſſes weit davon entfernt ifi, 

Durd) das Vorhandenſein eines Realrechts oder Durch den Mangel 

eines ſolchen ausſchließlic beſtimmt zu werden. Klage und Eres 

kution haben es nur mit denjenigen Hinderniſſen der Erfüllung zu 

thun, welche in dem Willen des Verpflichteten ihren Grund haben, 

fie negiren und brechen dieſen Willen, wenn er ſich dem Willen 

des Gläubigers entgegenſtellt. Allein es giebt Doch unzweifelhaft 

auch folche Hinderniſſe der Erfüllung, Die nicht aus dem Willen 

des Verpflichteten, ſondern aus der Sache ſelbſt entſpringen. Ein 

Sculdner, welder ein Darlehn aufnimmt, um mit Hülfe des ere 

haltenen Kapitals ſich auf einer öffentlichen Lehranſtalt zum Arzte 

heranzubilden, iſt unter allen Umſtänden auch beim beſten Willen 

nicht im Stande, die Rücerſtattung zu rechter Zeit zu leiſten, wenn 

dieſelbe auf einen beſtimmten Tag drei Jahre nach dem Empfange 

verabredet iſt, Ebenſowenig wird ein Erbe, der bei der Nachlaßs 
1* 
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ihälung ein Gut übernimmt und ſich dabei verpflichtet, die Hälfte 

ped" Werthes nach drei Jahren an ſeine Miterben herauszuzahlen, 

DATAH denken“ können, am Verfalltage ſeinen Verpflichtungen zu ge- 

nügen/""Ob' die Förderung des Darlehnsgebers durch einen Wechſel 

und der Anſpruch der Miterben durch hypothekariſche Eintragung 

geſichert iſt," ändert an der Unmöglichkeit, wie ſte vorliegt, Nichts. 

"Vielleicht iſt es erforderlich, daß wir ein Mißverſtändniß ab- 

ſchneiden, "welches durch) den fo eben gebrauchten Ausdrud: Une 

möglichkeit hervorgeruifen werden könnte. Wenn wir geſagt haben, 

e8 fe ben Schuldnern, welche wir uns vorſtellten, unmöglich, 

ihre Gläubiger zu rechter Zeit zu befriedigen, fo ſoll darin nicht 

die Behauptung liegen, die Gläubiger könnten unmöglich zu rechter 

Zeit zu Ihrer Befriedigung gelangen. In ven meiſten Fällen wird 

Nichts im Wege ſtehen, daß ſich Der Kreditempfänger nach neuem 

Kredite" umſieht, unt mit dem erhaltenen Käpital den alten Kredit 

zu 'de>en. “Jn dem zweiten der von uns gewählten Beiſpiele mag 

der Uebernehmer des Nachlaßguts auch dadur< Rath ſchaffen 

können, vaß er vas Gut veräußert und von dem Erlöſe ſeine Schuld 

bezahlt. Was wir ausdrücken wollten, iſt Etwas Anderes. Wenn 

der Uebernehmer des zur Theilung geſtellten Grundſtücks daſſelbe 

verkauft, um die fällig gewordenen Antheile ſeiner Miterben zu 

bezahlen, ſo iſt dies, eigentlich geſprochen, keine Realiſation des 

Kreditverhältniſſes, ſondern eine Aufhebung deſſelben von der Be- 

gründung an und eine Aufhebung dieſer Begründung ſelbſt. Der 

Wille ver Theilungsberechtigten iſt bei Abſchluß des Erbrezeſſes 

dahin gegangen, das Gut zum Zwede der Theilung nicht zu ver- 

kaufen, fondern es bei einem der Miterben zu erhalten. Der Ver- 

kauf zum Zwecke der Befriedigung der Ueberlaſſer führt alſo nicht 

die Beſtimmung aus, auf welcher das Kreditverhaltnip ruhte, ſon- 

dern "eb rebreffirt "dieſe" Beſtimmung. Nimmt man aber an, daß 
dine neue Schuld fontrabirt wird, um dem Gläubiger das 'Seinige
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zu geben, fo iſt, dad Kreditverhaltnif ebenfalls nicht, realifirt, e8 

iſt vielmehr nur ein Wechſel in der Perſon des Gläubigers. eine 

getreten. Aud) ohne ein tieferes Eindringen in. das Weſen des 

Kredits, ergiebt ſich dies aus der. täglichen Uebung. des. Geſchäfts- 

lebens Durch cine einfa<e Beobachtung. G8 iſt bekanntlich etwas 

gang gewöhnliches, daß dex neu eintretende Gläubiger die gu „bez 

zahlende Forderung erwirbt und durch den Kaufpreis den früheren 

Gläubiger befriedigt. Unſere. Ausführung geht hiernach; wenn 

wir das Ergebniß derſelben, ſchärfer präciſiren. wollen, dahin: daß 

ſich gewiſſe. Kredite von anderen durch die ihnen innewohnende 

Unmöglichkeit, in kurzer Zeit realifirt zu werden, unterſcheiden: 

Im Gegenſaß zu derjenigen Beſonderheit, die „ein: Mreditver- 

hältniß burdy den ihm - verliehenen Redhtsfdyug erhält, einer, Bee 

ſonderheit, „welche direkt zunächſt den Gläubiger „angeht; iſt bie 

im -Vorigen hervorgehobene. Eigenthümlichkeit einer. Klaſſe des 

Kredits anſcheinend faſt ausſchließlich für den Schuldner. von Bee 

deutung.“ Wie wir indeſſen früher bemerkten, daß die Verminderung 

der Gefahr für. den Gläubiger, durc< den bloßen Willen.des Schuld- 

ners um ſein Kapital. zu fommen, für den Schuldner bie Hinweg- 

räumung einer. der Erlangung des Kredits entgegenſtehenden 

Schranke iſt, fo. läßt ſich, auch bei den jetzt. geſchilderten. Verhält- 

niſſen. der Zuſammenhang zwiſchen den, Intereſſen des Schuldners 

mit denen des Gläubigers nicht verkennen. Die Sicherheit des 

Kredits iſt ein Grund für, ſeine, Wobhlfeilheit, wenn dagegen, ein 

Kredit ſeiner Natur. nach auf viele Jahre hinausgefdoben ift, fo 

koſtet er insgemein, fchon bei der, Begriindnng, erheblich. „mehr, als 

ein kurzer Kredit, und dies ſelbſt dann, wenn.er als kurzer Kredit 

ausdrüclich: bedungen, iſt. 

Sobald e8 feſtſteht, daß der Schulbner nad) Ablauf der fe 

gefebten Zeit über das Kapital, welches die Befriedigung. ded 

Gläubigers erfordert, nicht verfügen wird, fo. iſt. der Gedankengang, 
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welchen der Gläubiger bei der Gingehung des Verhältniſſes burche 

zumachen hat, ungefähr folgender. Wenn der Schuldner rechtzeitig 

Zahlung leiſten ſoll, ſo iſt dazu nothwendig, daß er Maßregeln 

ergreift, welche ihm ben Befig der Kapitalien, die ihm ſelbſt nicht 

zu Gebote ſtehen, vor dem Verfalltage zuführen. Nicht jeder 

Schuldner, und wäre er in ſeinem Erwerbe der Tüchtigſte , kennt 

pie Mittel und Wege , welche eingeſchlagen werden müſſen, um 

einen Kapitaliſten zur Gewährung von Kredit zu vermögen. Nicht 

Jeder ſchlägt die Wege, die ihm auch von Wohlmeinenden gewieſen 

werden, im richtigen Augenblide ein. Sehr Biele ſchreen vor den 

Opfern zurück, ohne welche ſie doch dasjenige, was ſie ſuchen, nicht 

erlängen können. Es liegt ſo nahe, die Höhe des Opfers, welches 

verlangt wird, einer vorübergehenden Konjunktur zuzuſchreiben 

und auf beſſere Zeiten zu warten. Auch das iſt nicht unmöglich, 

daß zur Verfallzeit wirklich eine ungünſtige Konjunktur herrſcht. 

In jedem Falle iſt der Schuldner geneigt, auf die Nachſicht des 
Gläubigers zu rechnen, und ſich durch die nach ſeiner Auffaſſung 

ibm entgegentretende Unbarmherzigkeit verbittern und zu ſeinem 

eigenen Schaden vom Handeln zurüFhalten zu läſſen. Nach Alle- 

'vem wird zum Scluſſe vielleicht Nichts Anderes übrig bleiben, 

als Gewalt zu brauchen. Es wird eine Klage angebracht werden 

müſſen, es wird möglicherweiſe auch zur Exekution kommen. Gleich- 

viel welcher Art die anzuſtrengende Klage iſt, ob das durch- 

żumacheńbe Prozeßverfahren dem Schuldner die Möglichkeit giebt, 

vurch Einwendungen bie Sache in die Länge zu ziehen oder nicht, 

ob die Exekution vorausſichtlich einen langſamen oder einen ſchnellen 

Verlauf nehmen wird, = unter allen Umſtänden iſt auf Zeit- 

verluſt und Aergerniſſe zu redynen, Daß auch die Möglichkeit dazu 

vorliegt, dafür muß der Schuldner den Gläubiger von vornherein 

bezahlen. 

"Man wird gegen die Gründe, welche wir für den verhaltnip-
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mäßig hohen Preis der kurz ftipulirten Und von Natur latgen 
Kredite durch den Mund des mit ſich zu Nathe gehenden Gläu- 
bigers anführten, nicht erinnern können, daß dieſelben ebenſo 
bei jedem andern Kredite Plaßz greifen. Allerdings iſt es richtig, 

daß auch ein Kaufmann, der leicht verkäufliche Waaren auf ſec<s- 

monatlichen Kredit entnimmt, oder ein Landwirth, der den Preis 

des Saatgetreides für ein Jahr ſchuldig bleibt, 'den Gläubiger in 

dieſelbe unangenehme Lage verfegen kann, wie derjenige, welcher 
eine Rückzahlung zu einem Termine verſpricht, den er jedenfalls 
nicht einzuhalten vermag. Es liegt aber auf der Hand, daß troß- 
dem eine große Verſchiedenheit in Bezug auf dieſen Pünkt 'zwiſchen 

den Schuldnern der einen und der andern Art obwaltet. Bei den 

Schuldnern der erſteren Art weiß der Gläubiger von vornherein, 

daß ein etwaiges Ausbleiben der Zahlung auf der Unterlaſſung 

einer ſehr einfachen Handlung, der Zahlung ſelbſt, 'berühen wird. 

Gewiß iſt es aber viel unwahrſcheinlicher, daß es Jemand auf 
Prozeſſe und Koſten ankommen läßt, bloß um jene einfache Handlung 

nicht zu 1eiſten, als daß er ſich dieſer Eventuälität ausfegt, weil es 

eine ganze Reihe von Handlungen gilt, die weder leicht nody mit 

beſonderen Annehmlichkeiten verbunden ſind. Wenn es aber auch 
denkbar iſt, daß der Kaufmann, wenn er die entnömmene Madre 
bezahlen ſoll, über das nöthige Kapital nicht verfügt, ſo iſt dies 
Doch nur denkbar, nicht über allem Zweifel erhaben. Die größere 
Wahrſcheinlichkeit für das Eintreten des von dem Gläubiger zu 
befürc<htenden Mangels iſt eben dasjenige Moment, welches die 
Steigerung des Preiſes herbeiführt. 

Wir haben bisher den Fall im Auge gehabt, wenn ein ſeiner 
Natur nach langer Kredit nur auf kurze Zeit gefordert und ge- 

geben wird. Es iſt ſelten, daß ſchon bei Eingehung des Verhält» 

niſſes dieſe Natur des verlangten Kredits ausdrüclich anerfannt 
und der Zahlungstermin 'auf eine derſelben entſprechende entfernte 
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Beit. hinausgefdoben wird. „Die Kredite, welche zum. Zwede der 

Unterftiignng gewährt werden, machen von der Regel, daß der 

Gläubiger. kurze Zahlungstermine zu bedingen pflegt, allenfalls 

eine. Ausnahme.. Ueber die Urſachen, die den Gläubiger davon 

guriidhalten müſſen, einen langen Kredit als. ſolchen auch zu verab- 

reden, . wird. eine in wenig Worte zu kleidende Erwägung hin- 

reichende Aufklärung verſchaffen. Die Frage, ob mit Sicherheit zu 

erwarten fei, daß der Schuldner im Stande ſein werbe, das free 

ditirte Kapital nad Ablauf Der bewilligten Friſt - zurückzuerſtatten, 

und, ob.er ſelbſt — oder ein Anderer, der an ſeine Stelle getreten, — 

zwangsweiſe zur Erfüllung der übernommenen Verpflichtungen 

werde: angehalten, werden können, dieſe, Frage läßt ſich mit einiger 

Zuverläſſigkeit nur unter der. Vorausſezung ; rebus sie stantibus 

beantworten. „Wer in den zwanziger Jahren unſeres Jahrhunderts 

einem „Tuchfabrifanten. im Grofherzogthum Poſen ein Darlehn 

auf ſechs Monate, — oder auf zweimal oder viermal. fo lange — 

vorſtre>en. wollte, Der konnte ein nach. menſchlichem Mafftabe bez 

gründetes „Urtheil: darüber - gewinnen, ob er im Begriffe fei, ein 

Riſiko, zu Übernehmen „ unb ob dieſes Niſiko. die Wahrſcheinlichfeit 

des Verluſtes „einſchließe. Wurde aber. Jemand. zu derſelben Zeit 

von cdemſelben „Manne um ein Darlehn auf zehn oder zwanzig 

Jahre angeſprochen, ſo befand er fich in ganz-anderer Lage. Er hatte 

keinen. Anhalt, um ſich zu vergewiſſern, daß nach zehn. oder zwanzig 

Jahren. noch, eine Tuchinduſtrie im Großherzogthum Poſen exiſtiren, 

und daß Der Empfänger. des Darlehns, nach. dieſer Zeit auch nur 

über fo viele Pfennige verfügen werde, als er für den Augen- 

bli> Thaler, zur Dispofition hatte. In. der That würde derjenige, 

welcher in jenen Jahren einen Kredit, wie der von uns voraus- 

gefegte, bewilligt hätte, zu ſeinem Schaden. über die Vergänglichkeit 

alles Irdiſchen belehrt worden fein. Als der Abſatz nad) Polen 

und Rußland ben preußiſchen Tuchen. verſperrt worden war, ger
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währte Niemand mehr einem Tuchmacher im Poſenſchen elbft auf 
furze Zeit nur den zehnten. Theil des Kredites, der ein Sahrgehert 
vor der betreffenden Maßregel nicht die - geringſte Sdwierigkeit 
gefunden haben, würde. 

Die Beſitzer von Kapitalien pflegen indeſſen, wie Sedermann 
wcif, mit der Hergabe des Ihrigen mod eine andere Abſicht zu 
verbinden, als bie; nach "Ablauf der Kreditfriſt' das He-gegebene 
wiederzuerhalten. - Sie verzichten darauf, ihr Eigenthum in eigener 
Obhut und zu eigener Verfügung zu behalten, um für die Ueber- 
laſſung dieſes Eigenthumes an einen" Dritten einen Gewinn zu 
erzielen. Daraus folgt von ſelbſt, daß ein zu kreditirendes Ka- 
pital unter ſonſt gleichen Verhältniſſen am liebſten denjenigen Ott 
wählt, an dem es ſeinem Herrn bie "höchſten "Früchte " abwirfs 
Wenn nun ein Kapitaliſt für ſein Kapital einen ſolchen "Ort aut 
fudjt, ſo wird er dabei für die Gegenwart und für eine Zufunfi, 
welche nicht weit über dieſe Gegenwart hinausliegt an die Gr 
gebniſſe ſeiner oder fremder Beobachtung ſich halten können: Er 
hat einfach zu vergleichen, welche Gewinne dem Kapital ju dieſir 
und in jener und in den Übrigen bekannten Anlagen bisher zug? 
fallen ſind.“ - Dagegen iſt es klar, daß die auf dieſe Weiſe ets 
mittelten Fattoren vollkommen unbrauchbar ſein werden, ſobald (8 
ſich darum handelt, für eine lange Zeit das Kapital in einen bee 
ſtimmten Kreis zu bannen. Es giebt Feine auch noch fo erleuchtete 
Vorausſicht, welche zn verbürgen im Stande Ware, bag diejenige 
Kapitalsanlage, welche heute für bie Lukrativſte gilt, nicht nad einer 
Reihe von Jahren von anderen Anlagen weit überholt ſein witd. 

Dem gegenwärtig ' verſammelten Landtage liegt "ein Geſek- 
Entwurf zur Berathung vor, welcher bie Beſeitigung der geſeß- 
lichen Zinsbeſchränfungen zum Swede bat. Bir wollen es 
„unerörtert laſſen, ob dieſem Entwurfe für jest. ein günſtiges Pro» 
gnoſtikon zu ſtellen ift, Allein die bloße Thatſache, daß er exiſtirt, 
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heweiſt, daß bie Staatóregierung bie künſtliche Becinfluffung der 

Kredithevegung, wie fie durd bie Wudhergefebe geübt wird, aufe 

zugeben zebenft. Wir gehören nicht gu denen, welche Die Wirz 

kungen, die von einer folchen Mafregel zu erwarten find, in maz 

terieller Seziehung gering anſchlagen, und wenn wir uns nicht 

täuſchen, iſt dieſe Meinung auch nicht bie allgemein verbreitete. 

Gleichviel aber, welches die richtige Meinung iſt, gewiß wird 

jeder Kapitaliſt Bedenken haben, es ohne Weiteres für ausgemacht 

zu halten, daß er nad) der gefeglichen Sanktionirung Der Abſichten 

per Regierung, ob dieſelbe. nun im dieſem oder in einem der 

folgenden Jahre erfolgt, ſein Kapital nur zu demſelben Zinsfuße 

wie gegenwärtig werde ſicher unterbringen können. So wie nun 

wird) die vorliegenden Verhältniſſe die Neigung genährt wird, mit 

ter Gewährung langer Kredite zurüzuhalten, ſo iſt dieſelbe Nei- 

zung, nur in etwas geringerem Grade, immer vorhanden. Gefebe 

liche Maßnahmen von der Bedeutung, wie die gegenwärtig in Aus- 

ſicht ſtehende, ſtehen immer in Ausfiht, nur daß bie Wusfidht zu 

ter einen Zeit eine nähere, zu ber anderen eine entferntere iſt. Was 

cher von den Geſeßen gilt, das gilt von den Übrigen Urſachen, 

welche ben Zinsfuß bei dieſer oder jener Art von Krediten in die 

Höhe treiben oder herabdrüen, faſt in noch höherem Maße. 

Unter ven Beiſpielen, welche wir angeführt haben, um uns 

möglichſt deutlich darüber auszuſprechen, weshalb wir dem Unter- 

ſchiede zwiſchen den von uns ſogenannten langen Krediten und auf. 

der anderen Seite den kurzen Krediten eine mindeſtens eben ſo 

hohe Bedeutung zuſchreiben, als der Eintheilung der Kredite in 

dingliche und perſönliche, haben wir mehrfach Gelegenheit gehabt, 

folder Kredite zu erwähnen, deren Rückerſtattung von einem Grund- 

eigenthümer verlangt wird. Den konkreten Fällen gegenüber, welche 

wir im Auge hatten, iſt vielleicht die Bemerkung nicht überflüſſig, 

daß ver Kredit des Grundbeſikes keineswegs identifd) iſt mit dem
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Kredit des Grundeigenthiimers. Daraus, daß ein Kredit vorliegt, 

von welchem angenommen werden muß, daß der Schuldner, der 

ein Grundſtü> fein eigen nennt, ihn aus dieſem Grundſtü> nach 

Verlauf einer kurzen oder einer langen Zeit zurüzuerſtatten im 

Stande iſt, folgt feinedwegs, daß wir es mit einem kurzen oder 

langen Grunbbefigfrebit zu thun haben. Es wird unſere Pflicht 

fein, mit ein Paar Worien Auskunft zu geben, was wir unter 

bem Kredit des Grundbeſitzes verſtehen, wenn wir das Weſen des- 

ſelben weder in der Verpfändung eines Grundſtücks für einen 

Kredit, nod) in der Eigenſchaft des Schuldners als Grund- 

eigenthümer finden. 

Wir erlauben uns, an den geneigten Leſer die Bitte zu rich- 

ten, daß er uns zunächſt auf einen etwas idealen Standpunkt 

folge. Denken wir uns eine Stufe der geſellſchaftlichen Ent- 

widelung, auf welcher der rechtliche Begriff der Verpfändung einer 

Sache für eine Schuld, insbeſondere der Verpfändung einer unbe- 

weglichen Sache, entweder nod) nicht in das Bewußtſein des Vol- 

kes eingetreten, oder von dieſem Bewußtſein bereits überwunden 

und zurücgelegt iſt. Ob es einen derartigen Zuſtand in der 

Schroffheit, welche uns vorſchwebt, irgendwo in einem civilifirten 

Gemeinweſen gegeben hat, oder noch giebt, laſſen wir dahingeſtellt. 

Es genügt, ein Rechtsſyſtem, in welchem der Verpfändungskon- 

traft keinen Blas einnimmt, hypothetiſch ſic zu vergegenwärtigen, 

und dies wird, wie wir meinen, dadurc< erleichtert werden, wenn 

man den Blik auf das wirthſchaftliche Leben ſolcher Länder rich- 

tet, die in ihren Gefegen und in ihrer Wiſſenſchaft jenen Stontraft 

in einer für den praktiſchen Gebrauch untauglichen Weiſe ausge- 

bildet haben. Wir erwähnten ſchon oben des Hypotheken-Verkehrs, 

wie er ſich unter der Herrſchaft des juftinianeifden Rechts nicht 

bloß bei der deutſchen Nation geſtaltet hat. Ueberall, wo die 

Theorie som Pfande, der Umgeſtaltung der Güterverhältniſſe: wäh- 
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rend eines Zeitraums vom vierzehn Jahrhunderten zum Troß, in 

den Feſſeln Der Pandeftens und Coder-Vorfdjriften geblieben iſt, 

kann von einem dinglichen Kredit im Gegenſaß zu dem perſönlichen 

kaum nody geſprochen werden. Wenn die Phraſe: - „unter Vers 

pfändung des geſammten gegenwärtigen und zukünftigen Bermó- 

gens" den Anſpruch erworben hat, jedem ſchriftlich aufgenommenen 

Schuldbekenntniß als ein ſelbſtverſtändliches Anhängſel, hinzugefügt 

zu werden, fo "iſt jede und deshalb keine: Schuld: cine Pfandſchuld. 

Auch noch in einem ferneren Punkte müſſen wir die Auf- 

merkſamkeit Des Lefers auf ein ſpezifiſch rechtliches , wenn man 

will, juriſtiſches Gebiet lenken. Um den Unterſchied zwiſchen einer 

Schuld des Grundeigenthiimers und einer Schuld des Grundbeſitzes 

zur Anſchauung zu bringen, halten wir es fiir nüßlich, an denje- 

nigen Grundbeſiß zu erinnern, deſſen' Eigenthümer in einer obliga- 

toriſchen Verbindung mit einem Forderungsberedtigten, alfo als 

Schuldner, gwar gedacht werden kann, aber nur in den ſeltenſten 

Fällen wirklich erſcheint. Die Lehne find "bekanntlich in einem ſo- 

genämiten getheilten Eigenthum, b. h. die Rechte des Eigenthümers 

ſtehen zu einem Theile einer Perſon, dem Lehnsherrn, und zum 

ändern "Theile einer zweiten Perſon, dem Vaſallen, zu. Der Theil 

des Eigenthumsrechts aber, über welchen Der Vaſall gebietet, iſt 

wiederum in mannichfacher Beziehung an eine Anzahl von Perſo- 

nen, die Agnaten und Mitbelehnten, gewieſen. (Es werden nun 

gewiß Fälle vorkommen, in denen von einem Kredit, der: durch 

ſämmtliche Lehnsberechtigte aufgenommen iſt, gefprochen werden darf. 

Die ſogenannten confentirten Lehnsſchulden "gehören in dieſe Kate- 

gorie, ba bie Agnaten und Mitbelehnten und der Lehnsherr, wenn 

fie ihre Einwilligung in die Eingehung der Schuldverbindlichkeit 

durch den Vaſallen ertheilen, dadurch, wenn auch in beſtimmt. be- 

grenzter Weife, Mitſchuldner werden. Laſſen: wir indeſſen derar- 

fige Möglichkeiten bei Seite, fo bleiben diejenigen Schulden, Übrig,
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welche der Vaſall in Beziehung auf das Lehn für ſeine "eigene 
Perſon aufgenommen hat. Dieſe Schulden find, wie“Jedermann 
weiß, die gewöhnlichen Lehnsſchulden! Die Kreditbeziehungen, 
in denen fic) der Vaſall rückſichtlich des Lehnes befindet, | geben 
alſo ein lebendiges Beiſpiel foldher Schulden, welche" ein Grunbe 
befiger in Bezug auf ſeinen Grundbeſitz fontrakirt, ohne daß er 
Doch über dieſen Grundbefig als Eigenthümer verfügt. 

Will man nun behaupten, daß in Rechtsgebieten, welche 
überhaupt keinen Hypothekenkredit kennen, oder in den Kreifen' des 
Grundbefiges, in denen Schulden des Cigenthiimers als folchet zu 
ben ſeltenen Ausnahmen gehören / nicht eine beſondere Art des 
Kredites beſteht, welche die Eigenthümlichkeit der Geſeke, denen ſie 
unterworfen iſt, aus einer Verbindung des Kredites 'mit Dem 
Grundbeſiß herleitet? Wil man behaupten, daß zu ben Zeiten 
und in den Ländern, wo das neuere Römiſche Recht in jeiner Rein- 
heit gegolten hat, alle Kredite, deren der Grundeigenthümer ſich 
bediente, in jeder Hinſicht mit ei nem Maße gemeſſen werden 
konnten, — daß die Schulden, welche ein Lehnsfiger konträhitt, 

etwa wie die Schulden eines Beamten oder eines Händwerkers, 

inógejammt dieſelben weſentlichen Merkmale zeigen? Wir find 
weit davon entfernt, die rechtlichen Beſtimmungen, denen ein Volk 
gehorcht, mit den durch bie Natur der Thatſachen von ſelbſt gege- 
benen Normen, in unſerem Falle mit den wirthſchaftlichen Noth» 
wendigkeiten, gn verwechſeln, Unendlich viele ſolcher wirthſchaftli- 
chen Nothwendigkeiten ignorirt das bürgerliche Geſe, indem es 
zablreihe Einzelfälle einem allgemeinen Geſichtspunkte unterorditet, 
obgleich beſondere Geſichtspunkte, unter denen jene Einzelfälle in 
zwei oder mehr Klaſſen zerfallen, geboten ſcheinen. Allein fo viel 
wird zuzugeben ſein, daß wenn das Geſet ſelbſt dergleichen Beſon- 
derheiten anerkennt, ſie in den meiſten Fällen auch eine reale Griz 
ſtenz haben werden. Yn der That’ kennt nut das’ Recht der Rö- 
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miſchen Juriſten einen Vorrang, alſo eine Auszeichnung der For- 

verungen, -welche auf einer beſonders hervorgehobenen Verbindung 

des, Kredits mit einer gewiſſen Sache beruht, und. das Lehnrecht 

verleiht ebenfalls aus dieſem Grunde einer Klaſſe von Sulden 

ein Privilegium. 

(Es wird den Leſer an dieſer. Stelle nicht intereſſiren, auf 

die Geſtaltung, welche die eben erwähnten Rechtsinſtitute ange- 

nommen haben, näher einzugehen. Wir begnügen uns deshalb, 

anzumerken, daß die von uns gemeinte Satzung der Römiſchen - 

Rechtsbücher diejenige iſt, welche ein Vorrecht — nach dem ge- 

meinen Sprachgebrguch — einer Forderung wegen in rem yersio 

oder — nach dem Ausdru> der Quellen — demjenigen Gläubi- 

ger einräumt, cujus pecunia salvam fecit totius pignoris caus- 

gam: welcher aus ſeinen Mitteln zur Erhaltung und Wiederher- 

ſtellung der Sache Kredit gegeben hat. Die privilegirten Lehns- 

ſchulden, deren wir gedachten, find die ſogenannten gejeglichen 

Lehnsſchulden, die mit wenigen — faſt burdhgchenbś nur fdheine 

baren Ausnahmen — ebenfalls cine Verwendung des freditirten 

Kapitals, in ein gewiſſes Objekt des Lehnsguts zur Borausfegung 

haben, Dieſe Verwendung des Kredits in ein Grundſtü>, oder 

ſtatt ihrer das Vertrauen des Gläubigers, daß der Scnldner eine 

folde Verwendung eintreten laſſen werde, iſt aber gerade dasjenige 

Moment, auf welded wir das Weſen des Kredits des 

Grundbeſißes, oder wenn es ſich um ein ländliches Grund- 

ſtück. handelt, des ländlichen Grundbeſizes zurücführen. Hier- 

nad) bleibt, darzuthun, unter welchen Verhältniſſen die Verwendung 

eines, auf, Kredit entnommenen Kapitals in ein ländliches Grund- 

fii als yorhanden anzunehmen iſt, worauf die Beſonderheiten be- 

ruhen, welche burdy die Erwartung einer ſolchen Verwendung be- 

dingt werden, und endlich, welches dieſe Beſonderheiten ſind. 

Wenn von dem Einfluſſe der präſumtiven Zwede, zu deren 
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Verwirklichung ein freditirtes Kapital beitragen ſoll, geſprochen 
wird, fo muß, feſtſtehen, welche Zwede ein Kapital an ſich, zu er- 

füllen im Stande, iſt. Wir werden uns indeſſen über dieſen. Punkt 

nicht auslaſſen können, ohne uns vor Allem darüber quszuſprechen, 

welchen Begriff wir mit dem Worte Kapital verbinden. 

Es giebt keine Wiſſenſchaft, welche troß Der eifrigen und 

fruchtbringenden Anſtrengung, die, ſeit einer langen Reihe von Jabe 

ren Bei Den, meiſten Nationen auf ihre Erforſchung verwendet mor 

den iſt, fo wenig feſte Grunolebren enthält, als die Bolfówirthichaftóz 

lehre. Zu den Begriffen, welche fort und fort yon den Einen in 

dieſem, von den Anderen in einem anderen Sinne aufgefaßt wer 

den, gehört beſonders der Begriff des Kapitals. Nicht :wenige 

Schriftſteller bieten ihren Leſern eine Definition dieſes. täglich ge: 

brauchten Wusdruds, bei welcher die Frage nicht abzuweiſen iſt, 

was denn eigentlic) nicht unter die Kategorie „Kapital“ gehöre. 

Das entgegengejegte Ertrem geht von Der Grundanſchauung aus, 

daß es eigentlich nur eine Art yon Kapital gebe, und haf, diefe 

einzig erxiſtirende Kapitalsart das Geld ſei. Wir laſſen die Ent- 

ſcheidung dieſes Streites umſomehr dahingeſtellt, als wir es nicht 

unternehmen können, einer Namensbezeichnung , die weſentlich. auf 

der Willkür des Bezeichnenden beruht, mit dem Maßſtabe von 

richtig und unrichtig entgegenzutreten. Dagegen muß uns geſtattet 

ſein, von der allgemein geübten Willkür auch unſererſeits Gebrauch 

zu machen. Wir werden daher vor Allem auseinanderſeßen, was 

wir unter Kapital verſtehen. Wenn ein Anderer etwas Anderes 

darunter verſteht, ſo haben wir Nichts dagegen einzuwenden, ſo» 

bald nur feſtgehalten wird, daß überall, wo wir im Folgenden 

das Wort gebrauchen werden, wir es in unſerem und nicht in einem 

fremden Sinne gebrauchen. 

Ein Kapital iſt jede körperliche Sache, die ſich in der Gee 

walt der Menſchen befindet, ſofern ſie ein Gegenſtand des Ange- 
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bots und der Nachfrage iſt. Bon dem Begriffe des Kapitals ſchlie- 

ßen wir hiernach einmal die ſogenannten unkörperlichen Sachen aus. 

Unförperliche Sachen im volkswirthſchaftlichen Sinne — im Ge- 

genfag gu dem juriſtiſchen — find anßer den Rechten, b. h. außer 

den aus der Unterwerfung der einen Perſon unter die ändere her- 

vorgehenden Möglichkeiten einer Dispoſition der Letzteren über die 

Handlungen der Erſteren, auch noch bie Handlungen, welche der 

Handelnde ohne eine Pflicht gegen einen Dritten vornimmt und die 
Fähigkeit zu ſolchen Handlungen. Eine körperliche Sache, welche 

als ' Kapital auftreten ſoll, muß zweitens in der Herrſchaft der 

Menſchen ſich befinden. Der große Bär und das ſüdliche Kreuz 

ſind gewiß körperliche Sachen, oder ſie ſind vielmehr eine Mehrheit 

folder Sachen, aber wir rechnen ſie nicht zu den Kapitalien. Unter 

ganz denſelben Geſichtspunkt fallen die Gold- und Silberetze, die 

in unberührten Tiefen einen ewigen Schlaf ſchlafen. Es kann nicht 

beſtritten werden, daß ſie ein Kapital ausmachen würden, ſobald 

der Menſch ſie zu Tage gefördert, oder auch nur ſoweit erreicht 

hatte, um fte nach ſeinem Willen an die Oberfläche ſchaffen zu 

können. So lange dies aber nicht der Fall iſt, ſind die Gold- und 

Silbererze ganz ebenſowenig Kapitalien als jene Sternbilder. Endlich, 

die körperlichen Sachen in der Herrſchaft der Menſchen müſſen, 

um Kapitalien zu ſein, Gegenſtand von Angebot und Nachfrage ſein. 

So hat z. B. das Wäſſer, welches einen im Privateigenthum 

ſtehenden Teich "erfüllt, keinen Anſpruch darauf, ein Kapital ge- 

naunt zu werden, weil ſich Niemand findet, der dafür ein Aequi- 

valent zu geben geneigt wäre, und der in dieſem Sinne daſſelbe 

zum Gegenſtande einer Nachfrage machte. Es wird aber mög- 

licherweiſe zum Kapital , ſobald es gefriert und fo lange es gefro- 

ren iſt, vorausgeſeßt nämlich, daß Gewerbtreibende und Haushal- 

tungen das Eis ſuchen, um es in ihre Keller zu nehmen und für 

den Sommer zu verwahren. 
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Wenn nun auf, der Grundlage Diefer Definition des Kapitals 

die Anwendung. der Kapitalien Gegenſtand der Erörterung iſt, fo 
verſteht es ſich von ſelbſt, daß damit die Ausübung jener menſch- 
lichen Macht gemeint wird, deren — fakultatives — Vorhandenſein 
einer körperlichen Sache die Eigenſchaft als Kapital verleiht. Hier- 
nach giebt es ebenſoviele Arten und Formen, in denen ein Kapital 
verwendet werden kann, als es Arten und Formen der Herrſchaft 

einer Perſon über eine Sache giebt. Es würde ein vergebliches 

Bemühen ſein, wollten wir den Verſu< machen, ein erſchöpfendes 
Verzeichniß der Thatigteiten, aufzuſtellen, die in dieſer Beziehung 

in. Betracht zu nehmen ſind. Ein ſolches Verzeichniß würde aber 

außerdem kein Jutereſſe haben, wenigſtens kein volfswirthſchaft- 

liches, Intereſſe, Da die Bolfświrthfchaft es mit den körperlichen 

Sachen immer nur von einem gewiſſen Standpunkte aus zu thun 

hat, fo können die Schidfale, welche eine Sache in der Hand des 

Menſchen. durchmacht, nicht ſchon. als ſolche. den Anſpruch haben, 
als „eigenthümliche Faktoren des wirthſchaftlichen Lebens hervorge- 

hoben zu werden. Faßt. man eine Sache in ihrem Wirfung streife 
als Kapital in's Auge, fo kann es ſich nur fragen, welder Ente 

widelnngógang derjenigen Beſonderheit der Sache, durch welche 

ſie Kapitalien, ſind, dem Werthe, offen ſteht. 

Der Eigenthümer des Kapitals kann zunächſt ſein Eigenthum 

burdy den Mangel jeder Thätigkeit, gegenüber dem zu ſeiner Ver- 

fügung ſtehenden Werthe ausüben. Gr kann ſich. den Werth, wel- 

chen er befigt, unverändert. erhalten, indem er entweder. Die Sache 

ſelbſt, wie ſie iſt, aufbewahrt, oder gegen dieſelbe ein Dem Werthe 
nach ihr: entſprechendes Aequivalent eintauſcht. Eine zweite Mög- 

lichkeit iſt Die, daß er ſich jenes Werthes ganz oder theilweiſe bes 

raubt. Bon allen anderen Fällen abgeſehen, „geſchieht dies mit 

Dem unzweideutigſten Erfolge, wenn er die Sade, an welder der 

Werth haftet; verzehrt, oder wenn er zunächſt gegen Hingabe ſeiner 
2 
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Sache enie anvere Twirbt und dieſe demnächſt verzehrt. Endlich 

iſt der Eigenthümer ves Käpitals auch im Stande, den Werth, 

- über ‘Welthen er gebietet, zu erhöhen. Die Veränderung, welche 

mit der Sache vorgehen muß, um einen ſolchen Erfolg herbeizu- 

führen, iſt allemal vahin gerichtet, Dap die Sache entweder in cite 
Umgebung gebracht ‘wird, in welcher ihr das Verhältniß von An- 

gebot und Nachfrage "günſtiger iſt als zuvor, "over daß die Sache 

in ihrem Verhältniſſe zum Eigenthümer — 'vurch Tauſch oder Ar- 

beit = in eitte andere Sache von höherem Werthe verwandelt'wird. 

Aim ven hervorgehobenen Unterſchied in der Anwenvung der 

Kapitalien "näher zu beleuchten, nehmen wir unſere Zuflucht wieder- 

um zu einem Beiſpiel, Tauſend Preußiſche Sitberthaler find "ohne 
alien Zweifel 'ein Kapital. Man denke ſich, bag der Eigenthümer 

biejer tauſend 'Shälerftüde fid) veranläßt ſähe, ſie irgendwo in ſei- 

nem Keller over in 'feinem Gelbfpinde gu vergraben, ober’ dafür 

daufend " "Stü preigifhe Kaffenanweifurgen zu je einem Thaler ane 

zukaufen und vieſen cin ähnliches Schicfal zu bereiten. Dies wäre 

von den "brei Fällen, die wir angenommen Kaben, Ber "erſte, Der 

zweite wäre der folgende. Der Eigenthümer der tauſend Thaler 

fegt “bad "Geld 'in alletlei Gegenſtände um, welche vas Leben zu 
erhalten und zu verſchönern beſtimmt find, oder er bezahlt gewiſſe 

Dienſtleiſtungen 'bämit, weldye denſelben Zwe>k haben, ‘ohne ſich ine 

veſſen jeniale in'eine'Säche , d. h. gu einem Kapital, zu verkörpern. 
68 iſt in Kiefer Beziehung gleichviel, 'ob er 'das Kapital, von dem 

Wir ſprechen, "in 'dem "kürzen Zeitraum eines Monats fir Weine 
"Und "Delikateſſen „' für koftbare Gäſtmähler und Gquipagen, für eine 
"bequeme "Wohnung, filtr eine Schäär von Lakäien, für "Schauſpiel 

Und 'Concerte' vergeudet, oder ob er zwei, drei Jahre lang ſich 

ſparſam over vürftig' vas Dafein friſtet. So und"ſo ift, weitn die 

Zeit ihr "Ende «erreicht Hat, von dem ' Werthe "mit''dem vie Wirth- 

Tchäft "begun, "keine "Spür ' mehr "zu" finden, "Wir' kommen "endlich 

die 

G 

ge 

pi! 

es 

de 

2
 
2
 
0
 
©
 
S
 

=
 
<
<
 

n
c
 E
r
r
 
A
e
 

R 
CH
EM
  
<



19 

zu bem rdritten Galle. Der Befiger der tauſend Shaler erwirbt für 
dieſe Summe eine „Quantität Kartoffeln, die er im Einzelnen mit 
Gewinn wieder „veräußert. „Er kauft eine Maſchine oder, ein Stück 
Aer und läßt die /Maſchine arbeiten oder den Ader Früchte trae 
gen. "Wählt er dieſe Kapitalanlage , fo behält cr „allezeit das „Rae 

pital, aber er behält es nicht blos, „ſondern er vergrößert e8. Ob 

es mun Monate oder Jahre dauert, jedenfalls kommt. ein Tag, an 
dem er Rechnung halten junb ſich Überzeugen kann, „daß er nuns 
mehr im Ganzen cin -größeres „Kapital kommandirt, als vorher 

Es wird nicht nóthig fein, zu „erwähnen, ba. ein Kapital, 

welches auf den erſten Blik gu „Der zweiten „Klaſſe „zu „gehören 
ſcheint, darum dod) möglicherweiſe zur dritten Klaſſe gehören, kann. 
Der Handwerker, welcher eine eine Summe verzehrt „bis, er ſeine 
Waare vollendet und veräußert hat, erhält in dem. Preiſe, ver 
Waaren einen Werth, „welcher aud) die verauslagte „Summe „mit 
einſchließt. Daſſelbe gilt von dem Lohne, welchen cer einen, Ges 
hülfen reicht. Auch das auf dieſe Weiſe vorgeſchoſſene „Kapital 
kehrt in veränderter Geſtalt zu | dem Gigenthiimer zuriid. „Wenn 

wir daher nach den Unterſcheidungsmerkmalen , welche. die fo eben 
vorgetragene Erörterung an die Hand giebt, die ſämmtlichen Rae 

pitalien, die in einer, „beſtimmten Erwerbsgeſellſchaft vorhanben find, 

in tobte, fonfumtipe und produktive Kapitalien eintheilen, fo, glau- 

ben wir, uns nicht dem Berbadjte auszujegen, daß, wir den „Kreis 

der produktiven. Kapitalien nach Art. der Phyſiokraten „in allzu, enge 

Grenzen, einſchließen. 

Wir „müſſen aber auch „noch einer zweiten Gefahr. begegnen. 

Das Wort „Produktivität“ iſt fo populär, und, ſein Gegenfag, fo 
unpopulär, daß die Meinung nahe liegt, wer von nichtproduktiven 
Kapitalien rede, wolle dadurch einen-Makel auf den, Begriff. were 
fen. Bir können verſichern, daß eine ſolche Abſicht, uns unendlich 

fern liegt. | „Gewiß ift bie, Anſammlung. von Kapitalien und.die Gre 
2% 
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halting md Vermehrung der bereits angeſammelten, ſowohl was 

den Einzelnen als wads die Gefammtheit der Einzelnen betrifft, 

etwas höchſt "Wünſchenswerthe8« Aber es darf Dody niemals ver 

geſſen werden, vaß dies ſich zunächſt nicht auf die von uns ſogenannten 

tóbten Rapitalien bezieht. Wenn Jemand die Sonderbarkeit hat, 

fein Kapital iw dieſer" Weiſe "lahm zu legen, fo mag er den An- 

ſpruch! erhebeny''daß "man darüber nicht mit ihm ſtreite, anderer- 

ſeits äber wird et auch Nichts dagegen einwenden können, daß 

man eine" Sondevbarteit mit ihrem wirklichen Namen bezeichnet. Es 

bleiben -alfo" nut’ nod) die produktiven Kapitalien, welche ihren Vor- 

gug Bor Den’ könſumtiven" behaupten ſollen. Man itberfhigt ihre 

Bedeutung ſehr oft um deshalb , weil man ſich“ über die Bedeu- 

tüng des 'Reichthüms nicht hinreichend klare Vorſtellungen macht. 

Der Reichthum an und fiir ſich, nicht bloß ein ſtilleſtehender, ſon- 

Hern mich ein in fortwährendem Wachsthum begriffener Reichthum, 

ift, wenn der'Ausdru> geſtattet wird, etwas Irrelevantes. Leben- 

vig“wird der’ Reichthum erſt, ſofern der Menſc<h die Macht, welche 

er Dürch "hi'/erhält, wirklich in Uebung fest, ſofern er mit Hülfe 

ves Reichthums"Bedürfniſſe und 'Begierden befriedigt.“ Allerdings 

giebt es aud) eine Begierde, reich zu ſein, und wo dieſe Begierde 

eine Perfor "äusſchließlich beherrſcht /da kann man nicht zweifeln, 

Hap die Anwendung des Kapitals als Produftionómittel die einzige 

Form iſt, in" welcher vas Kapital Dienſte gu leiſten im Stande iſt. 

Heine Begierde ift aber thätſächlich nur eine Ausnahme, und ſie iſt 

auch nicht anders, denn als Ausnahme, denkbar. Ginge Jeder 

värauf aus) ſein Raptial zu“ erhalten und zu vermehren und nichts 

awóltet zu "verzehren als was ſich in dem mit Hülfe des Kapitals 

"zu "erſc<haffenden Berthe wiederergeugt, fo würde gu fragen ſein, 

pb eine! Entwielung ver Produktion, wie fie gegenwärtig beobach- 

‘tee With, "Überhaupt möglich ware. „Wenn in. einer Geſellſchaft die 

Kräfte nt, det Perfonen' und ein gleicher Brudtheil des Raz 
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pitals dazu geniigen, um die Gefammtkcit gu erhalten , „fo. verſteht 

es ſich von felbft, Daf über dieſes Quantum hinaus» keine Verau- 

laſſung vorliegt, den nod) übrigen. Bruchtheil in. Bewegung zu 

fegen, ſofern es ſich um nichts weiter, als um die Erhaltung der 

Geſellſchaft handelt. Wenn nun die Geſellſchaft oad übrigbleibende 

Achtel ihrer Kräfte verwendet, um etwas Weitereds zu erzielen, 

als ihre bloße Erhaltung , fo kann man nicht-den Vorwurf, erhe- 

ben, daß dieſes Achtel tadelnswerth angewendet" fet, eS wäre denn, 

daß man den Müßiggang für etwas Lobenswerthes „hielte. Dabei 

iſt es gang gleichgültig, ob jeder Einzelne dad betreffende Achtel 

für jene lediglich: der Konſumtion dienende Produktion disponibel 

macht, oder ob ſieben Achtel der Menſchen“ ſich "gang der erhalten- 

ven, das übrige Achtel mit feinem Kapital ſich' ganz der für: Den 

Verzehr arbeitenden Thätigkeit kingiebt. Man kann auch nicht ſa- 

gen, daß jenes überſchüſſige Achtel beſſer verwendet „würde ;-'meue 

Kapitalien zu ſchaffen. Denn da der Werth. einer Sache durch 

die Höhe der Nachfrage" beſtimmt wird, fo "würde, "vorausgeſett, 

daß die Geſellſchaft Nichts veriangte, als ihre Erhaltung, mit Rü- 

ſicht darauf, daß ja dads ſchon vorhandene Kapital" um 1/3 fürdie 

Nachfrage zu groß iſt, Alles was dazu erzeugt würde, keine: Nach- 

frage finden, mithin keinen Werth haben, alſo“ kein Kapital fein. 

Die Erzeugung neuer Kapitalien, d. h. neuer Werthe, iſt'mur»da- 

durch möglich, daß die Nachfrage nach diefen Werthen ſichver- 

grófert, ‘Wenn alſo in unſerm Beiſpiele ' ſich von dew yorhandetten 

adt Achteln ſtatt eines zwei der Konſumtion zuwendeten, fo witrbe 

ein Achtel für die Produktion zu "wenig vorhanden felt und die 

Wiederergänzung dieſes Achtels würde einen Werth liefern. Man 

fanm nur verzehren wać man Bat. Wenn mithin bie "Geſellſchaft 

vorausſieht , daß der Verzehr der Kapitalien ſich' um ein gemifjeś 

Quantum ſteigern wird, fo wird ſte diefes Quantum 'im/Voraus 

"bem Vorhandenen hinzufügen." Indem ſte (aber dieſes" Quantum 
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nebert bem zur Erhaltung Nothwendigen vorrathig hält, ift: ſie 
Gud) thatſächlich! reicher als ohne die Konſumtion. 

Mrident wir es unternahmen, die Natur des Kapitals und 

die in weſentlichem Punktew auseinandergehenden Bahnen ſeiner 

Thätigkeit" zu beſchreiben, verhehlten wir uns nicht, daß wir kaum 

von dem Vorwurfe uns würden freihalten können, als vergäßen 

Wit iiber vem Intereſſe , welches ein auf allen Gebieten der Volks- 

wirthſchaft gleich bedeutungsvolles Thema an und für fidy einflößt, 

vas beſondere Ziel, zu welchem uns jene Erörterung: den Weg 

ebnen ſollte. Wir ſtehen indeſſen nicht an, die Schuld, welche 

und beigemeſſen! wird, gu unferer Entlaſtung dem erörterten Gegen- 

ſtande" zugufchieben. In: dem Vertrauen, daß der Leſer wenn auch 

keine Rechtfertigung; ſo doch eine Entſchuldigung für uns auch hier 

in der Beftvittenheit der wiſſenſchaftlichen Grundbegriffe der Volks- 

wirthſchaftslehre begründet finden wird, gehen wir auf der eingeſchlage- 

nen Bahn des Allgemeitten noch einen Schritt weiter. Die Wichtigkeit 

bedjatigen Merkmäles eines Kredits, den wir oben als entſchei- 

vend für die Frage hingeſtellt haben, ob ein Verhältniß vorliegt, 

welches in die Kategorie der Realkredite den ländlichen Grundbeſitzes 

tinzüreihen ift, macht es nothwendig, daß wir die Regeln, denen 

wir bei ver Unterſuchung der verſchiedenen Verwendungasrten des 

Kapitals begegnet find, ſpeciell auf das kreditirte Kapital an- 

wenden. Wir handeln deßhalb noch mit einigen Worten über die 

Dienſte, welche kreditirte Kapitalien zu leiſten beſtimmt ſein 

können. 

Gin kreditirtes Kapital ändert, wie ſich von ſelbſt ver- 

ſteht, dadurch, daß! es kreditirt iſt, während es früher der ſelbſtän- 

digen, felbftoerantwortlicheń Macht des Eigenthümers unterworfen 

war, ſeine Natur nicht im Entfernteſten; Für das Kapital und 

ſeine Wirkſamkeit iſt es ganz gleichgültig, wer derjenige iſt, dem es 

augenblidtidy gehor<t, und ob Der ihm beſtellte Herr aus dieſer 
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Herrſchaft oder anderweit Verpflichtungen hat oder niht. Es muß 

alſo unter den freditirten Kapitalien ebenfalls die Unterſcheidung in 

tobte, fonſumtive und produktive ihre Stelle finden. Eine Ab- 

weichung bringt indeſſen die Natur des Kredites dennoc< mit ſich. 

Da ein gegenwärtiges Kapital mehr werth iſt, als ein zukünftiges, 

da alſo dem Schuldner neben der Pflicht zur Rücferſtattung des 

Entnommenen auch nody die Verbindlichkeit obliegt, jeue Werths- 

differenz zu vergüten, ſo wird. unter den Kapitalien, welche auf 

Kredit ſtehen , die Anzahl der todten unverhältnißmäßig ſeltener ſein, 

als unter denjenigen, die ohne eine Erſtattungspflicht bei ihrem 

Eigenthümer verweilen. Wenn es auch hie und ba Perſonen geben 

mag, die Gefallen daran finden, das Geld, wie man mit einem 

ProvinzialiSmus ſagt: „auf die hohe Kante zu legen“, ſo möchte es 

dod) kaum gelingen, einen Menſchen nachzuweiſen, der, obgleich 

man ihm ſonſt den Gebrauch ſeiner Vernunft nicht beſtreitet, das 

Geld ſich leihweiſe verſchaffte , um jenem Vergnügen zu fröhnen. 

Will man alſo die kreditirten Kapitalien nad) dem Momente, 

welches wir hier im Auge haben, eintheilen, ſo bleiben nur zwei 

Klaſſen zu berücſichtigen , unter welche nahezu ſämmtliche vorhan- 

dene Kapitalien dieſer Art ſubſumirt werden können. Der Schuldner 

kann ein Kreditverhältniß eingehen zu dem Zwede, um das Er- 

haltene durd) Verzehrung zu vernichten, oder er kann die Schuld 

als die Brücke zur Erlangung eines Produktionsmittels betrachten. 

Nach dem, was wit oben auseinandergefegt NY ift Die Cuts 

Umſtänden mit nicht zu verkennenden Schwierigkeiten Me 

Wir heben unter den zahlreichen Fragen, welche auf den verſchie- 

denen Gebieten des wirthſchaftlichen Lebens in dieſer Hinſicht angeregt 

werden können, die folgende um deßhalb hervor, weil ſie ihrem 

Gegenſtande nach dem beſonderen Stoffe angehört, auf welchen 

unſere ganze Unterſuchung ſchließlich wieder zurückführen ſoll, 
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Wenn ein Landwirth, der auf ſeinem eigenen Grundſtücke die 

Wirthſchaft übt, ein frebitirtes Kapital, das ihm in baarem Gelbe 

anyertraut iſt, in Lebensmittel und Kleidungsſtücke umfegt und dieſe 

Gegenſtände hiernächſt verbraucht, hat er das Kapital fonfumtio 

oder produktiv angewendet ? Die Frage wird unſeres Erachtens 

mit Hülfe folgender Erwägung zu beantworten ſein. Ohne Zweifel 

iſt die Thätigkeit, welche ein Landwirth auf die Direktion und 

Beaufſichtigung ver auf ſeinem Gute betriebenen Erwerbszweige 

verwendet, ſelbſt eine produktive Thätigkeit. In dem Ertrage, 

welcher nad) Verwerthung der durch den Aderbau, die Viehzucht, 

burdy die landwirthſchaftlichen Induſtrieen erzielten Erzeugniſſe ver- 

bleibt, iſt auch die Belohnung des Wirthes mitbegriffen, der den 

ganzen Betrieb mit ſeinem Geiſte und mit Anſtrengung ſeiner 

Körperkräfte zuſammenhält. Dies ergiebt ſich ſehr einfach daraus, 

daß ſehr viele Beſitzer ländlicher Güter ſich begnügen, an ihrer 

Statt einen Aufſichtsbeamten zu beſtellen und, daß das dieſem Bez 

amten zu gewährende Gehalt Dennodh die Konkurrenz mit den- 

jenigen Befigern, welche in eigener Perſon wirthſchaften, nicht une 

móglidy macht. Nach dem Gehalte, welches ein derartiger Beamter 

erhält, regelt ſich aber auch die Summe der Genüſſe, welche der 

Landwirth für die ' von ihm ſelbſt aufgewendete Mühewaltung 

beanſpruchen kann. Dieſe Summe iſt jenem Gehalte im Weſent- 

lichen gleich, naturgemäß aber iſt ſie noch etwas niedriger, weil der 

Wirthſchaftsbeamte, welcher im Dienſte eines Anderen ſteht, für 

gewöhnlich auf das von dieſem Anderen ihm gewährte Einkommen 

ausſchließlich angewieſen iſt, während dem Beſiger ſelbſt, neben 

jener Belohnung noch eine andere Quelle des Einkommens offen 

ſteht. Wir meinen diejenige Quelle, welche ihm aus dem von ihm 
auf die Wirthſchaft verwendeten Kapital fließt. Es liegt aber in 
der Natur der Sache, daß eine Perſon, welche auf zwei einträg- 

liche Erwerbszweige zu gleicher Zeit angewieſen iſt, ſich bei jedem
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derſelben mit Rückſicht auf den anderen eine geringe Kürzung des 

Erwerbes gefallen läßt. Aus demſelben Grunde wird auch von 

dem Einfommen aus dem Wirthſchaftskapital eine allerdings nicht 

bedeutende Quote abzuſetzen ſein. Verzehrt num der Landwirth, 

von welchem unſer Beiſpiel ſpricht, grade nur ſo viel, als er mit 

dem Betrage jenes Gehalts und dieſes Einkommens beſtreiten kann, 

ſo iſt ſein Verzehr ein produktiver, überſchreitet er aber dieſe Grenze, 

jo liegt eine eigentliche, vertilgende Konſumtion vor. Für den Fall, 

daß der Landwirth zugleich Befiger des Guts iſt, tritt jener Summe 

von Beträgen nod) ein fernerer Zuwachs hinzu, über deſſen Natur 

unten im Einzelnen zu handeln ſein wird. 

Es war nothwendig, die Grenze zwiſchen dem produktiven 

und dem konſumtiven Kredit der Grundbeſitzer ſchärf zu bezeichnet, 

weil ſich hiernach die Beantwortung der uns an dieſer Stelle 

hauptſächlich intereſſirenden Frage richtet, Wir hatten zu erörtern, 

was unter einem in das Grundſtück verwendeten Kredite 

zu verſtehen ſei, und wir glauben, unſerer Aufgabe dadurch zum 

Theil genügt zu haben, daß wir andeuteten, welche Art des Kre- 

dites unter allen Umſtänden nicht in jene Kätegorie gehört. 

Diejenigen Kapitalien, welche der Befiger aufnimmt, um ſie durch 

Verzehrung zu vernichten, werden ganz gewiß, ſobald dieſe Abſicht 

ihre Verwirklichung gefunden hat, nicht dafür anzuſehen fein, als 

wären fie in das Grundſtück verwendet. Im Gegentheil" mug, 

wenn von einer Verwendung die Rede ſein ſoll, als das eigentlich 

Verwendete das Grundſtücskapital oder, wenn man will / das 

Grundſtück ſelbſt gelten. Inſofern der Befiger eines Grundſtücks 

ein Kapital konſumirt, welches 3. B. dem Werthe des in dem 

Grundſtücke angelegten Kapitals gleich kommt, wird Niemand einen 

Zweifel darüber haben, daß es eben das Grundſtück iſt, was er — 
natürlich nicht in ſeiner Eigenſchaft als körperliche Sache, ſondern 

18 Kapital — konſumirt. Wenn der Werth des Grundfiids, 
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in, dem, bei, einem Verkaufe, zu erzielenden Preiſe ausgedrüt, 

20,000. Thaler beträgt, und der Befiger an einem gewiſſen, Abend 

20,000. Thaler verſpielt, fo bat er das Grundſtü> verſpielt, Eine 

augenblidliche Bezahlung der Spielſchuld. iſt nur ſo möglich, daß 

das Gut augenblilich verkauft wird, und ganz ebenſo liegt im 

Weſentlichen, die Sache, wenn auf eine Zeit für jene Schuld. Kre- 

dit, gegeben iſt. Nach Ablauf der Zeit ſteht wiederum nur das 

Gut der Schuld, gegenüber, Darauf iſt nicht zu erwidern, daß 

der. Werth eines  Grundſtü>s heute und der Werth deſſelben 

Grundſtü>s nach ciner gewiſſen Zeit keineswegs derſelbe ſei, 

Werthſteigerungen, die in einer Vergrößerung der Nachfrage ihren 

Grund haben, können. nicht in, Betrac<t kommen, weil ebenſogut 

wie nad) Gütern auch nach Geld die Nachfrage, ſich, ſteigern kann, 

Andererſeits. würde es aber auch. unrichtig ſein, etwa den Ertrag 

ves Grundſtüc>s, während der Zeit, um welche es, ſich, handelt, 

dem Grundſtückswerthe zuzuſchlagen. Bon dieſem Ertrage iſt, wie 

wir bereits geſehen. haben, ein Theil beſtimmt, das Kapital wieder- 

zuerſezen, welches bei der Herſtellung der Früchte verwendet more 

den. iſt. Dieſer Theil iſt alſo. zu einem anderen Swede nicht dis- 

ponibel, am Wenigſten aber kann er als ein Zuwa<s zu dem 

Werthe des Gutes betrachtet werden. Was dagegen nad) Abzug 

ver erwähnten Quote von den Früchten übrig bleibt, alſo der 

Reingewinn, welcher der Konſumtion anheimfällt, hat eben aus 

dieſem Grunde mit dem Gute ſelbſt ferner keine. Verbindung. Er 

gehört. zu dem perſönlichen Vermögen des Befigers, und wenn es 

dem Lehteren gelingt, pon dieſem perſönlichen Vermögen die Schuld ab- 

zuſtoßen, ſo ift die Sache nicht anders, als wenn er das Gut nod 

einmal gekauft hätte. Ganz ebenſo aber liegt das Verhältniß, wenn 

die. Spielſchuld nicht den ganzen Preis des Gutes, ſondern nur 

einen Theil, dieſes Preiſes beträgt. Das Verzehrte iſt dann der 

entſprechende Theil des Gutes.
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Wir werden indeſſen bei Der im Borigen gegebenen: negati- 
ven Begriffóbeftimmung eines in ein Grundſtü verwendeten Ka- 

pitals nicht ſtehen. bleiben dürfen. Nady dem, was wir über die 

fonfumtiv verwendeten Kredite geſagt haben, ſcheint es. nahe zu 

liegen, jede produktive Verwendung, des Kapitals in Beziehung, auf 

ein Grundſtück als. eine Verwendung in das Grundſtü> zu bez 

trachten. In der That haben die: Römiſchen. Juriſten, indem; ſie 
das von uns erwähnte Privilegium wegen versio in rem erläy- 

terten, die Sache in dieſer Richtung aufgefaßt. Sie erklären z. B. 

bei einem Schiffe für in rem vertirt das Kaufgeld, mit welchem 

das Schiff erworben iſt, Den Lohn. der Schiffer, die es auf. der 

Reiſe bedient haben, ja ſelbſt. den Aufwand, welchen die Sciffs- 

küche erfordert, Von ähnlichen Grundfagen ſind die Lehnrechte in 

ihren Beſtimmungen darüber, was als eine geſetzliche. Lehnsſchuld, 
als in das Lehn. verwendet), angeſehen werden ſoll, ausgegangen. 
Allerdings. herrſcht auf dieſem, Gebiete in ven Rechtsnormen der 
verſchiedenen Theorien und Perſonengemeinſchaften keine Einſtim- 
migkeit. Kredite aber, von denen wenigſtens insgemein angenom- 
men wird, daß ſie eine gejegliche Lehnsſchuld. begründen, ſind nach 
den Notizen, welche in dieſer Beziehung das Allgemeine Landrecht 
enthält, neben den Ausgaben für Verbeſſerung, Vermehrung, 
Wiederherſtellung der Subſtanz unter Anderen: die Schulden, 
welche zur Abfindung der Ehegattin und Töchter dcs. Vaſallen, 
zur Berichtigung des rückſtändig gebliebenen Lehnskanons , Dienſt- 
lohns und anderer das Lehn betreffender Abgaben aufgenommen 
werden. Das Gemeinſchaftlice der in dieſen Sagungen hervor- 
gehobenen Kredite unter ſich und mit den nach Römiſchen Rechts- 
anſchauungen unter den Begriff der versio in rem fubfumivten 
Kredite beſteht darin, daß der Gegenſtand, rückſichtlich deſſen die 
Verwendung in Frage iſt, in ſeiner Totalität, d, h, erſtens, als 
eine an und für ſich zu achtende Exiſtenz, und zweitens gls eine 



28 

bem Erwerbe dienende Sache behandelt wird. In der erſten Bee 

ziehung kommt dad Schiff im Betracht gegenüber den zu ſeiner 

Anſchaffung verwendeten Koſten, das Lehn gegenüber den Kredi- 

ten, welche ſeine Vermehrung, Wiederherſtellung, Verbeſſerung . bee 

treffen, in der zweiten erſcheinen die Kredite, die es mit der Unter- 

haltung des 'Schiffsvolks , mit der Ablohnung der Dienſtleute zu 

thun haben, als Verſionsfredite. Es würde uns auch hier zu 

weit führen, wollten wir im Einzelnen unterſuchen, inwiefern dieſer 

oder jener Kredit mit Recht oder mit Unrecht von dieſem oder 

jenem Geſichtspunkte aus unter die allgemeine Kategorie heran- 

gezogen worden iſt. Wir ſtehen deshalb ohne Weiteres von einem 

ſolchen Unternehmen ab und erwähnen nur noch, daß bie deutſche 

Rechtsentwickelung der römiſchen in dieſem Punkte inſofern nicht 

ganz conform iſt, als ſie die von uns hervorgehobenen beiden Be- 

ſonderheiten in dem Weſen der Sache anerkennt. Sie verweiſt 

nänilich gewiſſe geſetzliche Lehnsſchulden auf die Subſtanz, andere 

lediglich auf die Früchte des Lehns. 

Unſeres Erachtens entſpricht die Eintheilung, wie ſie nach 

dem Ebengeſagten das deutſche Recht feſtgehalten hat, einer richti- 

geren Anſchauung von den wirthſchaftlihen Verhältniſſen als die 

unterſchiedsloſe Zuſammenfaſſung des römiſchen Rechts. Das Ka- 

pital, welches in der Produktion thätig iſt, kann nämlich keineswegs 

nach allen Richtungen hin mit ein und demſelben Maße gemeſſen 

werden. Am Allerwenigſten eignet ſich aber dazu. dasjenige Ka- 

pital, Das in dem landwirthſchaftlichen Erwerbe ſeinen Wirknngs- 

kreis bat. Dem geneigten Leſer wird eine Majfifizirung geläufig 

ſein, welche ſo alt iſt, als die Wiſſenſchaft ſelbſt, der ſie angehört. 

Wir meinen die Klaſſifizirung der produktiven Kapitalien oder, wie 

Andere bei einer andern Definition von Kapital wollen, der Ka- 

pitalien überhaupt, in ſtehende und umlaufende. Ueber die Gren- 

en, welche der einen Gruppe gegen 'die andere anzuweiſen ſind, 
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wird geſtritten. Kapitalien einer beftimmten Form, welche nach der 

Anſicht der Einen unbedenklich gu den ſtehenden gehören, werden 

yon Andern ebenſo“ unbedenklich den umlaufenden angereiht. Es 

verſteht ſich von ſelbſt, daß dieſer Streit über das Einzelne darauf 

beruht, daß auch hier die Begriffsbeſtimmungen noch nicht zu einer 

wirklichen Klärung gelangt find. Für unſern Zweck iſt ed ent- 

behrlich, die Gründe fiir und wider zu erwägen, und banach zwie 

ſchen den ſtreitenden. Heerlagern eine Wahl zu treffen oder ſelbſt 

ein neues. Heerlager gegen die Übrigen aufzurichten. Es wtrd 

vielmehr genügen, wenn wir die Rapitalverwendungen,  welche 

Den wirthfchaftlichen Funktionen des Grundbeſiges zum Fundamente 

dienen, einzeln durchgehen und am der Hand diefer oder jener 

Definition den Nachweis führen ; daß eine innere Verſchiedenheit 

unter ihnen in der That obwaltet. 

Wir haben bereits geſagt, daß und inwiefern bie Theile Der 

Erdoberfläche, welche als „Grundſtücke“ bezeichnet. werden,  Maypi- 

talien find. Daf es nothwendig ſei, für Grundſtücke, eine befon- 

dere Kategorie neben den Kapitalien zu bilden, haben. wir niee 

mals einzuſehen vermocht. Der Beweis, mit weldem man bie von 

uns, vertheidigte Unterordnung derſelben unter den allgemeinen Bez 

griff von Kapital zu widerlegen gemeint hat, läuft. in allen Ge: 

ſtalten, in denen er aufgetreten ift, auf die Erklärung hinaus, 

Grundſtüc>e ſeien Sticke der unbelebten. Natur, von Naturkräften 

durchdrungen und beſtimmt, 'mithin — keine Kapitalien. Allein 

man darf fragen, ob es denn nach: irgend einer Definition won 

Kapital, Kapitalien giebt, welche nicht Stiide der unbelebten Na- 

tur waren, oder welche in ihrer Wirkſamkeit dieſe Eigenſchaft auch 

nur einen Augenblif verläugneten. Was dads Grundſtück zum 

Kapital macht, iſt von ſeiner natürlichen Beſchaffenheit ganz ebenſo 

abhängig und ganz ebenſo: unabhängig, als dasjenige, 'wodurch ein 
Silberthaler, — Der doch gewiß von Hauſe aus auch ein Stück 
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des ErdfSrpers iſt, ein Kapital wird. Das  wirthſchaftliche Leben 

bat'ein Bebiirfnig mach Gegenſtänden, die geeignet find, Früchte 

zu erzeugen, ohne welche Der Mtenfch fein Daſein nicht würde 

friſten können. uf der anderen Seite werden folche Gegens 

ſtände angeboten, ‘wie fie in den Händen zahlreicher Befiger 

ſich gebildet haben. Go entſteht der Werth ver Grundftinde, | wels 

cher die Schätzung der Dienſte reprafentirt, Die Der erſte und alle 

folgenden) Befiger burdy Bie Offupation, Durch bie Urbarmadung, 

dur< ‘Die Erhaltung ‘und Verbefferung des Grworbenen vem ges 

genwärtigen Befiger geleiftet haben. Bft bies Verhältniß sein ian- 

deres, als das, “welches dem CSilberthaler ſeinen Werth giebt? 

RKaumt man aber einmal vein, Dag ein Grundftiic ein Kapital fei, 

fo ſteht nicht gu befürchten, Daf eS bei der „Unterſcheidung der 

Kapitalien in ſtehende und umlaufende won irgend Jemanden in 

eine Klaſſe "gewieſen „würde, in der es die» Uebrigen nicht dulden 

mögen. Daß! cin Grundſtück, | wenn) es ein Kapital (iſt, "kein um- 

laufendes, ſondern ein) ſtehendes Kapital | iſt, wird. Jedermann gele 

ten laſſen. 

Wir wenden uns zu Der "Betrachtung Der weiteren Kapita- 

tien „» welche in der 'Regel erforderlich find, um in den! Befig der 

“Güter zu gelangen, um derenwillen „Grundſtücke | erworben werden. 

Dieſe Kapitalien ſind zum Theil ebenfalls ſtehende, wie das Grund- 

fit ſelbſt, zu einem andern Theile gehören ſie aber unzweifelhaft 

m die Klaſſe der umlaufenden. Bieleicht ift es: geſtattet, bie hier 

ueinfchlageńben Begriffsbeftimmungen mit Nidficht auf die oben 

»därgelegten Verhältniſſe in der Art gu formuliren, : daß) ſie „ſich, an 

jede ‘ber in der Wiffenfdhaft gangbaren Meinungen möglichſt eng 

anſchließen, “Nad Adam’ Smith unterfcheidet fic) das ſtehende Ras 

upital von dem "umlaufenden dadurd, bag das Grftere Gewinn 

bringt, sinbem es bei feinem Gigenthiimer verbleibt, während das 

tgmeite, um» dieſen Swed gu erfüllen, „zunächſt den Gigentkiimer 
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wechſeln müß. Nad einer änveren' Meinung "iſt ſtehendes Kapital 

Dasjenige, welches benugt, umlaufendes dasjenige , welches wers 

bräucht wird. 

Bon der erſten Definition 'möchten wir aufnehmen, bag dad 

ſtehende Kapital der Subftanz der Säche nad, welche es ausmadyt, 

im Weſentlichen bei bem Gigenthiimer verbleibt, und bag bas 

umlaufende den Gigenthiimer verläßt, ohne indeſſen darum 

nothwendig ajn einen andern Cigenthimer iberjugehen; 

bie zweite würde ſich dahin näher begränzeu "laſſen, dap dad Renn. 

zeichen des umlaufenden Käpitals'der'Verbräuch der Sade iſt. Mit 

andern Worten ausgedriidt, wird dutch den Ertrag bei dem'ſtehenden 

Kapital imimer nur ein abhanden gefommener Theil der Sache wieder 

etjegt, beim ümläufenden dagegen bie ganze abhanden gefommetie 

Sade. Es find alfo, — um wieder auf die Bahn des Konkreten 

einzülenken, <= in der 'Erwerbsthätigkeit ' des ländlichen Grumbbe- 

ſites ſtehendes Kapital bie "Gebäude , Die landwirthſchäftlichen' Ma- 

ſchinen und Gerdthe, bie Zug und Läſtthiere; umlaufendes finden 

wir in dem produktiven Verzehr des Grundeigenthiimers in dem 

Lohne, den die Feldarbeiter und die Hofbeamten ‘erhalten, im! bem 

Säatgetreide , in den Kartoffeln, welche die "Brennerei in "Spiritus 

umwandelt. 

Man känn hiernach" ein ländliches "Gründſtück "ſich unter dem 

Bilde einer Werkſtätte vorſtellen, in welcher cin Gewerbe betrieben 

wird. Das ſtehende “Kapital, b. 'h.''dasjenige, welches fid) an der 

Werkſtätte und ihren "Einrichtungen verkörpert, bildet alsdam den 

Gegenſaß gu dem Betrieb skapital. Das Erſtere aber wird 
wiederum ſeinerſeits nicht unpaſſend "Grundkapital benannt 
werden können. "Denken wir an ein "Gut' dieſer Gattung, "welches 

von dem Gigenthiimer in Bacht gegeben iſt, fo wird mach "bem 

regelmäßigen Laufe der Geſchäfte die Leiſtung alles desjenigen, 

was' zum" Gründ? apital'gehört, vem Gigenthiimer, vie "Beſchaf- 
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fung. ded Betriebstapitals, zu welchem auch der Pachtzins gehört, 

dagegen dem Pächter zufallen, Wir wiſſen ſehr wohl, daß von 

dieſer Regel in der Praxis hin und wieder eine Abweichung. vor- 

kommt; dieſelbe beſteht Darin, daß der Pachter, nicht mit Inventar 

des. Cigenthiimers, ſondern mit ſeinem eigenen „Inventar wirth- 

fchaftet. Indeſſen eine folche Ausnahme hebt. das Geſet: nicht 

auf, ſondern fie beſtärkt es vielmehr in ſeiner Geltung. Es, wird 

niemals weder, nach, den; Vorſchriften Der Rechte ,: noch „nach den 

Anſchauungen des, gemeinen Lebens, als ſelbſtverſtändlich betrachtet, 

daß die Verpachtung eines Gutes ohne Jnventarium erfolge. Wenn 

ein ſolches Arrangement beliebt wird, ſo beruht e8 in jedem eine 

zelnen Falle auf beſonderen. Gründen. Die Herabgekommenheit des 

Beſitzers, oder die Beſorgniß, mit dem Pächter wegen der Rücge- 

währ. in koſtſpielige“ und ärgerliche Händel zu gerathen, endlich das 

Unvermögen des Pächters, eine Kaution, für das Inventarium zu 

beftelfen, mögen] die am häufigſten vorkommenden Urſachen. ſein. 

Die Form der Nugung ländlicher Grundſtücke, deren wir ſo 

eben gedachten, der Gegenfag zwiſchen dem Jnnehaben des Grundy 

befiges umb der Ausiibung des lanbwirthfchaftlichen (Gewerbes, 

dürfte am Erſten. geeignet fein, eine Antwort auf die Frage, wele 

der unſere Unterſuchung gilt, an die Hand zu geben. Man wird 

im Angeſicht, dieſes Gegenfages nicht wohl. der Meinung, fein fon- 

nen, dag alle produktiven Verwendungen, welde mit einem länd- 

lichen. Grundftiidein Beziehung ſtehen, darum auch Verwendungen 

in das, Grundſtück feien. Der Pächter. legt Nichts in das Grunds 

ſtück hinein , was er nicht in einem kürzeren oder längeren, Zwi- 

ſchenraum wieder ebenſo herausnähme, fein Streben und der Dienſt, 

den ihm ſein Kapital leiſtet, geht dahin : nicht, dem Grundſtü>, hin- 

zuzufügen, ſondern von ihm abzutrennen, mit einem. Worte, das 

umlaufende Kapital iſt nicht ein Glied, ſondern. es iſt. ein „Feind 

des Grundftiidswertheds. Zolgerehi kaun ein Kredit, welcher die- 
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fen Theil des ländlichen Kapitals erfegt, fo niiglidh ev fonft fein 

mag, nicht gu Den Krediten des Grundbeſitzes, gerechnet werden. 

Kredite dagegen, welche verwendet werden, um das ſtehende Raz 

pital zu erhalten und zu verbeſſern: um das Inventarium zu 'ver- 

vollſtändigen, um die Gebäude zwecentſprechend einzurichten, um 

den Boden ergiebiger zu machen, um eine bequemere Kommunika-1 

tion des Gutes mit den Plagen, an denen Die Erzeugniſſe ihren 

Abſaß finden, herbeizuführen, alle ſolche Kredite und nur folche 

ſind wahre Grundbefigfredite. 

Der Ausdruck, deſſen wir uns zur Bezeichnung des 'darzu- 

ſtellenden Begriffes bedienten, ehe wir diefen Begriff entwickelt 

hatten, kann, wie wir befürd<ten, dazu beigetragen haben, eine der 

am häufigſten vorkommenden Spezies. des Grundbeſitz - Kredites 

auf den erſten Bli> aus ihrem Rechte zu verdrängen. Es mag 

nämlich ſcheinen, äls ob von einer Verwendung des Kredit in 

das Grundſtück nicht geſprochen werden könnte, wenn es um das 

Aequivalent fich handelt, für welches der Eigenthümer das Grund- 

ſtück erworben hat. Wenigſtens liegt der Einwurf nahe, daß das 

Grundſtück vorhanden ift und vorhanden war, ganz unabhängig 

von dem Erwerber, gegen den der veräußernde Vorbeſitzer eine 

Grundfreditforderung erlangt haben ſoll. Indeſſen dieſer Einwurf 

bewegt fich nur auf der Oberfläche der Sade. Nach der Ausein- 

anberfegung, welche wir an einer früheren Stelle über die Natur 

ded Grunbftidswertheś gegeben haben, war dieſer Werth die 

Schäßung der Dienſte, welche die ſämmtlichen Vorbeſizer des Gu- 

ies — yon dem erſten an — der gegenwärtigen Verkehrsgeſell- 

ſchaft geleiſtet haben. Dieſe Dienſte aber find, ſelbſt nach der 
dugerlichften Auffaſſung des Wortes, allerdings in das Grundftiid 
verwendet, denn daſſelbe war zunächſt ein Gegenſtand, nach dem 

Niemand fragte, — wie es jn Ländern an den Vorſtufen der Gie 

viliſation keine eigentliche Nachfrage nad) Grundbeſiß giebt, — und 
3 
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es iſt durch bie Dazwifchenfunft der Befiger, durch ihr Zuthun 

oder eben nur unter ihren Händen, dasjenige geworden, was es 

jest iſt. Wenn nun der Werth jener Dienſte, an die Sache ge- 

heftet, auf cine beſtimmte Perſon übergegangen iſt und dieſe Per- 

ſon dieſen Werth weiter überträgt, ſo überträgt ſie Doch unzweifel- 

haft Etwas, was in das Grundſtück verwendet iſt. Thut ſie dies 

aber auf Kredit, fo liegt ebenjo unzweifelhaft ein Grundfredit vor. 

Die Beſonderheiten, welche in der Erfahrung des täglichen 

Lebens den Kredit des ländlichen Grundbefthes vor den übrigen 

Gattungen des Kredits auszeichnen, müſſen auf die im Vorſtehen- 

dew entwictelte innere Eigenthümlichkeit dieſer Kreditart zurüczufüh- 

ren fein, Der Kredit, von dem wir ſprechen, betrifft ein ſtehendes 

Kapital, er muß alſo zunächſt gemeinſame Merkmale mit den ſon- 

ſtigen Krediten, welche in ſtehenden Kapitalien gegeben werden, 

erfennen laſſen. Im Allgemeinen iſt der reine Gewinn, welder 

aus der Verwendung ſtehender Kapitalien gezogen wird, dem aus 

den umlaufenden Kapitalien zu erzielenden Reingewinne gleich. Da 

alle Kapitalien darauf ausgehen, ſoviel als möglich zu gewinnen, 

ſo kann ein größerer Nettoertrag der einen oder der andern Kapi- 

talganlage immer nur eine vorübergehende Erſcheinung ſein. Es 

iſt wie mit der erhöhten Erwärmung einer einzelnen Luftſchicht in 

einem umſchloſſenen Raume, Die durch dieſelbe partiell herbeige- 

führte Abweichung von der Temperatur der übrigen Luftſchichten kann 

nur auf furge Zeit aufrecht erhalten werden. Die nicht betheiligten 

Scichten ſtreben ſofort, die ihnen vorenthaltene, troßdem aber 

zugängliche Wärmemenge für ſich auszubeuten, und die Folge iſt 

ſehr bald eine vollkommene Ausgleichung der Temperatur im gane 

zen Raume. Dabei verſteht es ſich von ſelbſt, daß wir von einem 

beſtimmt begrenzten Verkehrsgebiet ſprechen, ebenſo, wie wir in 

unſerem Beiſpiel einen begrenzten Raum im Auge haben. Das 

ſtehende und das umlaufende Kapital bringen dem Eigenthümer 
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nur dann einen gleichen Gewinn, wenn fie, abgefehen von diefer 

Verſchiedenheit, unter dem Einfluſſe gleicher Verhältniſſe ſtehen. 

Wir müſſen indeſſen an dieſer Stelle ſogleich einer Ausnahme 

gedenken, welche in ftrebfamen und entwidelungsthatigen Erwerbs 

geſellſchaften nicht gerade ſelten beobachtet wird. Ein Werthgegen- 

ſtand, welcher dem ſtehenden Kapital angehört, iſt, wie wir geſehen 

haben, ſofern er ſeine Beſtimmung erfüllen will, auf einen ver- 

hältnißmäßig langen Zeitraum an das Unternehmen gefeſſelt, in 

welchem er Verwendung findet. An und für ſich mag dieſer Zeit- 

raum eher kurz als lang genannt werden können, aber er iſt jeden- 

falls länger, als derjenige, während deſſen das in demſelben Unters 

nehmen beſchäftigte umlaufende Kapital bei dem Eigenthümer zu 

verweilen hat. Ein Porzellan - Mörſer 3. B. iſt ein Theil des 

ſtehenden Kapitals, deſſen der Apotheker ſich bedient, und es kann 

nöthig ſein, dieſen Mörſer von ſec<hs zu ſechs Monaten zu erneuen; 

es giebt aber kaum eine Arznei, welche zu ihrer Verfertigung und 

Verwerthung ſechs Monate bedürfte. Abgeſehen von der Ver- 

pflichtung des Apothekers alſo, gewiſſe Quantitäten der zu verar- 

beitenden Stoffe ſtets vorräthig zu halten, — einer Verpflichtung, 

die mit der Apothekerkunſt an und für ſich Nichts gemein hat, 

wird das umlaufende Kapital, welches eine Apotheke braucht, vee 

gelmäßig ſc<hneller erſezt werden, als ſelbſt jener Porzellan-Mörſer. 

Wenn es ſich nun zeigt, daß, — in Folge eines Irrthums in dem 

Kalkül auf das Bedürfniß der Zukunft — in einem Geſchäftszweige 

zuviel ſtehende Kapitalien angehäuft ſind, ſo wird es nicht möglich 

ſein, ſie dieſer ihrer Beſtimmung ſo ſchnell wieder zu entziehen, als 

dies bei einem umlaufenden Kapital würde geſchehen können. Die 

Folge dieſer Unbeweglichkeit des ſtehenden Kapitals iſt nicht zwei- 

felhaft. Bei einer Geſtaltung der Dinge, wie wir ſie beſchrieben 
haben, wird das ſtehende Kapital jener beſtimmten Art mit einem 

geringeren Gewinn ſich begnügen müſſen, als er aus einem um- 

3% 
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laufenden Kapital von gleider Hohe zu erzielen geweſen wäre, 

Daſſelbe wird eintreten, wenn der Vorrath an umlaufenbem Kaz 

pital: ſich: als ungenügend. herausſtellt, und demnach die Nachfrage 

nach dieſer Rapitalsart ſich vermehrt. 

Allerdings liegt die Möglichkeit ganz eben ſo nahe, daß die 

Geſellſchaft: es mit einem Ueberfluſſe an umlaufendem oder mit 

cinem fühlbaren Mangel an ſtehendem Kapital zu thun hat, und 

gewiß werden unter dieſer Vorausſezung ganz dieſelben Verhält» 

niſſe: ſich» in; Bezug auf den Gewinn des umlaufenden Kapitals 

geltend machen. Da aber das umlaufende Kapital ſeinem Weſen 

nach an die Form der Sache, in welcher es ruht, nicht gewieſen 

iſt , fo wird. bie Kriſe in kurzer Zeit woriiberjejn, Wenn in Folge 

irgend einer Konjunftur der Nobrzuder fo wohlfeil wird, daß er 

troß des Sdugeś, deſſen ſich die Rübenzuerfabrikanten erfreuen, 

cine Zeitlang erheblich unter dem Preiſe des. Rübenzuckers verkauft 

werden fann, fo wird der Rübenzucker während dieſer Zeit im 

Preiſe ebenfalls zurückgehen. Den Verluſt am Preiſe aber werden 

die Beſitzer der Zuckerfabriken tragen, während die Unternehmer, 

b. h. diejenigen, welche ſich. damit befaſſen, mit Hülfe der Fabrik- 

anſtalten und des ihnen ſelbſt gu Gebote ſtehenden umlaufenden 

Kapitals, aus den Riiben Zucker zn bereiten, von der Kalamität, 

nicht ſchr tief werden berührt werden. Sowie die Gefähr einträte, 

daß auch fie den auś ihrem Kapital ihnen zufließenden Gewinn gee 

ſchmälert ſehen könnten, würden ſie das Kapital einfach zurückziehen. 

Noch einer zweiten Eventualität iſt das ſtehende Kapital in 

weit höherem Maße ausgefest, als das umlaufende. Wir haben 

im Borigen yon den Wirkungen geſprochen, die ſich an eine vor- 

Üübergehende / für das ſtehende Kapital indeſſen ſofort fühlbare Gre 

ſcheinung knüpfen können. Es iſt aber auch möglich, daß eine Gre 

ſcheinung derſelben Art auftritt und nicht wieder vorübergeht. In 

dieſem Fall muß nicht blos der Gewinnantheil, ſondern der Werth
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ves ſtehenden Kapitals einen erheblichen Rückgang erleiden. Wns 

genommen, es hätte ſich verwirklicht, was vor einigen Jahren die 

utbenzuderfabrifanten, viele unter ihnen gewiß in einer aufrichti- 

gen Beſorgniß um das Ihrige, als unausbleiblich prophezeiten: 

daß bei einer Erhöhung der von der Rübenzuerfabrifation zu ent- 

ridhtenben Steuer die ganze Zucker - Induſtrie! der“ Konkurrenz des 

ausländiſchen Produktes werde weichen müſſen ; angenommen, das 

umlaufende Kapital und das ſtehende zuſammen hätten wirklich, 

ebenſo wie die anderen bei der Suckerfabrifation betheiligten Kräfte, 

in dieſem Fabrikationszweige dauernd ihre Rechnung nicht'mehr gee 

funden, welches wäre die Folge geweſen? Die Natur der einen 

und der änderen Form des Kapitals giebt die Antwort an die 

Hand. Das umlaufende Kapital hätte fofort bei der erſten ernſt- 

lichen Breſche, die der gemeinſame Bau davongetragen, leichtfüßig 

das Weite geſucht, das ſtehende Kapital aber ware verurtheilt gee 

weſen, äuszuharren bis an's Ende. Dieſes Ende aber würde in einer 

Veräußerung und Veränderung der vorhandenen WAnlagen und Vor- 

richtungen, in einer Verwandlung der Swede und Formen ‘in 

einzelnen , vielleicht auch in den meiſten Stlideń, in der Herſtellung 

eines umlaufenden Kapitals aus den Materiälien des ſtehenden Kaz 

pitals beſtanden haben; Wir erinnern uns, vor einigen Jahren in 

einer Provinzial - Hauptſtadt einem Akte der Liquidation einer um- 

fangreichen Suckerfiederei, — die allerdings nicht an der Erhöhung 

der Rübenſteuer geſtorben war, — beigewohnt zu haben. In der 

Auktion wurde eine bedeutende Anzahl gußeiſerner Geräthſchaften, 

welche früher Theile des großen Mäſchinen - MechaniSmus" gewe- 

ſen waren, — als altes Eiſen zum Einſchmelzen verkauft. Die 

hölzernen Stücke deſſelben MechaniSmus wanderten zum großen 

Theile in die Zimmeröfen und auf die Kohheerde der Nachbaren. 

Wenn die Eigenthümer jener Fabrik, nachdem die Liquidation voll 

ſtändig gum Abſchluſſe' gediehen war, ihre Rechnung madten, fo 
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mußten bie Zahlen, welche ihren Verluſt ausbriidten, ſehr erheblich 
in die Tauſende gehen. 

Natürlich gedenken. wir nicht zu behaupten, daß das umlau- 
fende Kapital gegen Verluſte gepanzert wäre. Die Anzahl der 
Konkurs,- Eröffnungen, welche täglich die Zeitungen zur Kenntniß 
des Publikums bringen, und von denen die meiſten dem umlaufen- 
Den Kapital gelten, würden ſofort das Gegentheil beweiſen können. 
Wie ſehr verſchieden aber die Gefahren, denen das umlaufende Ka- 
pital auśgefegt iſt, von den Gefahren des ſtehenden ſind, dafür 
geben, gerade dieſe, Bekanntmachungen mit ihrer Unterſcheidung von 
gemeinem und kaufmänniſchem Konkurſe ein ſprechendes Zeugniß. 
Dieſe Unterſcheidung , welche wir nicht anſtehen, für eine der wei- 
ſeſten Neuerungen der lezten Konkursgeſeßgebung zu erklären, deutet 
mit uuabweisbarer Stringenz auf den Gegenfag zwiſchen ſtehen- 
dem und umlaufendem Kapital hin. Kaufleute, Schiffsrheder und 
Gabrifbefiger beſchäftigen vorzugs weiſe, ein großes umlaufendes Ka- 
pital, wenn auch das ſtehende. Kapital, deſſen namentlich bie leßte- 
ren beiden. Klaſſen bedürfen, ſeine unverkennbare Bedeutung hat. 
Da dem umlaufenden Kapital bie Fähigkeit beiwohnt, ſich bei dro- 
henden Einbußen vorzugsweiſe ſchnell aus der Affaire zu ziehen 
und dadurch. eine bis, auf den Grund dringende Verſchlimmerung 
des. Zuſtandes zu verhüten, ſo kommt Alles darauf an, baf der 
Befiger dieſer Fähigkeit zur rechten Zeit die rechte Verwendung 
gebe ; dazu. aber kann er durch ſeine Gläubiger angehalten werden, — 
fofern ex nicht ſelbſt mit den richtigen Maßregeln vorſchreitet, =- in- 
dem, ſchon, bei dem. bloßen Vorhandenſein einer Inſolvenz, d. h. 
beim Eintritte, einer Stodung in dem Umlaufe des Kapitals, alſo 
in der Erfüllung ſeines Zweckes, das Recht gegeben iſt, auf die 
Eröffnung. des Konkurſes anzutragen, Im Gegenſaße dazu bedarf 
es bei allen Perſonen, welche nicht in die gedachten drei Ratego- 
rien fallen, des Nachweiſes einer Inſufficienz, d. h. eines Zu-
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ſtandes, in weichem bereits das Nichtvorhandenſein, eines. Aktiv- 

Vermögens erhellt. 

Es liegt auf der Hand, daß und in welcher Art dic ungün- 

ftigere Stellung des ſtehenden Kapitals, im Vergleich zu dem ume 

laufenden, ritdfichtlich der Gefahr von Gewinn- und Werthseinbu
ßen, 

auf die Begrenzung der Antheile, welche dieſe und jene Stapitalsart 

aus dem Bruttoertrage für ſich in Anſpruch nimmt, von Einfluß 

ſein muß. Die Gefahr, welcher ſic ein Kapital. in ſeinem Wir- 

kungsfreiſe ausfegt, führt nothwendig zur Feſtſtellung einer Abgabe 

zum Zwecke der ſukzeſſiven Bildung eines Fonds, aus welchem, 

beim Eintreten der befürchteten Eventualität, De>ung erlangt werden 

kann. Daß der Spediteur, welcher die bei ihm aufgeſtapelten 

Waaren gegen FeuerSgefahr bei einer Geſellſchaft verſichert, die 

bezahlte Prämie von dem Eigenthümer ſich erſtatten läßt, verſteht 

ſich von felbft; die gleiche Prämie aber wird er fordern können, 

wenn er ſelbſt der Verſicherer iſt, b. h. wenn er Die Gefahr: für 

pas Gut des Dritten ſelbſt übernimmt. Was nun von einer durch 

die Elemente möglicherweiſe herbeizuführenden Vernichtung oder 

Verſchlechterung der Sache gilt, das gilt auch von dem ebenſo- 

wenig auszuſchließenden Walten anderer Mächte, welche den Werth 

beſtimmen helfen. Wir ſagen nicht, daß im Allgemeinen die Ka- 

pitaliſten jenen Aſſekuranz - Fonds wirklich anfammeln; ſehr Viele 

mögen die Beiträge zu denſelben, welche ihnen neben dem Gewinn 

entrichtet werden, einfach für Theile des Gewinns anſehen. und 

danach behandeln. Dies ſchließt aber nicht aus, daß ſie, nicht auf 

dieſe Beiträge einen wirklichen Anſpruch erheben, Eine Verwech- 

ſelung in Betreff der Natur der Vergütigung, welche ihnen für 

eine übernommene Gefahr gezahlt wird, iſt nod) ſchr weit entfernt 

von einem Verzicht auf eine ſol<e Vergütigung oder von einer 

Neigung, die Gefahr ohne Entgelt zu übernehmen. Da nun der 

Gigenthiimer, ſowohl des ſtehenden als des umlaufenden. Kapitals 
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bie Möglichkeit des Verluſtes yor Augen hat, fo kann es nicht 
anders fein, als daß der eine fo gut als der andere darauf beharrt, jene 
Verſicherungs - Bramie zu erlangen, der Eigenthümer des ſtehenden 
“Kapitals wird aber feine Forderung höher ſtellen müſſen, als der 
Eigenthümer des umlaufenden, weil bie Möglichkeit, von welcher 
wir ſprechen / für ihn eine nähere iſt, als für den Eigenthümer des 
umläufenden Kapitals. 

An Hen ſo eben gewonnenen Saß ſchließen wir nunmehr die 
Entwickelung der Folgerungen an, welche ſich aus den dargeſtellten 
Eigenthümlichkeiten des ſtehenden Kapitals für die in Kapitalien 
dieſer Art gewährten Kredite ergeben. Zwiſchen zwei Perſonen, 
von denen die eine ihr Kapital ſelbſt in Händen hat, während die 
andere e8 durch einen Dritten, dem es auf Kredit gegeben iſt, ver- 
wenden läßt, 'waltet eine in die Augen ſpringende Verſchiedenheit 
namentlich in zwei Punkten ob. Der felbfiwerwaltenbe Eigenthümer 
behält die Nubungen ſeines Kapitals allein, er trägt aber auch 
allein die Gefahr des Verluſtes und zwar ſowohl desjenigen an 
dent Nußungen, als des Verluſtes am Kapital. Der freditirende 
Kapitaliſt dagegen geht zunächſt von der Abſicht aus, die Gefahr 
des Verluſtes möglichſt von ſich abzuwälzen. Dafür, daß der 
Kreditempfänger dieſer Abſicht entgegenfommt, begnügt ſich der 
Sapitalbefiger, mit einem Theil des von jenem erzielten Gewinnes 
zufrieden zu ſein. G8 fragt ſich, in welcher Art er die Verſicherung 
gegen Gefahr, welche den Gegenſtand ſeines Hauptſtrebens aus- 
macht, erhält." Hierbei bemerken wir ausdrücklich, daß es uns 
darum zu thun iſt, die Beantwortung dieſer Fräge zunächſt aus 
der natürlichen Lage der Sache zu ſchöpfen, und daß wir deshalb 
von den beſonderen Hülfsmitteln, welche in vas Gebiet des Rechtes 
gehören, vorläufig 'abſtrahiren. Dies’ ift um deshalb geboten, 
weil jene Hülfsmittel, obwohl ſie ebenfalls aus der Natur der 
Sache erwachſen ſind, dennoch ſtets einer Prüfung ihrer Zwede 
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mäßigkeit unterliegen müſſen, während wir in dieſer Stelle uns 

lediglich über nicht zu negirende Nothwendigkeiten zu verbreiten 

haben. 

Indem der Gläubiger an den Schuldner das Verlangen 

richtet, ihm eine Gewähr dafür zu verſchaffen, daß die Wechſelfälle, 

denen das kreditirte Kapital in ſeiner Anwendung unterliegt, nicht 

ihn, ſondern den Schuldner treffen ſollen, tritt ihm eine Sdyranfe 

entgegen, welche er anerkennen muß, wenn er das Kreditverhältniß 

überhaupt einzugehen gewillt iſt. Der Schuldner kann ihm keine 

höhere Garantie für die Sicherheit des empfängenen Kapitals und 

des Gewinnes an dieſem Kapital bieten, als diejenige, die er ſelbſt 

empfängt. Er kann mit einem Worte dem Gläubiger nur diejenige 

Quote Überweiſen, welche er zur Bildung eines Verſicherungs- 

Fonds aus dem Brutto-Erträge für ſich behält. Dieſe Quote bez 

ſtimmt ſich nach der Höhe der Gefahr in der Art, bag zunächſt 

von dem Kapital und dem Gewinn desjenigen abgefegt wird, was 
unter allen Umſtänden nicht verloren gehen kann. Für dieſen Theil 

wird eine Aſſekuranzgebühr überhaupt nicht entrichtet. In Betreff 
des übrigen wird eine Schäßung der Wahrſcheinlichkeit" des Ver- 
luſtes vorgenommen und nach dem Verhältniß dieſer Wahrſc<hein- 
lichfeit bei dem einen Kapital zu derſelben Wahrſcheinlichkeit bei 
einem anderen wird alsdann jene Quote in dieſer oder jener Höhe 
normirt. Hieraus folgt, daß je größer der Theil des Ganzen iſt, 
welcher möglicherweiſe verloren gehen kann, und je näher die Be- 
fórgnig liegt, daß dieſe Eventualität wirklich eintritt, deſto höher 
auch der Antheil ſich ſtellt, welchen das Kapital mit deim Gewinn 
ſowohl ſelbſt aus dem Brutto-Ertrage zieht, als auf der ändern 
Seite, ſofern es ein kreditirtes Kapital iſt, mit einem Antheile von 
Gewinn dem Kreditgeber überweiſt. Nehmen wir an, daß der 
Reingewinn, welcher aus dem Brutto-Ertrage einer Eiſenbahn dem 
Eigenthümer des ſtehenden Kapitals zufällt, 8% des Kapitals 
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beträgt, und daß von dieſen 8%, die Hälfte an denjenigen abgegeben 

werven muß, welcher dem Eigenthümer das Kapital geliehen hat, 

ſo müſſen außer den auf dieſe Hälfte fallenden 4% nod) 2 oder 

3% zunächſt aus dem Brutto - Ertrage an den Eigenthümer und 

weiter von dieſem an den Kapitaliſten dafür ausgeantwortet werden, 

daß jene 4% immer in dieſer Höhe verbleiben, und daß nicht etwa 

vas frebitirte Kapital burdy eine Aenderung in den Richtungen des 

Weltverkehrs. oder durch eine Konkurrenz eine Einbuße erleidet. 

Der Gläubiger wird alſo 6 oder 7% erhalten. Hätte er ſein 

Geld in umlaufendem Kapital angelegt, ſo würde er mit einer 

Verſicherungsprämie von 1 oder 2% haben zufrieden ſein können. 

Es iſt alſo ein nicht zu beſtreitender Saß, daß Kredite, welche in 

ſtehendem Kapital angelegt ſind, dem Kreditgeber von dem Kredit- 

empfänger eine größere laufende Cinnahme zuführen, als die in 

umlaufendem Kapital gewährten Kredite. Ebenſowenig iſt aber auch 

in Abrede zu ſtellen, daß der Ueberſchuß der Zinſen, welcher ſich 

auf Seiten des ſtehenden Kapitals herausſtellt, nicht von dem 

Kreditempfänger ſelbſt, ſondern aus der Brutto - Einnahme ent- 

richtet wird. 

Nachvem durch die vorſtehenden Betrachtungen, welche an die 

durc< die vorangegangenen Ausführungen gewonnene Kenntniß von 

ver Natur der ſtehenden Kapitale angeknüpft worden ſind, die Re- 

geln ſich ergeben haben, nach denen bei jedem Kredit auf ſtehendes 

Kapital die von dem Schuldner dem Gläubiger zu zahlende Abgabe 

ſich bemißt, liegt es uns ob, auf die konkrete Geſtaltung eine 

zugehen, in welcher dieſe Regeln ſich geltend machen, ſofern es ſich 

um diejenige Art des ſtehenden Kapitals handelt, die wir, unter 

dem Namen Grundkapital zuſammenfaſſen, Wir halten zunächſt 

feſt, daß auch bei dieſer Art des Kapitals die Proportion des von 

dem Kapital zu erzielenden Gewinnes zu Dem Werthe des Kapi- 

tals. ſich von der Proportion. des Gewinns, von dem in. demſel-
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ben Gefdhaftssweige engagirten umlaufenden Kapital zu dieſem Raz 

pital auf die Dauer nicht erheblich unterſcheidet. Indeſſen find wir 

allerdings der Meinung, daß es Umſtände giebt, durch welche es zu 

Zeiten bewirkt wird, daß die Kapitalien, die bei Dem Betriebe des 

Feldbaus und der mit dem Feldbau verbundenen Gewerbe beſchäf- 

tigt ſind, ſowohl das ſtehende, als das umlaufende, ſich auf eine 

lange Reihe von Jahren, ja auf Menſchenalter, mit einem Gewinn 

begnügen, welcher hinter dem Gewinne , der in anderen Gewerben 

angelegten Kapitalien zurückbleibt, — ohne daß man deshalb ein 

Zurücgehen jener Kapitalien im Werthe annehmen dürfte. 

Der erſte dieſer Umſtände iſt die hervorragende Achtung, 

welche der Beſiß eines in Grund und Boden angelegten Kapitals 

und die Beſchäftigung mit der Verwerthung deſſelben bei den mei- 

ſten Völkern der modernen Civiliſation allen anderen Formen des 
Beſitzes und Betriebes gegenüber, genießt. Vielleicht iſt es nicht 
unrichtig, wenn man die Quelle einer ſolchen — a priori feinesiwegs 

zu Dedugirenden — Auszeichnung in dem Einfluſſe ſucht, den Der Gere 

waniſche Stamm ſeit der Zertriimmerung der Römiſchen Herrſchaft 
auf die geſammte Entwickelung des Europäiſchen Lebens geübt hat. 
Dichter und Scriftſteller, welche das Lob des Landbaus in un- 

ſeren Zeiten gefeiert haben, ſind ſehr häufig in der unhiſtoriſchen 
Auffaſſung befangen geweſen, als habe die Römiſche Kultur in 
dieſer Beziehung den Völkern, die ihre Erbſchaft anzutreten be- 
ſtimmt waren, kaum Etwas nachgegeben. Das überſchwängliche 
Urtheil, des Cato über den Aderbau und die Erzählung von der 
Feldherrnwahl des Cincinnatus hat man meiſtentheits nicht unter- 
laffen, als Belege für dieſe Behauptung anzurufen. Es ſcheint 
uns indeſſen, als wären es gerade Thatſachen dieſer Art, welche 
am Deutlichſten Zeugniß von dem Gegentheil ablegen. Jedermann 
weiß. daß Gato der Aeltere unter ſeinen Zeitgenoſſen und faſt noch 
mehr unter denen, die nach ihm gelebt haben, für Nichts mehr 
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und Nichts weniger als — fiir einen Sonderling gegolten hat, 

und wo es für etwas Auffälliges, beſonders Aufzuzeichnendes anz 

geſehen wird, daß ein General, der in den Ruheſtand getreten iſt, 

ſich auf ſein Landgut zurückzieht und perſönlich an der Wirthſchafts- 

führung Theil nimmt, da wird man unter allen Umſtänden nicht 

die Stätte eines allgemeinen Kultus des Grundbeſizes und der 

Landwirthſchaft ſuchen dürfen. Wir laſſen es dahingeſtellt, welche 

Urſachen bei den Germanen, wenigſtens ſeit der Zeit, wo ſie in 

die Geſchichte eintreten, einem ſolchen Kultus den Boden bereitet 

haben. (Es wird genügen, die Thatſache konſtatirt zu ſehen. Une 

ſeres Dafürhaltens ſprechen die zahlreichen Beſtimmungen, welche 

noch heute namentlich in Deutſchen Staaten dem Grundbeſitz eine 

beſondere Berückſichtigung und Fürſorge im öffentlichen und im Pri- 

vatrecht angedeihen laſſen, laut genug dafür, daß die Ueberliefe- 

rungen unſerer Voreltern unter ihren Enkeln noch nicht erſtorben 

ſind. Wäre es nicht wunberbar, wenn jenes Recht des Vortritts 

vor anderen Erwerbsklaſſen ohne allen Einfluß auf den Werth des 

Grundbeſitzes bliebe? Inſofern aber mit den betreffenden Auszeich- 

nungen, die indeſſen nicht überall dieſelbe Geſtalt haben, 3. B. in 

einzelnen Ländern auf den großen , oder ſelbſt auf den adligen Grund- 

befig beſchränkt werden, materielle Vortheile nicht verbunden ſind, 

kann mit der Steigerung des Werthes eine Steigerung des Rein- 

gewinns naturgemäß nicht Hand in Hand gehen. 

Einer zweiten Eigenthümlichkeit des ländlichen Grundbeſitzes 

find wir geneigt, in der hier in Rede ſtehenden Beziehung eine 

beinahe nod) größere Wichtigkeit beizumeſſen. C8 iſt richtig, daß 

ein ländliches Gründſtü> zu den Kapitalien gehört, ſo gut wie ein 

Tüchlager oder eine Dilngerfabrif. Sähe alſo die Geſellſchaft und 

der einzelne Menſch alle Sachen, die ſich in der Welt den Sinnen 

darbieten, nur von der einen Seite an, inwiefern ſie ſich konſumtiv 

oder produftiv verzehren, oder unverzehrt für die Produktion bez
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uugen laſſen, fo würden Unterſcheidungen, die es nicht mit der 
Natur der Sache als Kapital zu thun haben, ſo wenig der einen 

als der andern Sache gegenüber Plas greifen können. Wir wollen 

uns indeſſen erinnern, daß wir neben der produktiven und konſum- 

tiven auch der todten Kapitalien gedacht haben. Ein folcheś todtes 

Kapital ſchläft ſeinen Schlaf eben nur ſoweit es als Kapital in 
Betracht kommt. Dafür aber iſt eine andere Kraft in ihm aufge- 

ſchloſſen, eine Kraft, die dem Alles bezwingenden Menſchen nicht 

unterthan iſt, die vielmehr tm Gegentheil den Herrn der Schöpfung 

zum Sklaven ſeines Dieners macht, den Menſchen zum Unter- 

thanen der Sache. Der Geizhals, der über ſeinen Schäßen brütet, 

gebietet nicht den Schäßen, ſondern die Schätze gebieten ihm. Das 

Widerwärtige an einem ſolchen Bilde beſteht darin, daß die Unter- 

werfung des Menſchen gerade unter diejenige Eigenſchaft der Sache 

erfolgt, welche eigentlich erſt dadurch, daß die Sade ſich“ dem 

Menſchen vollkommen unterwirft, eine Eigenſchaft wird. Es) giebt 

indeſſen auch eine Herrſchaft der Sachen über den Menſchen, welche 

ſich auf einem höheren, edleren Gebiete bewegt. Denkt man eine 

Sache, abgeſehen von dem Wirkungstreife, den fie als Kapital 

einnimmt, ſo iſt die Sache nicht der Willkühr des Menſchen preis- 

gegeben, ſondern fie iſt ſeines Gleichen. Sobald nicht mehr die 

höhere Macht ins Spiel kommt, vermöge deren der Menſch die 

Sache für Nichts zu achten befugt iſt, verſchwinden die Unterſchiede 

von Perſon und Sache. Die Perſon iſt alsdann eben nur ein 

Stück, ein Kind der großen Mutter Natur, wie das Sandkorn und 

der Grashalm. Man kann den Sag auch umkehren. Sobald der 

Menſch dieſer Verwandſchaft inne wird, die ihn mit einem nicht 

menſchlichen Weſen vereinigt, läßt er auch den Zwe, dem die 

Sache dient, die Stellung der Sache als Kapital, mehr und mehr 

aus den Augen. — Es giebt num keine Sache und keine Summe 

von Sachen, die das Verbundenſein des Menſchen mit der Natur 
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fo laut verfündigte, als das Treiben und Leben in Feld und Flur, 

Wir möchten nicht gerne in den Verdacht kommen, als bildeten 

wir uns ein, ein Problem, .das um trockene Zahlen und höchſt 

proſaiſche Zinſen ſich dreht, löſen zu können durch ein Lauſchen 

auf das: „Was ſich der Wald erzählt.“ Wir halten die Poeſie, 

den echten göttlichen Funken, der in den Herzen zündet und die 

Geiſter erhellt, feineswegs, wie die Mode es will, für cin Gemein- 

gut Aller, ſie iſt ein Privilegium, das Wenige auf ihren Lebens- 

weg empfangen, Allein wir ſind auch der Meinung, daß jenes 

ewige Walten, das die Weſen außer dem Menſchen durchdringt, 

ohne jede poetiſche Vermittelung der Menf<henſeele ſich theuer macht. 

Der Bauer, der eine arme Scholle fein eigen nennt, weiß davon zu er- 

zählen, wie der Magnat, dem ein prächtiger Park, grüne Wieſen 

und unabſehbare Fruchtä>er den heimathliden Sitz umgeben. 

Dieſes Gefühl des Zuſammengehörens mit der Sache iſt es, was 

den meiſten Menſchen es ſchwer erſcheinen läßt, von einem Grundbefig 

zu ſcheiden, den ſie lange Jahre innegehabt und der vielleicht ihre 

Eltern und Großeltern bereits als Herren geſehen hat. Die wirth- 

ſchaftliche Wirkung aber, durc< welche jenes Gefühl auf ein ihr 

an ſich fremdes Gebiet herübergreift, liegt auf der Hand. Aud 

wenn der Gewinn, den der Grunbbefig für das in ihm angelegte 

Kapital abwirft, dauernd ein niedrigerer iſt, als auf anderen Ge- 

bieten, werden ſehr Viele ſich nicht entſchließen, von dem, was ſie 

lieb gewonnen haben, zu weichen. ; 

Freilich iſt nicht zu verkennen, daß das ſo eben erörterte 

Verhältniß allenfalls auch dazu beitragen kann, dem Grundbeſit- 

kapital auf längere Zeit einen höheren Gewinn zu verſchaffen, als 

er den übrigen Kapitalien zugänglich iſt. Die Ausgleichung zwi- 

ſchen den verſchiedenen Stufen des Gewinns unter den einzelnen 

Kapitalsarten erfolgt, wie wir geſehen haben, in der Weiſe, daß 

diejenigen Kapitalanlagen, in denen ein höherer Gewinn zu erwar-
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ten ſteht, geſucht, die Kapitalanlagen mit einer Ausficht auf nies 
drigeren Gewinn dagegen geflohen werden. Wenn nun die Grunbe 

befiger ihr Kapital noch aus einem anderen Grunde fdagen, als 
weil es ein Kapital iſt, jo werden fie nicht in gleicher Weiſe, wie 
bie Befiger anderer Kapitalien, geneigt fein, einen ihnen offerirten 
Tauſch gegen eine Kapitalsmenge anderer Gattung einzugehen, 
ſelbſt wenn dieſe Kapitalsmenge ihnen. einen ebenſo hohen und 
vielleicht einen bedeutenderen Gewinn verſpräche, als das Grund- 
ſtück. Grundſtücke find mit einem Worte nicht in derſelben Art 
Gegenſtände des Angebots, wie andere Kapitalien, und dies gilt 
ebenſowohl, wenn die Einkünfte des Grundſtücks im Steigen, als 
wenn ſie im Fallen ſind. Das folgende- Beiſpiel wird dieſen Saß 
vielleicht konkreter zur Anſchauung bringen. 

Angenommen irgend eine Sache, die als ſtehendes Kapital 
dient, hätte einen Werth von 20,000 Thalern, dieſe 20,000 Thlr. 
aber brächten 5 %, alſo jährlich 1000 Thlr. Gewinn. Daneben 
exiſtirte nun eine zweite Sache, aus welcher der Befiger bei einem 
Werthe derſelben in Höhe von 10,000 Thlr. einen jährlichen Ge- 
winn von 10 %, alſo ebenfalls 1000 Thlr. zóge. Sowie in 
dieſem Falle der Befiger der zweiten Sache befürchtet, daß der Ge- 
winn, welchen ihm ſeine Sache abwirft, in der kommenden Zeit 
zurückgehen könnte, ſo wird er ſich bereit finden laſſen, gegen ſeine 
Sache drei Viertheile der Sache des Erſten einzutauſchen. Er 
würde ſich hierdurch von ſeinem Kapital drei Viertheile des bishe- 
rigen Gewinns des erſten Befigerś, alſo 750 Thlr. jährlich ſichern. 
Jener erſte Befiger wird, wie wir annehmen, auf ein folcheś An- 
erbieten eingehen, vorausgefept, daß er die Meinung des zweiten 
Befigers über das vorausſichtliche Zuridgehen des Gewinnes des 
zweiten Kapitals nicht theilte, er würde nach Abſchluß des Gee 
ſchäfts nach ſeiner Berechnung jährlich erſtens die 4000 Thlr. des 
zweiten und außerdem ein Viertel ſeines früheren Gewinns mit 
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250 Thlr., alſo im Ganzen 1250 Thlr. haben. Man wird zuge- 

ben, daß ein folded Zuſammentreffen von Angebot und Nachfrage 

eben nichts Seltenes iſt. Es müßte indeſſen allerdings als eine 

Ausnähme von ver Regel gelten, wenn die Sache fo läge, daß 

pas erſte Kapital oder das zweite ein Grundftii wäre. Ein 

Gtunbbefiger wird nicht gar zu häufig durd) die Hoffnung, jähr- 

lich 250 Thlr. mehr einzunehmen, oder durc<h die Furcht, ſein Jah- 

reseinfommen um 250 Thlr. gemindert zu ſehen, ſich zur Veräu- 

ßerung eines Theiles oder des Ganzen beſtimmen laſſen. Wenn 

aber der Befiger eines Grundſtücks, der ſich in der Lage des erſten 

der von uns angeführten Kapitaliſten befindet, das erwähnte An- 

erbieten des zweiten ausſchlägt, fo hat er natürlich für den Fall, 

daß ſeine eigene und nicht etwa die Meinung des anderen Theils 

ſchließlich die richtige bleibt, jährlich einen Mehrgewinn von 250 

Thlr. aufgegeben, er Bat aber auch, wenn er bie Stelle des zwei- 

ten einnimmt und dem erſten das ihm ſelbſt vortheilhaft ſcheinende 

Anerbieten nicht macht, ſich vor einer Herabſeßung ſeines Gewin- 

nes um 250 Thlr. bewahrt, in dieſer Hinſicht vorausgeſetzt, daß 

der Gewinn der zweiten Anlage zu 10 % wirklich nicht herabgeht. 

Wir haben abſichtlich die Möglichkeit nicht verſchweigen wol- 

len, daß aus der Unbeweglichkeit des Grundſtückskapitals, welche 

ſich auf die Affektion des Beſitzers zu dieſem Kapitale gründet, 

unter Umſtänden auch ein Schußmittel des Befigers gegen Bers 

luſte fich ergeben kann. Man würde ſich indeſſen täuſchen, wenn 

man annehmen wollte, daß hieraus für die vorliegende Frage ir- 

gend eine erhebliche Folgerung zu ziehen wäre und daß insbefon- 

dere vielleicht auf Grund deſſen — mit Hülfe einer Compenſation 

der Chance für das Beſſere mit der Chance für das Sclimmere 

— auch die eigenthümliche Schwierigkeit für das Grundſtückska- 

pital, bei andauernd ungünſtigem Stande der Gewinnquote ſich in 

ein anderes Kapital zu verwandeln, für Nichts anzuſchlagen wäre.
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Eine genauere Betrachtung der Sache wird ergeben, daß von einer 
Gegenüberſtellung zweier gleich nahe liegenden Eventualitäten über- 
haupt nicht die Rede ſein kann. Wenn der Gewinn, welcher aus dem 
Grundſtückskapital zu ziehen iſt, hoch ſteht, und der Befiger durch 
die Unbeweglichkeit des Kapitals verhindert wird, darauf zu ſpeku- 
liren, daß dieſer Gewinn möglicherweiſe wieder fallen wird, ſo 
fann dies entweder für einen Vortheil oder für einen Nachtheil 
anzuſehen ſein, je nachdem man die Spekulation an und für ſich 
für etwas Vortheilhaftes oder für etwas Nachtheiliges hält. Das- 
ſelbe iſt zu ſagen, wenn der Gewinn niedrig ſteht, und der Befiget 
außer Stande iſt, in der Erwartung, daß er nod) weiter zuriide 
gehe, oder daß er ſich umgekehrt wieder hebe, einen Entſchluß nach 
dieſer oder jener Richtung zu faſſen. Dagegen liegt der Fall, ven 
wir urſprünglich im Auge hatten, durchaus anders, Bei den 
Wirkungen jener Unbeweglichkeit, von welcher unſere Deduktion 
ausging, handelte es ſich keineswegs um dieſe oder jene Erwar- 
tung einer zukünftig eintretenden Veränderung. Was in Frage 
ſtand, war vielmehr lediglich die Borausfegung, nicht daß es als 
möglich oder in der Berechnung des Befigers als wahrſcheinlich 
erſchien, daß der Gewinn in Zukunft ſich fo oder ſo geſtalten 
werde, ſondern daß die Gewißheit vorlag, er werde eine Zeitlang 
auf derjenigen Höhe verbleiben, welche er augenbli&lich einnahm. 
Wollen wir daher die Genügſamkeit des Befigers eines ländlichen 
Grundſtücks in Betreff des aus ſeinem Kapital zu erzielenden Ge- 
winns in einem Beiſpiele uns vergegenwärtigen, ſo haben wir än 
Fälle zu denken, in denen der reine Ertrag, welchen die in Grund- 
beſit angelegten Kapitalien ihren Eigenthümern bringen, ſeit einer 
Reihe von Jahren vielleicht auf 5 9%, des Kapitals zu ſchäßen iſt, 
während in den meiſten anderen Kapitalsanlagen vielleicht 6 % 
erlangt werden. Es iſt zunächſt von ſelbſt klar, daß in Zeiten 
dieſer Art die Grundſtücspreiſe, ſofern ſie niht burdj andere Fake 

4 
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toren in die Höhe getrieben werden, ſtets hinter dem Werthe der 

betreffenden Sache zurückbleiben müſſen. Wer einen Pelz im Som- 

mer verkauft, der muß ſich gefallen laſſen, daß der Käufer, welchen 

fein genügendes Bedürfniß anfeuert, den ihm von dem Verkäufer 

durch die Hergabe des Gegenſtandes geleiſteten Dienſt nicht mit 

Bezug auf die Größe derjenigen Nachfrage ſchäßt, welche — Eins 

jw's Andere gerechnet — im Allgemeinen für Pelze maßgebend iſt, 

daß er vielmehr die augendlicdliche Beſchränktheit der Nachfrage 

als den Regulator ſeines Gebots betrachtet, Sehen wir indeſſen 

über jenes Hinderniß einer Veräußerung des Grundſtü>s wake 

rend eines niedrigen Standes der Gewinnquote hinweg, und neh- 

men wir an, daß ſich wirklich, in Folge irgend welcher Umſtände, 

welche der augenblidlid) indizirten Konjunktur die Spige böten, 

die Möglichkeit gegeben fände, das Grundſtü> zu einem ſeinem 

wahren Werthe entſprechenden Preiſe loszujhlagen, fo wird unſerer 

Meinung nach dennody unter hundert Befigern von Grundjtiiden 

ſich kaum einer finden, welcher einen ihm unter der oben erwähn- 

ten Vorausſezung proponirten Verkauf acceptirte, Die Meiſten 

werden lieber ihr Grundſtück behalten und mit den 1600 Zblene 

zufrieden ſein wollen, welche ihnen nach dem angegebenen Saße 

von 5 % aus einem Grundſrücskapital von 20,000 Thlr. zufließen, 

als 20,000 Thlr. nehmen, um ſie in Eiſenbahnaktien anzulegen, 

welche die normalen 6 %, Reingewinn, alſo 1200 Thlr. geben. 

Dieſer Thatſache gegenüber iſt eine Berufung auf Ausgleichungen, 

welche burdy die Lage der Dinge bei einem hohen Stande des 

dem ſtehenden Kapitale zufallenden Gewinns herbeigeführt werden 

könnten, vollkommen undenkbar. Wenn der Gewinn aus dem 

Grundeigenthum 10 %, der gewöhnliche Gewinn aus ſonſti- 

gen Kapitalanlagen aber 6 % beträgt, ſo iſt für eine Wirkſamkeit 

der Vorliebe, welche der Befiger für ſein Grunbftid hat, auch 

nicht der allergeringſte Spielraum. Wenn das GrundſtüF und 
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der Befiger durc< Die unverrückbaren Klammern des Intereſſes mit 
einander verbunden ſind, kann der Werth, den man der Thätigkeit 
eines kleinen Stiftdhend zuzuſchreiben hat, keinenfalls yon Belang ſein: 

Mit dem Beiſpiele, weldes wir vorher anführten, ſind wir, 
ohne es zu wollen, der Unterſuchung bereits einen Schritt vote 
ausgeeilt. Während wir darzuthun beabſichtigten, daß der Gewinn, 
welcher aus dem im Grunbbefig angelegten Kapital dem Eigen- 
thümer zufällt, häufig für einen längeren Zeitraum die Höhe nicht 
erreicht, die Dod) bem umlaufenden Kapital, das in der Landy 
wirthſchaft beſchäftigt iſt, nicht verſagt wird, — haben wir auch 
bereits die fernere Möglichkeit in's Auge gefaßt, daß das umlau- 
fende Kapital, ſofern es mit dem ſtehenden denſelben Eigenthümer 
hat, ebenfalls auf jene niedrigere Gewinnſtufe mit herabgezogen 
wird. Die Thatſache ſelbſt erſcheint uns wichtig genug, um die 
Aufmerkſamkeit des geneigten Leſers ausdrülich auf dieſelbe hin- 
zulenken. Wir haben aber auch zweitens zugleich mit der Erör- 
terung der Urſachen dieſer. Erſcheinung die Momente angedeutet, 
welche das Grundſtü>skapital der Gefahr ausſeßen, aud) wider 
den Willen des Befigers einer dauernden Herabſezung der Gee 
winnquote und ſelbſt einer unbeträchtlichen oder beträchtlichen Gins 
buße am Werthe ſich unterwerfen zu müſſen: Die Unbeweglich- 
Feit, welche eine Eigenſchaft jedes ſtehenden Kapitals iſt, und zu 
welder die eben erwähnte Gefahr in einer unbeſtreitbaren Bros 
portion ſteht, charafterifirt das Grundſtü>skapital in viel höherem 
Maße, als dies von den meiſten andern Gattungen des ſtehenden 
Kapitals geſagt werden kann. Jene Gefahr iſt aber bei dem 
Grundſtückskapital noch außerdem in beſonderer Stärke in Folge ſol- 
cher Eigenthümlichkeiten dieſer Kapitalsart vorhanden, die mit der 
Zugehörigkeit derſelben zu der Klaſſe der ſtehenden Kapitalien 'an 
und für ſich Nichts zu thun hat. 

Der Gewinn, welcher dem Grundſtüskapital aus bem 
4% 
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Brutto-Erträge zufällt, regulirt ſich, — was keines Beweiſes bez 

darf, — danach, wie Boch dieſer Brutto-Ertrag überhaupt ſich bez 

läuft, und in welchem Verhältniß ver Gewinnantheil, welchen das 

umlaufende Kapital für ſich in Anſpruch nimmt, zu dem auf das 

Grundſtückskapital zu repartirenden Antheile ſteht. Iſt der Brutto- 

Ertrag ſehr hoch, der Gewinnantheil des umlaufenden Kapitals 

aber ſehr niedrig, fo muß naturgemäß der Gewinnantheil des ſte- 

henden Rapital8 eine bedeutende Höhe erreichen. Hält ſich dage- 

gen gwar der Brutto-Ertrag auf einer beſonders hohen Stufe, 

zieht aber zu gleicher Zeit das umlaufende Kapital eine ſehr be- 

trächtliche Quote deſſelben auf ſeinen Antheil ein, fo muß der Ge- 

winnantheil des Grundſtückskapitals dennod) niedrig ſtehen. Das- 

ſelbe: iſt der Fall, wenn der Brutto-Ertrag ſinkt, vorausgefest, daß 

nicht etwa dads umlaufende Kapital zu einer Ermäßigung ſeiner 

Forderungen veranlaßt werden kann. Hierna< werden wir mit 

kürzen Worten anzudeuten haben, in welcher Art der Brutto-Er- 

trag, den die. Landwirthſchaft liefert, ſeinem Werthe nach ſich bez 

ſtimmt, und welches die Verhältniſſe ſind, nach denen die Gewinn- 

Antheile des ſtehenden und umlaufenden Kapitals an und für ſich 

und in Beziehung zu einander geregelt werden, 

Es wird an dieſer Stelle nicht erforderlich fein, eine Ueber- 

ſicht der verſchiedenen Formen aufzuſtellen, in denen die Brutto- 

Erträge der Grundſtü>swirthſchaft erſcheinen können. Einzelne von 

dieſen Formen zeichnen ſich vor den übrigen dadurch aus, daß ſie 

einer Schwankung überhaupt nicht unterliegen. Hierher gehören 

namentlich die bei der Aufhebung des Unterthänigkeits - Verhältniſſes 

und ſeiner Wirkungen für die Beſitzer der berechtigten Grundſtücke 

ſtipulirten feſten Abgaben, der Kanon von den früher in Erbpacht 

auśgethan geweſenen und durch das Gefeg in das Eigenthum der 

Erbpächter übergegangenen Grundſtücke, überhaupt alle diejenigen 

Anſprüche ved Grundbefibers, welche zu einer beſtimmten Zeit | 
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beſtimmte Beträge an ſeine Kaſſe liefern. Allerdings liegt dieſe 

„Beſtimmtheit“ nicht bei allen Einkünften dieſer Art in derſelben 

Bedeutung vor. Man wird nämlich nicht beſtreiten können, daß es 

Etwas Verſchiedenes iſt, ob ein Grunbbefiger am 1. April und am 

1. Oktober jedes Jahres von einer Anzahl von anderen Befigern 

einen Natural oder Gelidzins einzufordern und beizutreiben hat, 

oder ob er ſeine Bemühung darauf beſchränken darf, daß er ſich die 

Coupons von den in den gerichtlichen Depoſitorien zur Sicherheit" 

der Hypotheken - Gläubiger verwahrten Nentenbriefen aushändigen 

läßt, oder daß er einfach von den in ſeinem Geldſchranke verwahrten 

Rentenbriefen die Coupons ſelbſt abſchneidet. Es würde indeſſen: 

zu ſehr ins Einzelne führen, wollten wir bei den hier in Rede 

ſtehenden fixirten Einkünften eine Unterſcheidung nach der hieraus 

ſic) ergebenden Rückſicht verſuchen. Im Allgemeinen kann'-man 

annehmen, daß der größte Theil auch derjenigen Abgaben, deren 

Eingang und Ertrag nicht vollkommen ſicher zu ſein ſcheint, für 

gewöhnlich den berechtigten Beſitzer; nicht im Stich läßt. 1" Jeden- 

falls wird er auch in Betreff dieſes zweifelhaften Abſchnitts jenes 

unzweifelhaften Theils der Brutto = Einnahme einen Ueberjdhlag 

machen können, um von vornherein mit Wahrſcheinlichkeit zu bez 

ſtimmen, wieviel das zu Erlangende ſeinem Umfange und > 

nad) auśmachen wird. 

Anders liegt die Sache rückſichtlich eines zweiten Theiles der 

Einnahme und gwar rückſichtlich des bei Weitem Wichtigſten. Die 

Erzeugniſſe der Wirthſchaft werden ſich ebenfalls in mehrere Klaſſen 

ordnen laſſen, je nachdem bei dem einen Erzeugniß eine größere, 

bei dem anderen eine geringere Gewähr für die Perzeption des 

Ertrages beſteht. Au hier ſtellen wir indeſſen das Specielle bei 

Seite, weil es uns, wie wir nicht zu erwähnen brauchen, darauf 

ankommt, nicht etwa die Beſonderheiten, weiche wir im folgenden 

Abſchnitte zu beſprechen haben werden, auf ¢in Rechnenexempek 
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zurückzuführen , ſondern vielmehr die überall gültigen Grundfage 

zu entwideln, welche eine jede Beurtheilung auch der einzelnſten 

Einzelheit vor allem Uebrigem ſich zu vergegenwärtigen hat. Wir 

unterſcheiden alſo nicht zwiſchen dem Alderz, Wieſen-, und Gartenbau, 

ver Kultur der Wälder, der Vichproduktion, den landwirthſchaftlichen 

Gewerben und Induſtrieen, ſondern wir faſſen alle dieſe Spezia- 

litäten unter dem Begriff der landwirthſchaftlichen Erzeugniſſe zu- 

ſammen. Allerdings wird uns dies jedoch nicht hindern, in Fällen, 

wo wir zur größeren Veranſchaulichung unſerer Sage einer indi- 

viduellen Geſtaltung bedürfen, eines oder vas andere jener Er- 

zeugniſſe beſonders hervorzuheben. 

Die Ergebniſſe, welche durch die Anwendung der wirthſchaft- 

lichen (Anſtrengungen des Beſißers oder eines Anderen unter Zu- 

hülfenahme des umlaufenden Kapitals dem Grund und Boden Die 

rekt abgewonnen und aus dem Gewonnenen weiter erzeugt wer- 

ven, müſſen ſich nach der Beſchaffenheit jener Anſtrengungen, nach 

ver. Beſchaffenheit des umlaufenden Kapitals , endlich aud) nach der- 

jenigen des Grundſtü>s richten, Dies bedarf keiner beſonderen 

Hervorhebung, weil hierdurd) eigenthümliche Verhältniſſe des 

Grundbefiges, dem Beſitze anderer ſtehenden Kapitalien gegenüber, 

nicht begründet werden. Bei jeder Unternehmung hängt: die Höhe 

des Produktes von den Fähigkeiten und dem Fleiße des Unterneh- 

mers, von der zureichenden oder unzureichenden Menge des Bez 

triebskapitals , von der Tauglichkeit oder Untauglichkeit der Geräthe 

ab. Die erwähnten Faktoren ſind indeſſen bekanntermaßen nicht 

bie einzigen, durc< welche der Umfang der durch den landwirth- 

ſchaftlichen Betrieb zu erzielenden Produkte beſtimmt wird. Wir 

trauen uns nicht zu, entſcheiden zu können, welches dieſe Faktoren 

in Beziehung auf alle Grundſtücke oder auf ein einzelnes oder eine 

Anzahl son: einzelnen in ihrer Vollſtändigkeit find. Zu einer fole 

en Entſcheidung: gehören Sachkenntniſſe, von denen wir überzeugt
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find, daß fie uns nicht zur Seite ſtehen. Wir werden indeſſen 

wenigſtens einen jener Faktoren berühren dürfen, ohne uns dem 

Vorwurfe auszuſeßen , daß wir uns in Dinge miſchen, welche wir 

beſſer Anderen überließen. Jedermann weiß, daß der aufmerkſamſte 

Wirth bei der reichlichſten Anwendung der nothwendigen und nüß- 

lichen Mittel, bei dem ergiebigſten Boden Nichts ausrichten wird, 

wenn ibm — das Glü> nicht hilft. 

Der Faktor, von welchem wir ſprechen, iſt die Witterung. 

Dem Landwirthe ſteht keine Gewalt zu Gebote, vermöge deren er 

die Witterung nach ſeinem Willen lenken könnte. Er muß Hize 

und Kälte, Dürre und Näſſe nehmen, wie ſie kommen, es iſt ihm 

nicht einmal möglich, im Voraus ſich darüber zu unterrichten, was 

geſchehen wird und danach ſeine Maßregeln zu treffen. Nach dem 

bereits Geſagten beſcheiden wir uns natürlich , daß wir auch nicht 

im Stande ſind, ein beſtimmtes Verhältniß anzugeben, in welchem 

der Umfang der uiſprünglichen und der indirekten Erzeugniſſe dem 

Einfluſſe der Witterung ausgefest iſt. Es iſt uns unter Anderem 

3. B. weder theoretiſch noch praktiſch mit einiger Sicherheit bekannt, 

ob die Kartoffelkrankheit , die Kornmade oder andere Krankheiten 

und Beſchädigungen der Erzeugniſſe durch eine ungünſtige Witte- 

rung herbeigeführt oder erweitert, Durch eine günſtige aufgehoben 

oder beſchränkt werden. Worauf es indeſſen hier lediglich ane 

kommt, iſt der Umſtand, daß der Kreis, in welhem das Grund- 

ſtü>s - Kapital ſeine Produktivität bethatigt, ſchon an und für ſich 

eine Gefahr einſchließt. In dieſer Hinſicht wird es wenige Erwerbs- 

zweige geben, welche mit der Landwirthſchaft auf gleiche Linie ge- 

ſtellt werden könnten. In den meiſten anderen Erwerbszweigen 

werden auch Zufälligkeiten exiſtiren, welche den regelmäßig zu ere 

wartenden Ertrag ſc<mälern oder vergrößern können. Allein dieſe 

Zufälligkeiten liegen beinahe durchgehends außerhalb der Sache, 

und ſie laſſen ſich faſt überall von vornherein überſehen und ſchäßen. 
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Jedenfalls aber begründet. ſich, wenn bie Frage enifteht, ob eine 

Gefahr fiir cin Herabgehen des Gewinnes yon der Sache dotz 

liegt, und wie dieſe Gefahr in Anſchlag zu bringen iſt, eine erz 

bebliche Unterſcheidung danach, ob dads Unternehmen an und für 

ſic) gefährlich , ob es Ausfällen und Verluſten ſeinem Weſen nach 

auśgefegt iſt, oder ob blos das Eintreten ſolcher Verluſte nicht 

vollſtändig ausgeſchloſſen werden kann. Mit einem Worte: in der 

Landwirthſchaft iſt es ebenſo wahrſcheinlich, daß der Jahresertrag 

unter eine gewiſſe Normalgrenze um einen ſo oder ſo augenomme- 

nen Bruchtheil herabgeht, als daß er ſich auf dieſer Normalgrenze 

erhält, oder dieſelbe um jenen Bruchtheil überſchreitet. Dieſelbe 

Schwankung, in welcher ſich die Quantität des Ertrages bewegt, 

theilt ſich aber von ſelbſt auch der Quantität des Gewinnes mit. 

Einen, zweiten Punkt der Erwägung wird — abgeſehen don 

der Qualität des Produkts, von welcher daſſelbe gilt, was wir 

von der Quantität geſagt haben, — die Frage nach dem Werthe 

der Durch die Wirthſchaft gelieferten Güter bilden müſſen. Das 

Verhältniß zwiſchen dem Angebote der Grundſtücsprodukte und 

der Nachfrage nah ihnen ſteht in ſeiner Begründung in einem 

nahen Zuſammenhange mit dem Umfange, in welchem der Wirth- 

{haftsbetrieh von Erfolg begleitet geweſen iſt, Die Beſonderheit 

liegt nur darin, daß bei der Schagung des Werthes nicht die auf 

einem einzelnen Grundſtück erzeugte Gütermenge, ſondern das ge- 

ſammte Erzeugniß eines engeren oder weiteren Kreiſes zur Be- 

rechnung gezogen. wird. Ob dieſer Kreis für die Beurtheilung 

eines konkreten Falles fo oder fo auszumeſſen iſt, läßt ſich nur 

banad) entſcheiden, ob das Grunbfiid, um welches es ſich 

handelt, einen engen oder einen weiten Markt für die Verwerthung 

ſeines Ertrages zur Dispofition bat. Es giebt Länder und Broz 

vinzen, ja bloße Kreiſe und andere kleine- Gemeinſchaften, in denen 

die landwirthſchaftliche Produktion lediglich auf denjenigen Abſaß
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angewieſen iſt, der durc< Die Landes-, Provinzial- oder Kreisgrenge 

beſtimmt wird. Jn anderen Fällen ift dieſe Produktion ein Theil 

der Weltproduktion oder wenigſtens der Produktion der civiliſirten 

und. handeltreibenden Welt. Je nachdem das Erſte oder das 

Zweite gegeben. iſt, wird ein Ausfall in dem Geſammterzeugniß 

des Marktes / den, wir im Auge haben, eine größere oder gerin- 

gere Veränderung im Werthe des Produkts zur Folge haben. 

Wir faſſen zunächſt den Fall in's Auge, wo dem Produkt 

ein beſchränkter Abſagkreis gegenüberſteht. Eine Abweichung von 

der normalmäßigen Höhe: des Ertrages, d. b. derjenigen Höhe 
deſſelben, welche dem Grundbefiger unter ſouſt nicht ungünſtigen 
Verhältniſſen einen dem gewöhnlichen Kapitalgewinn gleichen oder 
doch nicht weit hinter. demſelben zurückbleibenden Ertrag verbürgt, 
eine folche Abweichung kann natürlich ſowohl ad minus als ad 
majus eintreten: Ob num das Eine oder das Andere vorliegt, 
es iſt jedenfalls ferner von Erheblichkeit, welche Ausdehnung die 
Abweichung innerhalb der Geſammtzahl der auf dem Verkaufs- 
markte fonfurrirenden Grundſtücke gewonnen hat. Insbeſondere 
iſt zu fragen, ob alle Grundſtücke, oder ob nur ein einzelnes oder 
mehrere einzelne Grundſtücke von der Erhöhung oder Herabſezung 

der gewöhnlichen Ertragsmenge betroffen ſind. 

Bei einer Migernte, welche ſämmtliche Grundſtücke heimſucht, 
durch deren Mitbewerbung der Preis auf einem beſtimmten Markte 
gebildet wird, regelt ſich dieſer Preis in Beziehung auf ein eine 
zelnes Grundſtück in der Art, daf zwar der Befiger des Grund? 
ſtücks von der Gefammtmenge der Werthe einen in ſeinem Ver- 
hältniß zum Ganzen nicht veränderten Antheil erhält, daß aber zu- 
gleich das Ganze bei Weitem kleiner iſt, als zuvor: Demnach iſt 
aud) der Antheil des Einzelnen kleiner als der ihm nach dem 
regelmäßigen Laufe. der Dinge zufallende, Dieſe Sage beruhen 
auf dex bekannten Thatſache, daß die Konſumtion keineSwegs bei 
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einem verringerten Angebot ſich dazu herbeiläßt, den Betrag der 

Werthe vor der Verringerung für die geminderte Menge der an- 

gebotenen Güter herzugeben, daß dieſelbe vielmehr, ſobald eine ge- 

wiſſe Grenze überſchritten iſt, das Angebotene lieber von der Hand 

weiſt, als daß ſie die verlangte Menge von Werthen dafür gewährte. 

In Hungerjahren kaufen die Wohlhabenden weniger Brot und 

Fleiſch, als fie in guten Jahren gekauft haben, um denſelben Preis, 

den ſie früher für eine größere Lebensmittel-Menge bezahlten, aber 

die Armen kaufen, wenn die für den früheren Preis zu erlangende 

Menge weniger beträgt, als ſie mit der äußerſten Einſchränkung 

ihres Bedürfniſſes verlangen müſſen, einfaeh gar Nichts mehr. 

Die Gründe dieſer Thatſache ſind ohne weitere Schwierigkeit zu 

entwideln, der geneigte Leſer wird Nichts dagegen erinnern, wenn 

wir ſie hier bei Seite laſſen. 

Aus anderen Faktoren berechnet ſich die Differenz, wenn nicht 

eine allgemeine Mißernte den Markt verödet, ſondern ein einzelnes 

Gut over hie und da ein einzelnes oder mehrere die Kalamität 

über ſich haben ergehen laſſen müſſen. Da die geſammte Güter- 

menge durch einen Ausfall, welcher in ſo ſinguläre Grenzen ein- 

geſchloſſen iſt, nicht weſentlich berührt wird, aud) der etwaige 

Minderbetrag des Totalprodukts durch eine geringe Preisſteigerung 

ausgeglichen werden kann und ausgeglichen wird, fo bleibt das 

Ganze, zu welchem ſich als zu dem Dividendus der Antheil des 

Einzelnen als Quotient verhält, unverändert. Dagegen ſteigt der 

Diviſor, mit deſſen Hülfe der Werth dieſes Antheils ermittelt 

werden ſoll, bis er diejenige Höhe erreicht hat, wel<e dem Antheil 

des Einzelnen an der erzeugten Menge entſpricht. 

Außer der ſo eben und der im Vorangegangenen erwähnten 

Sachlage läßt ſich noch eine dritte denken. Wir haben bei der 

Erörterung der Folgen einer partiellen Mißernte die AusSgleichung 

hervorgehoben, welche für den Gefamintpreis durch eine Steigerung
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der Einzelpreiſe zu Wege gebracht wird, wenn der ausfallende 

Beitrag des Einzelnen zu der geſammten Gütermenge bedeutend 

genug iſt, um bei der Regulirung des Verhältniſſes zwiſchen An- 

gebot nnd Nachfrage in Betracht zu kommen. Möglich iſt es auch, 

daß die Bedeutung des einzelnen Antheils ſo gewichtig hervortritt, 

daß die Wirkungen dieſelben werden, wie bei einer totalen Miß- 

ernte. Für die Einzelnen iſt die Folge alsdann die, daß Diviſor 

und Dividendus ſich ändern, daß der erſtere in die Höhe geht, 

während der legtere fällt. Dies iſt bie unglüclichſte Eventualitat, 

welche einen Grundbeſitzer betreffen kann. Dieſelbe ſteht in ihrem 

Erfolge dem Falle gleich, wenn der betroffene Grunbbefig zu ge- 

ring iſt, als daß die Preiſe von dem Ausfall Notiz nähmen. 

Auch hier verringert ſich der Dividendus, welcher, wie wir wieder- 

holen, durd) bie Summe der erzielten Einzelpreiſe gebildet wird, 

während der Diviſor ſich vergrößert. 

Daß partielle Mißernten für die betroffenen Befiger eine 

Verringerung des Einkommens zur Folge haben, wird allgemein zuge- 

geben, in Betreff der totalen iſt dieſe Meinung ſchon weniger überein- 
ſtimmend angenommen. Dagegen iſi es ein ſo häufig wiederholtes als 

widerlegtes Vorurtheil, daß eine zeitweiſe Erhöhung des Geſammt- 

Ertrages unter allen Umſtänden auch eine Verbeſſerung der Lage 
des Grundbeſitzes herbeiführt. 

Wir ſehen natürlich von dem Falle ab, wo die Erhöhung 

der Produktion in einem gewiſſen Jahre ſich auf die Güter Ein- 

zelner beſchränkt, In dieſem Falle wird der Brutto = Ertrag des 

begünſtigten Befigers ganz ebenſo erhöht, wie er unter der Bore 

ausfepung einer partiellen Unterproduktion herabgedrückt wird. Allein 

die ſoeben angezogene Analogie iſt auch noch weiter zu verfolgen. 

Die in Rede ſtehende Erhöhung tritt nämlich nur dann in dem zu 
erwartenden Umfange (ein, wenn das Gebiet, auf welchem die 
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itbernormalmafige Gittererzeugung ſtattfindet, nicht ausgebreitet ge- 

nug iſt, um einen Einfluß auf die allgemeinen Preiſe auszuiiben, 

Iſt dagegen der Grundbeſitz, deffen Erzeugniſſe das gewóbne 

liche Maß überſchreiten, von hinreichender Bedeutung, um mit 

dem Zuwachs, den er der Gefammtproduftion hinzufügt, ins Ge- 

wicht zu fallen, ſo werden die Preiſe heruntergehen. Da die Kon- 

ſumtion nicht darauf vorbereitet iſt, ſo große Quantitäten, wie 

die ihr auf einmal zu Gebote ſtehenden, zu verwenden, ſo wird 

ſich die Nachfrage nur um ein geringes vermehren. Die Konſum- 

tion wird das aus dem Preiſe für die lamwirthfchaftlichen Pro- 

dufte Erübrigte anderweitig verbrauchen oder anlegen, und für die 

Produzenten wird der Erfolg der ſein, daß im Ganzen ein kleine- 

res Einkommen an Werthen erlangt wird. Dieſes kleinere Ein- 

kommen vertheilt ſich alsdann weiter ſo, daß die an dem zeitwei- 

ſen Segen nicht Betheiligten den Betheiligten gegenüber einen ver- 

hältnißmäßig geringeren Antheil, alfo einen kleineren Theil eines 

kleineren Geſammtpreiſes erhalten, während es fraglich bleibt, ob 

die Vergrößerung des Antheils, welchen die Betheiligten erlangen, 

genügend iſt, um die an dem Betrage des einzelnen Antheils er- 

littene Einbuße ihnen zu vergüten. Iſt endlich die Ueberproduktion 

eine allgemeine, ſo bleibt zwar die Größe der Antheile für alle 

Intereſſenten gleich, die Höhe aber und ſomit der Geſammterlös 

verringert ſich nach dem fo eben angeführten Geſete. 

In Betreff der Einbuße, welche das im Grundbeſitz ange- 

legte ſtehende Kapital durch Störungen in der Produktion erleiden 

kann, bleiben nur nod wenige Worte zu ſagen. Die Ausdehnung 

des Verkehrsgebietes iſt, wie wir gefehen haben, für die Folgen 

derartiger Störungen inſofern von Erheblichkeit, als das Verhält- 

niß des Einzelnen zu der Geſammtheit, je nachdem es den Einzel- 

nen der Geſammtheit ſehr nahe rückt oder ihn ſehr weit von ihr 

entfernt, d. b. je nachdem daſſelbe auf die Regulirung der Preiſe
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einen tiefgehenden Einfluß übt, oder im Gegentheil von der Kon- 

ſumtion vollſtändig ignorirt wird, eine beſonders hervorſtechende 

Wirkung zu Tage treten läßt. Iſt hiernach das Verkehrsgebiet 

ein ſehr weit ausgedehnted, ſo wird der Fall, daß eine Unter- 

oder Ueberproduktion des Einzelnen denſelben Effekt hat, als eine 

Unter- oder Ueberproduftion der Geſammtheit nur ſelten vorkom- 

men. (Es wird alſo 3. B., wenn eine Gegend eine ſolc<e Quan- 

tität Roggen produzirt, daß ſie gewohnt iſt, einen Theil deſſelben 

auf den Weltmarkt zu bringen, ein unverhofftes Gelingen oder 

Mißlingen des Roggenbau's in dieſer Gegend eine Preisänderung / 

entweder gar nicht oder Doch nicht in bedeutendem Maße hervor- 

bringen. 

Die weitere Folge aber wird darin beſtehen, daß entweder 

im Falle einer Mißernte die Verringerung , im Falle einer reichen 

Produktion die Vermehrung des Brutto-Einkommens der Betroffe- 

nen um den gewöhnlichen Preis des Weniger- oder Mehrerzeug- 

ten, oder im erſten Falle eine für alle Produzenten verhältnißmäßig 

vortheilhafte Erhöhung, im zweiten Falle eine zwar für die Nicht- 

betheiligten ſchädliche, für die Betheiligten aber ſich ausgleichende 

Erniedrigung deſſelben Einkommens eintritt. 

Wir wenden uns nunmehr zu denjenigen Einflüſſen, welche 

eine Veränderung in der Ausdehnung der Nachfrage nach den 

Erzeugniſſen des Grundſtücksfapitals auf den Werth dieſer 

Erzeugniſſe üben kann. G8 wird geſtattet fein, in dieſer Bee 
ziehung es mit einigen; Andeutungen genügen zu laſſen, da das 

Grundſtückskapital ſich hierbei nicht weſentlich von den übrigen 

ſtehenden Kapitalien unterſcheidet. Der Grund iſt derſelbe, welcher 

uns veranlaßt hat, auch in Betreff der möglichen Abweichungen 
des Maßes der Produktion über ſehr zahlreiche Momente, welche 
ſonſt ebenfalls in jener Hinſicht in Betracht zu ziehen ſein würden, 
hinwegzugehen. Die Konſumtion landwirthſchaftlicher Erzeugniſſe 
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nimmt wie jede Konſumtion nothwendigerweiſe ab, ſowie der 

Wohlſtand des Landes, — natürlich nicht ausſchließlich im poli 

tiſchen Sinne des Wortes: Land — in’s Sinken geräth. Die 

möglichen Urſachen einer ſolchen Abnahme des allgemeinen Wohl- 

ſtandes ſollen hier nicht aufgezählt werden, wir nennen unter 

denſelben nur: langdauernde, verwüſtende Kriege, Unzufrieden- 

heit der Einwohner mit der Staatsverfaſſung und mit den Ge- 

fegen des Landes, maſſenhafte Auswanderung, verheerende 

Krankheiten, Verfall der öffentlichen Sittlichkeit. Einzelne dieſer 

Urſachen wirken, wie ſich von ſelbſt ergiebt, unmittelbar auf den 

Verbrauch der nächſtfolgenden Jahre, bei anderen muß erſt ein ges 

wiſſer Zeitraum vorübergegangen ſein, ehe die unausbleiblichen 

Wirkungen ſichtbar zu Tage treten. Eine folde allmälige Ver- 

ringerung der Konſumtion, — rücſichtlich der uns hier ſpeciell 

intereſſirenden Produkte, — kann auch dadurch eintreten, daß Die Kon- 

ſumenten ihre Bedürfniſſe von anderen Märkten zu beziehen bez 

ginnen, als ſie es vorher gewohnt waren, und dieſe Art der Be- 

ſchränkung des Marktes kann wieder die Folge von Veränderungen 

Der Verkehröwege oder von ausdrüclichen Eingriffen der Staats- 

Gewalt in den Verkehr ſein. 

Die Veränderungen in dem Werthe der direkten und indirek- 

ten Bodenerzeugniſſe, welche burdy eine Veränderung der Nach- 

frage entſtehen, unterſcheiden ſich in nicht zu verkennender Weiſe 

von den durch Veränderungen in dem Umfange des Angebots her- 

beigeführten Veränderungen dadurch, daß die erſteren meiſtentheils, 

oder wenigſtens ſehr oft eine Veränderung auch des Werthes der 

erzeugenden Sache, des Grundſtückkapitals, bewerkſtelligen. Dies 

ift inSbefondere von denjenigen Veränderungen zu ſagen, welche 

ſich, wie wir angedeutet haben, nicht unmittelbar und augenblik- 

lid) erfennbar an die wirkende Urſache anſchließen. Wir haben bei 

der ganzen vorſtehenden Erörterung uns erlaubt, von den Prei-
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fen der ländlichen Produkte als "Größen zu ſprechen, welche mit 
den Werthen derſelben identiſch ſind. Eine Erklärung dieſer 
Subſtitution des einen Wortes für das andere wird uns einen 
Einbli> in diejenige Thatſache eröffnen, deren wir ſo eben Er- 
wähnung thaten. Auch der Preis iſt das Ergebniß des Aufein- 
anderwirkens von Angebot und Nachfrage; er unterſcheidet ſich von 
dem Werthe in ſeinem Begriffe nur Dadurd), daß das Angebot 
und die Nachfrage , auf welchen die Normirung eines Werthes be- 
ruht, eine andere konkrete Geſtalt haben, als das Angebot und 
die Nachfrage, welche die Preiſe reguliren. 

Man kann den Gegenfaß am Beſten fo ausdrücken, daß man 
den Preis als das praktiſche Produkt jener Faktoren, den Werth 
als das hypothetiſche hinſtellt. Der Preis wird durch eine indi- 
viduelle Lage, durch das Zuſammentreffen eines beſtimmten Ange- 
bots mit einer beſtimmten Nachfrage in einem beſtimmten Objekt ' 
erzeugt; wenn man dagegen von einem Werthe ſpricht, ſo verſteht 
man darunter das gedachte Ergebniß einer ſolchen Nachfrage 
und eines ſolchen Angebots, welche auf gewiſſe allgemein zutref- 
fende Triebfedern zurückgeführt werden können. Gin Brett, das 
nad einem Schiffbruche auf der See umhertreibt, hat feinen 
Werth, auch wenn man ſich vorſtellte, daß es in der Gewalt einer 
Perſon ſich befände, und daß neben dieſer Perſon eine andere vor- 
handen wäre, welche das Brett ſich anzueignen ſtrebte, um ſich 
mit Hülfe deſſelben das Leben zu retten. Gegenſtand von Ange- 
bot und Nachfrage iſt dieſes Brett nur mit Rückſicht auf die be- 
ſondere Lage, in welche die beiden erwähnten Perſonen verfegt find. 
Wenn der Sciffbrüchige, welcher um ſeine Rettung beſorgt iſt, 
dem Inhaber des Brettes für die Ueberlafjung deſſelben 1000 
Thlr. bietet und ihm dieſe 1000 Thlr. demnächſt nad vollbradjter 
Rettung wirklich auszahlt, ſo kann man ſagen, daß der Preis des 
Brettes 1000 Thlr. betrug, aber man kann nicht ſagen, daß das 
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Brett 1000 Thlr. werth war. Sowie das Brett hingegen an's 

Land gebracht iſt, wird es cin vollfommen geeigneter Gegenſtand 

eines Werthes. Wenn der Gerettete daſſelbe verkauft, und der 

Käufer es ihm abnimmt, weil es ein Brett iſt, wie er eben viele 

andere ebenſogut haben könnte, ſo bildet der Preis, über welchen 

beide Perſonen Übereinkommen, den Werth des Brettes, voraus- 

gefest, daß er nicht höher oder niedriger iſt, als derjenige, für 

welchen jedes der übrigen Bretter, welche ſich am Markt befinden, 

feil geweſen wäre. ; 

Wenden wir dies auf ein Produkt eines Grundſtü>s und 

auf das Grundſtück ſelbſt an, ſo ergiebt ſich Folgendes. Das 

jährliche Ergebniß des Wirthſchaftsbetriebes iſt, ſoweit der Unter- 

nehmer es nicht braucht, um die Produktion im Gange zu erhal- 

ten, dazu beſtimmt, veräußert zu werden. Der Verkäufer veräu- 

fert den ihm verbleibenden Ueberſchuß, wo und wie er kann, und 

der Käufer, den er findet, kauft dasjenige, was ihm angeboten 

wird, ohne Rückſicht darauf, daß z. B. der ihm vorgelegte Roggen 

gerade dieſer beſtimmte Roggen, oder daß der Verkäufer jener, er 

dieſer beſtimmte Menſc< iſt. Das Aequivalent, um das an einem 

Orte alle Menſchen Noggen erhalten und Roggen verkaufen, iſt 

der Ortspreis des Noggens. Es iſt aber aus demſelben Grunde 

auch zugleich der Werth. Verkaufte dagegen A. den Roggen für 

irgend cine Gegenleiſtung lediglich um deshalb, weil er ſich mit 

dem gewonnenen Gelde von einer ihm unmittelbar und anders nicht 

abzuwendenden Perſonal-Exekution befreien wollte, oder machte B. 

ſeinen Einkauf / weil es etwa eine Wette galt, ſo repräſentirt der 

Preis nicht den Werth, weil A. lediglich als A. verkaufte, B. 

lediglich als B. kaufte. Ganz dieſelben Sage gelten, wenn wir 

uns das Grundſtück ſelbſt als Objekt des Geſchäfts vorſtellen. 

Wenn Jemand ſein 'Grundſtü> nur aus dem Grunde verkauft, 

weil er auSzuwandern beabſichtigt, oder weil ſein Betriebskapital
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zu Ende iſt, fo wird er mit einem Aequivalent zufrieden fein, das 
er von. der Hand weiſen würde, wenn er nicht unter dem 
Dru jener Verhältniſſe ſtände. Dieſes Aequivalent, der Preis, 
um welchen er das Gut veräußert, iſt jedenfalls nicht geeignet, 
für einen Ausdru> des Werthes genommen zu werden, Daſſelbe 
trifft in Beziehung auf den Unterſchied zwiſchen Preis und Werth 
alsdann gu, wenn der Käufer z. B. durc< eine Familienanhänglich- 
Feit zu dem Gntfhlufje vermocht wird, ein Gut, das einſt ſeinen 
Vorfahren gehörte , zurückzukaufen. 

Dieſen Beiſpielen gegenüber erſuchen wir den Leſer nunmehr 
ſolche Fälle ſeiner Betrachtung zu unterwerfen, in denen der Drang 
zum Verkaufen in einer Gegend allgemein geworden iſt, weil nur 
ausnahmsweiſe hier und da ein Befiger gefunden wird, der es 
nicht für wünſchenswerth erachtete, ſeinen Beſitz ſobald als möglich 
an den Mann zu bringen. In Fällen dieſer Art ſind nicht mehr 
die Urfachen, welche den Preis berabdriiden, etwas Ausnahms- 
weiſes , Individuelles , ſondern es iſt eine Abweichung von der Re- 
gel, wenn dieſe Urſachen nicht in Wirkſamkeit ſind. Der Werth 
eines beſtimmten Grundſtü>s wird alſo mit dem Preiſe überein- 
ſtimmen, während ein etwa von den zurü&haltenden Beſitzern ere 
zielter höherer Preis über den Werth hinausginge. Es leuchtet 
nun von ſelbſt ein, daß in ſolchen Gegenden, in denen der Ertrag 
wegen Mangels an Nachfrage dauernd zurückgegangen iſt, das 
Streben der Befiger, ſich ihrer Grundſtücke zu entledigen , an Aus- 
dehnung gewinnen und, ſobald es allgemein geworden iſt, den Werth 
berabbriiden muß. Am nächſten liegt die Befürchtung vor einer 
folchen Eventualität, wenn die Urſachen, welche die Verminde- 
rung der Nachfrage herbeigeführt haben, das Ergebniß einer jahre- 
langen Entwidelung ſind. Wird man dod alsdann nicht hoffen dürfen, 
in einer irgendwie überſehbaren Zeit eine rüfgängige Bewegung zum | 
Beſſeren in's Leben zu rufen, 
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Wir erwähnten oben der Möglichkeit, daß das üumläüfende 

Kapital Prd) ein Zurücktreten von einem Theile der ihm aus dem 

Bruit -Ertrage zuſtehenden Gewinnquote das Verzipiendum Des 

ſtehenden Käpitals erhöhen könnte. Ein folches Zurücktreten kann, 

wv > vorkommt, nur als eine auf beſonderen Gründen bee 

rühenve Erſcheinung aufgefaft werden, und 
es iſt deshalb als Fak- 

for bei der Aufſtellung einer Wahrſcheinlichkeits = Rechnung nicht 

getävenpbar. "Das imnlaufende Kapital befindet fich, wie wir be- 

reits nachgewieſen haben, dem ſtehenden Kapi
tal gegenüber in einer 

HOG Fünftigen Pofition. Läßt fich varauf rechnen, bag es frei- 

willig aus diefer 'Poſition heraustreten witd, um einen Erwerb 

vein es Für ſich" behjälten könnte, mit einem Nebenbuhler zu theilen? 

Das umlaufende Kapital wird aber auch in einer anderen Hin 

ficht ‘Bor ‘der Herhaltnipmapigen Hiilflofigteit, in welcher es das 

ftöhehde Kapital ſich gegenüber ſicht, den größtmöglichen Vortheil 

ziehen. Sowie 'es benfbar iſt, daß der Brutto -'Ertrag ves Grund- 

ſtücks nicht hinreicht, um den notmalmapigen Gewinn ben be
ſchäf- 

tigt geweſenen Kapitälien zuzütheilen, ſo kann 'es auch geſchehen, 

DAB ver Ertrag ſich ſelbſt zu derjenigen Höhe nicht erhebt, welche 

erforderlich iſt, wenn die Aufwendungen an Kapital erfegt werden 

ſollen: Wäre ver (Kampf zwiſchen dem umlaufenden und De
m ſte- 

henden Kapital ein gleicher, ſo würde ſich jeder Theil eine Kür- 

Hing nad) Verhältniß des Wufgewenveten gefallen laſſen. Wie aber 

pie “Sache in "Wirklichkeit ſich geſtältet, ſo hängt der Jahres- 

(ertrag tom deſſen willen ländliche Grundſtücke Gegenſ
tand der Nach- 

Frage find, von dem umlaufenden Rapital ſo ſehr ab, bag er ohne 

Häſſelbe' überhaupt nicht crlangt werden fann. Das 'Grundſtü
cksfapital 

fit, wom ‘Dem "imlaufenden im Stich gelaſſen, nähezu unproduktiv. 

Das "umlaufende Kapital dagegen findet, ‘wenn es ſeine BVerbin- 

Pung iti Dem Grundftire aufgiebt, mit leichter Mühe ein ‘anderes 

Unterfommen, Tritt alſo cin Ausfall an denjenigen Mitteln ein,
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welche beſtimmt find, zur Wiederherſtellung ,des in Wer Produktion 
Konſumirten zu dienen, ſo verlangt das umlaufende Kapital mit der 
Drohung, ſchlimmſtenfalls dem Grundſtü>sfapital den Dienſt gu 
fündigen, vor Allem ſeine eigene Wiederherſtellung; das Grund- 
fli wird auf ben verbleibenden Reſt angewieſen. Eine wie tief 
einſchneidende Bedeutung dem ſo eben entwickelten Sage zukommt, 
beweiſt das Kapitel vom der Remiſſion des Pachtzinſes zund von 
der Vertretung der Verluſte, welche während der -Pachtzeit das 
Gut namentlich an dem lebenden Inventar heimſuchen, ourd den 
Pächter. Mancher Grundbeſitzer wird davon cin trauriges Lied zu 
fingen wiſſen. Das Schlimmſte bleibt auch hier, daß bei forte 
dauernder Unmöglichkeit, den durc< die Benußung verurſachten Ka- 
pitalsverluſt regelmäßig zu erfegen, der Erſatz ſchließlich überhaupt 
unthunlich, und damit der Werth ſowohl als der Preis des 
Grundſtücks herabgedrückt wird. 

Dać Ziel unſerer Erörterung über das Wefendes (Gewinns 
und der Gefahr, welche mit dem Befige eines ländlichen Grund- 
ſtücks verbunden find, ging dahin, die Beſonderheiten nachzuwei- 
ſen, welche ein in einem Grundſtück angelegtes Kapital in dieſen 
Punkten wor den übrigen ſtehenden Kapitalien auszeichnet. Die Ane 
wendung, bie wir von den entwickelten Wahrheiten für die Ex- 
kenntniß der Natur des Kredites des ländlichen Grundbefiges 
zu machen haben, ergiebt ſich von ſelbſt , wenn wir auf dasjenige 
żuriidgehen, was wir oben über den Kredit des ſtehenden Kapi- 
tals überhaupt geſagt haben. Das Aequivalent, welches der 
Schuldner dem Gläubiger für die Veberlaſſung 'des „kreditirten Ras 
pitals zu zahlen hat, beſteht nach jener Ausführung aus zwei 
Faktoren: aus einem Antheile an dem Gewinn, welder das, Grund- 
ftidsfapital aus bem Brutto - Ertrage zieht, und aus der Verſiche- 
rungs - Prämie 'dafür, 'daß dieſer Gewinn Antheil ohne „Einbuße 
gezahlt, und bas Kapital felbft in ſeiner urſprünglichen Hohe tone 

5% 
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ſervirt wid. Gin Kredit, welcher in die Kategorie der ländliche
n 

Realkredite gehört, wird folgende Eigenthümlichkeiten gegen die 

ſonſtigen Kredite auf ſtehendes Kapital e
rkennen laſſen. 

Da unter Umſtänden der Gewinn, welchen der Befiger des 

Grundſtüc>s erzielt, unter der Norm des aus anderen ſ
tehenden Ka- 

pitälien gu erreichenden Gewinn dauernd zurückbleibt, d
er Gläubiger 

äber, wie ſich von felbft verſteht, auf die Urſachen, welche den 

Beſitzer ' bewegen, mit dieſem Gewinn zufrieden zu ſein, Rückſicht 

gu nehmen keine Veranlaſſung hat, fo wird der Gewinntheil, welder 

an den Glaubiger abgefithrt werden muß, 
zwar nicht an und für 

ſich; wohl aber im Verhältniß zu dem Gewi
nnantheile, den der Be- 

fiber zurücbehält , ſich höher bemeſſen, als bei ändern ſtehenden 

Kapitalien, die auf Kredit gegeben ſind. Was die Verſicherungs- 

Prämie anlangt, ſo bewirkt die größere Gefahr, welcher das Gr
und- 

ftidsfapital ausgeſeßt iſt, daß auch dieſe Prämie einen vergleichs- 

weiſe höheren Betrag in Anſpruch nimmt. Geht man davon aus, 

Daß: ą. B. bei einer Eiſenbahn, welche bedeutende Eiſen- und 

Kohlen-Bergwerke mit einer gewerbfleißigen Stadt und mit einem 

großen "Markte verbindet, jene Prämie 2 % beträgt, ſo mag ſie 

bei Grundſtücken derſelben Gegend vielleicht 3 Yo betragen, und 

auch diefer Sag wird nod) nicht ausreichen, wenn es ſich um ein 

Grundſtü> handelt, das, abgefehen von den gewö
hnlichen Gefahren, 

nod) beſonderen Einbußen z. B. den Folgen häufig wiederkehrender 

Peberſchwemmungen ausgeſeßt iſt. 

G8 tritt aber jenen beiden Faktoren, denen wir an d
ieſer Stelle 

wieder’ begegnen, noch ein Dritter hinzu. Ein Kredit, welcher auf- 

;genommen wird, um der von uns ſogenannten vern
ichtenden Konfum- 

{on Überantwortet zu werden, iſt naturgemäß theurer, als die Kredite, 

welche in umlaufenden oder ſtehenden Kapitalien. gege
ben werden, Die 

Sicherheit gegen Gefahr, welche der Gläubiger bei e
inem foldhen Kredite 

wedangen muf, geht nicht dahin, daß das Kapital vor
 einem Zufall, der | 
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es ſchmälern oder vernichten könnte, möglichſt gewahrt werde, ſondern 

dieſe Sicherheit muß dem Gläubiger Gewähr dafür leiſten, daß 

eine poſitive Thatſache, die Wiederherbeiſchaffung des Kapitals 

durch den Schuldner, ſich verwirkliche. Der Aſſekuranz - Betrag, 

welchen der Schuldner dem Gläubiger hierfür zu gewähren hat, 

wird alſo in den zu zahlenden Jahreszinſen ebenfalls mit enthalten 

ſein. Da nun auch ein Grundbeſißer den Kredit, welchen er em- 

pfängt, ſtatt ihn in das Grundſtü> zu verwenden, konſumtiv ver- 

zehren kann, ſo fordert der Gläubiger von jedem Kredite, den ein 

ſolcher Befiger empfängt, außer dem Gewinnantheile und außer der 

im Vorigen erwähnten Verſicherungs - Prämie noch eine fernere 

Prämie dafür, daß dieſe Befürchtung fid) nicht in eine Wahrheit 

verwandele. 1: sd 

Indem wir noc<hmals ausdrüclic< hervorheben, . Dab. wir 

auf die Geſtaltung des ländlichen Kredits, wie ſie ſich durch 

künſtliche Einwirkung ausbilden kann, keine Rüſicht genommen 

haben, faſſen wir das Reſultat unſerer Unterſuchung, dahin..zu- 

ſammen: daß der Kredit des ländlichen Grundbefipes 

ſeiner Natur nad) theurer iſt, als die meiften anderen 

produktiven Kredite. ) ) 



IL. 

Die Landſchaften und die Pfandbriefe. 

Es iſt die Aufgabe des Rechtes, die wohlthätigen Kräfte, welche 

iw ver: Geſellſchaft enthalten find, von den natürlichen Schranken, 

biedy die ihre Thätigkeit gehemmt wird, nady Möglichkeit zu bez 

freien Der Staat ſelbſt iſt ein Inſtitut, welches dieſer Beſtim- 

mung dient, Smóem er die aw und für ſich gegebene Freiheit der 

Eiüzelüen; vermöge deren ein Jeder thun und laſſen känn, was ihm 

beliebt ; im cine bürgerliche Freiheit verwandelt, beſeitigt er die 

Hinderniſſe, welche der Gebrauch jener' natürlichen Freiheit der 

Entwickelung des allgemeinen Wohlbefindens entgegenſtellt. Wir 

haben im Vorigen gezeigt, wie der Kredit des ländlichen Grund- 

befiges beſchaffen iſt, wenn man denſelben in's Auge faßt, ohne 

Etwas Anderes, als die in fettem Weſen ſelbſt enthaltenen Eigen- 

thümlichfeiten, in Betracht zu ziehen. Der Kredit iſt indeſſen 

auf allen Gebieten ein zu wichtiger Faktor des wirthſchaftlichen 

Lebens, als daß das Recht ſich der Obliegenheit hätte ent- 

ziehen können, auch hier ſeine beſſernde und fördernde Hand 

anzulegen. (Es iſt unſere Abſicht, im Folgenden eine der bedeut- 

ſamſten Einrichtungen zu beſprechen, welche zur Verwirklichung 

dieſes Swedes geſchaffen worden ſind, 
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Der Kredit des. ländlichen und jedes anderen Grundbeſitzes 

wird, wie wir gefehen haben, zunächſt dadurch yertheuert, dap der 

Schuldner. den Gläubiger gegen die Gefahr aſſekuriren muß, welche 

demſelben aus Der Möglichkeit erwächſt, das kreditirte Kapital burch 

eine verzehrende Einwirkung des Schuldners zu verlieren. Die 

Zahlung einer Abgabe zur Herſtellung dieſer Aſſekuranz ift an und 

für fid) und ohne Rückſicht auf dieſe Beſtimmung betrachtet, weder 

für den Gläubiger, dem ſie zu Gute zu kommen ſcheint, noch. für 

die Geſammtheit von irgend einem Nußen. Der Gläubiger kann 

burdj dieſelbe möglicherweiſe einen Vortheil erlangen, wenn. ſich 

nämlich ſeine Befürchtung nicht verwirklicht. Allein gleichviel, „ob 

dieſer Erfolg eintritt oder ausbleibt, die Prämie iſt immer eine 

Vergütigung für einen geleiſteten Dienſt , die Eingehung der Ge- 

fahr. Der Gläubiger aber würde vollkommen zufrieden ſein, .wenn 

er fein Kapital unterbringen könnte, ohne dem Schuldner — auch 

gegen Bezahlung — dieſen Dienſt zu leiſten. So ſehr es ſein 

Intereſſe iſt, Bezahlung für den Dienſt anzunehmen, wenn er ihn 

leiſten muß, ſo wenig geht dies Intereſſe dahin, ſich dieſem Dienſt 

zu unterwerfen. Was die Geſammtheit anbelangt, ſo iſt die Noth- 

wendigkeit, ein Kapital gegen Verluſt zu verſichern, für dieſelbe ein 

Gut von ganz derſelben Bedeutung, wie die Nothwenbigfeit, ein 

Haus gegen Feversgefahr zu verſichern. Man wird nicht behaup- 

ten wollen, daß der Geſellſchaft daran gelegen fein kann, -.daß die 

Gebäude, welche auf ihrem Gebiete aufgerichtet werden, aus möglichſt 

entzündbarem Material gebaut ſeien, etwa aus dem Grunde, weil 

die Feuerverſicherungs-Geſellſchaften dadurch in erhöhte Aufnahme 

kommen. Der Betrag, welcher an den Gläubiger gezahlt wer- 

den muß, weil er ſeine Forderung einer unſicheren Anlage ane 

vertraut, muß von dem Sculdner, der die Zahlung gu leiſten hat, 

aus der Brutto-Einnahme gezogen d. h. der Preis. der Broz 

dufie muß um dieſen Betrag erhöht werden, m= ganz: ebenſo 
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wie bie Miethen burdy die Feucr-Verfiderungspramie erhöht mete 

ben. Wir glauben nicht, daß unter den zahlreichen Anſichten, 

welche über die Wirkungen einer Vertheuerung der Produktion auf 

den allgemeinen Wohlſtand im Sdwunge find, eine einzige exiſti- 

ren wird, welche die Vertheuerung der Preiſe der landwirthſchaft- 

lichen Produkte oder die Vertheuerung der Miethen für eine För- 

derung des allgemeinen Beſten hielte. (Es wird vielmehr ein alle 

gemeines Einverſtändniß darüber herrſchen, daß die Herſtellung 

eines Mittels, durch 'welches die Urſache der Nothwendigkeit zu 

verſichern, alſo die Unſicherheit, und damit die Vertheuerung der 

Konſumtion beſeitigt würde, dem Erfinder einen Anſpruch auf den 

öffentlichen Dank eintragen müßte. 

Es iſt bis auf den heutigen Tag nod nicht gelungen, Ge- 

bäude zu erbauen, welche jeder Flamme Troß bieten. Dagegen 

giebt es eine ſehr alte Maßregel, durc) welche ein Gläubiger im 

Stande iſt, ſich die vollfommenfte Sicherheit zu verſchaffen, daß 

der Schuldner, ſofern er z. B., wie wir vorausfegen, cin Grunbbefiger 

ift das ihm kreditirte Kapital nicht konſumiren kann. Dieſe Maß- 

regel iſt die Verpfändung des Grundſtückes für die Forderung. 

Vergegenwärtigen wir uns den Inhalt des Pfandvertrages zunächſt 

ausſchließlich in derjenigen Beziehung, in welcher er ein Verhältniß 

zwiſchen dem Gläubiger und dem Schuldner zu Wege bringt. Um 

Den frebitirten Werth zu verzehren, muß der Schuldner natürlich 

die Verfügung über denſelben haben. Niemand kann 1000 Thlr. 

verſpielen, wenn er die Summe nicht in Händen hat, und wenn 

ihm auch ſonſt keine gültige Verfügung über dieſelbe zuſteht. 

Läßt ſich. alſo der Zwe des Kredites erreichen, ohne dem Sculd- 

ner eine ſolche Dispofition über den kreditirten Werth einzuräumen, fo 

iſt für ven Gläubiger kein fernerer Grund zur Beſorgniß vorhanden. 

Wir erlauben uns, daran zu erinnern, daß; ein kreditirter 

Werth keineswegs mit der zur Vermittelung des Kredites hinges 
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gebenen Sache identiſch iſt. Wenn der Schuldner von dem Gläu- 

biger die kreditirte Summe in Silberthalern erhält, ſo iſt ihm, — 

abgeſehen von der Leichtigkeit, Silberthaler umzuſetzen, — an der 

Eigenſchaft der Thaler als ſolcher durchaus Nichts gelegen. Er 

hat das Geld aus feinem andern Grunde geſucht, als weil er mit 

dem Werthe deſſelben ſeine Bedürfniſſe oder Begierden befriedigen 

kann. Auch der Gläubiger hat das Geld nicht als Geld, ſondern 

als Werth hingegeben, und wenn es auch wichtig für ihn iſt, bei 

der Rückerſtattung den Werth wiederum in Geld und nicht in einem 

anderen Objekte zu erhalten, — ſo kann es ihm doch, ſo lange es 

fic) nur um die Konſervation des Werthes handelt, gleichgültig 

ſein, in welcher Sache ſich der Werth konſervirt. Wenn alſo der 

Schuldner, indem er die 1600 Silberthaler in Empfang nimmt, 

dem Gläubiger ausländiſche Goldmünzen oder andere Gegenſtände 

im unzweifelhaften Werthe von 1000 Thlr. aushändigt und der 

Befugniß, über dieſe Gegenſtände zu disponiren, bis zur Nidere 

ſtattung des empfangenen Kredits entjagt, ſo iſt beiden Theilen 

gedient. Der Gläubiger und der Sculdner haben gewiſſermaßen 

die Werthe, über welche der Eine und der Andere verfügte, interi- 

miſtiſch, b. b. bis zur Auflöſung des Kreditverhältniſſes, ausge- 

tauſcht. Fällt hiernach für den Gläubiger und für den Schuldner 

die Veranlaſſung fort, den Erſteren gegen den Verluſt ſeines Wer- 

thes durc< Verzehrung deſſelben von Seiten des Schuldners zu 

aſſekuriren, fo wird auch die dafür zu zahlende Summe wegfallen. 

Der Gang und das Ergebniß unſerer Erörterung weiſen 

von ſelbſt darauf hin, daß ein Kredit, welder dur< Pfand gee 

ſichert iſt, wohlfeiler zu ſtehen kommt, als ein foldjer, dem dieſe 

Sicherheit abgeht. Die Form, in welcher die Verpfändung erfolgt, 

iſt dabei, wie von ſelbſt erhellt, ohne Belang, wenn nur der eine 

Zwe erreicht wird, daß der Schuldner über den dem Gläubiger 

zu ſeiner De>ung überlaſſenen Werth nicht verfügen kann. Ins- 
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beſondere iſt es nicht von Erheblichkeit, ob der Schuldner oder der 

Gläubiger im Befig der Sache ſich befindet, Die Pfandrechte 

ohne Einräumung des Befiges an den Gläubiger führen, nach der 

Terminologie des Römiſchen Rechts, den Namen: Hypotheken. 

Ihrem Weſen nach iſt die Hypothekbeſtellung nicht auf eine be- 

ſtimmte Klaſſe von Sachen beſchränkt, und es kann in der That 

nach Römiſcher Rechtsanſchauung jede Sache, welche im Verkehr 

iſt, Gegenſtand der hypothekariſchen Verpfändung ſein. Nach dem 

Rechte des Preußiſchen Staates kann nur an Grundſtücken und 

andern ihnen gleichgeſtellten unbeweglichen Sachen eine Hypothek 

erworben werden. Die Beſtellung der Hypothek erfolgt durch 

Einträgung in die Grundbücher, =- Wir haben dieſes kurze Referat 

über die rechtliche Entſtehung der Hypotheken für nothwendig ge- 

halten, weil die hervorgehobene Art der Entſtehung mit einer we- 

ſentlichen Einſchränkung der wohlthätigen Wirkungen, welche durch 

die Verpfändung an ſich auf den Preis der Kredite geübt werden, 

in Zuſammenhang ſteht. 

Es intereſſirt an dieſer Stelle nicht, die Vortheile im Einzelnen 

aufzuzählen, welche durch die Einrichtung der Grundbücher für 

den Gläubiger und für den Schuldner vermittelt werden. Nur 

daran exinnern wir, daß dieſe Einrichtung weſentlich dazu beiträgt, 

die Beſeitigung der Aſſekuranzprämie für die Gefahr der Konſum- 

tion zu einer Wahrheit werden zu laſſen. Wenn der Verzicht des 

Schuldners auf die Verfügung Über den in der verpfändeten Sache 

enthaltenen Werth Eiwas bedeuten ſoll, ſo muß feſtſtehen, daß der 

Schuldner andy wirklich derjenige iſt, welder ohne den Verzicht 

über die Sache zu verfügen haben würde. So lange der Gläu- 

biger im Zweifel ſein kann, ob nicht das Berfiigungśrecht, deſſen 

ſich der Schuldner zu ſeinen Gunſten entäußert hat, in Wirklichkeit 

einer dritten Perſon zuſteht, die jeden Tag mit einer Ausübung 

dieſes Rechtes auftreten kann, fo lange kann auch ſeine Beſorgniß
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nicht vollſtändig gehoben fein. Allein“ mit der fraglichen Einrich 

tung ſteht zugleich auf der anderen Seite eine Abgabe in Verbin- 

dung, welche zum Theil als eine Wiederherſtellung der Aſſekuranz? 

Prämie angefehen werden kann. Die Grundbüchen „werden von 

pen Gerichten geführt, und die Gerichte erheben für die von ihnen 

zu bewirkende Verwandlung einer gewöhnlichen Schuld in eine 

Pfandſchuld) einen nicht unbeträchtlichen Koſtenſaß. Die Voraus«- 

ſezung jeder Eintragung einer Schuld in das Hypothekenbuch, foz 

fern dieſelbe auf einem Vertragstitel beruht, und die Eintragung 

nicht etwa im Wege der Exekution erfolgt, iſt die Exiſtenz einer 

gerichtlichen oder notariellen Urkunde, in welcher das Schuldbes- 

kenntniß des Kreditnehmers und der Konſens deſſelben in bie Ein- 

tragung enthalten ſein muß. Die Koſten für eine ſol<e Urkunde 

fegen ſich aus zwei verſchiedenen Faktoren zuſammen, aus dem 

Stempel und dem Pauſchquantum, welches die eigentlichen Gerichts» 

Gebühren enthält. Neben der Geſammtſumme, welche ſich auf 

dieſe Weiſe ergiebt, liquidiren die Gerichte alsdann die (Gebühren 

für die Eintragung. Wir geben im Folgenden cine Ueberſicht, 

aus welcher für fünf verſchiedene Summen die Koſten, welche die 

Beſtellung einer Hypothek verurſacht, zu erſehen ſind. Da auch 

bie ſchließliche Realiſation des Kreditverhältniſſes in's Auge gefaßt 

werden muß, fo haben wir in einer beſonderen Rolonne aud) die- 

jenigen Koſten aufgeführt , welche für die Löſchung zum Anſaß 

kommen. Dieſe Löſchungskoſten nämlich muß der Befiger verwenden 

um den Werth, welchen er dem Gläubiger zur Sicherheit. über- 

laſſen hatte, wieder vollkommen in ſeine Gewalt zu bekommen. 

Dieſelben zerfallen in die Koſten der == gerichtlichen oder notariellen 

— Quittung: und in die Gerichtsgebühren für die nothwendige 

Operation im Hypothekenbuch, 
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bei einem Kapitale von 

50 100 1000 | 5000 | 10,600 
Koſten | zy. | Thir. | Ther. | THe. | Thir. 

Thlr.| Sgr FT6lr.| Sgr.|Tólr.| Sgr.[Thlr.|Sgr.[Thlr.| Sgr. 

1. der Obligation 
a. Paufdhquantum| = | 15] 1|1--| 2/10] 4/10] 8/10 
b. Stempel —|15)—]15)—}25] 4) 5] 8/10 

2. der Eintragung j=- | 15] 1] 6] 4/24) 9/18] 15) 18 
3. der Quittung incl. 

Stempel 1 |—| 1}15] 3) 5] 8)15) 16) 20 
4. der Löſchung. |=| 8|--115| 2/12] 4/24] 7) 21 

Summa | 2/23] 4/21] 13] 16]31| 12] 56) 19 

Die Koſten der Hypothekenbeſtellung betragen hiernach bei 

einer Schuld von 50 Thlr. Etwas über 5 %, bei einer Schuld 

von 100 Thlr. beinahe 5%, bei einer Schuld von 1000 Thlr. 

ein wenig über 11/5 %, bei einer Schuld von 5000 Thlr. über 

3/5 0%, endlich bei einer Schuld von 10,000 Thlr. über 1 %. 

Wir haben bei dieſer Berechnung ein Darlehnsgeſchäft als 

dasjenige angenommen, um deſſen Verſicherung durch eine Hypothek 

es ſich handelt. Läge ein zweiſeitiges Geſchäft vor, ſo würden die 

Koſten der Obligation fidy erheblich ſteigern. Andererſeits iſt aber 

auch nicht zu überſehen, daß die gerichtliche oder notarielle Aus- 

ſtellung der Urkunde nicht abſolut erforderlich iſt, vielmehr die 

Rekognition der Unterſchriften vor dem Gericht oder dem Notar 

genügt. Wird dieſe Form gewählt, ſo ermäßigen ſich die Koſten 

durch eine theilweiſe Herabſezung des Paufdquantums, 

Die Abgabe, welche der Beſitzer hergeben muß, um ſeinem 

Gläubiger die verlangte Sicherheit zu verſchaffen, iſt ſomit nicht 

unbedeutend, namentlich bei einem niedrigen Betrage der Forderung, 

Allein bie erwähnten Koſten ſind in. vielen Fällen nod) nicht die
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einzigen. Wenn die Eintragung einer Forderung in das Hypo- 

thefenbuch erfolgen ſoll, ſo muß zugleich, wenn died noch nicht. ger 

ſchehen iſt, die Berichtigung des Beſittitels auf den Schuldner er- 

folgen. Die Allgemeine Hypotheken - Ordnung vom 20. Dezember 

1783 hatte dieſe Maßregel ein für allemal bei jedem Uebergange 

des Eigenthums auf einen neuen Erwerber vorgeſchrieben, und es 

beſtand ein Zwangsverfahren , welches den Zwe hatte, den Bee 

fiber anzuhalten, daß er ſeinen Befigtitel berichtſßen - laſſe... Man 

war der Meinung, daß einer möglichen Verdunkelung, der. Eigen- 

thumsverhältniſſe durch eine foldye Vorſchrift vorgebeugt werden 

müſſe. Nach mannigfachen Schwankungen iſt indeſſen die Gefeg- 

gebung von dieſer Auffaſſung vollſtändig abgekommen. Das. gegen- 

wärtig geltende Recht nöthigt den Befiger nur in gewiſſen. Aus- 

nahmefallen, die Befigtitelberidtigung herbeizuführen, und unter 

dieſen Ausnahmefällen iſt grade der hier in Rede ſtehende der 

wichrigſte. Die Berichtigung des Beſittitels bietet dem Eigen- 

thümer ſo wenig praktiſche Bortheile, daß der freiwillig und ohne 

eine geſeßliche Nothwendigkeit geſtellte Antrag auf. eine derartige 

Eintragung mehr und mehr anfängt , zu Den Seltenheiten gu ges 

hören. Wenn nur der Gigenthiimer aus keiner anderen Urſache, 

als weil er für einen Kredit mit ſeinem Grundſtücke Pfand beſtellen 

will), die Befigtitelberichtigung nachſucht, ſo muß wenigſtens ein 

Theil: der dadurch entſtehenden Koſten zu den Koſten. des Kredits 

gerechnet werden. Nehmen wir an, daß der bei der Liquidation zu 

Grunde liegende Erwerbspreis das Doppelte des aufgenommenen 

Kredits beträgt, daß es fich alſo um die Koſten bei einem Grund- 

ſtükswerthe von 100, 200, 2000, 10,000, und 20,000 Thaler 

handelt, fo ftellen ſich die hier zum Anſaß kommenden Gerichts- 

Koſten nach der Reihenfolge dieſer Summen auf 1 Thlr. 16 Sgr., 

3 Thlr. 2 Sgr., 7 Thlr. 16 Sgr., 17 Thlr. 4 Sgr., 29 Thlr. 

72% und 1/49, des Grunbftiidse 
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werthes, b. §. auf 8, 3, %, 5 und % % des Darlehus, 

Rechnet mam aber aud) dieſe Koſten vollſtändig den oben nachge- 

wieſenen Beträgen zu, ſo iſt Dod) anzunehmen, daß die Koſten des 

Hypothekenkredits nicht viel höher, unter Umſtänden ſogar niedriger 

find, al8 bie Koſten, welche die 'Ausübung eines Fauſtpfandrechts 

verurſacht. Zu dieſen Koſten zählen wir beſonders Alles das, was 

der Gläubiger für die Aufbewährung des Pfandes verauslagen oder 

ſich gutſchreiben * jedenfalls aber == mit den Zinſen — von dem 
Schuldner erſtattet erhalten muß. 

Die durch den Gefeggeber den Schuldnern eröffnete Móge 

HAEcit, durch die eine oder die andere Art der Pfandbeftelung 

dem Gläubiger Sicherheit zu verſchaffen, daß das aufgenommene 

Kapital nicht der Konſumtion anheimfalle, hat bie Wirkung, dag 

die Kredite, welche der Eigenthümer in umlaufendem Kapital oder 

zum Zwede der Konſumtion aufnimmt, mit den wahren Grund» 

frebiten, den Krediten im ſtehendem Kapital, auf eine Linie verſetzt 

werden. Wenn die Pfandbeſtellung cin Mittel iſt, um dem Glaus 

biger den ‘Werth des 'kreditirten Kapitals, auch wenn der Kredit- 

nehmer es verzehrt, in der zum Pfande gegebenen Sache zu bez 

währen, fo hat der Gläubiger Überhaupt kein Intereſſe mehr an 

‘der Frage, was der Schuldner mit dem erhaltenen Kapital vor- 

'zunehmen gedenkt. "Ein durc< Eintragung oder Fauſtpfand geſicherter 

Kredit gilt ohne'Weiteres als in Die verpfändete Sache verwendet. 

‘ES tritt die Fiktion ein, daß der Sculdner die Konſumtion mit 

‘Dem 'Werthe des 'Pfandes beſtritten, und 'daß der "Gläubiger dutch 

‘pie Gewährung des Kredits ihm die Mittel geſchaffen hat, dieſen 

‘Werth zurückzukaufen, Hierin liegt an und für ſichkein Nachtheil 

Am Allerwenigſten' ift ein ſolcher etwa darin zu finden, daß dem 

"Beſitzer der Sache die Konſumtion ſeines Kapitals erleichtert wird. 

Wer überhaupt keine Scheu davor hat, das ihm zu/Gebote ſtehende 

"Kapital 'konſumtiv zu verwenden, derowiw fich davon auch „durch 

ter?
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bie verhältnißmäßige Höhe ver Zinſen, welche Konſumtionsfredite 

zählen müſſen, nicht zurü&halten laſſen. Wenn älſo der Schuldner 

vas zu verzöhrende Kapital wegen der von ihm beſtellten Sicher- 

heit wohlfeiler erhält, als er es ohne die Sicherheitsbeſtellung et: 

halten hätte, ſo konſervirt er ſich nur einen Theil deſſen, was ſonſt 

vollſtändig an ben Gläubiger gefallen wäre. Die entgegengefepte 

Meinung würde jene eigenthümliche Fürſorge reprodugiven, mit der 

ein Hofreſkript Friedrichs des Großen die Kaufleute zu Königs- 

berg darauf aufmerkſam machte, bag es wider ihr Intereſſe ſein 

würde, wenn ſie die Kapitalien, die ſte — durch eine beſondere 

Vergünſtigung — zu höheren Zinſen, als ſie das gewöhnliche ges 

fegliche 'Maß geſtattete, aufgenommen hatten, leichtſinnig verſchwen- 

den wollten. Faſſen wir indeſſen ſpeziell wieder den Grundbeſitz, 

nämentlich den ländlichen Grunbbefig, in's Auge, fo lapt fid) nicht 

läugnen, daf, wenn auch nicht vas Hypotheken = Inſtitut ſelbſt, ſo 

pod) bie — allerdings in der gewählten Art nicht zu umgehende 

+ Organiſation dieſes Inſtitnts dazu beitragen kann, den Eigen» 

thinner in Bezug auf ſeinen [Kredit unter Umſtänden in einte mie 

liche Lage gu werfegen. 

Die Sicherheit, welche der Schuldner dem Gläubiger dutch 

Verpfändung ſeines Grundſtü>s gewährte, witrde ohne eigentlichen 

Effekt fein, wenn micht dem Gläubiger das Necht gegeben ware, 

vas frebitirte Kapital zur Verfallzeit auch aus dem verpfandeten 

Objekte einzuziehen, Wenn die Pflicht des Schuldners nur dahin 

ginge, ‘den verpfändeten Werth dem Gläubiger nicht aus iden Hän- 

den zu winden, fo würde der Werth, welder dem Gläubiger ither- 

geben iſt, burdy ben fortgefegten Willen 'des-Schuldners , den Kre- 

dit nicht zu realiſiren, möglicherweiſe caufhören können, ein Werth 

zu ſein. Gin Werth ift mur dann vorhanden, wie wir gefehen har 

ben, wenn eine Sache vorliegt, welche dem Willen des | Menſchen 

gehorcht. Gin Objekt alfo, Über das der (Schuldner wegen ſeines 
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Verzichts, und der Gläubiger, weil fein Recht nicht hierauf ginge, 

nicht disponiren könnte, würde aufhören ein Werth zu ſein. Dem; 

Gläubiger iſt beshalb die Befugniß beigelegt, bei ausbleibender 

Erfüllung der bei Cingehung des Kreditverhältniſſes übernomme- 

nen Verpflichtungen die verpfändete Sache zum Verkauf zu ſtel- 

len und ſi< aus dem Erlöſe zu befriedigen. Stände nun dem 

Sculdner nur ein Gläubiger gegenüber, ſo würde dieſe nothwen- 

dige Konſequenz der Pfandſicherheit nur noch dazu beitragen, den 

Nuten des Pfandredjts zu erhöhen. Der Gläubiger würde die 

Zeit abwarten, bis der Kredit: fällig wäre, und er könnte darauf 

rechnen, daß bis dahin ſein Kapital ſicher untergebracht ſei. Nach 

eingetretener Verfallzeit aber würde er den günſtigſten Moment 

auswählen, um zum Verkauf zu ſchreiten. 

Nehmen wir dem gegenüber nun an, daß der Schuldner meh- 

reren Gläubigern mit dem Pfande verhaftet iſt. Das Verhältniß 

der verſchiedenen Gläubiger ließe ſich alsdann ſo denken daß die- 

ſelben zuſammengenommen eine Perſon bildeten, und daß dieſe fin- 

girte Perſon — nach dieſem oder jenem Modus für die Konſti- 

tuirung des gemeinſamen Willens — über das Schiſal des Pfan- 

des zu entſcheiden hätte. Wir laſſen es dahingeſtellt, ob eine Re- 

gelung der Rechte der Gläubiger untereinander in dieſem Sinne 

ausführbar iſt, oder nicht. Thatſächlich liegt die Sache anders. 

Es beſteht keine Gemeinſchaft zwiſchen den Gläubigern, vielmehr 

hat jeder Einzelne das Recht, die Fälligkeit ſeiner Forderung vor- 

auśgefegt, zu entſcheiden, ob das Pfand verkauft werden ſoll. (Es 

wird nothwendig ſein, hervorzuheben, daß wir an dieſer Stelle mit 

der Frage nach der Zulänglichkeit oder Unzulänglichkeit des Pfan- 

des nod) nichts zu thun haben. Die Borausfegung, von welcher 

wir ausgehen, iſt vielmehr die, daß nur folche Kredite zur Per- 

zeption kommen, deren Aequivalent zur Zeit der Pfandbeſtellung 

in dem Pfande vorhanden waren, und daß fid) der Werth des 
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Grundſtü>s ebenſowenig, als fein, Preis - geändert hat. Da feder 

Gläubiger das Recht hat, auf den Verkauf zu dringen, ſo. hat er 

aud) bie Macht, ſeine Mitglaubiger zur Realifirung ihrer. Mredite 

angubalten. Wird es nicht zahlreiche Gläubiger. geben, denen der 
Zwang, welder ihnen auf dieſe Weiſe auferlegt wird, höchſt, une 
gelegen fommt? sy 

Sehr viele Perſonen, die ihr Kapital, indem fie es auf 

Kredit hergeben, als ſtehendes Kapital unterbringen,. verfolgen 
dabei bie Abſicht, neben der Sicherheit, die ihnen. eine ſolche Aue 
lage für die Erhaltung des Ihrigen darbietet, auch eine. Gewähr 

dafür zu haben, daß fie der Sorge um einen. ſicheren Ort fo lange 
als möglich überhoben ſeien. Die Gläubiger dieſer Klaſſe, zugleich 
diejenigen, mit welchen der Schuldner. am Meiſten zufrieden ſein kann, 
werden ſich, wenn ihnen eine Hypothek zur Acquiſition angeboten wird, 
oder Wenn ein Grunbftidsbefiger ſich direkt um ihren Kredit) bez 
wirbt, der Beſorgniß nicht enthalten, es könnte vielleicht die Zeit 
ſehr nahe fein,, wo irgend, einer ihrer Mitgliubiger. während 
einer ungünſtigen. Konjunktur, welche die Zahlungsmittel des 
Schuldners ins Stoden brächte, die Subhaftation herbeizuführen, 
ſich veranlaßt fate, Auch das iſt nicht unmöglich, daß die Periode, in 
welche dieſe Maßregel fällt, grade für die Unterbringung von Ras 
pitalien eine ſehr ungeeignete. ift, und daß der Gläubiger, welcher 
wider ſeinen Willen die Zahlung hat in Empfang nehmen, müſſen, 
auch nod) dazu verurtheilt wird, die Früchte ſeines Kapitals ſo 
lange zu verlieren, bis die Zeiten ſich wieder beſſer geſtalten, 
Die Wirkung dieſer Verhältniſſe wird nun ſehr leicht dahin ſich, ents 
wideln können, daß Perſonen wie diejenigen, welche. wir im Auge 
haben, ſich vom Kreditgeben auf Grundſtü>e zurückhalten. Dadurch 
aber wird, einerſeits das Angebot der zu freditirenden Kapitalien 
bedeutend vermindert, der Preis des Kredits alſo verthenert, anderer- 
ſeits aber gelangt der Grunbfrębit faſt ausfhlieglih in, bie „Hände 

6 
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ver "eigentlichen Geſchäftsmänner, die mit ihrem Kapital immer 

einem großen Markte gegenüberſtehen, und die ſchon deshalb nur 

kurze Kredite gewähren. 

Es iſt hier der Ort, an dasjenige zu erinnern, was wir 

im Eingange dieſer Blätter in Betreff der Eintheilung der Kre- 

dite in lange und kurze Kredite geſagt haben. Jeder Kredit, der 

in ſtehendem Kapital gegeben wird, iſt im Gegenſaß zu den Kre- 

bite im umlaufendem Kapital ein langer Kredit, Da der Werth, 

welcher in einem ſtehenden Kapital enthalten iſt, nur allmälig aus 

bem Erträge ſich wiedererzeugt, ſo kann auch die Erſtattung dieſes 

Werthes erſt in einer verhältnißmäßig ſpäten Zeit erfolgen. Der 

Beſiker eines Grundſtü>s, welcher einen wirklichen Grundfredit 

aufnimmt und babei die Erſtattung in kurzer Zeit verſpricht, ſagt 

mithin, ſofern die Summe nicht eine verhältnißmäßig unbedeutende 

iſt, Etwas zu, was er nicht halten kann. Er verfegt ſich dadurch 

in die Lage, daß er eines Tages nur die Wahl Kat, ſich der Sub- 

häſtation zu unterwerfen oder neuen Kredit zu ſchaffen. Wenn er 

das Rebtere unternimmt, fo wird er unter dem individuellen Drud, 

ven bie vor ihm aufgeſchlagene Alternative auf ihn ausübt, einen 

Preis bezahlen müſſen, welcher weit über den wirklichen Werth des 

Kredits 'hinausgeht, abgeſehen davon, daß er ſchon bei der ute 

ſprünglichen Eingehung des Kreditverhältniſſes aus den oben von 

uns entwidelten Gründen ebenfalls einen erhöhten Preis gezahlt hat. 

Wir ſind ſehr weit entfernt, zu behaupten, daß die Verhältniſſe, 

welche wir beſchrieben haben, ſich in allen oder. auch nur in vielen 

Fällen ſo ſchlimm geſtalten werden, wie ſie in unſerer Schilderung 

erſcheinen. Am Erſten wird dies noch in ſolchen Gegenden der 

Fall ſein, in denen die Kapitalmenge, welche den Kreditſuchenden 

ſich darbietet, eine geringe iſt. Dieſer Mangel an Kapital und der 

erhöhte Gewinn, welcher ſich daraus für die Kapitaliſten ergiebt, 

wird ſehr leicht bei dem Einen oder dem Anderen den Entſchluß 
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hervorrufen, ein fällig gewordenes Kapital, für welches Hypothek 
beſtellt iſt, mit Hülfe des Subhaſtationsverfahrens yon dem Schuldner 
einzuziehen. Der eben erörterte Mangel iſt indeſſen nicht der eins 
zige, welchem der durch Hypotheken verſicherte Grundbefigtrebit unter- 
liegt, und gegen den in der Hypothekeneinrichtung ſelbſt keine Hülfe 
geboten wird. Man könnte in dieſer Beziehung vielleicht der Mei- 
nung ſein, daß keine Veranlaſſung vorläge, der Subhaſtation anderen 
Gläubigern gegenüber, als dem, welcher ſie ausgebracht hat, 
Wirkung beizulegen. Die Sache wäre alsdann ſo zu denken, daß 
der verkaufende Gläubiger das Grundſtück mit der Laſt der übrigen 
auf ihm ruhenden Hypotheken auszubieten verpflichtet wäre. Dies 
hätte indeſſen nur in dem einen Falle einen Sinn, wenn das Vor- 
handenſein ſämmtlicher freditirter Werthe in dem Grundſtück zur 
Zeit des Verkaufs" und die Erreichung eines dem Werthe ente 
ſprechenden Preiſes außer allem Zweifel ſtände. (Es leuchtet näm- 
lich ein, daß ſofern der Preis hinter der Summe der durc die 
Sache verſicherten Werthe zurücbliebe, bei einem Verfahren, wie 
das vorgeſchlagene, entweder die Sache keinen Käufer finden, oder 
der Extrahent der Subhaſtation ſelbſt an ſeinem Kapital eine Ein- 
buße erleiden müßte, 

Daß die Subhaftationen, welche im Wege der Exekution ein- 
geleitet werden, nothwendige Subhaſtationen ſind, wie man in der 
Rechtsſprache ſagt, d. h. daß den ſämmtlichen Gläubigern gegen- 
über auch wider ihren Willen die erzielte Saufgelbermaffe an die 
Stelle des durdy den Zuſchlag frei werdenden Grundſtücks tritt, iſt 
eine unvermeidliche Folge davon, daß die Fiktion, welder wir oben 
gedachten, eben nur eine Fiktion iſt, und daß jede Verwendung 
eines Werthes in eine Sache, in unſerem" Falle alſo in das Grund- 
ſtü>, ein wirkliches Beſtehen und Fortbeſtehen dieſes Werthes in 
dem Werthe der Sache Feinesweges verbürgt. 

Wer ſich für einen Kredit irgendwelcher Art ein Grund- 
6* 
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ſtück verpfänden läßt, der muß bei aller Sicherheit, welche ihm dae 

fiir: geboten wird, daß er, unbehindert burdy die Intervention eines 

Dritten bie Sache zu ſeiner Befriedigung werde in Anſpruch neh- 

men können, immer dod) darüber in Zweifel fein, ob denn. der 

Werth. des Pfandes auch ſeiner Forderung entſpreche und allezeit 

entſprechen werde. Zeigt es ſich bei vem Verkaufe des Pfandes, 

dag bies nicht der Fall iſt, reicht alſo, bei einer Mehrheit von 

Gläubigern, die Kaufgelder- Maſſe zur Befriedigung Aller nicht 

aus, fo wäre das zunächſt Liegende, daß ſich jeder Gläubiger eine 

verhältnißmäßige Kürzung ſeines Anſpruchs gefallen ließe. Dieſen 

Weg hat die Gefeggebung auf einem anderen Gebiete eingeſchla- 

gen.“ Im Falle des Konkurſes werden die Güter des Gemein- 

ſchuldner8s, wenn die vollftdndige Befriedigung aller Gläubiger aus 

dem Erlöſe derſelben nicht erfolgen kann, in der Art vertheilt, daß 

jeder Einzelne nad) Verhältniß ſeines Anſpruchs an der Maſſe 

partizipirt. Für Kredite, welche auf Pfand gegeben ſind, empfiehlt 

ſich. indeſſen dieſer Weg nicht. Da es unmöglich ift, etwas Siche- 

res. über den Preis, der ſich beim Verkaufe der Sache ergeben 

wird, im Voraus zu beſtimmen, ſo hat die Summe, für welche 

die Sache verpfändet werden kann, an und für ſich keine Grenze« 

Der Befiger eines Grundſtücks , welheś mit Pfandſchulden im Bez 

trage von 20,000 Thalern belaſtet iſt, kann ſehr wohl der Anſicht 

ſein, daß das Grundſtü beim Verkauf außer dieſen 20,000 Tha- 

lern unter allen Umſtänden noch 5000 Thaler bringen muß, und 

er kann in dieſer Meinung mit einem Gläubiger, der ihm noch 

5000 Thaler vorzuſchießen bereit iſt, zuſammentreffen. Sofern 

nun die Meinung ſich demnächſt als richtig erweiſt, nimmt die 

Abwidelung einen Verlauf, welcher keinen Betheiligten werlegt. 

Ergiebt ſich aber eine Unzulänglichkeit, kommt das Kaufgeld 3. B. 

nur auf 20,000 Thaler. zu ſtehen, ſo würden bei einer Regelung 

des. Pfandkredits wie die vorausgefebte, die vor der Aufnahme 
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jener 5000 Thaler vorhanden geweſenen Gläubiger nur %5 ihrer 

Forderungen erhalten. Der Schuldner würde es alſo in der Hand 

haben, ganz abgeſehen von ſimulirten Geſchäften, burdy die Sone 

trahirung neuer Schulden die bereits vorhandenen Gläubiger in 

ihrer Sicherheit zu beeinträchtigen. Es liegt auf der Hand, daß 

dieſe Möglichkeit der Beeinträchtigung mit einer Möglichkeit der 

Entziehung identiſch iſt, und nicht minder, daß dieſelbe dem Be- 

griffe des Pfandkredits direkt widerſpricht. 

Ein Pfandkredit kann nicht gedacht werden, wenn nicht der 

Gläubiger nach dieſer Richtung hin gegen jede Dispofition ſeines 

Schuldners zu ſeinen — des Gläubigers — Ungunſten eine Ge- 

währ hat. Dieſe Gewähr hat das Recht geſchaffen durc< Ein- 

führung einer Reihenfolge unter den Gläubigern, vermöge welcher 

der früher in das Hypothekenbuch eingetragene Gläubiger jedesmal 

ſeine ganze Befriedigung erlangt haben mnß, ehe der ſpäter einge- 

tragene in Betracht kommt. Eine Unzulänglichkeit des Kaufgeldes 

hat biernad immer nur die Folge, daß der Gläubiger, welcher in 

der Hoffnung auf einen zu erzielenden höheren Preis den ſchon 

vorhandenen Krediten noch den ſeinigen hinzugefügt hat, die Vere 

eitelung dieſer Hoffnung allein trägt. Wenn alſo in dem oben auf- 

geſtellten Beiſpiele die durch die Subhaſtation erzielte Maſſe nur 

20,000 Thaler ausmacht, ſo erhalten die vor den hinzugekommenen. 

5000 Thalern eingetragenen Gläubiger ihre volle Befriedigung, der 

Gläubiger der 5060 Thaler aber erhält Nichts. In dieſer Geſtalt 

nun wird das Hypotheken = Inſtitut geeignet, einem ferneren Swede 

zu dienen. Wie die Möglichkeit der Verpfändung überhaupt eine 

Reduktion derjenigen Prämie herbeiführte , welche der Sdhuldner 

dem Gläubiger für die Gefahr der Konſumtion zu zahlen hat, ſo 

dient die Prioritäts - Ordnung der Hypothekengläubiger nach der 

Zeitfolge der Eintragung dazu, um die Prämie für die Möglichkeit 
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ded Verluſtes burdy Ausfälle an den Früchten und dem Werthe 

des Grundſtü>s gwar nicht zu beſeitigen, aber in einer Dem Kre- 

dite günſtigeren Weiſe anderweit zu reguliren, 

Wir gehen auf die Sage zurück, welche wir im vorigen Ab- 

ſchnitte durch eine Betrachtung des Weſens der ldnblichrn Grund- 

kredite gewonnen haben. Die Verſicherungs-Prämie , welche für 

bie ſo eben erwähnte Gefahr zu entrichten iſt, war ihrer Erifteng 

nad) dem Kredite des ländlichen Grundbeſißes nicht eigenthümlich, 

ſie erhielt vielmehr nur für dieſe Kreditart, dur< die Natur der- 

ſelben, eine beſondere Geſtaltung, Weil der Verluſt des kreditirten 

Kapitals, ſofern daſſelbe in ein ländliches Grundſtü> verwendet iſt, 

wahrſcheinlicher oder mindeſtens weniger unwahrſcheinlich war, als bei 

einer Verwendung in einer anderen ſtehenden Kapitalsanlage, ſtellte 

ſich, jene Prämie bei dem Kredite des ländlichen Grundbefiges Vere 

hältnißmäßig höher. 

Ausgeſchloſſen war demgemäß die Erhöhung der Prämie 

in Betreff desjenigen Kapitals , rückſichtlich deſſen ed feſtſteht, daß 

neben ihm nod) cin hinreichend hoher Werth in der Sache yore 

handen iſt, um jene Ausfälle zu de>en. Sowie das Kapital über- 

haupt, welded in einem Grundſtücke angelegt iſt, erſt inſofern es 

eine gewiſſe Quote des Werthes überſteigt, eine Verſicherungs- 

gebühr aus der Brutto-Einnahme beanſpruchen kann, ſo darf auch 

ein freditirtes Kapital erſt unter dieſer Vorausfegung auf jene 

Gebühr Anſpruch erheben. Angenom:nen nun, daß alle Hypo- 

thefenglaubiger auf das Ganze der zu erzielenden. Kaufgeldermaffe 

ein Recht hätten, ſo würde ſich das in Rede ſtehende Geſetz in 

der Art Geltung verſchaffen, daß der Eigenthümer jene Prämie 

für einen Theil jeder Forderung zu zahlen hätte, für welche das 

Gut verhaftet wäre. Gin Grundſtü> 3, B. im Werthe von 

20,000 Thalern, auf welchem 10,000 Thlr. eingetragen ſtänden, 

würde für die Hälfte dieſer 10,000 Thlr., alſo für 5000 Thlr,
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bie Prämie zu zahlen haben, wenn die Vermuthung begründet 

ſchiene, daß vas Grundſtü> im ſchlimmſten Falle auf einen Werth 

von. 10,000 Thlr. herabgehen könnte. Betrüge alſo der Antheil 

am reinen Gewinn, welchen der Gläubiger beanſprucht, 5 % des 

Kapitals, bie Verſicherungsprämie aber 2 % des Verſicherten, 

fo würde der Hypothekengläubiger jährlich 500 Thlr. Gewinnan- 

theil und 100 Thlr. Prämie , im Ganzen mithin 600 Thlr. oder 

6 % des Kapitals erhalten. Dieſes Verhältniß „aber würde be- 

ſtehen bleiben, auch wenn etwa das. Geſetz die Belaſtung der Gü- 

ter mit Hypothekenſchulden nur bis zur Höhe ihres Werthes ge- 

ſtattete. Obwohl nämlich durch eine ſolche Beſtimmung die Elidi- 

rung des Pfandrechts , von welcher im Vorigen die Rede war, 

verhindert werden könnte , fo würde doch immer die Möglichkeit 

eines Ausfalls, welcher durc< die Konkurrenz der hinter jenen 

10,000. Thlr. etwa noch einzutragenden gleichen Summe entſtehen 

könnte, nicht beſeitigt werden. Die, wie wir geſehen haben, ſchon 

aus anderen Gründen gebotene Einführung einer Prioritätsord- 

nung macht es thunlich , auch in dieſem Punkte dem Grundbeſit- 

kredit zu einem. ſeinem Werthe entſprechenden Preiſe zu verhelfen. 

Wenn dem Gläubiger die Sicherheit verſchafft wird, daß, er, 

unbekümmert um andere Gläubiger, denen die Sache auferbem 

noch verhaftet ſein möchte, ſeine Befriedigung aus der Kaufgelders 

maſſe verlangen darf, ſo wird die Frage, welche er ſich vorzulegen 

hat, nur darauf gerichtet ſein, ob der Verluſt, welcher an dem jähr- 

lichen Brutto-Einkommen und. demnächſt an dem Werthe des Ob- 

jekts durch die Ungunſt der Umſtände oder durch die Fahrläſſigkeit 

des Beſitzers oder aus beiden Gründen zugleich eintreten kann, den 

Verkaufspreis der Sache im äußerſten Falle ſoweit herabgudriden 

im Stande iſt, daß derſelbe hinter dem Betrage ſeiner Forderung 

zurückbleibt. Iſt. dies nicht. zu befürchten, fo hat der Gläubiger 

keine Veranlaſſung, eine Berfiherungópramie in dieſer. Beziehung 
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zu fordern. "Wenn e8 feſtſteht, daß in dem obigen Beiſpiel unter 
allen Umſtänden für das Grundftii ein Preis von 10,000 Thirn, 
zu erzielen ſein wird, ſo hat der Inhaber eines Kapitals von 
10,000 Thlrn., welches der Befiger auf das Grundſtü> aufnimmt, 
keinen Grund, zu befürchten, daß eine Werthsveränderung ſeiner 
Befriedigung Eintrag thun könnte, er wird alſo aus der Einnahme 
des Beſikers nur jene 5% beanſpruchen dürfen, welhe wir als 
ſeinen Antheil am reinen Gewinn bezeichnet haben. Bei einem 
verzinslichen Kapital würde, um dieſen Effekt herbeizuführen, äller- 
dings nod) der Umſtand hinzukommen müſſen, daß auch über die 
regelmäßige Perzeption dieſer Quote kein Zweifel beſtehen könnte. 

Die Erleichterung des Grundfredits, welche wir fo eben ins 
Auge gefaßt haben, iſt gewiß ſehr wichtig; aber ſie macht Dod) auf 
ver anderen Seite keine Ausnahme von der Regel, daß jede Ver- 
beſſerung der natürlichen Zuſtände, welche durdj die Einwirkung 
fünſtlicher Sagungen herbeigeführt wird, Opfer von denen fordert, 
welchen ſie zu Gute kommt. Die Opfer, welche dur< die Bee 
gründung einer Prioritätsordnung unter den Hypothekengläubigern 
den Betheiligten auferlegt werden, ſind jedenfalls nicht gering an- 
zuſchlägen. Indem wir uns anſchi>en , einige derſelben zum Ge- 
genſtande unſerer Beträchtung zu machen, glauben wir voraus- 
bemerken zu müſſen, daß wir weit davon entfernt ſind, eine Bolle 
ſtändigkeit in unſerer Aufzählung auch nur erſtreben zu wollen. 
Wit werden uns vielmehr darauf beſchränken, vas für unſere Frage 
Bedeutungsvollſte herauszuheben, und überlaſſen es dem geneigten 
Leſer, das von uns gezeichnete Bild nach ſeiner Wiſſenſchaft und 
Erfahrung zu ergänzen und zu berichtigen. 

Stellen wir uns ein Grundſtü> vor, welches auf Höhe fei 
nes ganzen gegenwärtigen Werthes mit Hypothekenſchulden belaſtet 
wäre. Daß es ſolche Grundſtücke giebt, beruht unzweifelhaft dar- 
auf, daß auch ein Werth, welcher ſich möglicherweiſe auf Nichts
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redugiren kann, eben weil dies nur cine Möglichkeit iſt, dem Gläu- 

biger noh eine Art von Sicherheit verleiht. Aber es iſt boch im- 

mer nur eine Art von Sicherheit, von welcher in Fällen dieſer 

Gattung in Bezug auf einen Theil der eingetragenen Forderungen
 

geſprochen werden kann. Ein Gegenſtand, bei dem die Gefahr 

vorliegt, daß er in der Hand des Gläubigers zuſammenſchmelzen 

und ſich verflüchtigen kann, wie ein Stü> Eis im Sommer unter 

ven Strahlen der Mittagsſonne, ein ſolcher Gegenſtand iſt ſc<hwer- 

lich geeignet, eine Bürgſchaft dafür zu bieten, daß der Werth, 

welchen er erhält, nicht verloren gehen wird. Für alle Forde- 

rungen, welche in einer der Möglichkeit des Verluſtes ausgeſeß- 

ten Werthsquote der Grundſtücke verſichert ſind, ſtellt ſich demnach 

bie Aſſekuranzprämie, welche an und für ſich jeder Grundbeſitkredit 

zu zählen hat, in ihrem ganzen Umfange wieder her. Es verſteht 

ſich, daß ſie um ſo härter empfunden wird, je eingeſchränkter die 

Quote iſt, auf welche ſie ſich vertheilt. Wir kehren, um dies zu 

veränſchäulichen, wieder zu unſerem Beiſpiele zurück. 

Nimmt man an, daß bei der Verpfändung eines Grund- 

ſtü&s im gegenwärtigen Werthe von 20,090 Thaler für die 

ganze Summe ſeines Werthes die Aſſekuranzgebühr für die Ge- 

fahr des Ausfallens 3 % beträgt, und daß die Gebühr grade in 

dieſer Höhe mit Rüſicht darauf normirt iſt, daß der umwandel- 

bare Werth 10,000 Thaler, der möglicherweiſe verſchwindend
e eben? 

ſoviel beträgt, ſo werden die Zinſen der verſicherten 20,000 Thaler, 

ven Antheil vom Reingewinn mit 5 0), veranſchlagt, 8 % over 

1600 Thaler betragen. Dieſe 1600 Thaler jährlich entſprechen der 

Wahrſcheinlichkeit der Gefahr, welcher die 20,300 Thaler ausgeſe
tt 

ſind, und ſie müſſen von dieſer Summe natürlich gezahlt werden, gleich 

viel, ob man ſich die Summe als eine Einheit oder als zuſammenge- 

fest aus verſchiedenen Einzelſummen vorſtellt. Bringt nun eine Eine 

richtung es zu Wege, daß von zwei Einzelſummen zu je 10,000 
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Thaler, in welche die Gefammifumme zerlegt wird, die Cine jeden Bei- 

trag gu den über Den Gewinnantheil hinaus zu zahlenden 600 Thalern 

ablehnen darf, fo müſſen dieſe 600 Thaler natürlich Der zweiten Einzel- 

ſumme von 10,000 Thaler zur Laſt fallen, Die Prioritäts-Ordnung 

der Realgläubiger iſt eine folche Einrichtung, und wie ſie veranlaßt, 

daß bie 10,000 Thaler, welche die erfte Werthshälfte belaſten, 

500 Thaler für den Gläubiger beanſpruchen und nicht mehr, ſo iſt 

fie auch die Urſache, daß die 10,000 Thaler in der zweiten Werths- 

hälfte nunmehr 1100 Thaler bezahlen müſſen, Dieſe 10,000 Thaler 

ſind alſo in Folge jener Einrichtung nur zu 11 % unterzubringen. 

Nod) höher würde ſich der Zinsfuß ſtellen, wenn bie von dem 

Beitrage zu der Aſſekuranz- Prämie befreite Einzelſumme nicht 

10,000, ſondern 15,000, der Ueberreſt alſo nur 5000 Thaler be- 

trüge. Dieſe 5000 Thaler hätten alsdann neben ihren Zinſen zu 

5 %, im Betrage von 250 Thaler, noch jene ganzen 600 Thaler, 

alſo im Ganzen 850 Thaler, d. h. einen Sag von 17 % zu bezahlen. 

Was wir bisher ausgeführt haben, ſollte gewiſſermaßen nur 

die Grundlinien herſtellen, an die ſich das Bild, wie es ſich in der 

Wirklichkeit geſtaltet, anſchließen könnte. (Es wird uns obliegen, 

dieſe Grundlinien nunmehr nod) mit einigen Strichen, in konkrete 

Formen zu verwandeln. Zunächſt iſt es von ſelbſt Har, daß ein 

Urtheil darüber, welder Theil des Grundſtü>swerthes für ſicher, 

welcher für unſicher zu halten ſei, niemals mit einigem Anſpruch 

auf objektive Richtigkeit gefällt werden kann. Es verhält ſich in 

dieſer Beziehung beinahe niemals das eine Grunbftid, wie das 

andere. Das eine Grundſtü> empfängt ſeinen Werth hauptſächlich 

burdy den Feldbau , der darauf getrieben wird, bei einem zweiten 

fällt das Hauptgewicht für die Schäßung auf die Erzeugung und 

Förderung des Viehs, bei einem dritten iſt der Wald die eigentliche 

Subſtanz. Jenachdem Dieſes oder Jenes der Fall iſt, wird die 

Gefahr, daß eine Verringerung des Cinfommens oder des Werthes 
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durd) Verringerung der Möglichkeit des Angebots eintrete, eine 

größere oder eine kleinere ſein. Dieſelben Momente ſind anderer- 

ſeits auch für einen Kalkul auf die zu befürc<htende Herabfepung 

der Nachfrage maßgebend. Hier aber konkurriren dann außerdem 

noch eine Menge anderer Rückſichten: die Rückſicht auf die Natur 

des Landes, in welchem das Grundſtü> liegt, auf den Charakter 

ſeiner Bewohner, auf ſeine politiſche Stellung, auf die Entfernungen, 

welche das Grundſtück von großen Städten trennen, auf die Kom- 

munifationsmittel. Wud) die innere Eigenthümlichkeit des Grund- 

ſtüswerthes , ob derſelbe vorzugsweiſe in der unentwidelten und 

unausgebeuteten Naturkraft des Bodens, oder in einer vorzüglichen 

Kultivirung dieſer Kraft ſeine Baſis hat, ob die Gebäude und. 

das Inventarium mit ihrem Werthe einen verhältnißmäßig bes 

beutenben oder unbedeutenden Theil des Grundftiidswerthes aude 

machen, — und in derſelben Weiſe noch zahlreiche andere Umſtände 

müſſen in Betracht gezogen werden, wenn es, ſich um die hier in 

Rede. ſtehende Frage handelt. Und erſcheinen nicht zu Alledem Ge- 

genſtände von ſo wenig doktrineller Natur, wie die ſo eben be- 

ſprochenen, je nad) dem Kreiſe der Erfahrungen, über welchen der 

Urtheilende gebietet, ſelbſt Fachmännern yon anerkannter Tüchtigkeit 

bald in dieſem, bald in einem anderem Lichte? 

Es wird hiernach keines Beweiſes bedürfen, daß die Aufe 

ſtellung einer beſtimmten Quote, welche nicht überſchritten werden 

darf, wenn der zur Hypothek beſtellte Grundftiidswerth noch als 

ein ſicherer Werth betrachtet werden ſoll , auf einer Willkürlichkeit 

beruht, Wo Alles individuell iſt, wo jedes Einzelne nur aus ſich 

elbſt heraus ſachgemäß gewürdigt werden kann, da iſt jede Regel 

etwas Willkürliches. Am Unzweifelhafteſten läßt ſich dies in ſolchen 

Fällen darthun, wo, wie in dem vorliegenden, auch die Annahme 

eines mittleren Durchſchnitts ſich als unausführbar erweiſt. Es 

bleibt alsdann Nichts übrig, als den Standpunkt auf der einen oder 
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auf der anderen Seite gu nehmen. In unſerer Frage kann man 

die Grenze, innerhalb derer für das angelegte Kapital Sicherheit 

vorhanden ſein ſoll, entweder ſo beſtimmen, daß man die Quote, 

von der überall und uater allen Verhältniſſen zu behaupten iſt, 

daß fie keinen unſicheren Werthstheil in ſich begreife, für die normal 

ſichere, oder ſo, daß man nur denjenigen Theil, welcher wie auch 

die Sachen liegen mögen, als unſicher erſcheint, als unſicher be- 

zeichnet. Es giebt nun bei uns in der That eine Eintheilung des 

Grundſtü>swerthes in eine ſichere und eine unſichere Quote, welche 

eine Art offizieller Autorität genießt, und es wird kein Streit dar- 

über beſtehen können, daß bei der Feſtſtellung dieſer Eintheilung 

der erſterwähnte Geſichtspunkt, d. h. die Abſicht vorgewaltet hat, 

nur diejenige Werthsquote als ſicher zu bezeichnen, welche bei allen 

Grundſtücken ohne Rückſicht auf die innere oder äußere Beſchaffen- 

heit ihres Werthes und der Faktoren deſſelben der Gefahr eines 

Verluſtes jedenfalls entzogen iſt. 

Wir werden nicht zu ſagen brauchen, daß wir diejenigen ge- 

jeglidhen Beſtimmungen im Auge haben, welche ſich darüber ver- 

breiten, wie eine Sicherheit, die mit ländlichen Grundſtücken be- 
ſtellt werden ſoll, beſchaffen ſein muß, um als ſolche vor Gericht 

angenommen zu werden. An die Stelle der früheren Vorſchriften, 

welche in dieſer Beziehung nicht durchgehends mit einander über- 

einſtimmten, verordnet der 8, 429 der Konkurs - Ordnung vom 

8. Mai 1855 zunächſt für den Fall der nachgeſuchten Zahlungs- 

ſtundung, und hiernach der Artikel III. des Einführungsgeſeßes von 

demſelben Tage für alle Fälle, in denen das Gefeg auf die in 

Moratorienſachen maßgebenden Grunbfige über die Zulänglichkeit 

einer Sicherheitsbeſtellung verweiſt: daß als eine genügende Sicher- 

heit diejenige anzuſehen ſei, welche auf ländliche Grundſtücke inner- 

halb der erſten zwei Drittheile ihres Werthes durc< Hypothekbe- 

ſtellung oder Verpfändung von Hypothekenforderungen angewieſen 
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werde. Damit ſtimmt der 8. 188 A. L-R. I, 14, welder von 

den Objekten handelt, mit denen Kaution beſtellt werden kann, völlig 

überein. Das Verhältniß würde ſich alſo unter Zugrundelegung 

dieſer Vorſchriften dahin geſtalten, daß die geſammte Aſſekuranz- 

Prämie, welche für die Möglichkeit des Verluſtes dem Gläubiger 

gezahlt werden muß, von dem dritten Drittheil des Werthes zu 

tragen wäre, und daß die Nothwendigkeit, dieſe Prämie zu bezah- 

len, ſofort mit Ueberſchreitung der erſten zwei Drittheile burdy die 

verſicherte Forderung begänne. Allein der Verkehr pflegt ſich an 

dieſe ſcharfe Grenzlinie nicht zu binden. Es giebt Gegenden, in 

denen auf ländliche Grundftiide, wenigſtens auf einzelne Gattun- 

gen derſelben, noch über zwei Drittheile hinaus ohne alle Ver- 

ſicherungs - Prämie Kredit gewährt wird, in anderen Gegenden 

würde es ein vergebliches Bemühen ſein, wollte man verſuchen, 

einen Kapitaliſten zum Verzicht auf dieſe Prämie zu bewegen, wenn 

die Sicherheit des Kapitals 3. B. burdy das vierte. Sechstel des 

Werthes gewährleiſtet wird. Andererſeits iſt auch die Prämie nach 

Ueberſchreitung- der für vollſtändig ſicher gehaltenen Werthsquote 

keineSwegs auf alle Forderungen, welche die unſichere Quote bes 

laſten, gleichmäßig vertheilt, Wenn die =- nach Befreiung der ſiche- 

ren Quote — von der unſicheren zu tragende Summe 6 % des 

Werthes der unſicheren Quote beträgt, ſo zahlt keineswegs die- 

jenige Forderung, welche nod) dicht an der Grenze der ſicheren 

Quote placirt iſt, dieſe 6 % ganz ebenſo, wie die auf dem 

lezten Zwanzigſtel des Werthes eingetragene. (Es tritt viel- 

mehr, in Folge der bei verſchiedenen | Perſonen verſchiedenen 

Scäßung des Werthes und der Gefahr eine Abſtufung ein, 

welche zur Folge hat, daß die Grenze zwiſchen der ſicheren und 

der unſicheren Quote nicht. ſcharf markirt wird, ſondern ſtatt deſſen 

ein allmaliger Uebergang von den prämienfreien Krediten zu der 

mit der Prämie belaſteten und. weiter von den niedriger zu den höher: 
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belafteten Krediten ſtattfindet. Endlich kann man auch faſt in keinem 

Einzelfalle mit voller Zuverläſſigkeit angeben, wo die Fähigkeit des 

Grundftiis als Sicherheitsobjekt zu dienen, geradezu aufhört 

Auch hier kommt in Betracht, daß die Urtheile der Schakenben 

über den Werth des zu beleihenden Gegenſtandes faſt niemals über- 

einſtimmen. Zweitens aber darf nicht überſehen" werden, daß es 

eine Spekulation auf das Steigen der Grundſtükspreiſe giebt, und 

daß mancher Kapitaliſt ſich nicht ſcheut, ſich an einem Lotterieſpiel, 

welches dieſe Möglichkeit zur Grundlage hat, zu betheiligen. Aller- 

dings kann man alsdann von einer Aſſekuranz-Prämie auch nicht 

in einem uneigentlichen Sinne ſprechen. Der Schuldner muß nämlich 

den Gläubiger für einen derartig fundirten Kredit nicht gegen die 

Möglichkeit des Verluſtes verſichern, ſondern die Leiſtung des 

Gläubigers nimmt den Charakter eines Einſaßes an, dem gegen: 

Über/Alles, was der Gläubiger von dem Schuldner erhält, als 

bie Vorbereitung oder als ein Theil des beabſichtigten Gewinnes 

erſcheint. 

Wir gehen zu einer zweiten Wirkung über, welche mit 

der Herſtellung einer Priorität unter den Hypothekengläubigern 

unzertrennlich verbunden iſt. Ihre Bedeutung tritt nicht mit dere 

ſelben überzeugenden Kraßheit zu Tage, wie die im Vorigen be- 

ſprochene Steigerung des Kreditpreiſes mit der Beſchreitung einer 

höheren Sproſſe der Werthsſkala, allein wir ſind keineswegs gee 

neigt, dieſe Bedeutung darum geringer anzuſchlagen. (Es iſt eben 

dargethan worden, daß die Verluſtprämie , welche der Gläubiger 

für Gründſtücskredite ſich zahlen läßt, nur eine beſonders geſtaltete 

Gattung derjenigen Prämie iſt, welche zu gleichem Swede überall 

für Kredite auf ſtehendes Kapital gezahlt wird. Einer der Gründe 

für Entſtehung einer folchen Prämie in einer bei dem umlaufenden 

Kapital nicht gebräuchlichen Höhe lag in der Schwierigkeit, mit 

welcher das Zuriidziehen des Kapitals, ſofern daſſelbe zu den ſte-
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henden gehört, aus Dem Objekt, an welchem es haftet, verbunden 

iſt. Wir haben ferner erwähnt, daß bei denjenigen Kapitalien, 

welche in Grundſtücken angelegt ſind, dieſes Zurüziehen noch auf 

beſondere Hinderniſſe ſtößt, welche in gleicher Stärke bei vielen an- 

deren ſtehenden Kapitalien nicht vorhanden ſind. Da wir indeſſen 

an jener Stelle nür die natürliche im Weſen der Sache liegende 

Geſtaltung der Verhältniſſe im Auge hatten, ſo waren wir genöthigt, 

einen in dieſer Hinſicht ſehr wichtigen Faktor, welcher ſeinen Grund 

in den Anordnungen des Staates hat, zu übergehen. 

Zurücgezogen wird ein Kapital aus einem Objekt, in wel- 

chem es untergebracht iſt, dur< Veräußerung des Objekts. Es 

iſt bekannt, daß die Veräußerung von Grundſtücken, obgleich ſie direkt 

burdy das Gefeg nicht beſchränkt wird, eine ſolche Beſchränfung 

in der That durch die bedeutenden Koſten erleidet, ohne welche 

eine Veräußerung nicht vor fich gehen fann. Einmal bedürfen 

Verträge, deren Zwed es iſt, den Uebergang des Eigenthums an 

einem Grundſtücke zu vermitteln, zu ihrer vollen Rechtsgültigkeit 

der koſtſpieligen. gerichtlichen oder notariellen Form, zweitens aber 

iſt die Abgabe , welche der Staat von ſolchen Veräußerungen in 

Form der Stempelgebühr erhebt, ſchon in vielen Fällen die Klippe 
geworden, an welcher die Veräußerung ſcheiterte. Dieſe Abgabe 

beträgt Eins vom Hundert, und es kommt ſchr häufig vor, daß 

der Befiger, welcher fich zum Verkauf gedrängt ſteht, ſich nicht ent- 

ſchließen kann, die zahlreichen und ſchweren Opfer, welche er vor 

ſich hat, nod) durd) dieſes Opfer zu vermehren. Wir übergehen 

das Allgemeine, was in dieſer Beziehung geſagt werden könnte, 

und wenden uns zu einem ſpeziellen Punkte, welcher in faſt aus- 

ſchließlichem Zuſammenhange mit der Einrichtung des Hypotheken- 

weſens ſteht. 

Die Möglichkeit, welche dem Befiger gegeben iſt, das Grund- 

ftid zum Sicherheit8objekt für ſeine Gläubiger zu machen, und 
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bie Rangordnung , in. welcher. die Gläubiger an dem Werthe des 

Grundſtücks partizipiren, ſchneidet dem Eigenthümer eines Grund- 

ſtücks einen Ausweg ab, welder nicht ſelten die Befiger anderer 

Kapitalsgegenſtände in mißlichen Lagen zur Rettung führt. Ein 

Grundeigenthümer, deſſen Gut mit Hypothekenſchulden belaſtet iſt, 

muß darauf verzichten, ſich burdy den Verkauf einzelner Theile, ſei- 

ned Gigenthums Hülfe zu ſchaffen. Das Grunbftid iſt mit jedem 

kleinſten. Subſtanztheile für die ganze Summe der Forderungen vers 

haftet, welche im Hypothekenbuch eingetragen ſtehen. Wer für 

einen Preis yon 5000 Thalern eine Parzelle von einem Grund- 

ſtücke kauft, auf dem aud) nur 10,000 Thlr. eingetragen ſtehen, 

der muß gewärtig ſein, daß eines Tages der Gläubiger die 10,000 

Thlr. von ihm fordert, daß er ihm durch Klage und Subhaſtation 

das Seinige abnimmt, und daß ihm ſtatt der 5000 Thlr., die er 

zu Anfang beſeſſen, und ſtatt des Grundſtü>s, das er dafür er- 

worben, ſchließlich nichts Anderes bleibt, als das Recht, für das 

Entzogene von dem Verkäufer unb aus dem bei dieſem verbliebe- 

nen Grundſtücksreſte Erfag zu fordern. Die Fälle, in denen ſid) 

Käufer finden, welche auf foldhe Eventualitäten einzugehen bereit 

ſind, ſtehen ſo vereinzelt da, daß ſie eigentlich überhaupt nicht in 

Anſchlag gebracht werden können. Man muß vielmehr ſagen, daß 

ein Eigenthümer, der das ihm unterworfene Areal aus dieſem oder 

jenem Grunde nicht mehr zu bewältigen vermag, dazu verurtheilt 

iſt, einen Theil ſeines Kapitals unbenußt liegen zu laſſen und ſich 

der Gefahr auśzufegen, daß er dieſen Kapitalstheil nac) und nach 

einbüßt oder mindeſtens geſchmälert ſieht. Dieſer Erfolg iſt nicht 

zu umgehen, wenn es dem Eigenthümer nicht gelingt, dur< Auf- 

nahme. eines Kredits diejenigen Mittel herbeizuſchaffen, welche ihm 

an und fiir fic) durd die Veräußerung hätten zugeführt werden 

können. Daß ihm aber nur eine folche Wahl bleibt, iſt nach dem 

Obengeſagten. unter, Umſtänden ebenfalls ſchon cin Uebel. Stehen 
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nämlich auf dem Grundſtücke ſchon ſoviel Forderungen eingetragen, 
daß die der Aſſekuranz - Prämie nicht unterworfene Werthsquote 
erſchöpft iſt, ſo kauft der Befiger, wenn er ein Kapital aufnimmt, 
ſtatt eine Parzelle zu veräußern, nur das eine Opfer butch das 
andere ab. Er behält den betreffenden Theil auf ſeine Gefahr und 
muß die Summe, welche er zur Verſicherung gegen dieſe Gefahr 
aus der Brutto = Einnahme zieht, an einen Fremden, den Gläubi- 
ger, abtreten. 

Vielleicht wäre es paſſender geweſen, das ſo eben beſprochene 
Verhältniß ſchon an einer früheren Stelle zu berühren. Die Nady- 
theile, welche den Grundftiteseigenthiimern durch die Hypotheken- 
Einrichtung in Bezug auf die Veräußerung von Theilſtü>en er- 
wächſt, fallen augenſcheinlich mehr der Einrichtung überhaupt, als 
den Beſonderheiten zur Laſt, welche dieſe Einrichtung durch die 
Herſtellung einer Prioritäts-Ordnung angenommen hat. Wir haben 
es indeſſen vorgezogen jenes Verhältniß erſt hier zu beſprechen, weil 
ſeine ganze Tragweite nicht ohne einen Rübli> auf die Sachlage, 
wie ſie ſich durch eine ausſchließliche Uebertragung der Aſſekuranz- 
Prämie auf die unſichere Werthsquote geſtaltet, veranſchaulicht 
werden kann. Ein zweiter Uebelftand, welchen jene Einrichtung im 
Gefolge hat, erhält dagegen in der That erſt ſeinen Charakter 
durd) die Bedeutung, welche dem durch die Priorität begründeten 
Vorzug der einen Hypothekenforderung vor der anderen beizumeſ- 
ſen iſt. Dieſer Uebelſtand bezieht ſich auf die Möglichkeit, Werthe, 
welche nicht von dem Eigenthümer der Sache, in welche ſie ver- 
wendet ſind, ſondern von einem Dritten herrühren, alſo kreditirte 
Werthe, aus der augenblidlichen Anlage, in der ſte ſich befinden, 
frei zu machen und dem Eigenthümer zu anderweiter Verwendung 
zur Dispofition zu ſtellen. Nach den Beſtimmungen des Preußi- 
ſchen Rechts iſt, abweichend von den Rechten anderer Völker, ins- 
beſondere von dem des Römiſchen Volks, dieſe Möglichfeit eine 
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vollforinnet unbeſchränkte. Es gilt ohne alle Ausnähme der Sag, 

DAG ein Potberugorecht ſeiner Subſtanz, nicht blos ſeiner Aus- 

übung nach, auf einen Dritten übertragen werden kann. Auch die 

Votſchriften det ſogenannten lex Amaśtasiana, nach welcher der 

Ceſſivnat Hon dem Schuldner niemals mehr verlangen kann, als 

er felbft für bie Forderung gegeben hat, haben in das Preußiſche 

Recht fine Aufnähme gefunden. Ein Hypotheken - Glänbiger wird 

alſo an und für ſich durch keine Schranke gehindert, den Werth, 

welchen tr im dem Gvundſtücke ſeines Sculdners niedergelegt hat, 

ſich» ällezeit wieder "anzueignen, vorausgefest natürlich, daß er Je- 

maden findet, welcher bie Forderung akquiriren will. Faktiſch iſt 

indeſſeit gerade der "Verkehr mit Hypothekenforderungen nicht ganz 

fo frei umd muübeeinflüßt, wie es bei dieſer Lage der Civilgeſehge- 

bung den Anſchein häben muß. Auch in dieſer Frage ift nämlich, 

wieoth Be Frage mach der Begründung der Hypothekenverhältniſſe, 

vem Moftenpintt eine wichtige Rolle eingeräumt. 

Wer cine Hypothefenforderung erwerben will, wird ſich zu- 

nächſt davon Ueberzeugung zu verſchaffen haben, ob bie Forderung 

eine Hypothekenforderung iſt, und ob ſie ſicher ſteht. Bei einem 

Markte fiir vie Forderung, welcher ſich auf einen kleinen Umfreis 

beſchränkt , wird dieſe Ueberzeugung nicht ſelten leicht zu erlangen 

fein, Feineswegs saber in allen Fällen. Es iſt erforderlich, daß der 

Kaufluſtige das Hypothekenbuch einſicht, und dieſe Einſicht wird 

yon ven Gerichten. nicht, wie 3. B. in Schottland, einem Jeden, 

ſonvern mit denjenigen geſtattet, welche die Bewilligung des Eigen- 

thümers beibringen, ober von. dem Gerichte als durch ein Juter- 

offe) degitimitt »änevfannt werden. Es leuchtet ein, daß auch dieſes 

Mittel» unbrauchbar ift, ſofern eS ſich därum handelt, eine Hypo- 

tbefenforbernng am eimem von Dem Site des Hypothefenridters 

entfernten Orte »umzufeßzen: Um mm auch in ſolchen Fällen reine 

Juforniation) Über die Natur der Forderung/zu ermöglichen, iſt Das
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Inſtitut der Hypotheken -Inſtrumente geſchaffen worden. Dieſelben 
beſtehen aus der Urkunde, auf welche die Eintragung der Forde- 
rung ſich gründet, verſehen mit einem Vermerke über, die wirklich 
erfolgte Eintragung, und aus einer Abſchrift des ganzen Inhalts 
des betreffenden Hypothekenbuchs - Folii, oder aus einem Auszuge 
aus dieſem Inhalte. Die Bildung eines Hypotheken - Dokuments 
iſt mit größeren oder geringeren Koſten verbunden, je nachdem. nur 
ein Auszug oder eine vollſtändige Abſchrift =- ein Hypotheken- 
ſchein — der Obligation annektirt wird. s 

Die Hypotheken - Ordnung ſelbſt erkennt indeſſen an, daß Die 
Nachrichten, welche aus einem folchen Dokumente entnommen were 
den können, nicht genügen, um dem Ceſſionar eine unzweifelhafte 
Sicherheit zu gewähren, daß die Forderung wirklich zur Zeit der 
Ceſſion in der durch das Dokument bezeugten Geltung nod bez 
ſteht. Die Forderung kann in einem inzwiſchen ftattgehabten Sube 
haſtationsverfahren ausgefallen und gelöſcht ſein, oder der „Gläubi- 
ger kann. auch die Zahlung in Empfang genommen, und, der Rich- 
ter nad vorſchriftsmäßiger Amortiſation des Dokuments auf den 
Antrag des Eigenthümers die Löſchung bewirkt haben. Gegen. die 
Nachtheile, welche dem Gläubiger aus dieſen oder anderen Bere 
änderungen , die etwa nad) Ertheilung des Dokuments vorgegan- 
gen ſind, erwachſen können, giebt nur ein in der nächſten Ver- 
gangenheit von dem Gerichte ertheiltes Atteſt: daß Die Forderung 
nod) ſo, wie ſie das Dokument beſchreibt, im Hypothekenbuch eins 
getragen ſtehe, einige Gewähr. Allein auch dies genügt nicht, 
weil in der Zwiſchenzeit, die von der Ausftellung des Atteſtes bis 
zur Borlegung deſſelben an den Ceſſionar und bis zum Abſchluß 
des Geſchäfts verſtreichen muß, jene Veränderungen ebenſo wenig 
„ausgeſchloſſen ſind, als ſie es in der Zwiſchenzeit zwiſchen der Erthei- 
‘tung des Dokumentes und der Ertheilung des Atteſtes waren. 
Der Ceſſionar geht alſo nur dann vollkommen ſicher, wenn er die 

7% i 
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Ceffion ins Hypothekenbuch eintragen und ſich über dieſe Eintra- 

gung einen Hypothefkenbuchs - Auszug ertheilen läßt, die Ceſſions- 

valuta aber ſo lange zurücbehält, bis dieſe Operation ausgeführt 

iſt. Dies iſt zugleich der einzige Weg, um den Ceſſionar gegen 

ſpätere nachtheilige Dispoſitionen des Cedenten über die abgetre- 

tene Forderung zu ſichern. 

Wir geben im Folgenden wiederum für fünf verſchiedene 

Forderungen zu 50, 100, 1000, 5000 und 10,000 Thalern eine 

Veberſicht der Koſten, welche durch die Bildung eines Hypotheken- 

Dokuments (ſelbſt in der einfacheren Form) und burdy die Eintra- 

gung einer Ceſſion in das Hypothekenbuch, ſowie die Ertheilung 

eines Hypothekenbuchs - Auszugs über dieſe Eintragung, verurſacht 

werden. Die Koſten des erwähnten Atteſtes laſſen wir bei Seite, 

da ein ſolches Atteſt, wenn die Eintragung der Ceſſion erfolgt, ohne 

Mugen iſt. Dagegen müſſen die Koſten für die gerichtliche oder 

notarielle Aufnahme der Ceſſion, welche erforderlich iſt, um den 

Ceſſionar vor dem Hypothekenrichter und dem Schuldner gegen- 

über als Inhaber der Forderung zu legitimiren, den ſonſtigen 

Koſten hinzutreten. 

bei einem Kapitale von 

50 | 1:00 | 1000 | 5000 | 10,000 
Koſten Thlr. | Thir. | Thlr. | The. | Thlr. 

Thlr. | Sgr.[Thlr.| Sgr.[Thlr.| Sgr.jThlr.|Sgr.hThlr.| Sgr. 

1. des Hypotheken- Gt 
Dokuments al 28 ee] LD dar 2423110 3980 

2. ver Ceſſion incl. 
Stempel 1 11/15] 2/25] 4/25] 5|25 

3. der Eintragung 
der Gejfion — | B=] 242] 4124], a Ot 

4. des Hypotheken- 
buchSauszugs über 
dieEintragungad3] —| 8J—| 15] 2|12| 3/18] 38 | 18 

Summa 1 |24] 31-19] 1] 16/25 | 20/22 
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Der Gefammtbetrag der zu veranfchlagenben Koſten für die 

Uebertragung einer Hypothefenforderung von dem Gläubiger auf 

einen Dritten beläuft ſich alſo bei einer Forderung von 50 Thlr. 

auf 3% %, bei einer Forderung von 100 Thaler auf 3%, bei 

einer Forderung von 1000 Thaler auf 1 %, bei einer Forderung 

von 5000 Thaler auf Ya %, bei einer Forderung von 10,000 

Thaler auf Ys %- 

Natürlich zeigt ſich die nachtheilige Wirkung dieſer Koſten- 

ſäße in ſol<en Gegenden am Meiſten, wo Hypothekenforderungen 

von vornherein erworben zu werden pflegen, nicht um ſie zu be- 

alten, ſondern um fie zu veräußern. In Laweern, welche an 

Kapital Mangel leiden, begnügen ſich nämlich die Beſitzer von 

Kapitalien nicht, dieſelben ginstragend und ſicher anzulegen, ſie be- 

handeln vielmehr die alſo angelegten Kapitalien weiter als Gegen- 

ſtände, aus denen ſie dur< Anwendung von Fleiß und Geſchiklich- 

keit, durch ſorgfältige Beobachtung und gewandte Spekulation höhere 

Werthe als die urſprünglich in ihnen niedergelegten erzielen können. 

Werthe, welche an und für ſich eigentlic Theile ſtehender Kapi- 

talien geworden ſind, werden bei einer folchen Lage der Sache zu- 

gleich als Werthe in umlaufendem Kapital angeſehen. Es leuchtet 

ein, daß die Verbindung dieſer beiden Funktionen des Kapitals 

in einem Gegenſtande dazu beitragen muß, den verhältnißmäßig 

höheren Antheil am Reingewinn, welcher für den kreditirten Werth 

wegen ſeiner Unterbringung in einem ſtehendem Kapital gefordert 

und gezahlt wird, herabzuſezen, Daſſelbe iſt nicht minder da 

der Fall, wo Hypothekenforderungen nicht Handelsartikel geworden 

ſind, wie Zucker und Kaffee. Die bloße Möglichkeit, ſie in dieſer 

Weiſe zu verwenden, ja ſchon die Fähigkeit des Kapitals, jederzeit 

nach ſeinem Belieben, eine vortheilhaftere Anlage ſuchen zu können, 

muß der Proportion zwiſchen dem Theile des Reingewinns, welcher 
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dem Kapitaliſten zufällt, und demjenigen, welcher dem Eigenthümer 

verbleibt, eine für den Eigenthümer gimftige Wendung geben. 

Wenn wir bie bisher entwickelten Momente, aus denen ſich 

die Wirkſamkeit der Hypotheken- Einrichtung und der ſie näher bez 

ſtimmenden Vorrechtsordnung erkennen läßt, im Einzelnen rekapitu- 

liren, fo wird Folgendes zu bemerken ſein. Der Hypothekenkredit iſt 

wohlfeiler als derjenige Kredit, welcher nicht durch Hypotheken ge- 

fichert ift, einmal um deßhalb, weil er die Gefahr von dem Gläubiger 

äbwendet, den kreditirten Werth durch Konſumtion zu verlieren, zwei- 

tens aber inſofern, als er den Gläubiger vor Verluſten durch ven 

Untergang des ihm verhafteten Werthes ſchüßt. Das Lettere iſt 

indeſſen nicht allgemein, ſondern nur für die innerhalb einer gewiſſen 

Quote des Gründſtücswerthes verſicherten Kredite der Fall, und 

es' berührt diejenige Vergütigung nicht, welche der Schuldner außer 

für die Gefähr des Verluſtes auch noch für die Gyentualitat, daß 

bie jährlichen Zinſen nicht regelmäßig und zur Zeit eingehen , zu 

zählen hät. Die Opfer, welche dagegen die Erlangung dieſer Bore 

theile dem Beſitzer auferlegt, beſtehen in den Koſten der Beſtellung 

ver Hypothek, in der Vergütigung, welche der Gläubiger vafür er-- 

halten muß, daß im Falle der Subhaftation die Fälligkeit ſeiner 

Forderung wider ſeinen Willen eintritt, in der Verdrängung der 

auf lange Kredite bereitwillig eingehenden Kapitalien vom Alne 

gebot, in dem durch die Unbeweglichkeit der Hypothefenforderungen 

herbeigeführten Verluſt der Erſparniß, welche bei einer größeren 

Beweglichkeit an dem abzugebenden Gewinnantheile gemacht werden 

fonitte, in der erhöhten Unbeweglichkeit des Grundbeſitzes ſelbſt, 

endlich in der Nothwendigkeit, die außerhalb der ſicheren Werths- 

quote ſtehenden Kredite durch eine ſehr hohe Abgabe zu verſichern. 

(Es iſt bekännt, daß die Geſeßgebung und namentlich die Praxis 

zählreiche Heilmittel erſonnen hat, um den Uebelſtänden, welche in 

dieſer Aufzählung kurz angedeutet worden ſind, zu begegnen. Ebenſo 
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bekannt iſt es aber, daß alle Wege, die man eingeſchlagen hat, bid 

auf einen, theils vom Ziele ab, theils nicht bis an das Ziel ges 

führt haben. 

Eine Gewähr für die Sicherheit der Zinszahlung ſoll Die 

gerichtliche Sequeſtration des Grundſtücks liefern. Man wird jedoch 

zugeben, daß wegen des Rechtsganges, den der Gläuhiger dur<= 

zumachen hat, ehe er zu dieſem Erefutionsmodus verſchreiten Fan, 

wegen der Vorſchüſſe , welche für Herſtellung der Subſtanz. und 

zur Beſtreitung der Wirthſchaftskoſten von ihm verlangt werden 

müſſen, wegen des Mangels an geeigneten und namentlich ſicheren 

Berfonen, die das Amt eines gerichtlichen Sequeſters. zu überneh- 

men geneigt ſind, wegen der hohen Gebühren, die der Sequeſter 

beanſpruchen darf, wegen der nicht unbedeutenden Gerichtófoften, 

die von der Maſſe vorweg in Abzug kommen, grabe bei ländlichen 

Grundſtücken ſelten die Sequeſtration zu einem anderen. Swede, 

als um der fortſchreitenden Devaftation des Gutes zu, ſteuern, 

nachgejucht wird. 

Was die Koſten der Hypothekbeſtellung anlangt, ſo, könnten 

dieſelben namentlich durch Aufhebung der abſoluten Unumgänglich- 

feit der notariellen oder gerichtlichen Form in Etwas yermindert 

werden, Man hat in dieſer Beziehung vorgeſchlagen, die. Beglgu- 

bigung der Unterſchrift dur< einen zur Führung eines öffentlichen 

Siegels berechtigten Beamten zur Vornahme aller Operationen. bei 

vem Hypothekenbuch genügen zu laſſen. Wir wollen uns kein Upy 

theil darüber erlauben, in wie weit durc< eine folche Beſtimmung 

ein Ausfall in den öffentlichen Einnahmen herbeigeführt werden 

dürfte. Da indeſſen die Verpflichtung der Intereſſenten, ihre Erkläx 

rungen in authentiſcher Form abzugeben, jedenfalls kein geeignetes 

Objekt iſt, um daran eine Steuer zu knüpfen, auch die Konkuxrenz 

der Notare bie aus Geſchäften dieſer Art deu Staatsfafjen zuſlie- 

ßenden Fonds ohnehin unter Umſtänden auf Nichts reduziren kann, 
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fo wird eine Erwägung dieſer Art ohnehin nicht Plaß greifen 
können. Allein wir ſind auch der Meinung, daß eine Aenderung der 
Gefeggebung in dieſer Richtung — wenigſtens noch einen ziemli- 
chen Zeitraum hindurch nicht ſchr populär fein würde. Die bloße 
Rekognition der Unterſchrift vor dem Notar oder vor Gericht ver- 
urſacht, wie wir bereits erwähnt haben, geringere Koſten, ohne 
deshalb das Dokument in ſeiner Rechtsgültigkeit zu beeinträchtigen. 
Trogdem aber ſind nad) unſerer Erfahrung die Fälle, in denen es 
die Betheiligten bei dieſer Rekognition bewenden laſſen, verhältniß- 
mäßig ſelten. Vielleicht verdient daneben aud) nod) der Umſtand 
hervorgehoben zu werden, daß, die in Rede ſtehende Aenderung 
vorausgeſeßt, Dennod) vorausſichtlich die Notare die einzigen Beam- 
ten bleiben würden, welche die Beglaubigung beſorgten. Daß die 
übrigen Beamten, welche ein öffentliches Siegel führen, nicht fraft 
ihrer Amtspflicht angehalten werden könnten, ſich foldven Beglau- 
bigungen zu unterziehen, ſcheint keines Beweiſes zu bedürfen. Die 
Erfüllung ihrer ſonſtigen amtlichen Obliegenheiten würde durch den 
Andrang derer, die Beglaubigungen ſuchen, wenigſtens hier und da 
in nicht zu rechtfertigender Weiſe auf's Spiel geſezt werden. Es 
bleibt alſo nur die Alternative, daß die Intereſſenten an die Gefäl- 
ligkeit der Berechtigten in ihren Mußeſtunden gewieſen werden, 
oder daß Den Lezteren geſtattet wird, für jene Dienſtleiſtung Be- 
zahlung anzunehmen. Das Erſtere würde an der nicht tadelns- 
werthen Ablehnung von Gefalligteitsdienften für Jedermann Sei- 
tens der Angegangenen ſcheitern, das zweite dürfte ſic) mit der 
Würde eines Beamter, der nicht ausdrücklich für den gewerbsmä- 
ßigen. Betrieb derartiger Geſchäfte beſtellt iſt, nicht vertragen. 

Eine zweite Frage wäre bei dieſem Punkte die, ob es nicht 
geboten ſcheint, durc<h eine Herabſezung des Stempels oder durch 
Herabfegung der Koſten für die Eintragung und für die Bildung 
von Hypotheken-Dokumenten, eine Erleichterung für den Hypothe- 
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fenfrebit herbeizuführen. In Betreff der eigentlichen gerichtlichen 

Koſten würde ſchon ein Wegfall des Zuſchlages, welcher ohnehin 

eine bloß vorläufige Natur hat, over die Feſtſtellung eines gerin- 

geren Roftenfages für die Ausfertigung von Hypothekenbuchs-Aus- 

zügen im Vergleich zu den Koſten der Hypothekenſcheine — vom 

Standpunkte der Betheiligten aus = als eine Verbeſſerung er- 

ſcheinen. Allein man darf fich doch allen dieſen Wünſchen gegen- 

über aud) nicht verhehlen, daß im Großen und Ganzen die Ver- 

hältniſſe des Hypothekenkredits burdy Maßregeln, wie die vorge- 

fdhlagenen, feinen eigentlichen Umſchwung erfahren würden. Der 

Stamm der Koſten, wenn wir uns fo ausdrücken dürfen, würde 

Doch unter allen Umſtänden ſtehen bleiben müſſen, da die Grund- 

beſizer eine unentgeltliche Bearbeitung ihrer Angelegenheiten durch 

die Gerichte, d. h. die Uebertragung des dafür zu entrichtenden 

Entgelts auf die Geſammtheit der Steuerzahler gewiß nicht bean- 

ſpruchen können. 

Wir übergehen die zahlreichen Beſtimmungen, welche die 

Gefege getroffen haben, um die durch die Belaſtung eines Grund- 

ſtüfs mit Hypothekenſchulden veranlaßte Schwierigkeit, für abzu- 

trennende Parzellen einen Käufer zu finden, weniger fühlbar zu 

machen. Ein wirkliches Zwangsverfahren gegen die eingetragenen 

Gläubiger beſteht nur in wenigen Fällen, im Allgemeinen tritt der 

Richter nur vermittelnd ein. (Es wird nicht geſagt zu werden 

brauchen, daß dieſe Vermittelung nur in den allerſeltenſten Aus- 

nahmen zu einem Reſultat führt. Daß auch eine Ausdehnung 

jenes Zwangsverfahrens nicht zu empfehlen iſt, muß ohne Weite- 

res zugeſtanden werden, wenn man erwägt, daß in einem folchen 

Verfahren und ſeiner Realiſirung unzweifelhaft ebenfalls eine Nö- 

thigung des Gläubigers enthalten iſt, wider ſeinen Willen und 

vor der Zeit ſtatt der ihm verſchriebenen Sicherheit baares Geld 
anzunehmen. Wir haben im Vorigen dargethan, wie ſchädlich 



106 

bie Möglichkeit einer ſolchen Nöthigung auf den Preis des Hypo- 

thefenfredits einwirkt. Ebenſo wird es geniigen, wenn wir an 

cine Maßregel, welche dic Nachtheile der für die „unſicheren“ Hy- 

pothefen zu zahlenden hohen Prämie abwenden wollte, nur erine 

nern. Sie beſtand in dem Verbot, ländliche Befigungen über eine 

gewiſſe Quote ihres Werthes hinaus überhaupt mit Schulden zu 

belaſten. In Preußen betraf dieſes Verbot nur Bauergüter, deren 

Belaſtung mit hypothekariſchen Schulden über ein Viertel ihres 

Werthes hinaus durch die 88. 29 und 54 des Edikts, betreffend 

die Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältniſſe. vom 

14. September 1811 unterſagt war. Die Verordnung vom 29. 

Dezember 1843 hat die ganze Ausnahmebeſtimmung beſeitigt. Was 

den Werth ſolcher Beſtimmungen anlangt, ſo würde es an dieſer 

Stelle zu weit führen, wollten wir ein motivirtes Urtheil über 

dieſen Punkt dem geneigten Leſer vorlegen, In dem ſpeziellen 

Falle, den wir im Auge haben, wird man, wie wir annehmen, ein 

Zuriidgchen auf die Vorſchrift des Regulirungs-Edikts allgemein 

nicht für wünſchenswerth halten. 

Wir erlaubten uns, im Vorigen zu bemerken, daß alle Wege, 

die man zur Beſeitigung der mit der HypothefenzGinrichtung Vere 

bundenen Uebelſtände vor- und eingeſchlagen hat, den ihnen zuge- 

mutheten Dienſt nicht geleiſtet haben, — bis auf einen, Dieſer 

eine Weg, von welchem wir jest zu ſprechen haben werden, war 

die Herſtellung der ländlichen Kreditinſtitute, die unter dem Namen 

der Landſchaften in den öſtlichen Provinzen der Preußiſchen Mone 

archie — mit Ausnahme der Provinz Sachſen — noch gegenwärtig 

in Thätigkeit ſind. Die Data der Verordnungen, durch welche jene 

Inſtitute etablirt wurden, mögen deshalb hier einen Plaß finden, 

weil ſie ohne eine beſondere Ausführung einigermaßen zur Aue 

fchauung bringen, welche Stürme bereits über dieſelben hinwegge- 

gangen ſind, ohne ſie zu vernichten. Die Schleſiſche Landſchaft, die
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älteſte, ift durch das Landfdhafts-Reglement vom 15. Juli 1770, 

die Chur- und Neumärkiſche durch das ritterſchaftliche  Kredit- 

Reglement vom 14. Juni 1777, die Pommerſche durch das Lande 

ſc<afts-Reglement vom 13. März 178t, die Weſtpreußiſche durch 

das Landſchafts-Reglement vom 19. April 1787, die Oſtpreußiſche 

durc< das Landſchafts-Reglement vom 25. September 1487, Die 

Landſchaft des Großherzogthums Poſen endlich durch die landſchaft- 

liche Kreditordnung vom 15. Dezember 1821 eingeführt. 

Indem wir uns auf das Alter der meiſten landſchaftlichen 

Kreditinſtitute beriefen, um daraus ein Zeugniß für die heilſame 

Wirkſamkeit dieſer Inſtitute herzuleiten, verhehlten wir uns nicht, 

daß es für die Beurtheilung einer Einrichtung keinen Anhalt giebt, 

bloß zu wiſſen, daß dieſelbe ſeit einer Reihe von Jahren exiſtirt 

bat, daß vielmehr Alles darauf ankommt, wie ſie während 

dieſes Zeitraums exiſtirt hat. Wir müſſen es uns leider verſagen, 

auch nur in dürftigen Umriſſen ein Bib von der Entwickelung 

der einzelnen Landſchaften Hhierherzuſezen. Statt deſſen werden wir 

durch eine Betrachtung der allen dieſen Anſtalten gemeinſamen Or- 

ganiſation deduzirend den Beweis zu liefern verſuchen, daß wir 

nicht zu viel geſagt haben, als wir behaupteten, die landſchäft- 

lichen Kreditinſtitute ſeien im Stande, gegen die Webelftinde, in 

welche die Benugung der gemeinen HyypotheFen-Gefesgebung die 

ländlichen Grundbeſitzer verwickeln kann, Hülfe zu ſchaffen. 

Wir haben in demjenigen Theile unſerer Erörterung, welche 

den Schattenſeiten der Subſtitution des hypothekariſchen Kredits 

als eines formellen Grundfredits au Stelle des eigentlichen Grund- 

fredits gewidmet geweſen iſt, zunächſt hervorgehoben, einen wie 

nachtheiligen Einfluß die Abhängigkeit, in welche auf Grund die- 

ſer Einrichtung der eine Gläubiger gegen den anderen verſeßt wird, 

beſonders auf die Geſtaltung des ländlichen Grundkredites ausübt. 

Dieſe Abhängigkeit iſt bei den Krediten, die durch Vermittelung 
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per landſchaftlichen Inſtitute gegeben und empfangen werden, um 

ein Bedeutendes gemindert. (Es wird erforderlich fein, einen Blid 

auf bie Stellung zu werfen, in welcher ſich der Grundbeſitzer als 

Schuldner dem Inſtitute und den Kapitalgebern gegenüber befindet. 

Nach dem Weſen der Sache empfängt der Schuldner gegen 

Verpfändung ſeines Grundſtü>s ein Darlehn von der Geſammt- 

heit der Eigenthümer , die unter dem Namen der „Landſchaft“ zu- 

fammengetreten ſind. Die Valuta des Darlehns wird ihm jedoch 

von der Landſchaft nicht in baarem Gelde, ſondern in einer For- 

derung übermacht, welche die Landſchaft gegen ſich ſelbſt konſtituirt 

hat. Dieſe Forderung iſt durdy den dem Eigenthümer ausgehän- 

digten Pfandbrief repräſentirt und haftet an demſelben. Sie hat 

den Inhalt, daß die Landſchaft verpflichtet iſt, dem Gläubiger für 

das Kapital, das er hergeben wird, ſowie für die von demſelben 

zu entrichtenden Zinſen aufzufommen. Allein die Landſchaft erklärt 

ſich nicht ohne Weiteres für die Schuldnerin in dem durch die 

Ausfertigung des Pfandbriefes eingegangenen Kreditverhältniß. 

Die Verbindlichkeit, welche ſie auf ſich nimmt, iſt eine Correal- 

verbindlichkeit neben derjenigen eines anderen Schuldners. Die 

Pfandbriefe werden nur unter der Bürgſchaft der zum Kredit- 

Verbande vereinigten Eigenthümer ausgeſtellt. Jener Haupt- 

ſchuldner aber, für den die Landſchaft einzutreten verſpricht, iſt 

wiederum der Befiger des verpfändeten Gutes ſelbſt. =- Hier- 

nad) fann man ſagen, daß die Valuta des 'von der Landſchaft 

dem Beſizer gewährten Kredites in der Uebernahme einer Bürg- 

ſchaft beſteht, für den Fall, daß es dem Schuldner gelingen ſollte, 

einen Gläubiger zu finden, welder ihm auf dieſelbe Sicherheit, 

die bereits der Landſchaft übergeben iſt, gewiſſermaßen als Correal- 

gläubiger neben der Landſchaft, ein Kapital vorſchöſſe. Dieſer 

Gläubiger erhält alsdann den Pfandbrief als Zeichen zugleich 

der Verpflihtung des Eigenthümers und derjenigen der Lands 
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ſchaft. Der Grundbefiger hat alſo für dieſelbe Schuld zwei Gläu- 

biger, von denen in gewiſſer Beziehung Jedem eine Dispoſition 

über die Forderung zuſteht. 

Allein keiner dieſer Gläubiger und eben ſo wenig beide zu- 

fammen find mit einer Befugniß ausgeſtattet, die Dod) im gewöhnlichen 

bürgerlichen Verkehr regelmäßig den Hypothekengläubigern einge- 

räumt wird. Alle Hypothekenforderungen haben einen Fälligkeits- 

Termin, und ſofern cin folder Termin nicht zwiſchen den Kontra- 

henten verabredet iſt, tritt derſelbe kraft geſeßlicher Beſtimmung ein, 

Es iſt unzuläſſig, ein Grundſtück für ewige Zeiten mit einer Schuld 

zu belaſten. Die landſchaftliche Schuld macht hiervon eine Ausnahme. 

Abgeſehen von dem Falle des Bankeruttes der Landſchaft, darf der In- 

haber des Pfandbriefes niemals von dem Eigenthümer Zahlung des 

Kapitals verlangen, er darf folglich auch niemals den Weg der Klage 

und der Exekution beſchreiten, um ein ſol<es Verlangen durchzuſegen. 

Die Landſchaft ſelbſt, als die zweite Gläubigerin, kann nur in den aller- 

ſeltenſten Fällen, in Fällen, die der Schuldner immer abzuwenden 

im Stande iſt, gegen den Eigenthümer mit der Forderung auftreten, 

daß derſelbe durch Baarzahlung die Pfandbriefe ablöſe. Hieraus 

folgt, daß ein landſchaftlicher Kredit niemals oder dod) faſt niemals 

andere Gläubiger, welche neben der Landſchaft ſich mit dem Grund- 

ſtüke haben Sicherheit beſtellen laſſen, nöthigen kann, ihr Kapital 

wider ihren Willen in Empfang zu nehmen. Andererſeits kann 

aber auch die Landſchaft ſelbſt oder der Inhaber des Pfandbriefs 

nicht durch einen andern Gläubiger in dieſe Lage verſeßt werden. 

Das Subhaſtations - und Kaufgelderbelegungs - Verfahren berührt 

die landſchaftliche Anleihe, ſofern dieſelbe nicht etwa einen Ausfall 

erleidet, überhaupt nicht. 

Die Vorzüge , welche dieſe Eigenthümlichkeit dem landſchaft- 

lichen Kredite verleiht, liegen auf der Hand. Indem der Hypo- 

thefenfredit in dieſer ſeiner Organiſation der Natur des Grund- 
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frebiteg, den er vertreten ſoll, Stedjnung trägt, vermittelt er Die 

Verbindung des Kreditbedürfniſſes der ländlichen Grundbefiger 

mit ſolchen Kapitaliſten, welche auch ihrerſeits die langen Kredite 

den kurzen vorziehen. Während. die gewöhnliche Geſtalt der Hypo- 

thefenforderungen, weil dieſelben keine dauernde Kapitalsanlage 

bieten, diejenigen Befiger von Kapitalien, denen vor Allem an einer 

ſtändigen Befreiung von der Sorge der Unterbringung gelegen iſt, 

vom Markte zurückſchre>en, übt die landſchaftliche Verſicherung 

grade auf Kapitalbeſiker dieſer Art eine beſondere Anziehung. Es 

würde nahe liegen, daß dieſer Erweiterung des Angebots auf 

Der anderen Seite eine Beſchränkung entſpräche. Wenn die Land- 

ſchaften dem Grunbbefig Kapitalien zuführen, die eine möglichſt 

feſte Verwendung ſuchen, ſo könnte man annehmen, daß ſie da- 

gegen diejenigen Kapitalien ausſchlöſſen, deren Befiger das größte 

Gewicht darauf legen, daß ſie das Ihrige jeden Augenbli> zu 

ihrer Dispoſiton haben. Allein auch dieſem Mißſtande iſt durch 

eine ſehr weſentliche Modifikation des gemeinen Rechtes zu Gunſten 

des, Jandſchaftlichen Kredits abgeholfen worden. Wir haben oben 

geſehen. daß bie Realiſation des Kredites durc< Veräußerung der 

Forderung für den Gläubiger denſelben Effekt hat, wie die Reali- 

ſation durch Einziehung des Kapitals. Die durch die Landſchaft 

verbürgten Hypothekenforderungen ſind nun von den Hinderniſſen, 

welche fonft der Uebertragung des Eigenthums an folchen Fore 

derungen, entgegenſtehen, vollkommen befreit. Wer eine landſchaft- 

liche Hypothekenſorderung akquiriren will, braucht nicht das Hypo- 

thefenbuch einzuſehen, er bedarf keines Hypothekenſcheins, keiner 

gerichtlichen oder notariellen Ceffion, keiner Umſchreibung der For- 

derung auf ſeinen Namen; ſtatt aller dieſer Operationen iſt der 

Modus Der Uebergabe von Hand zu Hand zum Zwede der 

Vebertragung ciner ſolchen Forderung eingeführt. Die Pfandbriefe 

ſind, «wie die Reglements „Übereinſtimmend ſagen, Hypotheken-Do- 
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fumente, bie auf jeden Inhaber (au porteur) lauten. Der Bee 

figer eines Pfanvbriefs kann ſich alſo jederzeit des hingegebenen 

Käpitals ohne Weiteres wieder bemächtigen, yorausgefest maż 

türlich, daß die Pfandbriefe nicht ſeit der Erwerbung des bez 

treffenden 'Stü>s im Preiſe geſunken find. Die Möglichkeit, daß dieſe 

Borausfegung nicht zutreffen kann, nimmt jener unbeſchränkten 

Umſaßfähigkeit der Pfandbriefe an ihrer Bedeutung Nichts. Das 

Steigen und Fallen der Pfandbriefe iſt wie das Steigen und 

Fallen jeder anderen Waare, und die Verleihung der Eigenſchäft 

einer Waare an die ihrer Natur nach unbeweglichen Hypotheken- 

forderungen iſt grade dasjenige, was in der vorliegenden Frage den 

Ausſchlag giebt. 

Gewiß ſind die an dem landſchaftlichen Kredite im Gegenſaß 

zu dem gewöhnlichen Hypothekenkredit im Vorigen nachgewieſenen 

Eigeuſchaften von einer für die Entwickelung der ländlichen Kredit- 

Verhältniſſe ſehr hod anzuſchlagenden Bedeutung. Indeſſen die Une 

fimobarfeit der Forderung Seitens ves Gläubigers gegen den 

Schuldner und Seitens des Schuldners gegen den Gläubiger und 

auf der anderen Seite die gefahr- und koſtenloſe Uebertragung der 

Pfandbriefforderungen von dem einen Berechtigten auf den anderen, 

dieſe Umſtände allein würden nicht hinreichen, um die zahlreichen 

ſonſtigen Uebelſtände des Hypothekenkredits, denen wir oben bez 

gegnet find, auch nur minder fühlbar zu machen, 'Es bleiben 

übrig: die Eintheilung der Hypothekenforderungen in ſichere und 

unſichere, die Schwankungen in Betreff der Grenzlinien, welche im 

Allgemeinen und in Beziehung auf ein beſonderes Grundſtück bie 

ſicheren Forderungen an den Nachtheilen Der unficheren Theil nehmen 

laſſen , die Konſervation eines Theiles der Aſſekuranz-Prämie auch 

bei den fidheren Forderungen auf Grund der durch die Hypothek- 

beſtellung nicht beſeitigten Gefahr der unpünktlichen Zinszahlung, 

— Alles dies aber würde den Pfandbriefkredit, wenn er in dieſen 
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Punkten nicht ebenfalls ſingulären Regeln folgte, in der Hauptſache 

in denſelben Feſſeln zurückhalten, in denen der Hypothefentredit der 

Erfüllung ſeiner Beſtimmung zum Theil entſagen muß. In der 

That ſcheint im Herzogthum Schleſien vor der Errichtung der 

dortigen Landſchaft der Umlauf von Hypotheken - Dokumenten au 

porteur längſt üblich geweſen zu ſein. Die Kabinets-Ordre vom 

- 29. Auguſt 1769, welche die Schleſiſche Landſchaft ins Leben rief, 
erwähnt ausdrüclich der in den Fürſtenthümern Scdweibnig und 
Jauer gebräuchlichen „ledernen Briefe", die, auf ländlichen Grund- 
ſtücken innerhalb der erſten Hälfte des Werthes eingetragen, gleich 
dem baaren Gelde kurſirten. Nach den Mittheilungen, welche uns 
Struenſee, im Jahre 1769 Lehrer an der Ritter-Akademie zu 
Liegnitz und ſpäter Finanz-Miniſter, über die Verhältniſſe in Schleſien 
zur Zeit der Einrichtung der Landſchaft hinterlaſſen hat, wa. es 
auch nicht der Mangel an langen Krediten, insbeſondere etwa die 
Zurückhaltung der Kapitaliſten, welche ſolche Kredite zu geben geneigt 
ſind, ſondern es war der Mangel an Kredit überhaupt, was die 
Herſtellung des landſchaftlichen Kredit - Inſtituts zu einer Noth- 
wendigkeit machte. 

Es wird erforderlich ſein, bei der Betrachtung der Hülfs- 
mittel, welche die landſchaftlichen Inſtitute gegen die Wirkung der 

oben erwähnten Erſcheinungen darbieten, die Frage nach dem, was 

wünſchenswerth iſt, nicht anders als an der Hand der Frage nach 

dem Möglichen zu beantworten. Es iſt gewiß — für die Grund- 
befiger — wünſchenswerth, daß jeder Theil des Grundſtücswer- 
thes von den Gläubigern als eine ſo vollſtändige Sicherheit ge- 
nommen werde, um eine Verſicherungs - Prämie überflüſſig zu 
machen. Aber es ſteht auch andererſeits unumſtößlich feſt, daß an 
die Realiſirung eines derartigen Wunſches nicht gedacht werden kann. 
Die Unſicherheit eines Theiles der Hypothekenforderungen liegt,
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wie wir oben gefehen haben, nicht in Der Eigenſchaft dieſer. Pore 

derungen als Hypothefenforderungen, ſondern dieſelbe beruht auf 

dem Weſen des Grundbeſitzkredites , gleichviel ob und wie dieſer 

Kredit formell verſichert. iſt. Ganz daſſelbe gilt von der Belaſtung 

der auf die unſichere Werthsquote angewieſenen Hypotheken. mit 

dem Betrage der ganzen Prämie, welche für den Werth des Grund- 

ſtücks, falls derſelbe ganz auf Kredit ſtände, zu entrichten wäre. 'Auch 

dieſe Nothwendigkeit iſt nicht eine Folge der Identifizirnng von 

Grundbeſitz - Kredit und Hypotheken - Kredit, ſondern ſie erhält durch 

dieſe Identifizirüug nur die Form, in der ſte auftritt. Inſofern 

man alſo“ von den Landſchaften verlangt, daß ſte dem Grund- 

befiber den Weg eröffnen, auf das neunzehnte Zwanzigſtel ſeines 

Gutes gegen Abtretung eines Theiles des reinen Gewinnes. gang 

ebenſo Kredit zu erhalten, wie auf das erſte Zwanzigſtel, ſo 

verlangt man einfach etwas Unausführbares. Alles , was eine bes 

ſondere Organiſation des Hypotheken - Kredits bewirken kann, läuft 

darauf hinaus, daß die ſichere Werthsquote von Anfang bis zu 

Ende von den Gläubigern als ſicher anerkannt wird, und daß jede 

Veranlaſſung fortfällt, an Stelle der Verſicherungs = Prämie fiir 

die Gefahr des Ausfalls eine andere, wenn auc geringere Prämie 

für die Gefahr der unregelmäßigen Zinszaklung einzuführen; Das 

Erſtere wird erreicht, Durch die Aufnahme landſchaftlicher Taxen 

und durch die Auszeichnung einer ein für allemal feſtſtehenden Quote 

einer folchen Taxe als der ſicheren Quote, innerhalb deren alle 

Pfandbriefe, — und zwar ſämmtlich zu gleichen Rechten — cine 

getragen ſtehen, — das Zweite durch die Uebernahme der Verbind- 

lichkeit zur Auszaklung der Zinſen an die Gläubiger durch: die Kaſſe 

der Landſchaft. j 

Es begreift ſich von ſelbſt, daß eine objektive Gewißheit für 

die Richtigkeit der Taxe und für die Nichtüberſchreitung der an- 

8 
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genommenen Quote bei allen Beleihungen bie regelmäßige Bore 

ausfebung fiir bie Nüßklichkeit dieſer Gewähr iſt, und ebenſo wird 

es keiner Ausführung bedürfen, daß jene Gewißheit dann am Erſten 

vorliegt, wenn diejenigen, von deren ſchließlichem Urtheil die Feſt- 

ſtellung der 'Schäßung und die Gewährung des Kredits abhängt, 

mit ihrem Vermögen für ihre Handlungen verhaftet ſind. Hierin 

beſteht das Intereſſe, welches der Kredit eines landſchaftlichen In- 

ſtitut8 daran hat, daß daſſelbe von ſeinen eigenen Mitgliedern ver- 

waltet werde, und dieſes Intereſſe iſt wieder die Urſache, weShalb 

jedes Mitglied des Verbandes für verbunden erachtet werden muß, 

ſich den ihm von dem Inſtitut übertragenen Mühewaltungen zu 

untergiehen. Dieſe Mühewaltungen und die Koſten, welche die Ein- 

richtung und Verwaltung des Inſtituts bedingt, bilden das Aequi- 

valent für die Vortheile, deren der Befiger durch das Inſtitut 

theilhaftig wird. Die Vertretung des Sculdners aber bei der 

Auszahlung der Zinſen an den Gläubiger kann die Landſchaft nicht 

anders Übernehmen, als wenn der Schuldner ihr dafür die Ge- 

walt einräumt, ſchlimmſtenfalls durch unmittelbare Eingriffe in ſein 

Vermögen ohne Dazwiſchenkunft des Richters, wegen der von dem 

Schuldner an die Landſchaftskaſſe nicht abgeführten Zinsbeträge 

und wegen der Aufwendungen, welche bei der Beitreibung dieſer 

Beträge gemacht werden, Deckung zu erlangen. Es fann nicht 

geläugnet werden, daß die Privilegien, welche in dieſer Richtung 

der Landſchaft verliehen ſind, unter Umſtänden dazu beitragen, 

die Ausſicht der hinter den Pfandbriefen eingetragenen Gläubiger 

auf eine regelmäßige Perzeption der Zinſen nod) mehr, als died 

ſchon an ſich begründet iſt, in Frage zu ſtellen, und dadurch den 

Preis der betreffenden Kredite zu vertheuern. Da ſich die Höhe 

der erwähnten Vorſchüſſe nicht überſehen läßt, und denſelben jeden- 

falls das landſchaftliche Vorrecht mitgebühren muß, ſo kann durch 
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bie Eintragung von Pfandbriefen ſogar die Möglichkeit gegeben 

werden, daß es bei einer gewiſſen Quote am Schluſſe der Werths- 

ſumme zweifelhaft wird, ob ſie überhaupt noch innerhalb des Grund- 

ftidówertheś ſteht. Auch dies iſt ein nicht zu verfennender Nache 

theil für den Grundbefiger. Wir erinnern noc<hmals daran, daß 

nirgends mehr als in wirthſchaftlichen Dingen der Saß gilt: man 

muß das Eine miſſen, um das Andere zu haben. 

8* 



IL. 

Der landſchaftliche Kredit - Verein für das 

Großherzogthum Poſen. 

Wir haben im Vorigen die wichtigſten Merkmale beſprochen, welche 

den Kredit des ländlichen Grundbefiged einmal von den Konſum- 

tionsfrebiten, zweitens von den Krediten auf umlaufendes Kapital, 

drittens endlich von den Krediten auf andere Gattungen des ſtehen- 

den Kapitals unterſcheiden. Im Anſchluß an die Ergebniſſe dieſer 

Erörterung iſt ſodann die eigenthümliche Geſtaltung beleuchtet 

worden, die der erwähnte Kredit unter dem Einfluſſe rechtlicher 

Vorſchriften, insbeſondere in der Form des Hypothekenkredits und 

des landſchaftlichen Kredit8 angenommen hat. Wir ſtehen nunmehr 

im Begriff, die auf dem angegebenen Wege a priori gewonnenen 

Wahrheiten auf einen konkreten Organismus anzuwenden Unſeres 

Dafürhaltens iſt nämlich die Geſchichte der Begründung und Ent- 

widelung dieſes Organismus, wegen der Beſonderheit der äußeren 

Verhältniſſe, die ihn in's Leben riefen, und die ſein Daſein beglei- 

teten, vorzüglich geeignet, um daran das unwandelbare Walten der 

in dem Weſen der Dinge begründeten Geſeße bis in das kleinſte De- 

tail aufzuzeigen. Es kommt nod) hinzu, daß ſeit einer Reihe von 
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Jahren das <Jrititut, von welchem wir ſprechen wollen, durch die 

Stellung, welche die Staatsgewalt gegen daſſelbe eingenommen hat, 

eine Art Verurtheilung hat über ſich ergehen laſſen müſſen. Wir 

werden demnach der Frage nad) der Brauchbarkeit jenes Inſtituts 

zur Erreichung der ihm vorgeftedten Ziele eine hervorragende Stelle 

unter den Gegenſtänden unſerer Beſprechung einräumen müſſen. 

Es iſt bereits bemerkt worden, daß der landſchaftliche 

Kreditverein für das. Großherzogthum Poſen durch die. Kabinets- 

Ordre vom 15. Dezember 1824 begründet worden iſt. Eine Ver- 

gleihung mit den oben gleichfalls angegebenen Daten, unter 

denen die Übrigen Kredit- Inſtitute der Monarchie errichtet wurden, 

wird darthun, daß der ländliche Grundbefis im Großherzogthum 

Poſen am Späteſten die Befugniß erlangt hat, ſeinen Kredit mit 

erſprießlicheren Hülfsmitteln auszuſtatten, als ſie die Satzungen der 

Hypotheken-Ordnung an die Hand geben. Zwiſchen der Herſtellung 

der ſchleſiſchen Landſchaft, der älteſten der Monarchie, und derjenigen 

per Poſenſchen liegt insbeſondere ein Zeitraum von länger als 50 

Jahren. Wir erſuchen den geneigten Leſer, uns einen Augenöli> 

für eine Stefapitulation der Thatſachen, welche uns über den Zu- 

ſtand des ländlichen Grundbeſitkredites im Jahre 1821 bekannt 

geworden ſind, ſeine Aufmerkſamkeit zu leihen. Allerdings werden 

wir hierbei genöthigt ſein, mit einem Zeitpunkte zu beginnen, der 

ein Bedeutendes hinter dem eben erwähnten Jahre zurückliegt. 

Bekanntlich ſind die Gebiete, welche gegenwärtig das Groß- 

herzogthum Poſen bilden, der Preußiſchen Monarchie zum erſten 

Male durch die Beſezung derſelben im Jahre 4793 und die darauf 

folgende Abtretungs = Erklärung des Reichtags zu Grodno ange- 

<hloſſen worden. Das Großherzogthum Poſen bildete nach der 

adminiſtrativen Eintheilung der geſammten polniſchen Eroberungen 

einen nicht unbedeutenden Beſtandtheil der neu begründeten Provinz 

Südpreußen und nahm in den folgenden Zeiten eine Entwidelung, 
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welche von der Entwickelung dieſer Proving ale Ganzes nicht 

weſentlich verſchieden war. Eine der erſten Aufgaben, deren Er- 

füllung die neue Regierung ſich votfegte, war bie Regulirung des 

Hypotheken - Zuſtandes der ländlichen und ſtädtiſchen Eigenthümer. 
Man kann ſich hierüber nicht wundern, wenn man fich der heil- 
ſamen Wirkungen erinnert, welche damals in der ganzen Monarchie 

die Einführung der in vielen Stücken von dem bisherigen Rechte 

abweichenden Grundſäße der Allgemeinen Hypotheken - Ordnung 

hervorgebracht hatte. Es war der Regierung aufrichtig um die 
Hebung des darniederliegenden Wohlſtandes der von ver Natur ſo 
reich ausgeſtatteten Erwerbungen zu thun. In der That bezeugen 
denn auch die Zeitgenoſſen, daß der Zinsfuß, welchen die Befiger 
ländlicher Güter für die ihnen vorgeſchoſſenen Kapitalien zu zahlen 

hatten, mit der Organiſation des Kredits nach dem Muſter der in 

den alten Provinzen beſtehenden Einrichtungen ſofort erheblich ge- 

fumfen ſei. Was dieſe Wendung hervorbrachte, war die Aufhebung 

der Prämie, welche für die Gefahr ver Konſumtion der kreditirten 
Kapitalien gezahlt werden muß. Dieſe Gefahr lag bei der Neigung 
der größeren und kleineren Grundbeſißer, vor Allem den öffentlichen 
Dingen und dem Genuſſe zu leben, in den Gebieten, um die es 
ſich an dieſer Stelle handelt, vorzüglich nahe, Sie wurde beſeitigt 

durc< die Möglichkeit, dem Gläubiger in der ihm beſtellten Hypo- 

thef für jede Art des Kredites dieſelbe Sicherheit zu gewähren, als 
wenn der Kredit in das Grundſtück verwendet worden wäre, und 

dur< die prompte Rechtshülfe, welche dieſe Sicherheit äußerſten- 

falls effektuirte. 

Die Regierung blieb indeſſen bei dieſer Art der Unterſtüzung, 

welche mit der Unterwerfung des neu erworbenen Landes unter 
die Gefege des erobernden Staates eigentlich von ſelbſt gegeben 
war, keineswegs ſtehen. Sie kam vielmehr dem Kredite der länd- 
lichen Grundbefiger auch noch durdh beſondere Maßregeln zu 
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Hülfe, die mit der Einführung der gemeinen Landesgefege keinen 

Zuſammenhang hatten. Dieſe Maßregeln beſtanden vorzüglich in 

einer Erweiterung des Angebots der Kapitalien, aus denen bisher 

das Kreditbedürfniß der Sibpreufifchen Grundbefiger befriedigt 

worden war. Die Fonds, welche in der Verwaltung des Staates 

ſich befanden, gleichviel ob fie öffentliches oder Privateigenthum 

waren, ſtrömten in großen Mengen in das neue Land, um in den 

Hypotheken der ländlichen Grundbefiger eine ſichere und gewinn- 

bringende Anlage zu ſuchen. Die Königliche Hauptbank, die All- 

gemeine Wittwen- Verpflegungsanſtalt, die Depoſitorien zahlreicher 

Gerichte glaubten dem ihnen anvertrauten Intereſſe nicht beſſer 

dienen zu können, als wenn ſie ihre Kapitalien auf Südpreußiſchen 

Grundſtücken gegen hypothekariſche Eintragung unterbrächten. Von 

vem Umfange dieſer Kapitalien wird man ſich annähernd eine 

Vorſtellung machen können, wenn man eine Thatſache in's Auge 

faßt, die das Ende der preußiſchen Herrſchaft in Südpreußen be- 

zeichnet. Nachdem am 9. Juli 1807 durc< den Frieden zu Tilſit 

ver König die Polniſchen Eroberungen, welche der Staat nach 

vem 1. Januar 1779 gemacht hatte, mit gewiſſen Ausnahmen 

an den Kaiſer Napoleon abgetreten hatte, kam am 22. Juli 

veſſelben Jahres zu Dresden ein Vertrag zu Stande, durch welchen 

über die Kapitalien, die aus Königlichen Kaſſen auf Grundſtücke 

im Gebiet des neu begründeten Herzogthums Warſchau ausge- 

liehen worden waren, verfügt wurde. Alle dieſe Kapitalien bers 

eignete der König gewiſſermaßen als Pertinenzien der abgetretenen 

Landeshoheit ebenfalls dem Sieger. 

Als nun am 10. Mai 1808 durc die Konvention zu Bayonne 

Napoleon fein Eigenthumsrec<ht an den eben erwähnten Forderun- 

gen an den Schaß des Herzogthums Warſchau veräußerte, wurde 

ver Betrag derſelben zwiſchen dem franzöſiſchen Miniſter der aus- 

wärtigen Angelegenheiten und den Kommiſſarien des Hergogthums 
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auf 43,366,221 Franks 21 Centimes, alſo in runder Summe 
auf ungefähr 10 Millionen Thaler feſtgeſtellt. Das Herzogthum 
Warſchau hatte einen Gebietskreis von 1851 [ |Meilen, und das 
gegenwärtige Grofherzogthum Poſen bildet mit 536 [[Meilen 
nicht gang ben dritten Theil dieſes Gebietes. Legt man das hier- 
dnr< ausgedriidte Verhältniß zu Grunde, ſo ergiebt ſich eine 
Summe von 3 Millionen Thalern für diejenigen Kapitalien, welche 
allein aus dem Vermögen des Staates auf die Grundſtücke des 
Großherzogthums während der Preußiſchen Beſitzeit ausgeliehen, 
und im Jahre 1867 noch nicht zuriidgezabit worden waren. 

Sollte ein Zweifel darüber obwalten, ob dieſe Hypotheken- 

forderungen nicht auch zu einem beträchtlichen Theile auf ſtädtiſchen 
Grundſtü>en ausgeſtanden hätten, ſo würde dieſer Zweifel durch 
einen Blif auf den Zuſtand des ſtädtiſchen Grundbefiges in den ere 
oberten polniſchen Provinzen ſofort gehoben werden. Die Geſammt- 
bevölkerung der Provinzen Südpreußen und Neu-Oſtpreußen, aus 
denen ſpäter vas Herzogthum Warſchau gebildet wurde, betrug im 
Anfänge der preußiſchen Herrſchaft 2,154,806. Menſchen. Von 
dieſen lebten nur 466,792, alſo beinahe nur der fünfte Theil, in 
den Städten, und die geſammte ſtädtiſche Bevölkerung vertheilte ſich 
wieder auf 364 Städte, ſo daß im Durchſchnitt auf eine Stadt 
no< nicht 1300 Einwohner kamen. Man wird nicht annehmen 
können, daß die Kapitalien der Regierung unter ſolchen Verhält- 
niſſen ſtädtiſche Grumbftide als wirkliche Siherheitsobjekte bez 
trachtet haben werden. 

Wir glauben nicht zu hoch zu rechnen , wenn wir ven Bee 
trag derjenigen Kapitalien, die zwar aus Königlichen Kaſſen, jedoch . 
nicht aus dem Staatsvermögen, ſondern aus dem Vermögen Ein- 
zelner ihren Weg in die Hände der Südpreußiſchen Grundbeſiker 
nahmen, ebenfalls auf 3 Millionen Thaler fhdgen. In diefer Bee 
ziehung kommen beſonders diejenigen Kredite in Betracht, welche 
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aus den General-Depofitorien ver Gerichte, alſo vorzüglich aus 
Mündelgut, auf Hypotheken in Südpreußen vorgeſchoſſen wurden. 
Es verſteht ſich von ſelbſt, daß dieſe Summen unter den Durch die 
Dresdener Uebereinkunft an Napoleon abgetretenen nicht mitbe- 
griffen waren. Der Staat konnte Nichts abtreten, was ihm nicht 
gehörte. Noch höher müſſen ſich dagegen diejenigen Summen bee 
laufen haben, welche die GutSbefiger der neuen Provinzen direkt 
durch Privatleute in den alten Beſizungen der Monarchie erhielten. 
Wir ſchließen dies daraus, daß die Agenten der Bankiers und ſolche 
Perſonen, die ſich gewerbsmäßig mit ver Vermittelung derartiger 
Darlehne befaßten, in jeder einigermaßen erheblichen Stadt von 
Südpreußen und Neu - Oſtpreußen ſchon in den erſten Zeiten der 
Preußiſchen Herrſchaft in großen Schaaren ſich einfanden, und 
daß jeder dieſer Menſchen mit ausgeſuchtem Luxus auftrat und 
als eine Autorität verehrt wurde, vor der ſich auch die Stolzen 
beugten. Ihre Einnahmen beſtanden in den ſogenannten Douceurs, 
die ihnen von den Freditbeglitdten Grundeigenthümern gereicht 
wurden. Wenn nun fdjon die Abgaben, mit denen ein ſo zahl- 
reiches und anſpruchsvolles Heer erhalten wurde, ſehr bedeutend 
ſein mußten, um wieviel bedeutender müſſen die Kapitalien ſelbſt 
geweſen ſein, welche auf dieſem Wege in die Kaſſen der Grund- 
befiger floſſen. Man darf dieſelben für das Großherzogthum Poſen 
allein auf mindeſtens 4 Millionen Thaler annehmen, ſo daß alſo 
die Geſammtmaſſe der fremden Kapitalien, welche mit der verän- 
derten politiſchen Lage den ländlichen Grundbefigern dieſes Ge- 
bietstheils zur Verfügung geſtellt wurden, ſich auf 10 Millionen 
Thaler belaufen haben mag. 

Den Andrang der Kapitalien, welchen wir ſo eben beſchrie- 
ben haben, hatte nody einen anderen Grund, als die Einführung 
der Preußiſchen Hypotheken - Geſeßgebung. Als die neue Rez 
gierung das Land in Beſiß nahm, befand ſich der Ackerbau, ob- 
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gleich die entſchiedene Majoritdt ver Einwohner auf ſeinen Gre 

trag angewieſen war, in einem kläglichen Zuſtande. Der bei Wei- 

tem größte Theil des fruchttragenden Bodens wurde nicht von den 

Eigenthümern, ſondern, von Pächtern und Beamten bewirthſchaftet. 

Dies galt von den Gütern der Krone, von den Staroſtei-Gütern, 

von den Herrſchaften im geiſtlichen Befig, endlich auch von den 

großen Komplexen, über die einzelne Magnaten verfügten. Der 

Stand der kleinen ſelbſtändigen Grunobefiger war im Laufe der 

Zeiten mehr und mehr zuſammengeſchmolzen. Wo aber auch ein 

Befiger ſelbſt auf ſeinem Eigenthum vem Erwerbe oblag, da waren 

doch die eigentlichen Quellen der Einkünfte immer nur die unermeß- 

liche Naturkraft des Bodens, die unluſtige und darum nur halb 

ergiebige Arbeit unfreier Bauern und die bedeutenden Zinſe, welche 

aus der Verpachtung der Schankgerechtigkeiten auffamen, Unter 

dem neuen Regiment traten in dieſen Verhältniſſen bedeutende 

Aenderungen cin. Zwar blieben die Bauern nach wie vor in der 

Stellung, welche ihnen die Rechtsentwi>kelung der „föniglichen 

Republik“ angewieſen hatte. Ein freier Bauernſtand wurde auch 

durch. die koſtſpieligen Kolonien, welche die Regierung in dem er- 

oberten Lande anſiedelte, nicht geſchaffen. Aber es war ſchon ein 

bedeutender Schritt zum Beſſeren, daß die geiſtlichen Güter als 

Staatseigenthum eingezogen und ſammt den Staroſtei-Gütern und 

ven ſonſtigen Domänen von Seiten des Staats in Pacht gegeben 

wurden. ‘ 

Die Pachter zahlten an den Staat ein niedriges Aequivalent 

für die ihnen überlaſſenen Nubungen, und ſie ſtanden in dieſer 

Beziehung den früheren Pächtern, welche dieſelben Grundſtücke 

innegehabt hatten, ziemlich gleich. Allein das Streben der Regie- 

rung, ſoviel als möglich deutſche Pächter in das Land zu ziehen, 

und die Begierde der Ankömmlinge, aus den ſo unerwartet erſchloſ- 

ſenen Quellen in kurzer Zeit ein unabhängiges Vermögen zu 
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ſchöpfen, veranlaßte ſehr bald die augenfälligſten Verbeſſerungen in 
dem Betriebe der Wirthſchaft. In Betreff der einheimiſchen Be- 
figer war es von ſchr großer Bedeutung, daß die unmittelbare 
Betheiligung der Einzelnen an der Beſtimmung der Schickſale des 
Staates auf einmal eine Grenze gefunden hatte. Viele ſuchten den ver- 
lorenen Einfluß auf die öffentlichen Angelegenheiten durd eine erhöhte 
Pflege der geſellſchaftlichen Seite des Lebens zu erjegen. Wie ſie 
früher die Häupter achtunggebietender politiſcher Fraktionen gewez 
ſen waren, ſo machten ſie ſich jeht zu Königen der Tafel- und 
Ballfeſte. Aber es waren doch auch diejenigen nicht ſelten, die einer 
nüßlicheren Thätigkeit die neu gewonnene Muße zuwendeten. Wir 
erinnern nür an die „ökonomiſche Geſellſchaft", die im Jahre 1802 
von einer Anzahl von eingebornen Gutsbeſizern des Mteferiger 
Kreiſes unter der Protektion der Regierung gegründet wurde, und 
ſich demnächſt in eine „ökonomiſche Geſellſchaft von Südpreußen“ 
verwandelte. Sogar eine Art induſtrieller Entwickelung erwachte 
ſpeziell in dem Gebiete des jebigen Großherzogthums Poſen. 

Freilich würde die geſteigerte landwirthſchaftliche Produktion, 
welche die Folge ſo kräftig vereinigter Anſtrengungen war, bei dem 
fortdauernden Uebergewicht dieſer Produktion im Verhältniß zu 
allen übrigen Erwerbszweigen auf die Lage der Grundbefiger einen 
nur niedrig anzuſchlagenden Einfluß geübt haben, wenn nicht zu- 
gleich eine Erweiterung der Nachfrage im Auslande eingetreten 
wäre. (Es iſt bekannt, daß mit dem Ende der achtziger Jahre in 

ganz Mittel - Europa, vorzüglich in Deutſchland, eine bedeutende 
Steigerung der Getreidepreiſe ſich bemerkbar machte. Dieſe Preis- 

ſteigerung kam nur wenigen Ländern ſo dauerhaft und in ſo aus- 
gedehntem Maße zn ſtatten, als den neuen Erwerbungen des Preus- 
fijchen Staates. In den Niederlanden und am Rhein wüthete in 
den Sommern 1793 und 1794 der Krieg der Koalition gegen die 
franzöſiſche Republik. Auch als die neue bataviſche Republik mit 



124 

Frankreich abgeſchloſſen hatte, wurde dem Lande eine eigentliche 

Ruhe nicht beſchieden. Holland ging fortan mit Frankreich. Auf 

per anderen Seite ſtanden Georg III. und Pitt als die eifrigſten 

Widerſacher der Revolution und ihrer Erben. Der Friede vom 

2. Oktober 1801 unterbrach die Feindſeligkeiten nur auf kurze Zeit. 

Schon um die Mitte des Jahres 1805 war die dritte Koalition 

geſchloſſen, an der wiederum England den thätigſten Antheil nahm. 

Was war natürlicher, als daß bei einer ſolchen Lage der Dinge 

Holland und England mehr als je auf die Verſorgung des ein- 

heimiſchen Getreidemarktes mit auswärtigen Produkten angewieſen 

waren? Aus dem Süden Europa's war auf Zufuhr nicht zu rech- 

nen, denn im Mittelländiſchen Meere und im Atlantiſchen Ocean 

ſtanden ſich die feindlichen Flotten gegenüber. Die Nachfrage hatte 

alſo nur einen Weg, auf dem ſie Befriedigung erhoffen durfte. 

Die Nord- und Oſtſee waren mit einer kurzen Unterbrechung 

offene Meere , und Danzig wurde wieder die Kornkammer Europa's, 

die es im 16. Jahrhundert geweſen war, 

In der That war der Export an Getreide und beinahe nicht 

minder an Holz, welcher während der Dauer der Preußiſchen Herr- 

ſchaft aus den ehemals Polniſchen Provinzen ftatifand, ein höchſt 

bedeutender. Man wird die Thatſache für feſtgeſtellt halten müſſen, 

auch wenn man geneigt iſt, auf die Handelsbilanz, welche nach 

Sitte ver damaligen Zeit für die einzelnen Provinzen gezogen 

wurde, nicht viel zu geben. Durch die ſtehend gewordene Ver- 

mehrung der Einkünfte, welche dem Grundbefiger aus der ere 

höhten Produktion erwuchs , ſtiegen in kurzer Friſt auch die Güter 

ſelbſt ſehr erheblich im Preiſe. Ja, man war allgemein geneigt, 

anzunehmen, daß diefe Steigerung mit der Zeit nod) weiter fort- 

ſchreiten werde. Gewiß iſi es nicht zu verwundern, daß ſich Nie- 

mand fand, welcher auf das Jrrige einer folchen Rechnung aufz 

merkſam machte. Zu allen Seiten find bie Menſchen gewohnt gee
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weſen, auffallende Thatſachen nur aus den zunächſt liegenden Grins 

den zu erklären. So herrſchte in Südpreußen die Meinung, die Ver- 

einigung des Landes mit der Preußiſchen Monarchie ſei die allei- 

nige Urſache der Steigerung des Einkommens. Daß es noch an- 

dere Faktoren gab, welche zur Herbeiführung eines ſo erfreulichen 

Zuſtandes mitwirkten, das überſah man, und am Wenigſten ſchien 

es im Reiche der Möglichkeit zu liegen, daß jener. vermeintlich aus- 

ſchließliche Grund des geſteigerten Wohlſtandes einmal fortfallen 

könne. Gewiß war der Werth des ländlichen Grundeigenthums 

im Großherzogthum Poſen zur Zeit der Preußiſchen Herrſchaft ein 

höherer als vorher, aber dieſer Werth überſtieg den früheren Werth 

nicht um ſo viel, als der neue Preis den früheren Preis überſtieg. 

Allein Gläubiger und Sdhulbner nahmen den Preis für den une 

zweifelhaften Ausbrud des Werthes, und ſo kam es, daß ſehr viele 

Güter mit Hvypothekenſchulden belaſtet wurden, welche bei einem 

Zuriidgehen des Preiſes, noch mehr aber bei einem Zurückgehen 

des Werthes, ſich als in der Luft hängend erweiſen mußten. 

Die Gründung des Herzogthums Warſchau bezeichnet den 

Zeitpunkt des Erwachens. Die Verbindung des neuen Regenten 

mit dem Kaiſer Napoleon hatte die Einführung der Kontinental- 

Sperre und damit den Abbruch jedes Handels mit England zur 

Folge. Danzig war ein ſelbſtändiger Freiſtaat geworden, und die 

kriegeriſche Bedeutung, welche der Plas zu gleicher Zeit erlangte, 

ſchloß ihn vom Binnenlande faſt vollſtändig ab. Sogar die Bore 

räthe, welche ſich noch unbezahlt in den Händen Danziger Kauf- 

leute befanden, waren für die Produzenten verloren. Dazu trat 

die Verminderung der Produktion, welche die Kriegsläufte und der 

Zuſtand des Gemeinweſens unmittelbar veranlaßten. Als die feind- 

lichen Armeei: ſiegreich in Preußen eingerückt waren, dachte man 

in Südpreußen an nichts weniger, als an die Beſtellung der Aeder. 

Die Parole war die Befreiung des Vaterlandes von den Fremden, 
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bie Der fremde Eroberer bringen ſollte. Die Erſparniſſe früherer 

Jahre und zum Theil ſelbſt die unter preußiſcher Herrſchaft 

auf Kredit erhaltenen Kapitalien wanderten in die öffentlichen 

Kaſſen, um daraus das eigene Heer, die fremde Armee und den 

neueu Staats-Organismus zu erhalten. Die freiwilligen Spen- 

den, die Erhöhung der ordentlichen und vie Ausſchreibung außer- 

ordentliher Abgaben waren ohne Ende. Vielleicht am driidenbz 

ſten laſteten auf dem Lande die Forderungen, welche der Befreier 

ſelbſt erhob. Durd) den ſchon 'erwähnten Vertrag von Bayonne 

war das Aequivalent für die an die Regierung des Herzogthums 

Warſchau abgetretenen Hypothekenforderungen auf 20 Millionen 

Franks feftgefebt worden. Außerdem übernahm der junge Staat 

die Zahlung von 4 Millionen Franks als Entgelt für den Verzicht 

Napoleons auf verſchiedene Gefälle, welche ihm aus dem Gebiete 

des Herzogthums zuſtehen ſollten. Zwar gab der König von 

Sachſen großmüthig die ihm in der Verfaſſung ausgefeste Civilliſte 

auf, um die übernommenen Verbindlichkeiten gegen den Kaiſer 

zu erfüllen, aber es blieb Doch immer für ein im Aufblühen bez 

griffenes Land von nicht viel mehr als 2 Millionen Einwohnern 

die Ntothwenbigfcit, in kurzer Zeit 24 Millionen Franks oder ge- 

gen 6 Millionen Thaler aufzubringen. 

Wir würden einen weſentlichen Umſtand übergehen, wenn 

wir nicht der Steigerung gedenken wollten, welche zu gleicher Zeit 

die ländlichen Probuftionsfoften erfuhren. Durch ein Dekret vom 

21. Dezember 1807 hob die neue Regierung zur Ausführung eines 

Artikels der auf die Anweiſung Napoleons in drei Tagen nach der 

Schablone entworfenen Verfaſſung die Leibeigenſchaft der Bauern 

auf. Die bäuerlichen Wirthe, welche bis dahin an die Sc<holle 

gebunden geweſen waren und die Belohnung für ihr? Arbeit ledig- 

lid) nach dem Gutdünken des Grundherrn empfangen hatten, er- 

langten auf einmal das Recht, ihre Kraft nach ihrer freien Bez 
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ſtimmung dahin gu tragen, wo fie ihnen am beſten bezahlt würde. 

Ueberfpannte Forderungen, insbeſondere der Wahn, daß mit der 

Aufhebung der Unterthänigkeit die Verleihung der bisher innege- 

habten Höfe an die Befiger als Eigenthum gegeben ſei, führten 

an vielen Orten einen vollſtändigen Bruch der bisherigen Verbin- 

dung zwiſchen Herren und Unterthanen herbei. Es entſtand eine 

Wanderung der ländlichen Arbeiter von Dorf zu Dorf. Damit ging 

der Verluſt aller Der Vortheile, welche dem Aderhau aus der Be- 

kanntſchaft des Wirthes mit dem ſeiner Thätigkeit unterworfenen 

Boden erwachſen, ſowie eine Verminderung der disponiblen Arbeits- 

fraft im Allgemeinen, überall aber eine Vertheuerung der Löhne und 

an vielen Orten ſogar ein vollſtändiger Mangel an Arbeitern Hand 

in Hand. Eine nicht unbedeutende Rolle ſpielte endlich bei dieſen 

Verhältniſſen uoch die jährliche Aushebung für das nationale Heer 

und für die Hülfstruppen, die Napoleon für ſeine ſpaniſchen 

Armeen verlangte. 

Die Tiefe des Verfalls, in den der ländliche Grundbeſit in 

den Kreiſen des jegigen Großherzogthums Poſen, wie in dem gan- 

zen ehemaligen Südpreußen durch alle dieſe Einwirkungen gerieth, 

geht am Deutlichſten aus der Fruchtloſigkeit der Bemühungen her- 

vor, welche die Regierung auf die Einziehung der zu Bayonne er- 

worbenen Hypothekenforderungen verwandte. Am 8. Juni 1808 

verfügte der König und Herzog an den Staatsrath die unverweilte 

Einziehung der bis zum 24. Juni deſſelben Jahres rückſtändigen 

Zinſen von jenen Kapitalien im Betrage von 4 Millionen Franks, 

und fchon am 12. Juni deſſelben Jahres folgte dieſer Verordnung 

eine zweite, nach der innerhalb dreier Monate die Kapitalien ſelbſt, 

ſoweit ſie fällig ſeien, bis zum Betrage von 20 Millionen Franks 

eingezogen werden ſollten; Im Juli deſſelben Jahres wurde der 

Staatsrath angewiefen, die uoch nicht fälligen Kapitalien zu Fün- 

digen. Das Eine hatte ſo wenig einen Effekt, als das Andere. 
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Unter dem 8. Oktober wurde deshalb von dem Könige eine Will- 

kürmaßregel beſchloſſen. Die riidftanbigen Zinſen ſollten ſofort — 

ohne Dazwiſchenkunft des Richters -- durd) adminiſtra- 

tive Exekution herbeigeſchafft werden. Zunächſt ſollte die Seque- 

ftration der Güter, und ſofern dieſe nicht fruchtete, die Subhaſta- 

tion eintreten. Für die Lizitation wurde es ausnahmsweiſe gefłate 

tet bei % des aus dem Hypothekenſcheine erſichtlichen Werthes 

zu beginnen. Auch hiermit wurde Nichts erreicht, vermuthlich weil 

bie Sequeſtrationen Vorräthe nicht vorfanden, und ſelbſt für 3/, des 

angegebenen Werthes Niemand ein Gut kaufen wollte. So mußte 

venn ſchließlich die Einziehung der Zinſen und der Rückſtände auf 

ſich beruhen bleiben. Die Gutsbefiger waren aud) gegen die 

Privatgläubiger, denen es natürlich nicht beſſer ging, als dem Fis- 

kus, nur durch ein allgemeines Moratorium zu ſichern. 

Dies war der Zuſtand des ländlichen Grundbeſizes im Groß- 

herzogthum Poſen, als das Land durch den Wiener Kongreß unter 

die Preußiſche Herrſchaft zurückkehrte. Eine der erſten Maßregeln 

der Regierung bezog ſim auf dieſe Verhältniſſe. Schon am 15. 

Mai 1815, nod) von Wien aus, wurde eine Kabinetsordre, kontra- 

ſignirt durch den Staatskanzler, Fürſten Hardenberg, erlaſſen, welche 

die ' „Beſtimmung der vorläufigen Verhältniſſe zwiſchen Gläubigern 

und ihren mit Grundeigenthum angeſeſſenen Schuldnern in den an 

Uns zurücgefallenen polniſchen Provinzen" zum Zwede hatte. In 

dieſer Kabinetsordre erkannte der König an, daß es den Grund- 

eigenthümern unmöglich ſei, ihren Gläubigern wegen des Kapitals 

und der Zinſen ſofort gerecht zu werden. Um indeſſen der allge- 

„meinen Kreditloſigkeit nach Möglichkeit abzuhelfen, wurden die im | 

Herzogthum Warſchau ergangenen Indult-Verfügungen dahin näher 

beſtimmt, daß Klage und Exekution zwar nicht wegen des Kapi- 

tals und der rückſtändigen Zinſen, wohl aber wegen der laufenden 

Zinſen zuläſſig ſein ſollte. Am Scluſſe der Verordnung verhieß 
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der König, daß der Miniſter des Innern. ſofort auf die Herbeifiihe 

rung einer endgültigen Regulirung Bedacht nehmen, vorzüglich „aber: 

die Errichtung eines mit einem. Tilgungsfonds zu verſehenden ; 

landſchaftlichen Syſtems in's Auge faſſen werde. „30 

Wir legen ein beſonderes Gewicht auf die Verbindung.ug in 

welche burdy dieſen Erlaß die zu gründende Landſchaft mit den: 

Kalamitäten im Herzogthum Warſchau geſeßt wurde, . Allerdings! 

waren dieſe Mißſtände hervorgerufen zunächſt durch die Errichtung) 

des neuen Staates und durc; das kummervolle Dafein, dad ihm. 

ſchon bei der Geburt. prognoſtizirt. werden "mußte. Wher dieſe Ure 

ſachen führten doch auf andere tieferliegende Urſachen zurüc&. Dad 

Herzogthum Warſchau war ein Verſuch, ein Sti des -zerriſſenen: 

polniſchen Staatskörpers zu einem künſtlichen Leben wiederzuer- 

weden, Gin folder Verſuch hätte niemals gemacht werden tone 

nen, wenn es überhaupt. nod) ein Polen gegeben. hatte; er. würde 

ferner niemals ſo unglückliche Folgen, inſonderheit über die Grund? 

beſitzer, heraufbeſchworen haben, wenn nicht das wohlwollende: uny 

wohlthätige Walten des Preußiſchen Regiments vorhergenangen 

ware. So war die enorme Schuldenlaſt, unter der im Sabre 1815 

der Grundbefig des Großherzogthums erlag, in der Ghat eitie 

Wirkung der künſtlichen Unterbrechung, welche durch die polniſchen 

- Theilungen das wirihſchaftliche Leben der Nation: betroffen hattes 

Die Regierung ſtand den Aufgaben, welche die Zuſtände des.:wie- 

Dererworbenen Landes zu löſen gaben, mit denſelben Pflichten ges 

genüber, die ſie im Jahre 1793 übernommen hatte, dieſe Pflichten 

aber wurden dadurd) noch vergrößert, daß der Staat ſich det 

Erkenntniß nicht verſchließen konnte, wie viel zu der Geſtaltung der 

Dinge die zwanzig“Jahre früher nicht von innen. herausentwidelte, 

ſondern von außen bineingetragene Treibhaus-Kultur des damals 

neu erworbenen Landes beigetragen hatte. =. . ad 

Was bie tiefe Berfhulbung der Grundbefiger: des rogers 

9 
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zogthums und die Mitverantwortlidfeit der Regierung für die Ent- 

ſtehung dieſer Shuldenmenge anlangt, fo bietet der Zuſtand des 

ändlichen Kredits im H erzogthum Schleſten, wie derſelbe zur Zeit 

der Errichtung der Schleſiſchen Landſchaft vorlag, eine treffenbe 

Analogie. Struenſec, der die Verhältniſſe aus eigener An- 

ſchäuung kannte, liefert in den Nachrichten, die er in dieſer Bezie- 

hung aufgezeichnet hat, die ſchlagendſten Beläge für unſere Be- 

hauptung. Auch in Schleſien war es die Regierung geweſen, 

welche eine bedeutende Vermehrung der Kapitalien, die in ländli- 

<en Gruündſtü>en eine Anlage ſuchten, herbeigeführt hatte. Der 

Unterfaied gegenüber der geſchilderten Erweiterung des Kapitals- 

markts' für die Südpreußiſc<hen Grundbefiger beſtand nur darin, daß 

in Schleſten die Kapitalien nicht den Gutsbeſizern von außen zu- 

ftrómten, ſondern aus dem Lande ſelbſt entnommen wurden. Die 

während des ſtebenjähiigen Krieges vorgenommene Verſchlechterung 

ver Münzen hatte in allen Klaſſen den Wunſch rege gemacht, ſich 

ber werthlofen Stiide ſo ſchnell als móglidh zu entledigen. Da 

Handel und Gewerbe durd) den Krieg ſelbſt faſt zu einem voll- 

kommenen Stillſtande verurtheilt waren, ſo blieben ſehr viel baare 

Mittel disponibel, die nun in Folge des ebenerwähnten Umſtandes 

nicht, wie es ſonſt in ähnlichen Fällen zu geſchehen pflegt, aufbe- 

wahrt, fondern an diejenigen ausgelichen wurden, deren Erwerb 

allein von der allgemeinen Stodung nicht betroffen ſchien. Statt 

100: Thaler, die vielleicht nur 50 werth waren, in der Truhe zu 

verfteden, um ſie möglicherweiſe eines Tages ganz zu verlieren, erach- 

teten es die Meiſten für räthlicher, eine Forderung von 100 Tha- 

ler zu erwerben. Die Grundbefiger erhielten bereitwillig von allen 

Seiten Kredit, ohne daß ſelbſt cine hypothekariſche Verpfändung 

„verlangt wurde. Als, nun nach bem Friedensſchluſſe Friedrich II. 

die Ordnung im Münzweſen des Staates wiederherſtellte, und das 

wirthſchaftlihe Leben neu erwachte, trat der Rücſchlag ein. 
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Was in fdhlehtem Gelde ohne Umſtände gegeben worden war, 

wurde ebenſo ohne Umſtände in gutem Gelde zuriidoerlangt, Die 

Münzverſchlechterung hatte alſo finftlicherweife und deshalb dotz 

übergehend den Grundbefigern Kredite zugeführt, denen ihre wirth- 

ſchaftliche Kraft an und für ſich nicht gewachſen war. Dazu fam 

denn noch in Schleſien, wie nach der Errichtung des Herzogthums 

Warſchau im Gropkerjogthum Poſen, ein plötzliches Zurückgehen 

der Getreidepreiſe, die in Folge des geſteigerten Bedarfs ſich wäh- 

rend des Krieges auf einer bedeutenden Höhe erhalten hatten. 

Auch noh in einem zweiten Punkte iſt eine Aehnlichkeit zwie 

ſchen den ſchleſiſchen Verhältniſſen in der Zeit nach dem Huberts- 

burger Frieden und denen des Großherzogthums Poſen nach der 

zweiten Offupation nicht zu verkennen. Die Grundbeſißer litten 

in Scleſten wie in Poſen nicht allein Durdj die extravaganten 

Anforderungen, denen ſie genügen ſollten, ſondern auch durdy den 

Mangel an denjenigen Mitteln, mit denen ſelbſt gewöhnliche An- 

forderungen zu befriedigen geweſen wären. Der Betrieb des Lande 

wirthſchaftlichen Gewerbes lag auf's Tiefſte danieder. Abgeſehen von 

dem Boden, der nicht verloren gehen konnte, fehlte es in vielen 

Gegenden faſt an Allem, was erforderlich war, um einen Ertrag 

zu erzielen. Die Wirthſchaftsgebäude waren verfallen, das Vieh 

umgekommen oder fortgetrieben, das todte Snventarium unvollſtän- 

dig und in unbrauchbarem Zuſtande. Man erkannte die Herſtel- 

lung eines landſchaftlichen Kredit-Inſtitutes als nothwendig, nicht 

bloß um den Krediten, unter denen die Grundbefiger erlagen, eine 

erträglichere Geſtalt zu geben, ſondern auch um die Produktions- 

kraft des ländlichen Grundbefiges wieder in die Höhe zu bringen. . 

Als im Jahre 1821 der landſchaftliche Kredit - Verein für 

das Großherzogthum Poſen errichtet wurde, ſcheint man zunächſt 

nur die Verwandlung der bereits beſtehenden Schuldverbindlichkeiten 

in landſchaftliche Schulden in's Auge gefaßt zu haben. Dieſe 

9* i 
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landſchaftlichen Schulden aber ſollten außerdem nicht auf unbeſtimmte 

Zeiten hinaus, ſondern nur noch für eine im Voraus berechnete Reihe 

von Jahren die Güter belaſten. Die Einleitung der landſchaft- 

lichen Kredit - Ordnung vom 15. Dezember 1821 hebt ausdrücklich 

hervor, daß die Begründung des Inſtitutes zu dem Zwecke ge- 

ſchehen ſei, um die endliche Befreiung der demſelben beitretenden 

Güter von den darauf eingetragenen Forderungen herbeizuführen, 

Das Mittel, welches man wählte, um dieſen Zwe> mit Sicherheit 

zu erreichen, beſtand in der Aufſtellung eines Amortiſations-Planes, 

welder die Gutsbefiger verpflichtete, außer den Zinſen in den für 

dieſe beſtimmten Zahlungsterminen auch noch eine beſtimmte Quote 

zur Verrechnung auf das Kapital an die Landſchaft zu zahlen. 

Die Höhe dieſes Amortiſations - Beitrages wurde auf. 1 % jährlich 

fixirt, fo daß die Geſammtſumme der dem Schuldner regelmäßig 

obliegenden Leiſtungen bei einem Jinsfage von 4 % und bei der 

Verpflichtung, 4 % zu den Verwaltungskoſten beizuſteuern, ſich 

auf 5%; % des Kapitals belief. Nach einer Berechnung, welche 

der Kredit- Ordnung angehängt wurde, ſtellte ſich die Dauer der 

zur vollſtändigen Tilgung der Pfandbriefsſchuld auf dieſem Wege 

erforderlichen Periode auf 41 Jahre. Dieſer Zeitraum verlängerte 

fic jedod), ſobald der Kurs der Pfandbriefe den Nennwerth über- 

ſtieg. Um nämlich eine folche Eventualität ſoviel als möglich zu för- 

vern, verpflichtete ſic die Landſchaft, die zur Amortiſation geloſten 

Pfandbriefe, ſofern dieſelben bei der Einlieferung über pari ſtänden, 

unter Vergütigung der ſic) gegen den Nennwerth ergebenden Dif- 

ferenz bis auf Höhe von 3 % einzulöſen. 

Es iſt, — insbeſondere im Anfange der vierziger Jahre — 

in der ſtaatswirthſchaftlichen Literatur lebhaft darüber geſtritten 

worden, ob es wüvſchenswerth fei, oder nicht, die landſchaftlichen 

Anleihen iu der hier angegebenen Art zu organiſiren. Heute ſcheint 

sin allgemeines Einverſtändniß zu herrſchen, daß die Frage bejaht 
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werden müſſe. Man hebt als bie Kauptfachlidyften Gründe fir die 

Richtigkeit dieſer Meinung hervor, daß die Nothwendigkeit der Til- 

gung im Begriffe der Schuld liege, daß es dem Grundbeſitzer nicht 

anders als willkommen ſein könne, eine Kaſſe zu haben, in die er 

die burdy die Natur des kreditirten Kapitals gebotenen Theilzahlungen 

aus dem jährlichen Ertrage mit der Ausſicht auf ſofortigen Zins- 

gewinn abführen dürfe, ſtatt ſich ſelbſt der unfrucztbaren und häufig 

gegen den Drang der Umſtände nicht ſtichhaltenden Mühe des 

Sparens zu unterziehen, — endlich daß der Grundbeſitzer mit Ein- 

ſchluß des Amortiſationsbeitrages für den durch die landſchaftlichen 

Inſtitute vermittelten Kredit nicht mehr zahle, als er ohne dieſe 

Vermittelung für die bloße Benutzung des Kapitals zu zahlen haben 

würde. Unſeres Dafürhaltens ſind dieſe Gründe in der Allgemein- 

heit, in welcher ſie hingeſtellt werden , nicht ſtichhaltig. Was die 

Ausgleichung anlangt, welche für bie Amortifationsquote in der 

durch die Erlangung eines niedrigeren Zinsfußes herbeigeführten 

Erſparniß gegeben ſein ſoll, ſo paßt das betreffende Argument au- . 

genſcheinlich nur auf ſol<e Verhältniſſe, welche die Errichtung der 

landſchaftlichen Inſtitute allenfalls nüßlich erſcheinen laſſen, ohne 

dieſelbe indeſſen nothwendig gu erheiſchen. Wenn es zur Be 

quemlichfeit des Schuldners gereicht, einen niedrigen ZinsSſaß zu 

zahlen, fo mag man verlangen können, daß er wirthſchaftlich genug 

ſei, um einer foldjen Bequemlichkeit im Intereſſe der Abſtoßung 

zu entſagen. Anders liegt die Sache dagegen, wenn die Herab- 

ſezung Der an den Gläubiger zu zahlenden: Vergütung eine Lebeus- 

frage für den Grundbeſitzer bilbet. Wo die Alternative ſo hinge- 

ſtellt iſt, daß entweder der Banferutt der Grundbeſitzer ausbricht, 

over der für gewöhnliche Hypothekenſchulden marktgängige Preis 

ermäßigt wird, da müſſen die Zwecke, denen die zur Rettung auf- 

gerufene Einrichtung dienen ſoll, unter allen Umſtänden unerreicht 

bleiben, wenn man dem Schuldner zugleich die Pflicht auferlegt, 
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die Differenz zwiſchen dem filnftlich beſeitigten und dem künſtlich 

erreichten Zinsfuße dennoch zu zahlen, — wäre es auch zur För- 

derung eines an ſic) noc) fo nüßlichen Vorhabens. 

Eine ähnliche Erwägung wird gegenüber vem zweiten der oben 

angedeuteten Gründe Plaß greifen müſſen. Man geht davon aus, daß 

eine der vorzüglichſten Sorgen der Befiger verſchuldeter Güter darauf 

gerichtet ſein müſſe, durch Abſtoßung der Schulden denjenigen iveel- 

len Theil des Gutes, der in Folge des Kreditverhältniſſes ſeinem 

Gigenthiimer gewiſſermaßen nur durch den guten Willen eines 

Dritten gehört, zu unbeſchränkter Verfügung zu erwerben. Bue 

ſofern dieſe Prämiſſe feſtſteht, wird auch gegen die Folgerung Nichts 

eingewendet werden können, daß einmal die Flüſſigmachung einer 

gewiſſen Quote des Reingewinns von Jahr zu Jahr das erfpriefie 

lichſte Mittel zur Erreichung jenes Zieles iſt, und daß zweitens 

die ſofortige zinsbare Unterbringung des regelmäßig abzuſtoßenden 

Jahresbetrages burdy eine dieſen Betrag zunächſt aufnehmende 

Kaſſe vereinigter Intereſſenten vor dem Sparen und Aufbewahren 

der Tilgungsſumme durd ben Schuldner unbedingt den Vorzug 

verdient. Allein wir beſtreiten zunächſt, daß unter allen Verhält- 

niſſen der Grundbefiger, der ſeinen Befig zu einem großen oder 

kleinen Theile dem Kredite verdankt, auf die Ablöſung dieſes Kre- 

dites Bedacht zu nehmen hat. Vielmehr giebt es ganz unzweifel- 

haft Fälle, in denen cin folcheś Streben weder den Vortheil des 

Grundbefigers fördern, nod) dem allgemeinen Wohlſtande zum 

Mugen gereichen würde. Es liegt auf der Hand, daß alle Maß- 

regeln, welche in der hier in Rede ſtehenden Nichtung ergriffen 

werden, Überflüſſig ſind und demnach eine Kraftvergendung ent- 

balten, wenn es aus anderen Gründen yon vornherein entſchieden 

iſt, daß dieſelben nicht zum Ziele führen können, d.h. wenn er- 

ſtens der Beſitzer ſelbſt ſic) ſagen muß, Dag er der auf ihm laſten- 

„Den Sulden in der vor ihm liegenden nächſten Zukunft ſich zu
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entledigen nidt im Stande iſt, und wenn ferner die ganze Ge- 

ſtaltung der wir:hſchaftlichen Geſellſchaft darauf hinweiſt, daß an 

die Herſtellung eines unverſchuldeten Grundbeſitzes überhaupt nicht 

gedacht werden kann. Treffen aber auch weiter dieſe Voraus- 

fegungen nicht zu, ſo bleibt es Dod) immer möglich , dap wenige 

ſtens die unumgängliche Abführung eines jährlichen Tilgungsbe- 

{raged nicht in der Macht des Grundbeſißers liegt. Er wird als- 

dann verlangen dürfen, daß es entweder ſeiner Entſcheidung überlaſſen 

bleibe, in welchem Jahre er den Tilgungsbetrag ohne Schaden 

leiſten könne, oder daß die zwangsweiſe abzuführende Quote doch 

nur auf ein Minimum bemeſſen werde. 

Als die ſchleſiſche Landſchaft und nach ihrem Muſter die 

übrigen Kredit - Inſtitute des Staates am Ende des vorigen Jahr- 

hunderts errichtet wurden, kam die Herſtellung einer regelmäßigen 

Amortiſation der landſchaftlichen Schuld ebenfalls zur Sprache. 

Man konnte ſich indeſſen ven Bedenken , welche die damaligen Zu- 

ſtände des Grunbbefig - Kredites ſehr deutlic) an die Hand gaben, 

nicht verſchließen. Deshalb wurde feftgejegt, daß den etwaigen 

Wünſchen der Grunbbefiger nach Abzahlung ihrer Schulden auf 

einem anderen Wege ſolle Rechnung getragen werden. Die Re- 

glements ſtellten es jedem Mitgliede des landſchaftlichen Verbandes 

frei, zu jeder Zeit einen beliebigen Theil der Pfandbriefs - Anleihe 

zurückzugeben. Struenfee berechnete hiernac) , daß die geſammte 

Schuld, welche die ſchleſiſchen Grundbefiger mit Hülfe der Lande 

ſchaft kontrahirt hätten, in ſpäteſtens 80 Jahren getilgt ſein würde. 

Im Großherzogthum Poſen war unſeres Dafürhaltens alle Urſache 

vorhanden, es in derſelben Weiſe bei der Möglichkeit, die Til- 

gung einer landſchaftlichen Forderung herbeizuführen, ſein Bewen- 

den behalten zu laſſen. Der theoretiſche Gefihtópunft, deſſen wir 

oben Erwähnung gethan haben, konnte für keine Landſchaft weni- 

ger maßgebend ſein, als gerade für die Pofenfche. Es ſtand feſt, 
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bag bie meiſten Grundſtücke, deren Beitritt zu dem neugegründeten 
Verein zu erwarten war, ſich zunächſt dem Druce einer höchſt be- 
'deutenden Schuldenlaſt entziehen wollten. Gewiß würden ſehr viele 
Befiger es mit Freuden begrüßt haben, wenn ihnen die Gläubiger 
aus freien Stiiden das Anerbjeten geſtellt hätten, noch fünfzig 
"Jahre auf die volle Befriedigung zu warten und gegen ihre For- 
‘Detung eine auf dieſen Zeitraum berechnete jährliche Rente anzu- 
Nehmen. ' Allein konnte penn daraus, daß ein foldyes Abkommen 
deit! Schuldnern wiinfchenówerth erſcheinen mußte, die Folgerung 
gezogen werden, daß der proponitte Tauſch wirklich eine Rettung 
enthielt? Eine Stundung der Kapitalien auf zehn oder zwanzig 
Jahre würde denſelben Beifall der Grundeigenthiimer gefunden ha- 
"ben, - aber, objektiv betrachtet, würde eine ſolche Stundung den Zu- 
ſaimmenſturz doch eben nur vertagt haben. Wir ſind nun der 
Meinung, “dap Die den Grundbefigern des Großherzogthums Poſen 
"durch bie Kredit-Ordnung vom 15. Dezember 1821 auferlegte 
Amortifationspflidt ebenfalls nut. eine Vertagung der damals 
"drohenden Kalämität herbeigeführt hat. 

Es unterliegt keinem Zweifel, daß der Grundbeſitz des Groß- 
herzogthums Poſen an und für ſich im Stande war, die von der 
"erſten Offupation bis zur Errichtung des Herzogthums Warſchau 
'aufgenommenen Schulden in einem Zeitraum von vierzig und eini- 
gen Jahren zu tilgen. Es wird nämlich geſtattet ſein, dieſe Schul- 
"den ohne Weiteres mit der Pfandbriefs-Anleihe, welch? die Land- 
ſchäft gewährte, zu identifiziren. Wie wir oben gezeigt haben, 
"betrug die Geſammimaſſe der Hypothekenkapitalien / welche allein 
‘aud Den Mitteln der alten Provinzen auf den ländlichen Grund- 
ſtücken“ des Großherzogthums eingetragen ſtanden, mindeſtens zehn 
'Millionen Thaler. Die rückſtändigen Zinſen bloß von den Kapi- 
talien Der Regierung beliefen ſich, wie ebenfalls bereits geſagt ' iſt, 
am 24. Suni 1808 auf eine Million. Da nun bis zum Sohannis- 
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termin 1815 Zinſen von hypothekariſch verſicherten Kapitalien über- 

haupt nicht gezahlt wurden, ſo müſſen dieſelben bis zu dieſer Zeit 

im Betrage von wenigſtens 4 Millionen Thalern zum Kapital ge- 

rechnet werden. Sekt man alſo auch voraus, daß mit dem Ueber- 

gange des Landes unter die Preußiſche Herrſchaft der Kabinets- 

Ordre vom 15. Mai 1815 zufolge die Zahlung der laufenden. Zin- 

ſen allgemein wieder aufgenommen worden ſei, und läßt man die 

Forderungen ſolcher Gläubiger, welche ihren Wohnſitz entweder im 

Großherzogthum Poſen ſelbſt oder in den früher ſüdpreußiſchen 

vder neu-oſtpreußiſchen Bezirken hatten, vollſtändig außer Betracht, 

ſo ſtand der Grunbbefig des Großherzogthums bei der Eröffnung 

der Landſchaft immer Doch einer Schuldenlaſt von ungefähr 14 bis 

15 Millionen Thalern gegenüber. Die Summe der aufgenomme- 

nen Pfandbriefe betrug. 13,759,200 Thaler. Dieſe Summe reichte 

mithin ihrem Nominalbetrage nach ungefähr zu, um jene Schul- 

denlaſt gu deen. Nach dem Preiſe, zu welchem die Pfandbriefe 

zunächſt in den Verkehr kamen, war aber auch dies nicht einmal 

der Fall. Der Miffrebit, in den die Weſt- und Oſtpreußiſchen 

Pfandbriefe durch die während der Kriegsjahre eingetretene Stodung 

der Zinszahlungen gerathen waren, wirkte auch auf die Beurthei- 

lung der Poſener Pfandbriefe ein. Sie wurden im Jahre 1823 

zum höchſten Kurſe mit 87%, %, zum niedrigſten mit 75% 9% 

gehändelt. Es wird indeſſen nicht wenige Gläubiger gegeben ha- 

ben, welche zur Abgeltung ihrer Forderungen die Pfandbriefe zum 

Nennwerth annahmen. Schon im Jahre 1828 erreichten ſie denn 

in ihren Kurſen dieſen Nennwerth auch wirklich. Jedenfalls wird 

man nach Alledem kaum einen Fehler machen, wenn man von 

einer Tilgung der Südpreußiſchen Schulden durdy die Amortiſation 

der Pfandbriefe ſpricht. 

Was wir in Betreff ver Möglichkeit dieſer Tilgung ſo eben 
bemerkten, wird, wie wir hoffen, nirgends auf Widerſpruch ſtoßen. 
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Die Taxen der Landſchaft gehen nach den ausbriidlichen Vorſchrif- 

ten der Rredit-Oronung auf Ermittelung des reinen Ertrages und 

kapitaliſiren dieſen Ertrag durc Multiplikation mit 20. In einem 

Falle alſo, in welchem die ganze beleihungsfähige Hälfte des Grund- 

ſtücks mit Pfandbriefen belaſtet iſt, hat nach vem Zinsfuße von 

SW, % infl. der Verwaltungsfoften der Eigenthümer nichts weiter 

als die eine Hälfte ſeines Ertrages und von der anderen Hälfte 

einen kleinen Bruchtheil an die Landſchaft abzuführen. Die un- 

günſtige Lage, in welche die Gutsbefiger ves Großherzogthums 

durch den Amortiſationszwang verfegt wurden, beruht aber auch 

auf ganz anderen Gründen. Wir finden dieſelben im Anſchluß an 

das Obige darin, daß jene Verbindlichkeit zur regelmäßigen Amor- 

tiſation zunächſt in. der Abſicht feſtgeſtellt wurde , einen überhaupt 

ſchuldenfreien Zuſtand des Grundbefiges im Großherzogthum Poſen 

herzuſtellen, und daß dieſe Abſicht auf eine Verwirklichung unter 

allen Umſtänden nicht rechnen konnte. 

Ein Grundſtück iſt ſchuldenfrei, wenn auf ſeinem Folium im 

Hypothekenbuche keine Schulden eingetragen ſtehen. Dies iſt nach 

dem, was wir früher geſehen haben, nur halb richtig, d. h. nur 

für den Fall, daß alle Forderungen, welche in materieller Bezie- 

hung Grundfredite darſtellen, auch formell die Verſicherung durch 

Hypothekbeſtellung ſuchen. Ganz unrichtig würde es ſein, wollte 

man die Frage, was dazu gehört, damit ein Grundſtück ſich ſchul- 

denfrei erhalte, mit der Antwort erledigen, es ſei zur Erreichung 

dieſes Zweckes nothwendig, das Hypothekenfolium in jenem unbee 

rührten Zuſtande zu konſerviren. Inſofern damit geſagt ſein ſoll, 

pas Grundſtück bleibe unverſchuldet — fals man es nicht ver- 

ſchulde, ſo wird dieſe „Erklärung“ zur Erklärung eben nicht viel 

beitragen. Verſte>t ſich dagegen hinter jenem Cage die Behaup- 

tung, man dürfe ſo lange von einem unverſchuldeten Grundſtücke 

ſprechen, als daſſelbe nicht einer eigentlichen Hypothekenſchuld hafte, 
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fo gilt das bereits Hervorgehobene. Zu bemerken iſt dabei nur 

nod), daß nach Lage der Geſeßgebung jede Schuld des Beſigers, 

ſofern dieſelbe gegen den Schuldner rechtskräftig und erefutivifdy 

feſtſteht, jeden Augenbli> in eine Hypothekenſchuld verwandelt wer- 

den kann. Mit Rückſicht auf dieſe Möglichkeit wird Die Voraus- 

fegung, unter der cin fortdauernd ſchuldenfreier Zuſtaud allein zu 

denken iſt, dahin zu faſſen fein, daß Der Befiger des Gutes in der 

Lage ſein müſſe, von Krediten zur Konſumtion und auf umlaufen- 

des Kapital, die nicht unbedingt zur Verfallzeit Realiſation er- 

warten können, und von jeder Art des Kredits auf das ſtehende 

Kapital ſich fern zu halten. 

Wir übergehen es, daß im Jahre 1821 nach der bisherigen 

Gewöhnung der Grundbeſizer im Großherzogthum Poſen eine bez 

ſondere Einſchränfung der Konſumtion nicht zu erwarten ſtand. 

Auch darauf legen wir kein Gewicht, daß bei Errichtung der Land- 

ſchaft ohne allen Zweifel ſehr viele, wo nicht die meiſten Grund- 

beſiger an dem nothwendigſten umlaufenden Kapital Mangel litten. 

Das Eine und das Andere kann bei einer Erörterung der Frage, 

ob in Poſen auf die Herſtellung eines wirklich ſchulvenfreien Grund- 

befigeś durch Ablöſung der aus den Südpreußiſchen Verhältniſſen 

herrührenden Schulden zu rechnen war, nicht in Betracht kommen, 

weil die Gründe, welche aus einem dieſer Umſtände hergeleitet 

werden fdónnten, immer doch rein perſönlicher Natur wären. Man 

kann nicht ſagen: in einem Lande iſt dad Streben der Regierung, 

einen ſchuldenfreien Grundbeſitz zu ſchaffen, eine Chimäre, weil die 

Grundbeſizer Verſchwender, oder weil ſie niht im Stande ſind, 

das landwirthſchaſtliche Gewerbe ordmngsmäßig zu betreiben Der 

Grundbeſit an ſich iſt von der Perſon derjenigen, Die von Der 

Grundreute leben, und die mit Hülfe des Grundſtückskapitals die 

Landwirthſchaft üben, vollſtändig unabhängig. Werden die Eigen- 

ſchaften dieſer Perſonen den Intereſſen des Grundbefipes ſchädlich, 
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fo hindert Nichts, die Intereſſen ves Grundbefiges in den Vord er- 

grund zu ſtellen, und von jenen Perſonen, auc) wenn es die Bee 

figer ſelbſt ſind, zu verlangen, daß ſie entweder die als gefährlich 

erkannten Eigenſchaften beſeitigen oder ſelbſt abtreten. Wir wer- 

den indeſſen den Nachweis führen, daß der Grundbeſitz des Groß - 

herzogthums Poſen ſeinem eigenſten Weſen nach und von allen 

frembarttgen Einwirkungen abgeſehen, nicht die Fähigkeit batter 

jenen glücklichen Zuſtand der „Sculdloſigkeit“, wie ihn die Kredit- 

Ordnung in Ausſicht ſtellte, zu erreichen. 

Man darf in dieſer Hinſicht zunächſt bei der eben erwähnten 

Verbindung des Grundſtüks mit der Perſon des Beſitzers ſtehen 

bleiben; nur muß man eine folde Seite dieſer Verbindung in's 

Auge faſſen, welche allgemeingültige Merkmale der Perſonen bez 

rührt. Es iſt allen Perſonen, auch denen, die mit Grundbeſit 

ausgeſtattet ſind, beſchieden, daß ſie ſterben müſſen, und die civil- 

rechtlichen Ordnungen, durch welche die Güter eines Todten den Lez 

benden erhalten werden, beſtimmen feineśwegó, daß an die Stelle 

eines Geſtorbenen immer nur ein Lebender treten ſoll. Die 

Fälle, in denen eine Perſon mehrere Rechtsnachfolger hinterläßt, 

ſind ſogar nach der Natur der Sache die häufigeren. Es würde 

uns hier zu weit führen, wollten wir die einzelnen Klaſſen der 

geſeßlichen Erben durchgehen und bei jeder einzelnen die Präſum- 

tion für die Mehrzahl der Erben durc< Zahlen belegen. Nur 

darauf wollen wir hinweiſen, daß in regelmäßigen Verhältniſſen 

die Anzahl der Kinder, welche aus einer Ehe entſpringen, die Zahl 

2 (diejenige der Eltern) überſteigt, indem ein Zurücgehen der Be- 

völferung ja nur dann ausgeſchloſſen iſt, wenn für diejenigen In- 

dividuen, welche ſterben, ohne ſich fortgepflanzt zu haben, durch die 

Ausdehnung der Fortpflanzung Anderer Erſa geſchafft wird. 

Nimmt man nun an, daß der Erblaſſer Befiger eines Grundſtücks 

iſt, und daß er auch nur zwei Erben hinterläßt, ſo kann die zwi- 

fd
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{den den Erben herbeizuführende Theilung in Bezug auf das 

Grundfiid in weitere oder in engere Grenzen eingeſchloſſen fein. 

Wenn der Erblaſſer neben dem Grundſtücke noch ein anderweites 

Verndgen hinterläßt, das ſeinem Werthe nah dem Grunoftide 

gleidhfommt, fo kann die Theilung in der Art geſchehen, daß der 

eine Erbe das Grunbftid, der andere das übrige Vermögen 

erhält. Freilich iſt dies auch nur eine Möglichkeit, denn es können 

die Erben z. B. beide ein gleiches Intereſſe haben, einen Theil des 

neben dem Grundſtü> verbliebenen Vermögens zu beanſpruchen, 

und wird einmal dieſes Vermögen zerſchlagen, um mit den daraus 

' gebildeten Quoten auf beide Erben überzugehen, fo bleibt für das 

GrundſtüF nur daſſelbe Schicfal übrig. In einer gleichen Lage 

befindet ſich das Grundſtück nothwendig, wenn es den Haupte 

beſtandtheil des Nachlaſſes bildet. Die Theilung eines Grund- 

ſtückes läßt ſich auf zwei verſchiedene Arten, der Sache oder dem 

Werthe nach, in's Werk ſeen. Wird der erſtere Weg gewählt, 

ſo entſtehen zwei Grundſtücke, die Theilung dem Werthe nach ſett 

voraus, daß ſich Jemand findet, welcher gegen Ueberlaſſung des 

Grundſtücks das zur Theilung zu ſtellende Aequivalent hergeben 

will, und es ſteht natürlich Nichts entgegen, daß dies auch einer 

der Erben ſelbſt iſt. Sobald aber jenes Aequivalent nicht ein ge- 

genwärtiges, ſondern ein zukünftiges Kapital, alſo ein Kredit iſt, 

fo erwóchit Durch den Erbfall ſelbſt ein Grundkredit. 

(Es wird eingeräumt werden, daß in einem Lande, in wel- 

chem es beſonderer Vorkehrungen bedarf, um die Grundbefiger. vor 

dem Banferutt zu ſchüßen, Fälle, in denen ein Gutsbefiger außer 

ſeinem Grundbefig ein anderes Kapital in gleichem Werthe hintere 

läßt, zu den allerſeltenſten Ausnahmen gehören müſſen. Solche 

Ausnahmen konnten bei der Regelung der Verhältniſſe des Grunbe 

befigeś im Großherzogthum Poſen gewiß nicht in Rechnung gezo- 

gen werden, Schon häufiger mochten ſol<e Verlaſſenſchaften vote 
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fommen, bei denen eine Naturaltheilung des in ihnen enthaltenen 

Grundbefiges ſich als ausführbar erwies. Wenn wir auch dieſe 

Eventualität zu den Ausnahmen zählen, ſo ſoll damit natürlich 

nicht in Abrede geſtellt werden, daß jedes Grundſtück, an und für 

ſich betrachtet, in eine beliebige Anzahl körperlicher Theile zerlegt 

werden kann. Auf eine ſolche Theilungsfähigkeit kommt es in- 

deſſen nicht an, weil die Auseinanderſezung ja den Zweck hat, nicht 

bloß verſchiedene Theile ver Erdoberfläche, alſo Grundſtücke im 

wörtlichen Sinne, ſondern Theile, die dem Ganzen gleichartig ſind, 

b. h. Grundſtücke, geeignet, mit Hülfe eines umlaufenden Kapitals 

zur Landwirthſchaft benußt zu werden, den Erben zu überweiſen. 

Nur wenn der Grundbeſitz des Erblaſſers ſchon zu ſeinen Lebzeiten 

mehre ſolche Theile ſelbſtändig nebeneinander umfaßt hat, mit einem 

Worte, wenn der Erblaſſer Eigenthümer mehrerer Güter mit be- 

ſonderen Gebäuden und beſonderem Inventar geweſen iſt, kann 

jene Naturaltheilung Plat greifen. Ob mm eine ſolche Vereinigung 

mehrerer Befigungen in einer Hand in Poſen zur Zeit der Errich» 

tung der Landſchaft häufig oder ſelten angetroffen wurde, läßt ſich nach 

dem uns vorliegenden Material nur durch Schlüſſe feſtſtellen. Wir 

- ſind geneigt, zuzugeſtehen, daß im Laufe der Zeit die Zahl der 

Eigenthümer, welche mehrere Beſizungen in ihrer Hand vereinigen, 

ſich vermindert hat. (Es liegt nahe, daß die Möglichkeit, den ver- 

ſchiedenen Befigungen verſchiedene Herren zu geben, in vielen Fällen 

eine Wirklichkeit geworden iſt. Es wird indeſſen nicht erforderlich 

fein, für jene Zeit in das Einzelne einzugehen. Einmal nämlich 

find die Abweichungen gegen die jest vorliegenden Verhältniſſe une 

ter allen Umſtänden nicht ſehr bedeutend. Zweitens aber hat Die 

Beurtheilung der Ausfiihrbarkeit der Intentionen des Kreditregle- 

ments vom 15. Dezember 1821 doch auch diejenigen Umſtände 

nicht außer Acht zu laſſen, welche ſich nachher, und während jene 

Intentionen nod) der Verwirklichung harrten, herausftelltew. 
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Nach der Aufnahme von 1852 wurden im Regierungsbezirk 

Poſen 50,666 ländliche Cigenthiimer gezählt, welche den Landbau 

als Hauptgewerbe betrieben. Die Anzahl der ländlichen Beſizun- 

gen (mit Ausſchluß derer mit einem Areal unter 5 Morgen, deren 

Eigenthümer den Landbau nur als Nebengewerbe betreiben können) 

belief ſich dagegen auf 52,630. Hiernach ſtellt ſich der Ueberſchuß 

der Zahl der Beſizungen über die Zahl der Befiger auf 1964. 

Dieſe Zahl aber beträgt noch nicht 4 % der Geſammtzahl der Be- 

fiber, fo daß unter 25 Erbfällen immer erſt einer vorkommt, in 

dem, ſelbſt bei nur zwei Miterben, von einer Naturaltheilung des 

Grundbeſitzes gefprohen werden kann. Erheblich eingeſchränkt 

wird jene Ziffer nod) dadurc<, daß die in einer Hand vereinigten 

Befigungen mindeſtens eben ſo oft ungleichen, als gleichen Werthes 

ſind. Liegt aber das Erſtere vor, ſo verſteht es ſich von ſelbſt, 

daß die Naturaltheilung ausgeſchloſſen bleiben muß, es wäre denn, 

daß zu gleicher Zeit eine Werthsausgleichung unter den Erben vor- 

genommen würde. 

(Es kann hiernach nicht zweifelhaft ſein, auf welche der oben 

aufgeführten Möglichkeiten nach den wirklichen Zuſtänden des Grofe 

herzogthums Poſen das Hauptgewicht fällt, Die Auseimander- 

ſezung von Miterben wird weitaus in den meiſten Fällen auf eine 

Theilung des Werthes hinau€laufen, und es fragt ſich daher nur 

nod, ob im Poſenſchen bei der Umſetzung eines Grundſtückes 

+ B. burdh Kauf für gewöhnlich die baare Zahlung des Preiſes 

erlangt werden kann. Die Antwort auf dieſe Frage liegt ſo nahe, 

daß es kaum nothwendig ſein wird, ſie ausdridlid) auszuſprechen. 

Die Kapitalien, welche im Großherzogthum Poſen ſelbſt der Unter- 

bringung im Graundbefiz harren, ſind noch jest außerordentlich 

gering, ſie waren gewiß nod) viel geringer, als die Landſchaft gee 

gründet: wurde. Dies geht daraus hervor, daß die Ueberlaſſungen 

namentlich größerer Güter an Perſonen, welche ſchon vorher im 
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Großherzogthum anſäſſig waren und nicht etwa ihre Güter verkauft 

haben, um andere zu kaufen, ungemein ſelten ſind. Bei den kleineren 

Gütern werden Erwerbungen dieſer Art ſchon eher beobachtet, und 

bei den eigentlichen Bauerwirthſchaften ſind ſie die Regel, Allein auch 
in Fällen dieſer lezten Art, ſteht dem Käufer nur ſelten hinrei- 
chenbeś Kapital zu Gebot, um den ganzen Kaufpreis zu deen. 
Da das Großherzogthum Poſen bis jekt einer eigentlichen Induſtrie 

ermangelt, ſo ſind es die Erſparniſſe aus dem Handel, aus 

den Gewerben, aus perſönlichen Dienſtverhältniſſen, welche die 
Kapitalien hergeben müſſen, ſoweit ſie nicht von außen kommen. 
Jene Erſparniſſe aber und dieſe Zuflüſſe von außen würden nur 
dann in reichlichem Maße vorhanden ſein, wenn der Grundbeſitz des 
Großherzogthums einerſeits einen höheren Gewinn als die übrigen 

Kapitalsanlagen auf demſelben Gebiet brächte, und wenn er andrer- 

ſeits in ſeinen Reinerträgen auch dem Grundbefige anderer Länder 

voranſtände, Das Eine und das Andere trifft nicht zu, und ſelbſt dann, 

wenn eine derartige Konjunktur einmal einträte, würde dieſelbe der 

Natur der Sache nach doch immer nur eine momentane Erſcheinung 

bilden, Dauernd würde der Umſaß von Grundſtü>en im Großherzog» 

thum Poſen gegen baar nur dann zu bewirken fein, wenn einmal 

der Grundbeſiß auf gleichem Niveau mit dem der übrigen Bros 

vinzen und Grenzländer ſtände, und wenn zweitens auf dieſem 

ganzen Gebiete ein Ueberfluß an beſchäftigungsloſem Kapital fühlbar 
würde. So lange dieſer Eldorado-Zuſtand vergeblich erwartet wird, 
bleibt den Grunbbefigern, die ihren Befig verkaufen wollen, Nichts 

übrig, als für einen Theil des Kaufpreiſes Stundung zu gewähren. 
Da aber die Miterben, von denen wir ſprechen, verkaufen müſſen, 

— entweder an einen Dritten oder an einen der Erben — ſo ſind 
fie in der Lage, nothwendig Kredit zu gewähren. | 

Wir verhehlen uns nicht, daß wir bei der eben gegebenen 

Schilderung vielleicht zu ausführlich geweſen find; wir hätten uns 
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einfach darauf beſchränken können, unſererſeits die Frage aufzuwerfen; 
warum denn das, was überall im ganzen Staate Regel ift: daß 
bei Erbtheilungen ein Erbe das Nachlaßgrundſtück übernimmt, und 
die Erbtheile der Uebrigen als Forderungen auf dem Grundſtücke 
ſicher geſtellt werden, warum denn dieſe Regel nicht auch für das 
Großherzogthum Poſen gelten ſollte ? In einer anderen Beziehung ſtand 
indeſſen das Großherzogthum ſogar entſchieden ungünſtiger, als die 
übrigen Gebietstheile der Monarchie. Durch die Wiederherſtellung 
der Verbindung des Großherzogthums mit dem Preußiſchen Staate 
wurde das Land und ſein geſammtes Erwerbsleben in neue 
Bahnen eingeführt. Die Staatsgemeinſchaft, in welcher mehrere Ge- 
biete ſtehen, die Gleichheit des öffentlichen und die Privatrechts, die 
Beſeitigung aller Schranfen, welche die Güter - Cirkulation im 
Innern aufhalten können, die den vereinigten Ländern gleichmäßig 
eröffnete Benugung der inneren Verkehrsmittel, das gleiche Ab- 
gaben-, Steuer- und Zollweſen, endlich auch die Einheit der Dis 
reftion, welche von der Staatsgewalt auf die Erwerbs - Verhältniſſe 
ausgeübt wird, — alle dieſe Umſtände ſtellen aud) in volkswirth- 
ſchaftlicher Beziehung aus den von Natur vielleicht auf entgegen» 
gejegte Schwerpunkte angewieſenen Ländern einen Körper her, deſſen 
einzelne Theile unwillkührlich ſich einander zu aſſimiliren ſtreben. Dieſe 
unabweisbare Nothwendigkeit der Ausgleichung hatte für den Grund- 
beſit des Großherzogthums Poſen eine in die Augen ſpringende 
Bedeutung inſofern, als es galt, zunächſt aus einem ertenfiven in 
einen mehr intenſiven Wirthſchaftsbetrieb Überzugehen, und zweitens 
mit den Fortſchritten, welche in dieſer Hinſicht die übrigen Pro» 
vinzen machten, gleiche Linie zu halten, 

Je weiter der Markt ſich ausdehnt, welchen die Landwirth- 
ſhaft mit ihren Produkten zu verſorgen hat, deſto größer wird der 
Antrieb für den Wirth, ſoviel als möglich Produkte zu erzeugen. 
Dieſem Antriebe kann nur auf doppelte Weiſe genügt werden: ine 

10, 
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bem man entweder bisher unbenugte oder nicht nad) ihren Kräften 

herangezogene Ländereien einer ordnungsmäßigen Ausnußung 

unterwirft, oder indem man die Mittel, durch welche dem Boden
 

ver Ertrag abgewonnen wird, in ihrer Stärke ſteigert. (Es ver- 

ſteht ſich von ſelbſt, daß auch die eine Maßregel mit der andern 

verbunden werden kann. Jede für ſich und beide in ihrer Ver- 

einigung "bezeichnen Die Verwandlung des extenſiven Betriebes in 

einen intenſiven. Man braucht bloß an das Wachsthum der 

Bevölkerung im ganzen Staate wie jm Großh
erzogthum ſelbſt, an 

bie Ausbreitung ver Gewerbs- und Fabrikthä
tigkeit, an die Stei- 

gerung ded inneren und des auswärtigen Handels zu erinnern, 

um des. Beweiſes überhoben zu ſein, daß die ländliche Produktion 

ves 'Großherzogthums, wenn ſie überhaupt das in dem Grund- 

befig angelegte Kapital verwerthen wollte, ſich ver Aufgabe nicht 

entziehen konnte, die in früheren Zeiten allgemein gebräuchlich) ge- 

weſene Art der Bodennußung fallen zu laſſen und ſich aller der 

Hülfsmittel zu bedienen, venen die Wiſſenſchaft und nicht minder 

die Erfahrung in den anderen Provinzen des Staates Eingang 

verſchafft hatie. 

Allerdings fiel cin Theil der durch dieſe Verbeſſerungen une 

umgänglich gebotenen Ausgaben dem umlaufenden Kapital, dem 

eigentlichen Gewerbebetriebe, zur Laſt. Wir rechnen hierher beſon- 

ders die Verwendungen für vermehrte Arbeitstrafte, für künſtliche 

Düngung u. |. w. Andererfeits wird aber aud) zugefłanben 

werden müſſen, daß das ſtehende Kapital ebenfalls mit nicht un- 

bedeutenden Beiträgen an jenen Ausgaben betheiligt war. Die | 

Herſtellung von Aerland aus Flächen, welche bisher einer Kultur 

überhaupt nicht unterlegen hatien, bie Rodung früher mit Wald 

beſtandener Diſtrikte, die Einrichtung von Entwäſſerungs- und Be- 

wäſſerungs- Anſtalten, die Ergänzung des Inventars burch Anfauf 

von Maſchinen, welche Die fo foftfpielig gewordenen Arbeitsfräftt 

fo' 

ge 

dei 
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erfegten, die Erbauung von neuen Gebäuden, wie fie durc< den 
vergrößerten Betrieb geboten waren, Alles dies war von dem Eigen- 
thümer des Grundſtü>s, ganz abgeſehen davon, ob er den Wirth- 
fdhaftóbetrieb auf eigene Rechnung leitete oder leiten ließ, zu bez 
ſtreiten. Im Großherzogthum Poſen aber mußten die Opfer, welche 
folde Anſtalten von den Grundbefigern erheiſchten, verhältnißmäßig 
um ſo höher fidy belaufen und um jo eindringlicher empfunden 
werden, da das zu verlaſſende Niveau von dem neu herzu- 
ſtellenden weit bedeutender entfernt lag, als dies in den übrigen 
Provinzen der Fall war. Daß dieſe Opfer nicht aus dem aufge- 
ſammelten Ueberſchuſſe eines oder mehrerer Jahre gebedt werden 
konnten, liegt auf der Hand. Die Grundbeſitzer mußten alſo thre 
Zuflucht zum Kredit nehmen. Will man auch dieſen: Thatſachen 

| gegenüber behaupten, daß die endliche Befreiung der Güter: von 
den darauf laſtenden Schulden mit irgend einer Ausſicht auf Erfolg 
anzuſtreben war? 

i 
Es mag der Einwand erhoben werden, bag die eben ers 

wähnte Abſicht nicht wörtlich, wie ſie ausgeſprochen iſt, aufgefaßt 
werden dürfe. Nach einer anderen Auslegung könnte dieſe Abs 
ſicht dahin gegangen fein, nicht überhaupt einen ſchuldenfreien 
Grundbefig im Großherzogthum Poſen herzuſtellen , ſondern. nur 
die Ablöſung der damals — bei Errichtung der Landſchaft — vor» 
gefundenen Schulden zu befördern. Einer ſolchen Auffaſſung gee 
genüber würde der Vorwurf, daß die Landſchaft die Kräfte dex 
Grundbefiger für einen jedenfalls nicht realiſirbaren Zwed in Ans 

| ſpruch genommen habe, fortfallen. Die mit der Einführung der 
Zwangs - Amortiſation verbundene Intention würde alsdann dem 
Wirklich erreichten Ziele entſprechend eine fortwährende Minderung 
der Schulden zum Gegenſtande gehabt haben. Es ſcheint uns ine 
deſſen, als ob in dieſer Geſtalt die Rechtfertigung der in Rede 
ſtehenden Abweichung der Kredit- Ordnung für das Großherzogthum 

10* 
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Poſen von den Reglements der anderen Landſchaften kaum beſſer 

begründet wäre, als in derjenigen, welche im Vorigen erörte
rt worden 

iſt, Da alle übrigen Landſchaften den Zwe> verfolgten, dem 

Grundbefiger einen Kredit zu verſchaffen, welcher ſo lange unver» 

ändert fortbeſtände, als das Vertrauen der Kapitaliſten in die Ore 

ganiſation des Inſtitutes und die Lage des Geldmarkis einer- 

ſeits oder das Verlangen des Sculdners andrerſeits nicht eine 

Beendigung des Verhältniſſes nothwendig machte, ſo iſt zu fragen, 

warum die Landſchaft für das Großherzogthum Poſen dazu be- 

ſtimmt wurde, ausſchließlich eine andere Art von Krediten zu ver- 

mitteln, b. h. nur folde Forderungen zu begründen, deren Exiſtenz | 

unabhängig von dem Willen der Intereſſenten auf einen beftimm= 

ten Zeitraum berechnet und nach Ablauf dieſes Zeitraums zur 

Vernichtung burdy Realiſation des Kredits beſtimmt war. (Es iſt 

für Jedermann einleuchtend, und die Eigenthümer, welche zur Zeit 

ver zweiten Okkupation die Güter im Großherzogthum Poſen | 

innehatten, werden es ebenſowohl begriffen haben, wie die ſchleſiſchen 

und märkiſchen Gutsbefiger im legten Drittheil des vorigen Jahr- 

hunderts, daß es einem Schuldner mehr Ehre und Vorthe
il bringt, 

ſeine Schulden, ſei es auch nur allmählich zu vermindern, als die 

Mittel, welche ihm dazu dienen könnten, zu verſchwenden. Aber 

ebenſo weiß auch Jedermann, daß bie Tilgung einer Schuld, zu- 

mal einer beſtimmten Schuld, nicht unter allen Umſtänden und 

zu allen Zeiten eine ehrenvolle und vortheilhafte Operation iſt. Die 

Beſorgniß, daß bie Gutóbefiger im Großherzogthum es unterlaſſen 

könnten, zu gehöriger Zeit oder in gehöriger Art für die Tilgung 

ihrer Schulden zu ſorgen, erzeugte eine Vorſchrift, welche die Guts 

befiger verpflichtete, ohne alle Rücſicht auf den Erfolg der herbei- 

geführten Theiltilgung zu dieſem Zwecke regelmäßige Zahlungen 

zu leiſten. 

Nach dem, was bereits bei der allgemeinen Betrachtung des 
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Werthes der Zwangsamortiſation ausgeführt worden ift, können 

wir über die Nachtheile, welche den Befigern im Großherzogthum 

Poſen aus der Nothwendigkeit erwuchſen, auch in ſchlechten Zeiten 

die Amortifationsquote zu zahlen , bei dieſer ſpeziellen Erörterung 

hinweggehen. Das Großherzogthum Poſen mag in dieſem Punkte 

durch beſondere Eigenthümlichkeiten jeit dem Jahre 1821 ſich nicht 

ausSgezeichnet haben. Dagegen verdient es um ſo entſchiedener bez 

tont zu werden, daß nicht bloß die Verpflichtung zur Amortiſation 

der Pfandbriefe den Gutsbeſizern das Recht nahm, zu entſcheiden, 

welche ihrer Schulden ſie durc) Tilgung beſeitigen wollten, fons 

dern daß die von vorn herein durch die Kredit-Ordnung getroffene 

Entſcheidung direkt gegen das Intereſſe der Gutsbefiger verſtieß. 

Es iſt ein alter Saß, daß ein Schuldner, welcher die Wahl treffen 

ſoll, ob er dieſen oder jenen Gläubiger befriedige, einen läſti- 

geren Gläubiger dem weniger läſtigen vorzuziehen hat. Auch das 

bürgerliche Geſeß erkennt dieſe wirthfchaftliche Wahrheit an, indem 

es für den Fall, daß eine Beſtimmung darüber mangelt, auf welche 

von mehreren Verbindlichkeiten eines Schuldners gegen einen 

Gläubiger eine Zahlung geleiſtet ſei, die Präſumtion eintreten läßt, 

daß auf eine von dem Gläubiger urgirte Forderung eher als auf 

eine noch nicht fällige, auf eine höher verzinsliche eher als auf eine 

niedriger verzinSliche gezahlt worden. Dem gegenüber denke man 

ſich nun einen Fall, in welchem, wie es nach Dem Obigen meiſt 

geſchehen mußte, neben den Pfandbriefen nod) anderweite Kredite 

das Gut belaſteten. Die Pfandbriefe waren zu 4 % verzinslich z 

die hinter ihnen eingetragenen Sulden konnten ſchon als einfache 

Hypotheken nicht bei dieſem Zinsfuße ſtehen bleiben, ſie mußten ihn 

aber um ſo bedeutender überſchreiten, da es Pfandbriefe mit ihren 

Privilegien waren, welche den voranſtehenden Lokus befegt hielten. 

Die Kredite, welche bei Erbtheilungen oder für nothwendige Sub- 

ſtanzverbeſſerungen aufgenommen waren, hatten regelmäßig nur einen 
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furzen Zeitraum zu laufen, wenn aber dieſer Zeitraum ſelbſt an 

ſich; ein langer: war, fo war er dod) immer kurz im Verhältniß zu 

der Dauer, welche den Pfandbriefſchulden nach ihrer Natur beſtimmt 

iſt. Da der einzelne Gläubiger dem Schuldner eine Pfandbriefs- 

forderung überhaupt nicht fündigen kann, die Kündigungsbefugniß 

der Landſchaft aber in ſehr enge Grenzen eingeſchloſſen iſt, ſo war 

eine Nothwendigkeit, die Pfandbriefe abzulöſen, nur dann zu fürch- 

ten, wenn die Gläubiger maſſenhaft von ihrer Kündigungsbefugniß 

der Landſchaft gegenüber Gebrauch machten, und die Landſchaft nicht 

mehr im Stande war, die nothwendigen Mittel anderweit zu be- 

ſchaffen, d. h, wenn die Landſchaft liquidiren mußte. Der leztere 

Fall war allerdings möglich, er konnte aber dod) nicht zum Regu- 

lator fiir das Daſein der Landſchaft gemacht werden, Wenn man 

eine Landſchaft in's Leben rief, ſo hatte man ſich dieſelbe lebens- 

fähig und lebendig, nicht aber im Todeskampfe begriffen, vorzu- 

ſtellen. Es darf alſo geſagt werden, daß die nichtlandſchaftlichen 

Schulden der Poſener Gutsbeſizer zu den landſchaftlichen ſich ver- 

hielten, wie fällige Kredite zu unfalligen. Die Kredit-Ordnung für 

die Poſener Landſchaft aber hielt die Gutsbefiger an, nicht die mit 

ſchweren Zinſen, belaſteten, nicht die fälligen, ſondern die zu einem 

niedrigen Zinsfuße erlangien und unfälligen Kredite abzugelten. 

Es wird nothwendig ſein, noch einmal auf die Vorausſezung 

der Unfälligkeit der landſchaftlichen Schulden zurückzukommen. Man 
könnte gegen die Richtigkeit der Folgerungen, welche wir aus jener 

Eigenſchaft gezogen haben, mit ver Behauptung auftreten, daß das- 

jenige, was in dieſem Punkte für die übrigen Landſchaften zutreffen 

móge, darum dod) nicht ohne Weiteres auch bei der Poſener als 

zutreffend zu erachten ſei. Zwar würde cine foldye Behauptung eben 

nur — eine Behauptung ſein, und wir dürften uns darauf bez 

fdyrdnfen, den Nachweis zu erwarten, daß bei der Poſener Ranbe 

ſchaft, wenn ſie vollſtändig nach dem Muſter der älteren Inſtitute 
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eingerichtet worden ware, bie Gläubiger, ſofern die Pfandbriefe 

überhaupt Abnehmer gefunden hätten, von vornherein geneigt ge- 

weſen waren, von ihrem Kündigungsrecht der Landſchaft gegenüber 

Gebrauch zu machen. Wir ſind indeſſen in der Lage, ſogar ohne 

Weiteres den Gegenbeweis führen zu können. Die durc< die 

Kredit-Ordnung verbürgte planmäßige Amortiſation der Pfandbriefe 

konnte den Kurs derſelben, wie von ſelbſt einleuchtet, in den erſten 

Stadien der Amortiſations - Periode nicht merklich berühren: Bei 

der überaus großen Anzahl von Pfandbriefen, welche der Auslo- 

ſung unterworfen wurden, reduzirte ſich die Möglichkeit, daß der 

einzelne Pfandbrief geloſt werden könne, faſt auf Nichts. Würden alſo 

die Pfandbriefe, — abgeſehen von der Amortiſation — unter dem 

Mennwerthe geſtanden haben, ſo würde die Ausſicht auf einen Gee, 

winn durch die Ausloſung ſie nicht haben heben können, hätten ſte“ 

aber pari geſtanden, ſo konnte umgekehrt die Gefahr, nur mit dem 

Nennwerthe zur Perzeption zu kommen, keinen Einfluß üben. Man 

wird annehmen dürfen, daß dies für die erſten zehn Jahre des 

eigentlichen Beſtehens der Poſener Landſchaft, alſo bis zum Jahre 

1833 oder 1834 Plaz greift. Die Kurſe ſtanden nun in dieſer- 

Zeit, beſonders im Anfange derſelben, regelmäßig unter Pari. 

Troß dieſes Standes der Kurſe kam die Landſchaft in jenen Jah- 

ren nur ſelten in die Lage, auf vie Kündigung der Gläubiger 

Pfandbriefe einlöſen zu müſſen. 

Jn den folgenden Jahren hielten ſich die Kurſe ohne Untere 

brechung bedeutend über Pari, wie die nachſtehende Veberſicht für 

bie zehn Jahre von 1835 bis 1844 ergiebt: 

in ven Jahren der höchſte Kurs, der niedrigſte Kurs 

PEER 1090 cpr 27104:4 1021, 
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in den Jahren der höchſte Kurs, der niedrigſte Kurs 
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Die Ausſicht der Amortiſation konnte alſo in dieſen Jahren, 
wenn wirklich, fo dody nur drückend auf den Kurs wirken, weil 
bei der Ausloſung eine Vergütigung für den Tageskurs, wie be- 
reits oben erwähnt, nur bis zum Betrage von 3% über Pari 
gewährt wird. Die Beſorgniß vor einer Kündigung aber fiel 
jedenfalls nod) entſchiedener hinweg. Niemand wird für einen 
Pfandbrief, aus dem er beim Verkauf 104 oder gar 107 erzielen 
fann, von der Landſchaft 100 fordern. Hätte nun aber endlich 
die Gefahr, von welcher wir ſprechen, überhaupt, alſo etwa für die 
Zeit nach Ablauf der dargeſtellten beiden Jahrzehnte, im Reiche der 
Wahrſcheinlichkeit gelegen, ſo würde Nichts im Wege geweſen ſein, 
dieſe Gefahr bei der Poſener Landſchaft, ſo gut wie bei den übri- 
gen Landſchaften, auszuſchließen. Wären die Poſener Pfandbriefe 
einer planmäßigen Amortiſation nicht unterworfen geweſen, ſo würde 
ihr Kurs z. B. im Jahre 1842 ganz derſelbe geweſen ſein, wel- 
<er er in Wirklichkeit war. So gut man es aber unternehmen 
konnte, die ſchleſiſchen, märkiſchen , pommerſchen und preußiſchen 
Pfandbriefe in den Jahren 1835—1838 in unfündbare Papiere 
zu verwandeln, während ihr höchſter Kurs auf 107 ſich ſtellte, 
ohne gewärtigen zu müſſen, daß die Inhaber ſofortige Baarzahlung 
verlangten, ſo gut durfte man daſſelbe Experiment auch bei den 
Poſener Pfandbriefen verſuchen, die während jenes Jahres einen höch« 
ſten Kurs von 107 erreichten und nicht unter 105 herabgingen. 

Die Konverſion der Poſener Pfandbriefe iſt — aus Grün- 
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den, bie wir dahingeſtellt laſſen können, gar nicht angeſtrebt wors 
den, weder in Rückſicht auf die Kündbarfeit der Forderungen 
gegenüber der Landſchaft , nod) in einer anderen Rückſicht. Bei 
allen übrigen Landſchaften wurde in der angegebenen Zeit mit Be- 
willigung der Regierung der Saß der Zinſen, welche den Glaubis 
gern zu Gute kommen, von 4 % auf 3% % herabgeſeßt und die 
Verwendung des überſchießenden % % bei der oſtpreußiſchen 
Landſchaft zur Bildung eines eigenthümlichen Fonds, bei den an- 
deren vier Landſchaften zur Bildung eines Amortifationsfonds ans 
geordnet. In der Provinz Poſen verblieb es bei dem Zinsfuße 
von 4 % und bei der Normirung des Amortiſationsbeitrages auf 
1 %. Wir laſſen den erſten Punkt hier außer Betracht und wer» 
fen nur die Frage auf, warum — die Nothwendigkeit und Rigs 
lichfeit einer Zwangsamortiſation einmal yorausgefebt, — in Schles 
ſten, in Pommern, in der Mark und in Weſtpreußen eine jährliche 
Lilgungsquote von % % genügend ſchien, während dieſe Quote 
im Großherzogthum Poſen nach wie vor doppelt fo hoch blieb. 
Im Folgenden werden wir Gelegenheit haben, darauf zurüczufom- 
men, daß für den ebengenannten Landestheil um ganz dieſelbe Zeit 
auch dieſer Saß noch für zu niedrig erachtet wurde. Eine einge- 
hendere Erörterung dieſes Gegenſtandes in dem vorliegenden Sta- 
dium unſerer Unterſuchung würde uns nöthigen, ſchon jekt die Heil- 
mittel zu beſprechen, welche ſich als unumgänglich herausſtellten, 
um den durc< die cigenthiimlihe Organiſation der Landſchaft zu 
Ungunſten der Grundbeſitzer hervorgetretenen Mißſtänden zu be- 
gegnen. Es liegt uns indeſſen ob, zunächſt dieſe Mißſtände ſelbſt 
nod) näher zu beleuchten. ; 

Wenn die von den Schuldnern erhobenen Tilgungsbeiträge 
eine wirkliche, eigentliche Tilgung herbeiführen ſollten, ſo wäre 
Zweierlei eine ſelbſtverſtändliche Vorausſezung. Erſtens müßte 
jeder jährliche Beitrag ſofort auf das Kapital abgeſchrieben werden, 
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und zweitens wäre der durch bie Tilgung frei gewordene Lokus 

dem Grunbbefiger zu anderweiter Benußung freizugeben. Nach den 

Vorſchriften der Kredit-Ordnung iſt das Eine ſo wenig der Fall, 

als das Andere. Die Landſchaft erwarb nach dieſen Vorſchriften, 

wie bereits erwähnt, feineswegs eine — nad) und nach zu til- 

gende — Forderung gegen den Schuldner, ſondern. ſie erwarb von 

demſelben eine in ihrer Dauer unbeſtimmte Zeitrente. Der Grund- 

befiger, auf deſſen Grundftiid am 1. Januar 1823 eine landſchaft- 

liche Forderung von 1000 Thlr. eingetragen ſtand, febte dieſe For- 

derung nicht durch Zahlung von 1 % am 1. Januar 1824 auf 

990 Thlr. herab, ſondern er verkürzte durch die Zahlung nur Die 

Dauer jener Reute um 1 Jahr. Von der Tilgung einer Forde- 

rung oder eines Theiles der Forderung kann nicht gefprochen were 

den, wenn der Schuldner nach wie vor eine Zinsſumme zahlen 

muß, welche nicht dem nach der Tilgung verbliebenen Reſte, ſon? 

dern Der ganzen Forderung entſpricht. 

Man kann dagegen nicht geltend machen, daß ja dem Sculd- 

ner der Amortiſationsbeitrag, welchen er jährlich zahlt, in der Kaſſe 

per Landſchaft ſofort Zinfen trage. Wären dieſe Zinſen denjenigen 

gleich, welche der Schuldner ſelbſt bezahlt, ſo würde der praktiſche 

Erfolg der Operation unter Umſtänden verſelbe ſein können, wie 

bei einer wirklichen Tilgung. Dies trifft indeſſen keineswegs zu. 

Der Schuldner nämlich hat nach der Kredit-DOrdnung, gleich 

viel auf wie hod) ſich die von ihm geleiſteten Zahlungen bereits 

belaufen, nach wie vor von der ganzen eingetragenen Summe 

5% 0, zu zahlen, während der Amortifationsfonds nur 4 % Zine 

ſen trägt. Dieſe 4 % entſprechen den 4 % reinen Zinſen, und 

es verbleibt alſo —— abgeſehen von Dem 7 % zum BVerwaltungs- 

Fonds — immer nod) dads fünfte Prozent der Zahlungen des 

Schuldners ungede>t. Jene 4 % aber werden zweitens von der 

Landſchaft nicht aus anderweiten Geſchäften, ſondern wiederum 
nur 



fr.
.. 
LE
CH
: 

e
e
 

E
E
 

155 

aus Poſener Pfandbricfen, alſo von den Schuldnern eingezogen: 
Man kann ſich ben Gang des Verfahrens anſchaulich in folgender 
Art vorſtellen. Die geſammte Schuld des Grundbeſiters zerfällt, 
ſobald die Beiträge zum Amortiſationsfonds begonnen haben, in 
zwei Theile. Den einen Theil bildet der Amortiſationsfonds, den 
anderen Theil der Ueberreſt. In Betreff des erſten Theiles iſt die 
Landſchaft ſelbſt die Gläubigerin des Grundbeſizers. Sie fest die 
Beiträge des Schuldners und die davon auffommenden Zinſen und 
Zinſeszinſen regelmäßig in Pfandbriefe um, und da dieſe Umſeßung 
für alle Schuldner in gleicher Weiſe erfolgt, ſo kommt natürlich Nichts 
darauf an, ob in dem Fonds jedesmal gerade von jedem einzelnen 

Gute ſoviel Pfandbriefe vorhanden ſind, als es nań der Höhe 
jener Beiträge nebſt Zinſen der Fall fein müßte. Der Effekt iſt 
derſelbe, als wenn der Schuldner ſeine Beiträge in Pfandbriefen, 
und zwar in ſeinen eigenen, leiſtete und auch für die Zinſen, welche 
die Kupons dieſer Beiträge liefern, ſobald der Betrag durch 25 — 
der Betrag der kleinſten Apoints der 4prozentigen Pfandbriefe — 
theilbar iſt, wiederum Pfandbriefe gegen Ausantwortung der 
Kupons einſchöſſe. Der zweite Theil der Pfandbriefſchuld iſt der- 
jenige, welcher ſich in den Händen des Publikums befindet, Mit 
jedem Zinszahlungstermine verändert ſich das Verhältniß zwiſchen 
den beiden Theilen zu Gunſten des erſteren, des Amortiſations- 
fonds. Sobald der zweite Theil auf Nichts reduzirt iſt, d. h. ſo- 
bald die Landſchaft die geſammten Pfandbriefe zum Amortiſations- 
fonds eingelöſt hat, erliſcht die Schuld. 

Es bedarf feiner Ausführung, ein wie großer Unterſchied 
zwiſchen einer Tilgung dieſer Art und derjenigen Tilgung obwal- 
tet, die wir oben als eine eigentliche ſucceſſive Tilgung bezeichnet 
haben. Bei der legteren würden die jährlichen Beiträge eine, bei 
Weitem längere Reihe von Jahren füllen, aber ſie würden auch 
mit der fortſchreitenden Zeit immer kleiner werden. Für Weſtpreu- 
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fen hatte bie Rabinets-Ordre vom 7. November 1841 bei Einfüh- 

rung der Amortiſation mit J, % den legteren Weg vorgeſchrieben. 

Sobald 40 % des Kapitals getilgt ſeien, ſollte bie Löſchung dieſes 

Betrages erfolgen und damit auch die Verzinſung verhältnißmäßig 

verringert werden, In der Kredit-Ordnung für das Großherzog- 

thum Poſen war urſprünglich angeordnet, daß jedesmal nach cine 

getretener Amortiſation von 5 % der betreffende Betrag gelöſcht, 

dabei aber zugleich im Hypothefenbuche vermerkt werden ſolle, daß 

ver Schuldner nach wie vor für die Zinſen von dem ganzen Ka- 

pital verhaftet bleibe. Mit dieſer Modalität hatte natürlich die 

Löſchung überhaupt keine Bedeutung, und die Kabinets-Ordre vom 

11. Februar 1833 hat demgemäß auch unter Genehmigung eines 

Beſchluſſes der General-Verſammlung vom 19. April 1827 jene 

Vorſchrift beſeitigt. Daß bei einer Geſtaltung des Kreditverhält- 

niſſes, wie diejenige im Großherzogthum, von einer Weiterbegco 

bung eines freigewordenen Lokus durch den Befiger nicht die Rede 

ſein kann, leuchtet von ſelbſt ein. An ſich ſteht die Verwandlung 

ver landſchaftlichen Schuld in eine Reihe von Rentenleiſtungen der 

dem Beſißer einzuräumenden Befugniß zur Aufnahme neuer Schule 

ben mit der Priorität der getilgten Rate nicht entgegen. Denkt 

man ſich bei einer Schuld von 100,000 Thlr. eine in 82 halb- 

jährlichen Terminen zahlbare Rente an der Stelle der eigentlichen 

Verbindlichkeit, ſo läßt ſich die vollſtändige Summe der einzelnen 

Zahlungen als ein Ganzes auffaſſen, zu dem ſich jede einzelne 

Zahlung wie ein Theil verhält. Die Sache liegt alsdann ſo, als | 

ob im Hypothekenbuche 32 verſchiedene Forderungen ſämmtlich mit 

gleicher Priorität und jede ein halbes Jahr nach der andern fällig | 

eingetragen ſtänden, So wenig nun ein Bedenken gegen die Wei- 

terveräußerung einer dieſer Forderungen, ſofern ſie gezahlt ſind, 

durch den Befiger zu erheben wäre, ſo wenig würde dies von 

Seiten der Landſchaft geſchehen können. Namentlich könnte von 
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einer Sdhmólerung ihrer Sicherheit durch eine folche Verfügung 

nicht bie Rede fein, weil es ſic) ja nur um die Erhaltung eines 

{con früher fonfurrirenden Faktors handeln würde. 

Neben der Zwangsamortiſation kennt die Kredit-Ordnung für 

bie Poſener Landſchaft auc noch eine ſolhe Tilgung, welche der 

Beſitzer freiwillig herbeiführt, indem er einen höheren Betrag als 

das jährliche Tilgungsprozent auf ſeine Schuld entrichtet oder die 

ganze Summe der entnommenen Pfandbriefe an die Landſchaft 

zurücerſtattet. Dieſe Art der Zahlung bewirkt eine vollkommene 

Tilgung, die Beiträge an Zinſen und Amortifationsquote vermin- 

dern ſic) nad) Verhältniß des Gezahlten, Allein auch in einem 

ſolchen Falle iſt die Weiterbegebung der getilgten Summe von Sei- 

ten des Schuldners nicht geſtattet, vielmehr erfolgt nach geſchehener 

Ablöſung die Löſchung der Pfandbriefe im Hypothekenbuche. Eine 

theilweiſe oder totale Aufhebung des Verbandes, in welchem der 

Schuldner mit der Landſchaft ſteht, hat alſo für ihn nur den Er- 

folg, daß die Sicherheit der poſtlozirten Gläubiger verbeſſert wird. 

Dieſe Verbeſſerung iſt unzweifelhaft ein Geſchenk aus der Taſche 

des Schuldners an dieſe Gläubiger. Da nämlich das Eintreten 

jenes Ereigniſſes nicht vorausgefehen werden kann, ſo iſt der Preis 

dieſer poſtlozirten Kredite regelmäßig ſo verabredet, als wenn das 

Ereigniß nicht eintreten würde. Tritt es alsdann dennoch ein, ſo 

verbleibt der Preis, b. h. die von dem Schuldner übernommene 

Laſt, obgleich das von dem Gläubiger zu gewährende Aequivalent 

fortfällt. Die Vorſchriften, welche in dieſem Punkte für die älte- 

ren Landſchaften gelten, unterſcheiden ſich nicht weſentlich von den 

betreffenden Beſtimmungen der Poſener Kredit-Ordnung. Trozdem 

äber beſteht zwiſchen der Lage der Grundbeſitzer in Poſen und der 

Lage 3. B. der ſchleſiſchen Grundbefiger, jenem Uebelſtande gee 

genüber eine ſehr erhebliche Verſchiedenheit, Nach den landſchaft» 

lichen Reglements der übrigen Provinzen hat der Schuldner das 
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Recht, bie poftlogirte Forderung, ſofern ſie mit landſchaftlicher Si- 
herbeit verſehen iſt, jederzeit in eine landſchaftliche zu verwandeln; 
nad) der Einrichtung der Poſener Landſchaft hat er dieſes 
Recht nicht. 

Der eben aufgeſtellte Sag führt uns auf die zweite funda- 

mentale Beſonderheit, durch welche die Poſener Landſchaft ſich 
neben den andern Kreditinſtituten mit gleicher Beſtimmung heraushebt. 
Die Poſener Landſchaft wurde ausdrüclich als eine auf einen gee 
wiſſen Zeitraum eingeſchränkte Anſtalt gegründet, ganz ebenſo wie 
den Poſener Pfandbriefen von vornherein nur eine endliche Dauer 

beſtimmt war. Die Poſener Landſchaft iſt eine geſchloſſene. 

Es verordnen in dieſer Beziehung die 88. 22 und 23 der Kredit- 
Ordnung vom 15. Dezember 1821, daß innerhalb eines Zeitraums 
von fünf Jahren von der Errichtung der Landſchaft an, jedem Be- 
figer eines landſchaftsfähigen Guts der Beitritt freiftehen, nach 

Ablauf dieſes Zeitraums aber das Syſtem geſchloſſen, und ein 

weiterer Beitritt in der Regel nicht geſtattet werden ſolle. Die 
Ausnahme, welche von dieſer Regel zugelaſſen wurde, war eigentlich 
keine Ausnahme. Sie ging dahin, daß denjenigen Grundbeſißern, 
welche bis zum Schluſſe des Syſtems die Ertheilung von Pfand- 
briefen nachſuchten, für den Fall, daß die Summe dieſer Pfand- 
briefe nicht die Hälfte des Tarwerths erreichte , überlaſſen bliebe, 
die an dieſer Halfte fehlenden Pfandbriefe nod) ſpäter ausfertigen 
zu laſſen. Die Bedingung nämlich, an welche die Ausübung dies 

ſer Befugniß ſich knüpfte: den ganzen Betrag der Amortiſations- 

ſumme in der nach der Ausfertigung bis zum planmäßigen Ende 

der ganzen Tilgungsfriſt nod) laufenden Zeit ganz ebenſo zu be- 

zahlen, als wenn der Beitritt von Anfang an erfolgt wäre, — dieſe 

Bedingung nahm jener ſcheinbaren Vergünſtigung allen eigenthüm- 

lichen Werth. Das Verhältniß geſtaltete ſich danach ſo, daß ge- 
wiſſermaßen jedes beigetretene Gut von Anfang an als bis zur
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Hälfte des Taxwerthes beigetreten angefehen wurde, ſofern der 

Befiger, wenn auch nad) Schlug des Syſtems, erklärte, daß er 

dieſe WAusdehnung ſeines Beitritts gelten laſſen wolle. Die geſtei- 

gerte Höhe der einzelnen Amortiſationsbeiträge, welche die Folge 

ver erwähnten Bedingung war, vergrößerte Überdies für Jeden, 

der dieſe Erklärung abgab, die aus der Zwangsamortiſation er- 

wachſenden Uebelſtände dergeſtalt, daß es, je näher der allgemeine 

Tilgungstermin rückte, deſto unpraktiſcher wurde, von der erwähn- 

ten Befugniß Gebrauch zu machen. 

Die Vorzüge, welche den Grundbefigern der alten Provinzen 

vor denen des Großherzogthums Poſen in Folge der bisher dar- 

geſtellten Verſchiedenheiten der Reglements eingeräumt ſind, zeigen ſich 

am Gflatanteften in folgenden bedeutungsvollen Punkten. In den 

alten Provinzen iſt es jedeśmal das gegenwärtige Bedürfniß, welcheś 

darüber entſcheidet, ob ein Grundbeſizer, wenn er die nöthige 

Sicherheit bieten kann, landſchaftlichen Kredit erhalten ſoll, oder 

niht. Im Großherzogthum Poſen wird bei der Beurtheilung dieſer 

Frage allgemein nur der Standpunkt des Jahres 1821 genommen. 

Ein Grundbeſizer, welcher damals der Unterſtüßung dur< die 

Landſchaft nicht bedurfte, wird dieſer Unterſtüßung niemals theil- 

haftig, aud) wenn das Bedürfniß ſpäter noch ſo deutlich hervortritt. 

Nur in einem Falle iſt der Zuſtand zur Zeit der Errichtung der 

Landſchaft auch im Großherzogthum Poſen nicht maßgebend für 

das Verfahren einem ſpäteren Zuſtande gegenüber. Wenn nämlich 

der Schuldner zwiſchen der Zeit der Errichtung und demjenigen 

Zeitpunkte, wo in einer folgenden Periode das Bedürfniß nach 

Kredit ſich laut macht, irgend einmal in der Lage geweſen iſt, der 

landſchaftlichen Vermittelung entbehren zu können, b. h. wenn er 

die empfangenen Pfandbriefe ganz oder theilweiſe zurückgegeben hat, 

darf er ſpäter nicht darauf zurückfommen, daß dieſe günſtige Lage 

wieder einer ungünſtigen gewichen iſt, er darf nicht die Wieder- 
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herſtellung ſeiner Schuld in der urſprünglichen Höhe verlangen. 
Endlich fingirt die Kredit-Ordnung für das Großherzogthum Poſen 
ohne Rücſicht auf die wirklichen Verhältniſſe bei allen Gutsbe- 
figern eine Verbeſſerung des Kreditzuſtandes gegen das Jahr 1821. 
Indem es die GutSbefiger anhält, ihre Schuld zu amortiſiren, läßt 
es bie Borausfegung gelten, daß dieſelben der Hülfe der Landſchaft 
von Jahr zu Jahr weniger und zulegt gar nicht mehr bedürfen, 
und es nimmt auch dieſer fingirten Verbeſſerung gegenüber auf 
bie nod) ſo begründete Behauptung des Schuldners, daß der Ver- 
beſſerung eine Verſchlimmerung gefolgt ſei, im Laufe der Amor- 
tiſationsSzeit und am Schluſſe derſelben keine Rücſicht. 

In Zahlen ausgedrüct geſtaltet ſim die hieraus erhellende 
Sonderſtellung des Großherzogthums Poſen in folgender Art. 
Nach einer Bekanntmachung der General - Landſchafts - Direktion zu 
Poſen vom 19. Mai 1849 waren bis zu dieſem Termine an 
4 prozentigen Pfandbriefen ausgegeben 13,759,200 Thlr. Hierauf 
aber hatten die Schuldner theils im Wege der planmäßigen Amor- 
tiſation, theils aus freien Stiden 5,372,200 Thaler zurückgezahlt, 
Vergleichen wir nun mit dieſer Summe, zu welcher ſich die Gee 
ſammtſumme der Pfandbriefe verhält, wie 1 und 0,39, zunächſt die 
Bilanz, welche ſich bei den übrigen Landſchaften für die erſten De- 
zennien ihres Beſtehens herausſtellt. Da die Nachrichten über Die une 
laufenden Pfandbrieffapitalien vor dem Jahre 1805 unſicher ſind, ſo 

legen wir den Zuſtand dieſes Jahres unſerer Betrachtung zu 

Grunde. Ueberdies werden wir uns darauf beſchränken müſſen, 

die ſchleſiſche Landſchaft allein und zugleich in Stelle der anderen 
in's Auge zu faſſen, weil uns nur von dieſer die nothwendigen 
Data zur Dispoſition ſtehen. In Schleſten waren im Jahre 1776 
ungefähr 10 Millionen Thaler in Pfandbriefen im Umlauf, im 

Jahre 1805 betrug dagegen das geſammte Pfandbriefskapital 
24,162,238, Thr. In 29 Jahren hatten alſo die Grundbefiger 
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über=t4-Millionenneuer Pfandbriefſchulden aufgenommen," und das 
frühete 'Geſanimtfapital hatte eine Vermehrung im Verhältniß von 
1 2/2a5, erfahren. (Der Zeitraum von 29 Jahren mag ungefähr, 
wenn duch “nicht genau, dem ſoeben bei der Poſener Landſchaft | 
herangezogenen Zeitraume-entſprechen.- Wichtiger als das aus die- | 
ſen Zahlen, erlangte Reſultat wird das Ergebniß einer Zufammtne ; 
ſtellung ſein, welche die Bewegung. der 'geſammten Pfandbriefstas 
pitalien in allen Brovingen in ein und derſelben. Periode verane 
ſchaulicht,. | Wir wählen den Zeitraum vom Johännistermin 1825 | 
bis. zuni Johannistermin. 1848, Bei der Poſener Landſchaft fone | 
nen wir die Summe der überhaupt auśgegebenen Pfandbriefe für, 
die zu Johannis 1825 turftrende deshalb ohne Weiteres ſubſti- | 
tuiren, weil nach den Ausführungen, „Dię, in. dieſer Beziehung das 
Vorige. enthält, alle, auch. die. nach dem Scluſſe des Syſtems, 
ausgefertigten. Pfandbriefe —, für. die Amortiſation wenigſtens ==... 
fo, angeſehen werden, als wären ſie..gleich bei Errichtung „des Sys 
ſtems ausgefertigt. Sofern, . dieſe Identifizirung pielleicht . aus. . 
anderen, Gründen nicht gang. ſachgemäß iſt, fanw die Differenz doch... 
immer nur, eine unerhebliche. fein. Daſſelbe gilt. in Betreff des Ums, 
ſtandes, „daß. die Zahlen, welche nach dem Stande von 1848 angee © 
geben, „ſind, „bei der Poſener Landſchaft, nicht. den Johannistermin, .; 
ſondern den Weihnachtstermin, dieſes Jahres, bei, der Oſtpreußi«, 
ſchen nicht. den Johannistermin 1848, fondern den Weihnachtster- 
min 1847. betreffen. 
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308 bie Gtfferć” von? der ihrigen weit mehr als deh dritten"Theil "ein." 

“Wir haben "vorhin Dürch eine Notts, welche Ber vorſtehenden" 

Berechnung eingefügt worden iſt, darauf hingedeutet, 'daß den Bah?" 

len, welche wir dem geneigten Leſer vorzuführen hatten, nur ein 

hypothetiſcher Werth beiwohnt. Dieſe Zahlen zeigen an, nicht wie 

im Jahre 1848 das Verhältniß zwiſchen der Poſener Landſchaft 

und den übrigen Landſchaften wirklich ſtand, ſondern wie es ge- 

ſtanden haben würde, wenn die Entwidelung bis zu dieſem Jahre 

den urſprünglichen Reglements gefolgt wäre. Es leuchtet ein, daß 

für unſeren Zwed die gegebene Zuſammenſtellung dieſelben Dienſte 
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il 354 ii pn leiſtet" ale wenn wir Ue benugten „Zahlen, „nicht aus dem „Pre 
1848, ſondern" aus einem früheren Jahre, in „welchem, die ju, Meds 
ſtehende Entwieelung noch nicht unterbrochen worden war, gute, 
kommen hätten. Bei dem Mangel, vollſtändiger Raghweiſ für. 
eines dieſer Jahre würde „uns, wenn wir eine „auf, das. „Wenn. KA 
gründete Neberſicht hätten verſchmähen, wollen, Nichts übrig geblier; 
ben ſein, als auf eine ſolche Veranſchaul ichung ganz zu verzichten, ką 

Die Unterbrechung, „welche wir im, Sinne haben, , Yurde; durch 
eine Reihe von „Verordnungen | in den „dreißiger, und Vierziger, Zah-. 
ren "herbeigeführt, Ein Theil dieſer Veroxdnungen, betraf, big Sde 6 
ſchaften älteren Datums. Der Inhalt „derſelben iſt im, Weſextlichen . 
übereinſtimmend, „inſofern. fee „ſämmilich eine Umgeſtaltung. „der Alten: 
Organiſation im Sinne der Kredit- „Ordnung für, die „Poſeyer Sandee 
ſchaft enthalten. Alle landſchaftlichen Papiere, „ſelbſt, die “Blanes 
briefe der ſeit dem Kriege ſo ſchr. in Verruf geratbenen, „Weſcpreusy 
ſiſchen und Oſtpreußiſchen| Landſchaft, hatten ſich im Anfange, DEK, 
dreißiger Jahre ſo bedeutend im Kurſe, gehoben, „daß i, B..im SZ 1835 auch der niedrigſte, Preis , ju „welchem, dieſelben, „gehgydelt. 
wurden, über pari war. Es. ſchien damit die Zeit „gekommen, um, 
von Seiten der Grundbeſiger den Gläubigern Bedingun gen. DOL 
ſchreiben, wie es früher die Gl äubiger den, „Grundbeſitern, gegenz ; 
über gethan hatten. Sämmtliche Landſchaften. — „Abgeſehen. von. 
der Poſener - — ſehten demnach, mit Genehmigung des. Stagtes Digs 
Zinſen ihrer Pf fandbriefe auf. 34,407 herab und beſeitigten, Zugleich, . 
das Recht der Gläubiger, die Pfandbriefe, der „Landſchaft zu, fin; 
digen. Da den Gläubigern die „Befugniß. offen, „Aelafjen Wurde. 
noch bis zu einer beſtimmten Friſt von dem ihnen früher zugeſtans , 
denen Kündigungsrecht bei der Konverſion ſelbſt, Gebrauch, zu, MA Jen, fo taſtete die Leßtere die Rechte, der Gläubiger nicht an, Auf, der anderen Seite aber euthielt ſie eine augenſcheinliche Förderung, 
der Intereſſen“ der Schuldner. Es hätte zunächſt gelegen, dieſe 

147 
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Förderung in der Richtung eintreten zu laſſen, daß die Grundbes 

ſiher ‘got der Verpflichtung, den durch die Herabfebung erſparten. 

Betrag zu zahlen, für die Zukunft "überhaupt befreit worden waren. 

Man hielt es indeſſen für erſprießlicher, einen anderen Weg einzu- 

ſchlagen. 'Es wurde angeordnet, daß die von den Gläubigern nicht 

mehr zu beanſpruchende Quote nach wie vor gezahlt und von der 

Landſchaft zur Bildung eines Amorſſjationefonys verwendet, were 

ben’ (elki. 
'“Es iſt an dieſer Stelle nicht von Belang, welche Schieffale 

ver few geſchaffene Amortiſationsfonds bei den verſchiedenen Land- 

ſchäften durchgemacht hat. Nur Einzelnes mag erwähnt werden, weil 

es bie Bedeutung, welche von Seiten der Landſchaften und von 

Seiten Der Staats-Regierung der Mmorti ſation der nichtpoſenſchen 

Pfandbriefe beigemeſſen wurde, in's Licht ſtellt. Mody heute ſind 

feineśwegó alle Landſchaften mit einem derartigen Fonds verſehen. 

Wir erinnern nur än die Oſtpreußiſche Landſchaft und an einige Se- 

rien der Schleſiſchen. Bei einzelnen Inſtituten ſchien namentlich die 

Sorge für den Kredit der Landſchaft ſehr bald die Sorge für die 

Tilgung zu überwiegen. So wurde bei der Weſtpreußiſchen urz 

ſprünglich "die Bildung eines Amortiſations-Fonds befohlen, die 

Kabinets-Ordre vom 13. Dezember 1844 ordnete dagegen an, daß 

die Ueberſchüſſe der Zahlungen ver Schuldner über die Zahlungen. 

an bie Gläubiger zunächſt zur Herſtellung eines eigenthümlichen 

Fonds verwendet werden ſollten. Daſſelbe wurde für die Bom: 

merſche Landfdjaft durch die RKabinets-Ordre vom 30. April 1851 

beſtimmt, nächdem bie Kabinets - Ordre vom 10. Dezember 1837 

ebenfalls deh Amortifation8 = Fonds mit jenen Ueberſchüſſen dotirt 

hatte. Was bie Höhe der Beiträge zu dieſem Fonds anlangt, ſo 

hatte man“ ſich in Oſt- und Weſtpreußen Anfangs begnügt, == 

durch die Kabinet8-Ordres vom 13. September und 26. Dezember 

1832, älſov nod) vor der Herabſezung der Pfandbriefzinſen = einen 
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Theil des Quittungsgroſchens, im Ganzen % % des Kopitals 
jährlich für die Amortiſation anzuweiſen In Pommern, waren 
2/3 % dem gleichen Zwecke beſtimmt worden. Später erhöhte man 
in Weſtpreußen die Zinſenverbindlichkeit des Schuldners, wie dies 
ſelbe an und für ſich beſtand, dem Amortiſations - - Fonds zu Ge 
fallen um 3% “oy, aber ſchon die Kabinets-Ordre vom 7. November 
1841 fegte dieſe Erhöhung wieder auf 4 % herab, und „die, Ras 
binets-Ordre vom 13. Dezember 1844 beſeitigte ſie gänzlich, . ; 

„Stad den Vorſchriften, welche augenbińdlidy in Kraft ſind, 
ſteht rücſichlic) der für den Amortiſations- -Fonds geltenden Sage 
die Weſtpreußiſche Landſchaft dem landſchaftlichen Kredit - Inſtitute 
für das Großherzogthum Poſen. am Nächſten, Sie unterſcheidet 
fic) von den übrigen Landſchaften — mit Ausſchluß der Oſt- 
preußiſchen, welche, wie bereits erwähnt, gar keinen Amortiſations- 
Fonds ſammelt, nach dem revidirten Reglement . vom 29 Juni 
1851 hauptſächlich dadurch, daß eine Ausſchüttung jenes Fonds 
niemals eintritt. Die zum Amortiſations - Fonds. „geleiſteten Zah- 
lungen führen alſo bei der Weftyreufiifdhen, Landſchaft ſo wenig 
als bei der Poſener eine wirkliche Tilgung der Pfandbriefſchuld 
herbei. Es iſt indeſſen grade dieſe Aehnlichkeit, welche. „auf der 
anderen Seite die unberechenbare „Verſchiedenheit zwiſchen. der 
Zwangsamortiſation der Poſener und ſelbſt der Weſtpreußiſchen 
Landſchaft am grellſten beleuchtet. In der „Erbprovinz" Wefte 
preufen bat der von uns fo genannte UAmortifations-Fonds überhaupt 
nicht ben Zwed, eine allmalige Tilgung der landſchaftlichen Bore 
derungen gu vermitteln, Derſelbe dient vielmehr nach der ausdrü- 
lichen Beſtimmung des Reglements lediglich dazu, um. die regel- 
mäßige Auszahlung der Zinſen „Auch in den unglidlichften Zeiten“ 
zu ſichern und um Ausfälle zu deen, welche die Forderungen der 
Landſchaft bei einer Subhaſtation des verpfändeten „Gutes erleiden 
könnten. Dem entſprochend wird er auch nur bis auf Höhe von 



5 % der Schuld jährlich mit 1 % von den. Sduldnern. „ne 

aekdgch” Bir „gungs / Fonds, "wie er cr im "Reglement genannt 

WE p penta a mnithin eine Kaution, welche big Schuldner per Land- 

wate aad? ven Gläubigern "mit dem zwanzigſten Theile des „Em- 

HEN für die“ Sicherheit ves Kapitals und für die regel- 
äbige s erjeption ver Zinſen“ noch neben Det Hypothet beſtellen. 

Ri tf ts - "noh, einer Ausführung, daß es höchſtens eine Analogie 

Ver Namen“ ie welche ven Weſtpreußiſch en Zil (gungs - - Fonds und 

Den pati, „Fonds der Poſener Landſchaft auf eine Linie yerjegi? 2 

ch | istayolm * bie Landſchaft für bas Großherzogthum Poſen 

3Wanzig" ‘Sabie beſtänden ° ‘atte, 'war es nicht mehr möglich, die 

Uebelftände i zu ignóriren, welche aus "den oben von uns nachge» 

wie de "Eigenthümlichfeiten ver Krevit-Ordnung hervorgingen. Es 

gab“ ul nut ' Mittel, dieſen Uebelſtänden zu begegnen. Man mußte 

jae 'Eigent linie | beſeitigen, indem man erſtens die Zwangs- 

Stthortifation” ind’ zweitens die Bad Hloſſenheit ves Syſtems aufhob. 

ie laffetl't8 bähingefteil, ob es BOW zuläſſig geweſen wäre, die 

Elreichung, jeńca ef Zweckes durch eine Konverſion ‘ber Pfand- 

briefe Welter präftiſch Sichta im "Wege geſtanden, haben. würde, 

A uit füchen. "Wein wie einräumen, „daß die „Bedenken, "welche 

title füge“ Maßregel nicht ralhſam etſcheinen ließen, fichhaltig 

bären) To” fehlte es dod | an jedem Grunde dafür, ta nicht. yt, wenig- 

fien A ‘bet bei Punt im "Sinne ver Intereſſen der "Schuldner 

il ite ‘Grlebigitng fand, und daß bei ven Mitteln, welche man ergriff, 

um (ügenbliäfich“ bie Wirkungen" ver Geſchloſſenheit ves Syſtems 

we niger fühlbar zu zu machen, die "Umgeſtaltung der Vorſchriften liber 

bie Amortiſation Voliftänbig außer Betracht blieb. Durch die Ber 

lk bbeſihern, "welche vem Krevit- > Verbände bei feiner Errichtung 

überhaupt" nicht" beigetreten waren, und chia unter gewiſſen Moda- 

täten? 2" "auch ' ven Mitgliedern des Verbandes | „die Auf- 
ad 5009, tun 89 gun in 19 
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Hahme, never, Pfanobrief ARiebite geftattet: "Die Borordrmning Felbft 
aber enthielt fofort wieder ie Beſtimmung, daf math 1füfif (Jahren 
Das Syſtem von Neuem geſchloſſen werden ſolle.» Außerdem'watden 
Die, neuen, Pfandbriefe wiederum einer „planmäßigen .Tilgütg? 
unterworfen, und, dieſe- Tilgung“ war ſogarmur» auf BS Jahre obce 
tednet und forderte cinen jährlichen Beitróg von tyg! że von im 
Schuldnern. 

ES Jenghtetyvon ſelbſt ein, snag die Emiſſton! von 910, 592 800 
Thalern. dw 314 ryrozentigen Pfandbriefen mit oder Verpflichtung 
der Schuldner, jim evften Fahrzehent 17% %; imrzweiten (257, ) tm 
Dritten: 359: % und in dem alsdann noth verbleibenden "halben 
Sahrzehent 22-95 zurüzuerſtätten, wie Lage des Grundbeſitzes iin 
Großherzogthum „Poſen auf. bie "Dauer micht“ verbefferm konnte. 
Die. erſte Serie der Poſener Bfandbniefe == nach der Kredit-Orönitng 
vom 15, Dezember 1821 jausgefertigt +- Hatterden DBetheilignen keik 
Heil gebradt, vor Allem deshalb, weil durc bie "Verbindlichkeit; 
den Amoxtiſations-Fonds omit regelmäßigen Beitrdgen gu werfeheti, 
den „Sdhubneru. die „Möglichkeit genommen “wurde, uandberwejte 
drücende Kredite. in regelmäßiger Weiße - abzuſtößen. - Wssidie zweite 
Serie, in den „Verkehr „gebvacht ward, ſetzte ama obie” Höhe "bet 
Beiſteuer zum Amortfationsz$onbs nicht herab, fotdern man mör? 
mirte fie um cin halbes. Prozent höher, :als- ſie-früher feſtgeſtellt 
geweſen war, Die. Kredite, aber, deren Konfurrenz» die Zwangs- 
Amortiſation; ſo gefährlich. gemacht hatte, waren zur Zeit Der zweiten 
Emiſſion. ebenſo „unumgänglich, daneben jedoch“ um Vieles Iäſtiger» 
als zur Zeit der erſten. Ein Blic auf die Rubriken, welche der Murs: 
zettel „in Den zwanziger, „und, dreißiger Jahren enthielt; Und Guf der 
andery, Seite eine ſummariſche Ueberſchau der in den vierziger! und! 
fünfziger Jahren in den Verkehr gekommenen Papiere wird "über" 
die, Nichtigkeit dieſer. Behauptung keinen Zweifel laſſen; Ve ansz 
gedehntex die Nachfrage. nah Kredit won Seiten ſolcher Sdulonet 
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Aft, welche; dieſelbe oder wenigſtens cine’ ähnliche Sicherheit' wie die 

Grunbbefiger bieten: fónnen, deſto höher mupofidy der Zinsfuj der 

Śypothefen=RMapitalien" ſtellen, ~ und dies wird um fo cher Der 

Fall fein, wenn jene anderweit geſuchten Kredite mit allen" Cigen- 

ſchaften: ausgeritftet find; deren! Mangel den HypotheFews Kredit 

an; fidy vertheuert Bie erwähnen nur der Staatsanlcihen der 

Jahre 1848, 1850, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1859, 

der vom Sabre 1838 an verwendeten Anlage-Kapitälien fiir Die 

Eiſenbahnen)? welche nin Preußen bid zum "Jahre 1855 bereits 

251,739,934 Thaler betrugen, der bedeutenden" Mittel / welche die 

zahlreich: gegründeten Verſicherungs - Geſellſchaften, die «induſtriellen 

Unternehmungen) auf! Aktien) Die Privatbänken und die fonftigen 

Privatvereine zum Betriebe woń Bankgeſchäften in Anfpruch nahmen, 

endlich: Der 95 Millionen Nentenbriefe, die erft im Läufe des Tegten 

Dezenniums auf iden Markt gekommen ſind. " Rechnet man dazu 

nod)! die Pfandbriefe ſelbſt," welche Die Landſchaften ber "anderen 

Provinzen; neu ausfertigten, fo wird ale feſtſtehend gelten können, 

vaß nicht nur der Zuflußi neuer Kapitalien von den Freditfidenden 

Grunbbefigern des Großherzogkhums Poſen. in ‘den letzten 'zwanzig 

Jahren mehr 7als zuvor ferngehalten wurde, "(ſondern bag 'auch ‘die 

früher in: dem Mapital des Grundbefiges auf Kredit untergebrächten 

Fonds dieſer Verwendung ſich mehr und 'imehr“entziehen mußten. Die 

Einführung: der: Allgemeinen Deutſchen) Wechſel -Ordnüng wud die 

daraus: ſich 11ergebende Ausdehnung des - Wechſelverkehrs dürfte 

ebenfalls sim dieſer: Beziehung "ein" Fäktor' von nicht gering angi 

ſchlagender Bedeutung: fein. 

Die Wünſche ‘der Grundbeſitzer des PY hielten 

fich in Betreff ider Hülfe, welche ſie gegen Den Mödus der zweiten 

Pfandbriefs Emiffion vom der Staatsgewalt zu erbitten "hatten, 

in den Grenzen einer beinahe auffälligen Mäßigung. Die'General- 

Verſammlung des Jahres 1849 beantragte zunächſt nur die Hinaus- 
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ſchiebung" ves Termins, über welchen nad) der Verordnung ‘pom 
15. April” 1842 neue“ Beitritts - - Erklärungen nicht mehr ange- 

nommen werden follten, ſowie Die Errichtung einer Leihkaſſe aus Den 

‘Mitten des eigenthümlichen Fonds nach Dem PRorbilde der Schlefiſch en 

Landſchaft." Die Geſchloſſenheit des Syſtems und die Zwangs- 
Amortiſation ohne wirkliche Tilgung und ohne die Möglichkeit, ven 

für "bie" Sicherheit! der Landſchaft entbehrlich gewordenen Theil ves 

von Den Pfanbbtſefen befegt gebaltenen ‘Lotus weiter zu ver- 

werthen, wurden durch dieſe Anträge im Prinzip anerkannt. Man er- 

Harte ſich damit Zufrieden, wenn ausnahmsweiſe nod) Einzelnen für 

eine gewiſſ e Zeit »die Befugniß eröffnet 'würde, neue Pfandbriefe 

auf ihre Güter eintragen zu laſſen, — eine Befugniß, welche in 

den übrigen Provinzen allen Grundbefigern ohne alle Einſchränkung 

zu jeder Friſt eingeräumt war. Statt der verweigerten Benugung 

des burdy den Amörtiſalions- Fonds gedeckten Lokus wollte man 

mit Krediten ſich genügen laſſen, die aus dem baaren Vermögen bet 

Gutsbefiper, ſoweit daſſelbe ſich bei der Landſchaft befand, gegeben 

würden. Die Stäats- „Regierung lehnte indeſſen ſelbſt dieſe Anträge 

burdy ein Reſfript' vom 11. Dezember ee „ohne eine nähere Be- 

gründung ab.“ ; 

Während auf dieſe "Weiſe der Poſener Landſchaft die Er- 

weiterung ihres“ Wirkungskreiſes um ein paar unbedeutende Linien 

verſagt wurde, trug die Regierung kein Bedenken, in Betreff ‘ber 

übrigen Landſchaften Maßregeln zu ergreifen, welche die einzige den 

Geſchäften diefer Inſtitute gezogene Schranke beſeitigten, Durch 

die Kabincts -Ordres dom 4. und 11. Mai 1849 murde der 
Schleſiſchen Landſchäft, welche bis dahin nur adlige Güter beliehen 
hatte, und'der Öſtpreußiſchen, bei welcher adlige und köllmiſche Güter 
rezeptionsfähig geweſen waren, geſtattet, auch auf andere ländliche 
Grundftiide bis zur Minimalgröße in Schleſien von 20 Morgen, im: 
Oſtpreußen von 500 Morgen Pfandbriefe auszufertigen. Zugl eich 
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erließ der Miniſter des Innern an die Direktionen. ber, Weſtpreußiſchen, 
der „Märkiſchen und der Pommerſchen Landſchaft „ein Cirfular, -in 
welchem ielelben „aufgefordert. Apurden, ſich über die Erſprießlichkeit 
einer gleichen Ausdehnung der Landſchaftsfähigkeit in. ihrem Kreiſe 
zu äußern. An die Poſener Landſchaft erging, cin ſolcher-Auftrag nicht, 
und als unter dem 18. Juni 1849 die General- Direktion ihrerſeits 
um bie Erlaubniß nachſuchte, eine General- „Verſammlung berufen zu 
dürfen, um über die Beleihung nichtadliger Güter „des Großherzog- 
thums, mit landſchaftlichen Pfandbriefen zu „berathſchlagen, erhielt 
dieſelbe den Beſcheid, daß die Ordnung der politiſchen Verhältniſſe 
im Großherzogthum abgewartet werden müſſe, ehe über jenes 
Geſuch definitiv befunden werden könne. Im Sabre, 1850 er, 
neuerte die General-Direktion denſelben Antrag, und nunmehr wurde 
ihr unter dem 6. November 18351 eröffnet, das Syſtem der Po- 
ſener Landſchaft ſei nach der Verordnung yom 15. April 1842 
geſchloſſen, und von einer Erweiterung des Geſchäftsbetriebes der 
Landſchaft könne keine Rede ſein. 

Inzwiſchen hatte die Staats - „Regierung das Bedürfnis ves 
nichtadligen Grundbeſitzes im Großherzogthum Poſen nach einem 
privilegirten Kredite ſelbſt anerkannt. Es war in Poſen ein Koz 
mite zuſammengetreten, welhes den Swed verfolgte, dieſem Be- 
dürfniß burdh Gründung eines beſonderen Kredit- Inſtituts zu gez 
nügen. Mit dieſem Komits ſetzte ſich der Oberpräſident der Broz 
ving in Verbindung. Der Landſchaft blieb nichts Übrig, als das 

fait accompli, wie es vorlag, zu refpeftiren, Am 18. Februar 
1851 ſtellte die General = Direktion bas Geſuch , bie Statuten des 
neu zu gründenden Vereins, welche bereits redigirt waren, Vote 

läufig nicht zu beſtätigen, und am 20. März 1852 richtete der Engere 

Ausſchuß an den Ober - Präſidenten die Bitte, eine Verſchmel- 

zung des neuen Inſtituts mit dem alten möglichſt zu fördern... Zum 
Swede der Berathung über eine folhe Verſchmelzung beantragte 
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alsdann die General- Direktion im Jahre 1352 wieberum Bie Gin 

berufung, einer | General - - Berfammlung, Det Miniſter „des Junern 

behielt. fich, zk Entſcheidung Über dieſen Antrag gor. . Als im 

Jahre 1853. „der Autrag wiederholt wurde, erging ein Reſkriyt, 

burd) „welches die der Beſchlußnahme . der. .General.- Verſammlung 

zu, „uterbreitenden Gegenſtände ganz im Allgemeinen , als „nicht 

dringend, oder ſonſt. „ungeeignet“ bezeichnet wurden. „Daſſelbe Schi>- 

fal, hatten, zwei, fernere Anträge im Jahre 1854. und 4355. „Auf 

eine „Erneuerung des Geſuchs im Jahre 1856 autmortete endlich 

die Regierung. Durch den Allerhöchſten Erlaß vom, 13. Mai 1837, 

betreffend „die Genehmigung des Statuts des nemen 

Krevit- Vereins für bie Proving Poſen. ' 

„Wir. laſſen den Inhalt dieſes Statuts für jeht dahingeſtellt 

und notiren. nur. aus dem S$. 1 deſſelben, daß Das neue Inſtitut 

die Befugniß erhielt, nicht blos. auf unadlige, ſondern, auch auf 

ablige Güter im Großherzogthum Poſen Kredit zu gewähren, and 

dag allein die Befiger folder „Güter, „welche. Dem alten, landſchaft- 

lichen. Verbande „angehörten, von der Beleihung ausgeſchloſſen blige 

ben, Dic Regierung, erfaunte dadurch an, daß, „die Vorſchrift der 

Verorynung vom 15. April 1842, „nach welcher , vas „Ausgeben 

von. „Pfandbriefe nach vem Weihnachtstermine 1817 nicht "mehr 

ſtattfinden ſolle, nicht aufreht zu erhalten ſei. War dies „aber 

in Betreff derjenigen Güter der Fall, welche von dem Rechte, dem 

landſchaftlichen Vexeine beizutreten, gar keinen Gebrauch gemacht 

oder ihre daudichafiliche Sculd inzwiſchen , „durch Rückgabe der, 

empfangenen Pfandbriefe wieder getilgt hatten, ſo. konnte es auch 

in Beziehung auf die durch den regelmäßigen Awortiſations - - Beis 

trag theilweiſe entlafteten Güter nicht geldugnet Werden. Man 

mußte einräumen, daß cin Gutsbefiger, ver 3, B. von einem Pfand- 

briefs - Darlehn on. 100,000 Thaler bis . zu Weihnachten 1862 

an „Bie Kaſſe | ver, „Landſchaft, 17,760 Thaler „zurückerſtattet hatte, 
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eines teen Kredits in Höhe dieſer 17,760 Thaler ganz ebenſo 
bebürfe , wie ein anderer Befiget eines Gutes von gleichem Werthe, 
welcher gar feine Pfandbriefe genommen hatte, eines Kredits nicht 
von 82,240 Thaler, ſondern von 100,000 Thlr. bedürftig ſchien, 

Der Engere Ausſchuß beantragte" hiernach bei ſeiner ufam 
metifunft | im Jabre 1857 nochmals bie Genehmigung zur Ginbe- 
tufiing einer ‘Generals - Verſammlung, um über die Erweiterung 
ber’ von der Landſchaft gewährten Kredite zu beſchließen. Rune 

mehr ertheilte"die Regierung die in den vorängegängenen Jahren 
ſiebenmal vergeblich" nachgeſuchte Genehmigung wirklich. Die Ge 
neral- Verſammlung trat im Jahre 1858 zuſammen. Indeſſen er- 

folgte eine Berathung über den Gegenſtand, welcher den Betheilig- 

ten am meiften’ am Herzen lag, durch die Intervention der Re- 

gietung nicht. "Der Königliche Kommiſſarius' forderte, daß die 

Verſammlung zunächſt über die Vertheilung des der Landſchaft zu- 
gehörigen eigenthümlichen Fonds unter die Schuldner der erſten und 
ber zweiten Emiſſion ſich ausſprechen ſolle, und ſtellte dieſe Beſchluß- 

nähme als die conditio sine qua non einer Erörterung der Frage 

über die fernere Beleihung der bereits bepfandbrieften Güter hin, 

Der Zuſammenhang, in welchen jene Vertheilung mit der Erwei- 

terung hes BOJAN Kredits gefegt wurde, blieb ohne nähere 

Erläuterung. Die General - Verſammlung erblidte in der Verbin- 

bling der einen Frage mit der anderen einen Verſuch , dem Bejchlufje, 

welder liber Die zweite Frage gefaßt werden follte, von vornherein 

bie Spike abzubrechen. Sie nahm an, daß es Die Abſicht Der Ree 

gierung ſei, nach Ablauf der wenigen Jahre, welche die vierpro- 
zentige Serie nod) zu laufen hatte, eine Verſchmelzung des Ver- 

bandes der an dieſer betheiligten Grunobefiger und des neuen Kre- 

vit z „Juſtituts herbeizuführen und auf dieſe Weiſe dem Lekteren den 

auf den Antheil jener “Serie zu repartirenden Theil des eigenthüm- 

lichen Fonds zu “Gute kommen zu laſſen. Hierin 'wurde die Ver- 
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ſammlung durch Die. anderweite  Propofition Der, Regierung, die 
Anlage. des Amortifations- Fonds in anderen, Papieren als, Poſe- 
ner Pfandbriefen zu geſtatten, nod) beſtärkt. „ Sie lehnte deshalb 
einen Beſchluß über die Repartirung ſo. lange ab, als. nicht die 
Emiſſion einer dritten Serie des alten Inſtituts geſichert ſei. Zugleich 
proteſtirte ſie gegen die Beſch ränkung, welche die, von der Regierung 
vorgeſchriebene Reihenfolge der Beraihungs - Gegenſtände, enthielt. 

„Dieſem Proteſte gab die General - Landſcl afts s Direktion, in 
einer Immediat- Vorſtellung vom 26. Oktober 1858 Ausdrud, Es 
erging hierauf ein Beſcheid des Miniſters, des Innern yom 13. 
Januar 1859, in welchem der Direktion eröffnet. wurde, daß des 
Prinzen Regenten Königliche Hoheit Die Erweiterung, des - alten 
landſchaftlichen Vereins abzulehnen, geruht hätten, „daß ,. dage- 
gen kommiſſariſche Verhandlungen. über die Vereinigung, De$ alten 
und des neuen Inſtituts eröffnet und zu denſelben, drei Wbgeords 
nete — je einer von der General-Landſchafts-Direktion, von der 
Provinzial- -Landſchafts-Direktion- und. von der Direktion des, newer, 
Kredit-Vereins — zugezogen werden ſollten. Jn der That, trat 
die Danad) fonftituirte Konferenz im Februar 1859 unter dem) Bore | 
ſie eines Miniſterial-Kommiſſarius in Berlin zuſammen.“ Die Nee 
gierung legte einen Entwurf vor, deſſen, hauptſächlichſte, Beftime 
mungen folgende waren: H 39. 19) 

1) vollſtändige Vereinigung der Landſchaft. und, des neuen Kredites:; 
Vereins, zu einem Inſtitut mit. gegenſeitiger Bürgſchaft, fiir.’ 
alle von dieſem Inſtitute zu gewährenden Kredite: 577 Mac 

) Vertheilung des. eigenthümlichen Fonds. des alten Inſtituts): 
zwiſchen den Schuldnern der 4prozentigen. und denen der 

; 31; prozentigen Anleihe nach Verhältniß. der Sculdſumme. 
3) Uebertragung des hiernach ermittelten Antheils Der 4prozen- | 
= tigen Pfandbriefe auf eine neue Serie mit dem Zinsfuß, von 
4 % und mit Sicherheit in der erſten Hälfte des Taxwerths. 
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4) Theilnähmerecht ań dieſer Serie fil’ die“ bei dem’ neuen KA 

"Vereine* "rezeptionsfähigen 'Grundſtüe ohne Bedingung, für die 

Smit | Aprogentigen Pfandbriefen belichenen Güter unter “der 

+ Bibiiiging der Löſchung Diefer Pfandbriefe oder der Depo- 

ſition "eines entſprechenden Betrages in neuen Pfandbriefen, : 

ae die "mit "3 1/zprozentigen behäfteten Güter endlich nur un- 

ter der Bedingung der Löſchung! derſelben." 

5)"Aufſchub ' = vefinitiven  Entſch eidling über Die 'Beleihung 

der“ allein für | Sipprozentige verpfändeten Güter mit der 

| neuen Serie ohne die Bedingung ver Wſchung bis zur Ainor- 

tiſätion def" Hälfte" der" 3 zprozentigen Anleihe. 

ws Ernennung" bed" Direftors'"ves Inſtituts durh den König, 

der "Syndiker "und'“ver" Mitglieder der Direktion durch den 

Miniſtex"ves" Innern und Auswahl" des Direktors und der 

Shyndiker auch" auferkalb des Kreifes ver Vereinöglieder. 

' Es wird "nicht von "Intereſſe ſein, die einzelnen Stadien zu 

"M welche! die auf’ Grund’ diefer’ Vorſchläge eröffneten. Rote 

fereńżent "zurücklegen. Wir" geben’ demnach nur einen allgemeinen 

Veberblie&' der Verhandlangen’ tm zur Anſchauung zu bringen, 

wać! von“ Seiten det Regierung und" vem’ gegenüber von Seiten 
der'"Ländſchäft aufgegeben" und feſtgehalten wurde. Anfangs eve 

ſchien eine Einigung vollkommen ausſichtslos, weil det’ Abgeord- 
nete ded neiten Kreditvereins "das Projekt der Regierung zu dem 

ſeinigen "machte, die" beiden" Abgeoröneten ‘der Landſchaft tagegen 

ſowohl bie materielle Berefiigiin beider’ Inſtitute und die Ueber- 

tragung! eines "Theiles" ves" eigenthümlichen Fonds" „auf die” neue 

Serie, "als? die" Ertiennüng der landſchaftlichen Behörden durch die 

Staatsgewalt "ablehnten." Nächvem in Folge dieſes 'Zwieſpalts die 

Berathüngen" im“ März "abgebrochen worden waren, beantragten die 

M der DNM die Wiederaufnahme derſelben." Sie 
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erflätten fich bereit, — unter Böbingüngen — ver Sendra Berfamm- 
lung die’ von det! Regierung angeſtrebte' Vereinigung zu empfehlen» 
verwahrten" fich "jedoch “nach wie vor gegen’ eine'Aenderung in vem 
Modus, welchen" die! Krevit-Ordnung flit’ bie Ernennung" ver Mit- 
glieder der Verwaltung vorgefchtieben hatte. Die Grnennii ing des 
Dikrefktors* und des! Spnbifud — jedoch ams" Det Mitgliebern bes 
Byrbóndes < ſollte vem Staate nür fit den Fall zugeſtänden 
werden, daß" aus"'zweimäliger" „Wahl ein nach Dem Urtheil 'der Re- 
gietüng“ tattglichet Kanbivät nicht" hetvörgegangen felis die’ vom 
Staate  ernännten''Beamten“ ſollten" indeſſen jedeśmaf 'nür auf ein 
Jahr im Amte bleiben!“ Auch" diefe’ Vorſchläge führten nicht zum 
Ziele. „Der Mitiiſter " betönte wiederiim! vas Ernennungsrecht des 
States nie darin wurde eit Verſuch zur 'Ausgleichüng' geboten“ 
daß" die" Wählbarkeit ves Direktors, wie bishet" nachgegeben" 
ward, unte?" der “Voräusſeßüng, bag die Machtbefugniß ves R!“ 
Kommiſſars" bem” vereinigken 'Inſtitüte gegenüber ebenſo enweitett 
white? wie bies jr ven "Stätuten ves neuen Krevit-Bereins ge. B 
ſchehen war. So lag die Sache, als” am 4. Wugift 1859 eine“ 
Allerhöchſte Kabinets-Orote’ ahd’ ein Reſkript des Mitiſters dcs 
Innern"! 'fätegoriſch" einen endlichen Abſchluß“ forderten." Stätt "ber" 
Vorſchkäge/" anf Gründ vdereit die Konferenzen eröffnet worden łodz” 
ren, "empfahl mit bie Regierung folgende Bedingungen?" 
% Beteinigitng des" alten und ves? neten“ Inſtituts zu einem 

Inſtitüt' mit det MagYabe! dap! ver Belts” eines" Gütes in" 
einem" Werthe" von” "weniger als '20,000''Thir. vem Beliger’ 
fein“ diveftes Stiuniteht, au“ nicht Bie” Fähigkeit“ zu land-“ 
ſchäftlichel! Oertiter’ wertieje, dagegen" mehrere ſolche "Güter" 

-  zu"Verbänven' im Gefämmtwerth wot 50,000 Sir. vereinigt“ 
werben! tind "den Reptäfentanten" dieſer Verbäüde vas Stimme“ 
rot imo" vie" päſſive" Wahlfähikkeit" zukommen fofiten. 

2) Beleihüng bet unit? '3%ptogttitigen "Pfandbriefen" belaſteten.“ 
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_, Bitter, mit der neuen Serie nicht blos unter Der, Bedingung, 

„daß die 31/prozentigen Pfandbriefe. gelöſcht, würden, ſondern, 

mit der Befugniß der Befiger, den nod) nicht amortifirten 

„Betrag durch Depoſition neuer Pfandbriefe zu. einem Werthe 

: von 85 ſtatt 100 ſicher zu, ſtellen. : 

3) Wahl der, „Landſchafts- Räthe nach deu Vorſchriften ver pen 

bi. Ordnung, Ernennung. der Syndifer und, eines. Kaſjen- 

raths durch Den Miniſter des. Innern, Ernennung des Diz. 

_,, teftord durch ven König, für. die erſten „3, Jahre, und in Juz 

s kunft jedesmal für den Fall, daß. von drei gu präſentirenden | 

Kandidaten, feiner. die Beſtätigung erhielte...) 

Die General-L andſchafts- „Direktion, wurde angewieſen, ſich 

binnen einer Friſt von 14 Tagen definitiv. über die Annahme. oder 

Ablehnung zu äußern, Auf die, ablehnende, Antwort: eröffnete der 

Mipiſter des Innern. der Direktion unter dem ;23.. Auguſt 1859, 

daß der, neue Kredit-Verein beauftragt worden fet, die. Befriedi-, 

gung des Kreditbedürfniſſes der bei der Landſchaft rezipirten Güter... 

für. die Zukunft, zu vermitteln. hb 

: Die näheren Beſtimmungen über die Art dieſe Vermittelung) 

ſchrieb, „lsdann „das „Negulatw über. die erweiterte Wirkſamkeit 

des „neuen landſchaftlich en, Kredit-Vereins für die, Provinz Poſen“, 

beſtätigt durch die Kabinet8-Ordre vom 12. Dezember, 1859, vor. 

Nach dieſem Regulativ ſollen die Der Landſchaft angeſchloſſenen Guts- 

befiger bie Wahl haben, ob fie dem neuen. Kredit- Verein, beitreten 

oder an der Durch, dieſen Verein zu emittirenden zweiten. Pfanpbriefó2 

Serie theilnehmen wollen. Bedingung jenes Beitritts. iſt. vollftan- 

dige Löſchung der eingetragenen Pfandbriefe, oder falls „auf dem 

Gute nur 4prozentige haften, Depoſition des burdy die Amortiſa- 

tion nod) nicht gedeckten Betrages. Die an „der zweiten. Serie 

Betheiligten ſollen Pfandbriefe Litt, B, in demjenigen. Betrage er- 

halten, welcher ſich nach Abrechnung. des. ganzen eingetragenen 



177 

Pfandbriefs = Kapitals mit Einſchluß des ſchon. amortiſirten von 
öwei Drittheilen des Taxrwerthes ergiebt. Sie ſollen; aber auch 
wegen dieſer Darlehne allen Beſtimmungen. des Statuts vom 13. 
Mai 1857 unterworfen ſein und nur in einem beſchränkten. Um- 
fange durc< einen engeren Ausſchuß uad eine, General-Verſamm- 
ung, welche nad) cinem noch näher feftguftellenden Modus zu 
wählen wäre, Vertretung. finden. 

Es liegt. uns ob, die von der Staats-Regierung vorgeſchla- 
genen: und die. von ihr. wirklich ergriffenen Maßregeln einer kurzen 
Prüfung zu unterwerfen. „Dabei erlauben wir uns, unſer Urtheil 
von vornherein dahin. ausgu(predjen, daß derjenige Weg, auf wel- 
chen die Propoſitionen des Miniſters des Innern in den Konfe- 
renzen und die Beſtimmungen des Regulativs vom 24. November 
1859 die Grunbbefiger des Großherzogthums <Bofen. verweiſen, 
nicht geeignet ift, die Betheiligten zu dem erſtrebten Ziele zu füh» 
ren. Daſſelbe gilt von der Rezeption der dem landſchaftlichen 
Verbande nicht angehörenden größeren Giiter bei dem neuen res 
ditverein, Die Regierung ſtellt nicht in Abrede, daß es eine Noth- 
wendigkeit ſei, die „Geſchloſſenheit“ des Syſtems , wie ſie die 
Kredit-Ordnung“ vom 15. Dezember. 1821 und bie Verordnung 
vom 15. April 1842 vorgeſchrieben bat, in ihren Wirkungen gu 
beſeitigen. Sie acceptirt damit den Standpunkt, welchen: wir. im 
Vorigen als den allein richtigen nachgewieſen haben. Wir werden 
unś danach auf. die Frage nach den Mitteln zu beſchränken has 
ben, welche die Regierung wählte, um dieſen Standpunkt zur Gel- 
tung zu bringen, d. h. — nach den in den Verhandlungen ſtändig 
wiederkehrenden Ausdrücken — um das Kreditbedürfniß der grö- 
ßeren- Grundbeſizer des Großherzogthums zu 'befriedigen. 

Die Schwierigkeit, welche fic) unter allen Umſtänden der Eröff- 
nung einer radikalen Hülfe entgegenſtellt, beſteht bei den ber Landſchaft 

'angeſchlöſfenen. Gütern“ darin, daß das Verſprechen der’ Tilgung 
12 
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ver! Pfadbwiefe “uti die: Planmäßige Mmortifation "einen Theil des 

Komtrarts bildet) Weldheri die Landſchaft und durch ihre Vermitte- 

ling ver Finzohe Befiger mit dem Inhäber''ver Pfandbriefe ein- 

gengängen if "Es "leüchtet von ſelbſt ein, bag bie 'Ländſchaft teh 

Recht Hat, ode Buhabeen eine (Veränderung in ver Ausführung 

jened -Pläties11vver!! eine Aufhebung" deſſelben  aufzubringen. Die 

Landſchaft kann alſo inSbefondere die gum Antortiſations = Ford} 

eluigiesogenter Pfandbtiefe nicht wieder’ in Kurs fegen. Sie wiirde 

pabuśc witerfelts oer! Binfen wow dieſen! Pfandbriefen verluſtig gee 

goń (welche! mie ben! Binfedsirifen: Geftimme find, dew Fonds ſelbſt 

zu9vepſtärken nd bie Amortifation yu fördern): andererſeits » würde 

ſtendirchieine! foldye Mäßregel formell, wenn! auch micht mateviell, 

didStherheit der jegt nod)’ kurſivenven 1m Pfandbriefe "ſchmälern. 

Für» wie” 3yzprózentigen Pfandbriefe , welche mnter Pari» ſtehen, 

fit: hinzu, ‘DAG die Wahrſcheinlichkeit, im ABegt Der Mu slofung 

sagt: Dew | Nominatbetrage zur oBerzeption zu gelangen, dard) eine 

MBiedevbyerftellung der: Pfandbrieffauld: in ihrer gangen Ausdehnung 

eine) (erhebliche Beeinträchtigung erfahien' müßte: „Hiernach ift es eine 

Alternative, über welche feiner Der: Hier ejnfchlagenen Schtitte ſich 

pimwegfegen Fann: ventweder“ die eingetragenen Schulden“ vorder 

Aufnahme: iPr meuen „Anleihe zur Löſchung zu bringen, vderußie, 

wiesfie find)! neben diefer: Anleihe: fortbeſtehen zu. laſſen. 

dr afin wir zunächſt der erften Dev deidem., angedeuteteu „Wege 

iw „Auge. Schon bei "den; 4prözentigen !Pfaudbrieſen „o welde in 

twe Zeit ſämmtlichi/tzum:;n Amovtifations: Fonds «ingczógen ſein 

gożrbón winde Die Wſ<ung mit unlüngbaren E hwienigfeiten) ver- 

Hunden: (ens) Wen; auch: ter Betrag, „weldjen: Ben einzelne Guts- 

befiger mochgi tnteichten hät; vim Verhältniß zugder) gauze Schuld 

MOV) bedeutend tft! ſonfann eres; Dod! fehr wobli am, Ind Für ſich 

few | Bie „Ablöſung: Ber, Aptpzentigen Pfandbriefe 1ſt-damn, |Schuld- 

ath pane mit Pſanſbriefen geſtattet ; ubie” dprozewiigew. Pfandbriefe 

SI 
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aber ſtanden. am Tage „der Publikation des. Regulative vom 24, 

November 1859, durch den Staats-Anzeiger 99%. G,, und, ſie, kaz 

ben ſich ſeit jener Zeit um mehrere Prozent, „gehoben. In Betreff 
der 3 Yaprozentigen Pfandbriefe beſteht die Vorſchrift , „daß, ſie Jur 

durch Baarzahlung abgelöſt werden können. Da dieſelben, his 

Weihnachten 1859 nur mit 37.% amortiſirt waren, ſo. hat, | der 

Sduloner, welcher ein neues Darlehn aufnimmt, ſofern € er zunächſt 
32/z prozentige, Pfandbriefe tilgen muß, einen. jedenfalls „nach. Ver- 

hältniß hohen Antheil des neuen Darlehns | von voryherein „abzue 

geben. Nach 8. 14 der „Verordnung vom 15, April. 1842 verliert 

aber auch derjenige, welcher freiwillig durch. Rückzahlung. ſein V Bete 

hältniß gu hem Vereine auflöſt, den ihm gebührenden Antheil am 
eigenthümlichen Fonds in derjenigen Quote, welche „der Quote, des 

freiwillig zuriidgegebenen Kapitals. entſpricht. it 

Der zweite Weg zu dem vorgeftedten Ziele, die Beleihung 
des der Pfandbriefſchuld. nachſtehenden Lokus, iſt beinahe noch be- 
dentligher. Einer der Haupivorglige. der landſchaftlichen, Kredite 
beſteht, wie wir oben geſehen haben, darin, „daß die „Landſchaft 

Feinen fonfutrirenben Gläubiger yor ſich, hat, daß ſie alſo. ihre, Be- 

friedigung wegen der jährlihen Zahl ungen. aus „den bereiteften 
Mitteln des verpfändeten Guts beanſpruchen kann. Dies, fällt, in 
Betreff der Kredite, welche hinter den landſchaftlichen Pfandbriefen 
gegeben ſind, fort. Es iſt aber noch ein Anderes, ob, Atgend, ein 
Privatgläubiger, oder 9b ein landſchaftliches. Inſtitut ver vorſtehende 
Gläubiger iſt... Die Privilegien „der Landſchaft Haben, wię, cheng 
falls oben ausführlich nachgewieſen worden, die Wirkung, dag die 
nachſtehenden Forderungen, Wenn auch nicht an ihrer Sicherheit, 
ſo Doch an der „Fähigkeit, prompt vealifirt zu, werden, „Abbruch dete 
den. „Daſſelbe gilt natürlich, ob der „nachſtehende Gläubiger eine 
Forderung nach, gemeinem Rechte befigt, oder „ob er. für ieſe Forderung, 
Wiedexum, ſeinerſeits ein Privilegium geniefi, Um „fo, „gefährlicher 

129 
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aber wird dieſes Verhältniß fiir Den nachſtehenden Kredit, wenn 

vie privilegirte Schuld, weldje in der Priorität vorgeht, einen ſehr 

großen Theil des Werthes in Beſchlag nimmt. Augenſcheinlich 

wird unter folhen Umſtänden einmal die Konkurrenz ſehr häufig die 

Folge haben, daß der poſtlozirte Gläubiger eine lange Zeit hin- 

durch ledig ausgeht. Zweitens kann der nachſtehende Kredit als- 

dann ſeinem Umfange nach verhältnißmäßig nur unbedeutend ſein, 

es wäre denn, daß das Prinzip, nur eine ſichere Werthsquote zu 

beleihen, vollſtändig aufgegeben würde. Es verſteht ſich von ſelbſt, 

daß der Preis der neu hinzutretenden Kredite alle dieſe Mängel 

ausgleichen muß, d. h. die neuen Forderungen werden, ſofern ſie 

lettres au porteur ſind, einen ſehr niedrigen Kurs haben. Die 

Anwendung der eben entwidelten Sage auf die Lage der Dinge 

im Großherzogthum Poſen wird keiner beſonderen Erörterung 

bedürfen. 

Bleibt man einmal dabei ſtehen, daß eine neue Beleihung 

ünter allen Umſtänden die Befriedigung der eingetragenen Pfand- 

briefgläubiger ober das Zurücktreten der neuen Anleihe hinter Der 

alten zur Borausfegung hat, ſo läßt es ſich den Ausſtellungen 

gegenüber, welche wir im Vorigen zu erheben hatten, Doch immer 

nod) denken, daß in einem beſonderen Falle die gerügten Mißſtände 

burdy anberweite Einwirkungen, gwar nicht gehoben, aber doh 

in ihren Wirkungen abgeſchwächt werden. Man wird ſich indeſſen 

nicht verhehlen können, daß die Hülfsmittel, welche den Guts- 

befigerm des Großherzogthums Poſen durc< das Regulativ vom 

24. November 1859 geboten werden, mit Korrektiven dieſer Art 

nicht verſehen, ſondern vorzüglich geeignet ſind, jene Kalamitäten 

auf's Fühlbarſte zu Tage treten zu laſſen. Wir fragen wiederum 

zunächſt nach bem Preiſe, welchen vie Schuldner für die nach dem 

Regulativ gewährten neuen Kredite zu zählen haben. Die Bere 

tufte, welchen die Gutódefiger im Falle der Löſchung der Pfand- 
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briefe und, ſofern eine folche Löſchung nicht eintritt, bei einer neuen 

Anleihe überhaupt entgegengehen, werden bei Der Benugung der Dutch 

das Regulativ eröffneten Wege noch um ein Bedeutendes vermehrt. 

Die Papiere des neuen Inſtituts ſtanden am Tage der Publika- 

tion des Regulativs 86, G. Der Befiger eines. Gutes im 

Werthe von 40,000 Thlr. , welder Kredite in Höhe des halben 

Taxwerths aufnehmen will, erhält alſo nach jenem, Kurſe 17,300 

Thlr. Iſt nun dad Grundftii mit 4prozentigen Pfandbriefen bee 

laſtet, von denen 3. B. cin Betrag von nur 2000 Thlr. ſic) noch 

nicht im Amortifations«Fonds befindet, fo hat der, Befiger 2000 

Thr. in 4prozentigen Pfandbricfen herbeizuſchaffen. Bei dem 

Kurſe derſelben an dem erwähnten Tage mit 9934 koſtet dies 1995 

Thlr. Rechnet man dieſen. Betrag von jenen 17,300 Thlrn. ab, 

fo verbleibt ein Reſt von 15,405 Thlr. Dieſer Reſt aber muß von 

bem Beſitzer, inkl. des bei dem Neuen Kreditverein vorgeſchriebenen 

Beitrages zum Verwaltungs-, Reſerve- und Amortiſations-Fonds 

mit 5 % des Nominalbetrages der Anleihe, <alſo mit 1000 Thlr. 

jährlich verzinſt werden, b. h. der Schuldner zahlt 6% %. Man 

febe zweitens den Fall, wo das von der Landſchaft hergegebene 

Kapital aus 3"zprozentigen Pfandbriefen beſteht. Wer 20,000 Thlr, 

in 3%zprozentigen Pfandbriefen aufgenommen hatte, war zu Weih- 

nachten 1859 nod) 13,100 Thlr. ſchuldig. Dieſe Summe war nach dem 
Kurſe von 8814 nur 11,580 Thlr, werth, der Schuldner muß fie 

indeſſen mit baaren 13,100 Thlr. ablöſen, er behält alſo -von der 

empfangenen Summe nod) 4200 Thlr. Der Tauſch, welchen er 

eingegangen iſt, ſtellt ſich fonadh dahin: ſtatt Der, Verbindlichkeit, 

18 Jahre lang jährlich 514 Yo von 20,000 Thlr., alſo 1050 

Thlr. zu zahlen, übernimmt er es gegen Empfang von 4200 Thlr., 

eine unbeſtimmte Reihe von Jahren jährlich 1000 Thir. zu zah- 

len; er hat aber dabet die Gewißheit, daß dieſer unbeſtimmte Zeit- 

roum wenigſtens 41 Jahre betragen wird, und daß den 41 Jahren 
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nod) zahlreiche andere Jahre hinzutreten werden. Det Neue ree 

vitverein beginnt nämlich mit der Bilvung eines Ämortiſations- 
Fonds erſt, nächvem ein Reſerve-Fonpvs von 5 % aufgeſammelt 
if, Wisranh fließt zum Amortiſations-Fonds ſährlich mir % %, 
bis ver Reſerve-Fonds 10 9/, crreicht hat. Mit dieſem Zeitpunkt 

vermehrt ſich vas ' halbe Prozent üm die Ueberſchüſſe , welche Die 

Summe bet" Zinſen des Meferve-Fonds, der ertraordindren Ein- 

nähmen, und des Beitrages zum Verwaltungs-Fonds über die 

Verwaltungsköſten ergiebt. (68 leuchtet ein, baf die Amortiſations- 
Periode Weit über 41 Jahre Hinausgehen muß, ba fte ſo weit ſchon 

dann ſich ausvehnen müßte, wenn von vornherein die Zinſen des Reſerve- 

Fonds, — der ſchließlich in den Amortifations-Gonds äausgeſchüttet 

wird' —, und vas Halbe Brozent zum Verwaltungs-Fonds ganz zur 

Amottifation verwendet würden. 

Wir faffen die zweite Gyentutlitił in's Auge, welcher ſich 
der Beſißer bei dor Aufnahme eines neuen Pfandbriefs-Dätlehns 
unterwerfen fann. "Die hinter den ländſchäftlichen Pfandbriefen 

alsgefertigten neuen Pfandbriefe Litt. B. haber unter der Bors 
ausfehing, bag der Befiger von deim Rechte, Tandſchaftliche Pfand» 

briefe zu nehmen, ſeiner Zeit im gänzen Umfänge Gebrauch gemachi 

bat, bei Lotus Hilter "der "erſten  Werthshälfte. Da das Regulativ 

vom 24. "Nhövember 1859 die Beleihung bis zu 2% der Tare gee 

fłattet, fo ft bas Sicherheits-Objekt ver Gläubiger alsdänn 'das 

vierte" Sec<Btel /" Ungerechnet vie De>ung für Koften und rüſtän- 
dige Zinfen , Weldye den landſchaftlichen Pfandbriefen im Fälle det 

Sübyaftation“ zuwachſen. Allerdings Trifft jene Voräusfehung micht 

fibetan ji. Es giebt Güter / deren PfandvrieFseDarlehn’ hinter 

ver erſten Werthshälfte zurüebleibt." ES WAV aber keiner Aus- 

führung bedürfen, bag dieſe AuSnahmen auf die Regulirung ves 

Kürſes' "feine Einwirkung" üben Witheh. Das Kapital "richtet fich 
mit Jeinem "Vitheil über ven Werth Ver Päpiere ausſchließlich "nach 
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ihrer. regelmäßigen. Qualität. „Daſſelbe gilt, in „Beziehung. auf. einen 

andern. Umftand, welcher an, ſich „geeignet sift, gimftig auf, die; Radha 

frage. nach den neuen, Pfandbriefen gu wirken. „Der Wexth. Der 

von. der Landſchaft gum -Amortiſatious-Fonds. eingezogenen Shulda 

verſchreibungen vermindert dem Kapitals betrage nach „Die „Sicher 

Heit, der pofilogirten neuen, Pfandbriefe, nicht. mehr. Bei der; Sub? 
haftation des. Grundftiids „kann nicht mehr dad; Kapital „ Dać „dex 

Befiger ja „ſchon einmal. an bie Landſchaft „abgeführt hat, Joudern 
es. kann nur bie Verpflichtung. ded, Befigers,, nod. cing Zeitlang 

bie, Zinſen gu „zahlen ,;. geltend. gemacht werden. „Wit, Dem, Sorte 
ſchreiten der Amortiſation8-Periode, der. alten, Pfandbriefe, verbeſſert 

ſich. ſomit bie Sicherheit-der neuen, und die letzteren haben vas Stadium; 

wo cin Zweifel gegew ſie zu erheben iſt, längſt Überſchritten, - wenn die . 

Amortiſation der alten Pfandbriefe zum Schluſſe: gelangt, Bet den 

4prozentigen Pfandbriefen der Landſchaft iſt. „dieſer. Zeitpunft ſeht 

nahe, während. er bei. Den. 3/aprogentigen, erſt. im Jahre 1877. eins 

tritt... Die Sicherheit Der neuen. Pfandbriefe. „iſt. ſomit, a . priori 

ungweifelhaftcine „andere, wenn ſie hinter, derverften,. als wenn, ſie 

binter der zweiten Serie der. landſchaftlichen.  Pfanbbriefe. ſtehen: 

In „der That ſind. dagegen alle menen. Pfandhriefs Litt B, nur 
von einer Sicherheit, , fie werden nicht, einmal. auf, ciu. beſonderes 

Gut, ſondery wielmebr quf den ganzen Verein, ausgefertigt....Der 

Verkehr „nimmt nur die niedrigſte. unter, allen. Umſtänden. yorhan- 
dene „Sicherheit als die normalmäßige .an,. „es. müſſen demnach alle 

neuen. Pfandbriefe Litt. B. „einen «Kurs, erhalten, als, rogyn fie 
hinter 3/3 prozentigen. Pfonbbriefen , eingetragen wóren. „Welches 

dieſer. Kurs ſein wim, Jäßt ſich ungefähr „muthmaßen, wenn. man 
ſich. exinnert, wie bie, ſhon, gegenwärtig; kurſireuden. Pfandbriefe 

des neuen, Inſtituts , Die podj in Der exſtey Hälfte und=zur MGR 

Stelle, eingetragen ſtehen. bezahlt. werden, 

„5 Man, fönnte, der Meinung, feln daß der, gehrücte, Kurs ver 
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Schuldverſchreibungen / welche der Neue Mredit-Verein ausgegeben 
hat" und in Jufumft ausgeben foll, cine vorübergehende Erſchei- 
nung wäre. 'Es verſteht ſich indeſſen von ſelbſt, daß eine etwaige 
Erhöhung des Kurſes in ſpäteren Jähren den Gutsbefigern, welche 
jegt eine geringe Valuta für die zum Nominalbetrage konträhirte 
Pfandbriefſchuld erhalten} fiir’ das Verlorene keinen Erſatz bieten 
kann. Die Gutóbefiger des Großherzogthums wünſchen eine Aus- 
dehnung ihres landſchaftlichen Kredits, nicht wm die zu emittiren- 
den Pfandbriefe in den Schrank zu ſchließen und beſſere Zeiten ab- 
zuwarten, ſondern deshalb , weil ſie der drängenden Noth der Gie: 
genwart erliegen. Der Gintritt in ben Nenen Kredit - Verein in 
der Eigenſchaft als Mitglied, iſt mir zehn Jahre nach der Rubli. 
fation des Statute burdy den Allerhöchſten Erlaß som 13. Mai 
1857 zuläſſig. Der Antrag auf Ausfertigung von Pfandbriefen 
Litt. B. muß nady dem Regulativ vom 24. November 1859 ſogar 
bis zum 31. December 1864 eingebracht und vorbereitet ſein. Es 
unterliegt aber keinem Zweifel, daß dieſelben Verhältniſſe , welche 
jeht den Kurs der Pfandbriefe der erſten Serie des Neuen Kredit? 
Vereins drücken, bis zum Jahre 1867, und die den Preis’ der 
zweiten Serie beeinfluſſenden Umſtände bis zum Jahre 1865 keines- 
wegs fortgeräumt ſein werden. Was bie Lekteren ſpeziell anlangt, 
ſo wird die eine Erwägung genügen, daß das Voranſtehen der 
Pfandbriefs - Anleihe in ſeinen Wirkungen fid) nur in unbedeuten- 
bem Mafe verſchieden geſtalten kann, je nachdem die Amortiſations- 
Periode 17 oder nur nod) 12 Jahre dauert. Am Weſentlichſten 
aber fällt in's Gewicht, daß die niedrigen Kurſe vom Mangel eines 
eigenthümlichen Fonds "herrühren, und daß die Dotirung des Re- 
ſervefonds mit 1; % jährlich denſelben erft nach beinahe 8 Jahren 
in den Stand fegt, auch nur für ein Jahr den Gläubigern die 
Zinſen vorzuſchießen, falls fie von den Schuldnern nicht eingehen, 

Wenn ein Kredit -Inſtitüt' über einen eigenthümlichen Fonds 
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nicht verfiigt, fo kann es für bie daraus erwachſenden Ucbelftande 

darin einigen Erſaß finden, daß es ihm geſtattet iſt, die rückſtän- 

dig gebliebenen Zinſen aus den bereiteſten Mitteln des Schuldners: 

ſofort beizutreiben. Dem Neuen Kredit - Verein für die Provinz 

Poſen ſteht dieſes Grfagmittel nicht zu Gebote. Er iſt nicht bez 

rechtigt, direkt Erekutionen zu vollftreden, ſondern muß mit der 

Beſchreitung des gewöhnlichen. Rechtsweges ſich genügen laſſen. 

Er muß. bie dingliche oder perſönliche Klage gegen den Befiger 

anſtellen, er muß den Einwendungen der Schuldner begegnen, er 

muß endlich die Hülfsvollſtrekung durch die Gerichte nachſuchen. 

Daß und wann der eingeſchlagene Weg zum Ziele führt, dafür: 

hat der Kapitaliſt ſo wenig eine Gewähr, als er vorauszuſagen 

im Stande iſt, ob und wenn die Verfolgung einer gewöhnlichen 

Hypothekenforderung ihn zu dem Seinigen verhelfen wird. 

Wir haben oben geſehen, daß die Vorzüge, welche den land- 

ſchaftlichen Kredit vor dem gewöhnlichen Hypotheken - Kredit aus- 

zeichnen, und welche ſeine Wohlfeilheit bedingen, hauptſächlich darauf 

beruhen, daß der Gläubiger ſicher iſt, eine Hypothek zu beſitzen, 

welche unter allen Umſtänden dur< den Werth des Grundſtücks 

gede>t wird, und daß er auf eine regelmäßige Perzeption der Zinſen 

rechnen kann. Von dieſen Vorzügen haben die Pfandbriefe des 
Neuen Kredit- Vereins, ſofern ſie zur erſten Serie gehören, nur 

den erſteren, ſofern ſie Theile der zweiten Serie ſind, keinen. Die 
Pfandbriefe Litt. B. erſcheinen" ſogar für den Verkehr mit einer 

geringeren Sicherheit ausgeftattet, als es wirklich der Fall iſt. Allein 
es iſt von ſämmtlichen Pfandbriefen jenes Vereins noch weiter 
zu behaupten, daß ſie in ihrer Sicherheit ſelbſt hinter den gewöhn- 
lichen Hypothekenforderungen zurückſtehen. Die Sicherheit der HY- 
pothefenforberungen, im Gegenfag zu den nicht eingetragenen Kre- 
diten, beſteht darin, daß vem Gläubiger ein Pfand verſichert iſt, aus 

welchem er im ſchlimmſten Falle feine Befriedigung nehmen kann. 
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Die Bfanbbriefe es Newen Mredit-Vereins find indeſſen, obgleich 

per Erlaß bom 15. September 1858 fie mit dieſem Namen ſtatt 

der urſprünglichen Beitennung „Srebitfcheine* werfehen: kat, nichts" 

weniger als Bfandverfdreibungen. Sie werden, wie bereits ane 

gebeutet, nicht auf ein beſtimmtes Gut "ausgefertigt und nidjt 

ix dad Hypothekenbuch eingetragen. Vielmehr enthalten fie nur 

bie Verſicherung "des  Srebit + Bereinś, mit felmem Bermógen für 

die: Realifation eimzufteben. Der Werth dieſer Verſicherung aber 

beruht, wie bei jeder perſönlichen $orberung, lediglich» auf dem 

Glauben,  weldyen Der” Kreditor derſelben. ſchenkt. Der Kreditor 

fann dieſen Glauben haben, und das. Statut vom 13, Mai 185% 

macht die Direktion perſönlich dafür verantwortlich, dag er im ſei- 

nem Vertrauen nicht getäuſcht werde. Der G, Bzerflirt die Mite 

glieder der Direktion und den Staats - Kommiffarius für verbun» 

den, bei eigener Vertretung Sorge zu tragen, daß. der Geſammt- 

betrag der ausgefertigten Kreditſcheine den Geſammtbetrag der dem 

Vereine von den Schuldnern zuſtehenden hypothekariſch verſicherten 

Kapitalforderungen nicht überſteige... Der Gläubiger. ka nn. ſich dabei 

beruhigen, daß dieſer Beſtimmung "Genüge geſchehen fei und. daß 

der Verein demnach immer bei gehörigem Vermögen ſein werde, die 

eingegangenen Verbindlichkeiten, wenn auch micht'zu gehöriger. Zeit, 

zu erfüllen. Der Gläubiger: fant aber aud) mißtrauiſch"genug fein, 

um die perſönliche - Vertretung Dieſes , oper Genes. für feine. hin- 

veiehende. Gewibr zu halten. - Jedenfalls wird! er die Aſſekuranzy 

Prämie gegen den Berbrauch. des frebitirten 'Kapitals durch;:den 

Sdulbner, deren wir bei der allgemeinen Betra<tung per Natur 

des Grund-Mredits erwähnten, für die Kapitalien; weldhe er Dem 

Kredit = Bereine vorſchießt, fordern, während er bei einem gewóbne 

lien Hypotheken z Kredite von. dieſex, Prämie abftrahiren fann. , 

Die „eben entwidelten Gründe; werden „die Behauptung, rechte 

fertigen, Daf: der Neue Kredit «Verein. für Die, Proving Poſen nicht 
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ein tanbfchaftlihee Inſtitut iſt, wie ibn ver Erlaß vom 15. Dee 

zember 1858 bezeichnet, ſondern daß er vielmehr in die Reihe der 

Bank- Inſtitute gehört. Wie die Banken ift er berechtigt, auf jeden 

Inhaber lautende Päpiere mit rechtlicher Wirkung auszuſtellen. 

Der Unterſchied ver ihm vorgezeichneten Beſtimmung" von dew 

Zwecken, welche 3. B. die Preußiſche Bank und bie Provinzial- 

Banken verfolgen, läuft ausſchließlich därauf hinaus, daß jene In-' 

ſtitute Lombard - und Wechſelkredite, der Verein aber Hypotheken- 

Kredite ertheilt. Die Organifation des Kredit - Vereins für vie 

Provinz Poſen findet auch in ihren Einzelheiten eine Analogie in 

den Durch Dekret vom 28. Februar 1852 in Frankreich autoriſirten 

Grundfredit = Geſellſchaften, msbefondere im Der Banque fonciére de 

Paris; die ſogenannten Neuen Poſener Pfandbriefe find nichts An- 

deres als die obligations foncieres der ebengenannten Anſtalten, 

Mit dieſer Eigenthümlichkeit des Inſtituts, auf welc<es das 

Regulativ vom 24. November 1859 die kreditſuchenden Befiger 

landſchaftlicher Güter verweiſt, hängt eine Anzahl von Beſtimmun- 

gen zuſammen, welche die Nätur der den Schuldnern des Vereins 

gewährten Kredite mit vem Weſen der von dem Verein ſelbſt ein- 

gegangenen Schulden in Uebereinſtimmung bringen. Es iſt eine 

Segel, deren Befolgung fein ſolide angelegtes Bankgeſchäft aus 

den Augen laſſen darf, daß die Schüldner des Geſchäfts nur ſolche 

Kredite erhalten können, wie das Geſchäft ſie ſelbſt genießt. Die 

Forderungen der Inhaber neuer Poſener Pfandbriefe find perfóne 

liche Forderungen. Darans folgt, daß auch Der Kredit-Verein die 

perſönliche Seite der ihm ſelbſt zuſtehenden Anſprüche der Dinge 

lichkeit derſelben gegenüber nicht kintenanfegen darf. Er muß ſich 

son feinen Schuldnern die Befügniß einräumen laffen,’ ebenſo wie 

er ſeinen Gläubigern mit jedem Theile ſeines Vermögens tebe gu 

ſtehen hat, auch aus jedem Theile des Vermögens der ihm Were 

pflichteten Befriedigung ſuchen gu dürfen! Gs iſt Nichts al8 die 
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Konſequenz. der Einrichtung des Inſtituts überhaupt, wodurch. 

bie Vorſchrift des $. 3 Nr. 3 des Statuts vom 13. Mai 1857 ihr 

Daſein erhalten hat. Nach dieſer Beſtimmung muß die perſönliche 

Verbindlichkeit aus dem Darlehns-Vertrage von jedem Befiger des 

Gutes ſofort beim Erwerbe deſſelben übernommen werden, und der 

Verein iſt befugt, nach ſeiner Wahl wegen ſeiner Forderung an 

das Mobiliar- over Immobiliar-Vermögen des Schuldners ſich. zu 

halten. Wir werden uns in Betreff der Wirkungen, welche eine 

derartige Akzentuirung Der perſönlichen Verbindlichkeit neben der 

dinglichen auf die geſammte Lage des Grundbefiges haben muß, 

einer in's Einzelne gehenden Erörterung enthalten können. Einer 

der unabweisbaren Mängel des Hypotheken-Kredits beſteht darin, 

daß die Beweglichkeit des Grundbeſitzes Durch denſelben weſentlich 

gehemmt wird. Die Verwandlung des Hypotheken-Kredits tn einen 

landſchaftlichen, enthält, wie wir geſehen haben, keine Aufhebung 

jenes Mangels. Allein dieſelbe erſchwert Doch auch auf der ande- 

ren Seite den Verkehr mit Grundſtücken nicht etwa. in hervorra- 

gender Weiſe. Rückſichtlich des Neuen Kreditvereins muß das 

Gegentheil behauptet werden. Wenn der Befiger durch die Auf- 

nahme neuer Pfandbriefe eine perſönliche Schuld kontrahirt, deren 

er und ſeine Erben niemals ledig werden können, und wenn zu 

dieſem erſten Schuldner jeder ſpätere Erwerber auf immerwährende 

Zeiten und ſelbſt über ſeine Befigzeit hinaus als ein neuer Bere 

pflichteter hinzutritt, ſo muß nothwendig die Neigung, Güter durch 

Kauf oder bei einer Erb-Auseinanderſezung zu erwerben, auf ein 

Minimum zurückgehen. Hiervon iſt aber wiederum ein Sinken der 

Grundſtückspreiſe die Folge. 

Der Kredit, welchen die Inhaber von neuen Pfandbriefen 

dem Inſtitut gewähren, iſt in Bezug auf die Zinſen, deren Zah- 

lung ſie erwarten, ein kurzer Kredit. Da dem Verein kein Mittel 

zu Gebote ſteht, um den. kurzen Kredit, welchen er riidfichtlich 
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der an ibn zu entrichtenden Zinſen den Schuldnern giebt, ſofort 

zwangsweiſe zu realiſiren, ſo bleibt ihm Nichts übrig, als beim 

Ausbleiben der Zinszahlungen von dem Vertrage, welchen der 

Schuldner aus eigenen Mitteln prompt nicht erfüllen kann oder 

will, zuriidzutreten, Aus dieſem Grunde räumt das Statut 

vom 13. Mai 1857 dem Vereine das Recht ein, in einer Unzahl 

von Fällen die gegebenen Kredite zu kündigen. Der Verein kann 

die Rückzahlung der geliehenen Summe fordern: wenn das Eigen- 

thum des Grundſtü>s ganz oder zum Theil an einen Ausländer 

gelangt (8.4 Nr. 4 Litt. a.), wenn der Erwerber des Grundſtü>s 

ſich weigert, die perſönliche Verpflichtung aus dem Darlehns-Ver- 

trage zu übernehmen, wenn der Befiger die ihm obliegenden Ver- 

ſiherungs- Verpflichtungen nicht erfüllt, wenn die Zinſen nicht 

pünktlich gezahlt werden, wenn das Gut ſeinem Umfange oder ſei- 

nem Werthe nad) verringert, oder wenn daſſelbe unter Sequeſtration 

oder zur nothwendigen Subhaſtation geſtellt wird, wenn der Befiger 

das Grundſtü> unwirthſchaftlich bewirthſchaftet, endlich wenn er 

den ſtatutenmäßigen Anordnungen der Direktion ſich nicht fügt (8. 3, 

Nr. 5, Litt. a—d.). Die Bedeutung dieſes fo ausgedehnten Kün- 

digungsrechtes für den Beſitzer iſt keine andere, als daß durch die- 

ſes Recht auch die lezte Spur einer Aehnlichkeit der durc< den 

Verein gewährten Kredite mit landſchaftlichen Krediten. vertilgt 

wird. Dies leuchtet beſonders ein, wenn man den lezten Kündi- 

gungsgrund in's Auge faßt. Swar werden in jedem einzelnen 

Falle die Gerichte zu befinden haben, ob eine Nichtbefolgung ſta- 

tutenmäßiger Anordnungen der Direktion vorliegt. Allein die bloße 

Möglichkeit, daß dieſe Frage bejaht wird, ohne daß dem Befiger 

eine abwendbare Verſchuldung zur Laſt fällt, iſt vollkommen geniie 

gend/ um die Kredite der „Neuen Landſchaft“ als kurze Kredite 

im Gegenfag zu den langen Krediten, welche wirkliche Landſchaften 

gewähren, zu daratteriftren, 



190 

Der Befiger eines mit neuen Pfanbbriefen belaſteten Gutes 
kann durch den. Kreditverein in eine Lage Verfegt werden, ganz 
übereinſtimmend mit derjenigen, welcher ein Grundbefiger in Folge 
der Kündigung gewöhnlicher Hypothefen+ Kapitalien anheimfällt. 
Man wird gegen den Mißſtand , welcher ſich hieraus "ergiebt, 

nicht einwenden dürfen, ' daß die |Befugniß des Vereins yon der 
Direktion. alle Zeit mit Schouung, werde gehandhabt. werden, „Es 
iſt uns, bisher kein Grund bekannt geworden, welcher die Ueber- 
tragung der Verwaltung des Neuen Kreditvereins an eine von 
den Betheiligten unabhängige Königlichen Behörde rechtfertigte. 
Der Verein befördert nicht Intereſſen“ des Staats, ſondern 
Privat - Intereſſen. ‘Wenn es auch richtig iſt, daß der Staat die 
Pflicht hat, “dieſen PBrivatzSnterefjen Förderung: angedeihen gu 
laſſen, ſo ift doch damit keineswegs geboten, daß der Staat ſich 
ſelbſt zum Organe der Ausführung dieſer Verpflihtung mache. 
Die Grunbbefiger des Großherzogthums Poſen haben unſeres 
Wiſſens niemals Veranlaſſung gegeben, ihre Vermögens - Ange- 
legenheiten einer Kuratel zu unterwerfen, wie ſie das Recht Mine 
derjährigen gegenüber vorſchreibt. So wenig aber der Staat das 

Recht ſich vindizirt, die Hypothekenſchulden Der Grundbeſißer gu 
reguliren und zu beauffichtigen, wenn ein „Einzelner Der Gläubiger 
iſt, ſo wenig kann er einen Anſpruch. auf eine folche Einmiſchung 
erheben in einem Falle, wo das Gläubigerrec<ht einem Vereine 
von Grundbefigern zuſteht. Die Intereſſen der Pfandbrief-Inhabrr 
endlich find identiſHh mit denjenigen“ der Bfandbrief- Schuldner, 
ſobald es ſich um die Aufrehthaltung' der'-Geſeßze- "des vermit- 
telnden Inſtituts. Handelt. Hiernach wird die Annahme, nicht ganz 
abzuweiſen. fein, bag, Die, Einreihung des Vereins in den Ore 

ganismus der Staats - Behörden den Zwe verfolgt,. die Aus- 
führung der Vorſchriften] des Statuts nach dem Wortlaute der- 
ſelben und unbeirrt von Riidfidhten und ähnlichen Einflüſſen zu 
ſichern. | Die "Geſchichte bes landſchaftlichen" Kredit Vereins “für 
das /Großherzogthum Poſen liefert übrigens' den ſtrikteſten"Beweis, 

daß. 68 einer ſol<en  Bortehrnng für Die. Sicherheit der aid cy 

amb, Sdulbner nicht im Gntferuteften bedarf. ., 
Es muß feboh auch nod) cine Gyentyglitit ind Auge, ge 
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faßt werben „deren, Eintritt die, Befugniſſe. der. Königlichen] Bers 

waltung. aufhebt. Nach 8. 11 des Statuts. iſt der Gläubiger. be- 
rechtigt , „ſoweit. die Befriedigung; der ihm. zuſtehenden Anſprüche 
nicht; sfofort „aus Dem Reſerye- Fonds herbeigeführt werden kann, 
in Hohe ſeinex Forderung aus, den, idem - Vereine „gehörigen Hypo- 
thefen-Aktipis fic). ein „beliebiges mit, Dem Rechte. eines. Ceſſionars 

richterlich überweiſen zu laſſen. . Alle Rechte des. Vereins gegen 
das; „Gut, oder Den Befiger ſollen; hierdurch auf den (Gläubiger 
übergehen... G8 ſteht gwar dahin, in welcher Art. die Auführung 
dieſer Beſtimmung, beſonders in ihrem lezten Theile, gedacht more 
ben ift. Jedenfalls aber fegt das Vorhandenſein Der Vorſchrift 
jedes Mitglied des. Vereins der Gefahr aus, ſtatt des Vereines 
eines Tages einen „Privatmanu als Gläubiger einzutauſchen. Dieſe 

Gefahr. liegt um ſo näher, da Dem Verein als, folchem nur ein be- 
ſc<hränktes Recht der Kontrolle über die „Königl. Direktion zuſteht. 

Die General-Verſammlung, nämlich, welche in Sachen des Vereins 
bie oberſte Inſtanz bilden ſollte, beſteht aus 27 Mitgliedern, von. denen 

ein Drittheil durch. den Staats-Kommiſſarius, „ernannt wird, 
Unter den Wirkungen welche Die Ueberweiſung, einer „dem 

Kreditverein beſtellten Hypothek an einen; Privatglaubiger unzwei- 
felhaft mit ſich. führt, „ſoll nur eine, „die. wichtigſte, hervorgehoben 

werden. Das Statut vom 13, Mai 1857 ift durch die, Krone eine 
ſeitig „ohne Die verfaffungSmapige, Zuſtimmung. der beiden Häuſer ded 
Landtages erlaſſen worden, „Es iſt.demnach nicht geeignet, das gemeine 
Recht in, gültiger Weiſe abzuändern. . Das Statut geht nun. von der 
Vorausſeßung aus, daß die (Grundſtücke per. Vereins-Mitglieder 
dem, Vereine fo, lange verpfändet bleiben ſollen; bis die empfange- 
nen, Kredite. im Wege der Amortiſation. getilgt find. Die „Amorti- 

ſations-Periode, iſt. auf länger al8.30 Jahre , wie „bereits. oben 
qusgeführt, berechnet. Dagegen iſt durc< 8. 92 des Gefeges, vom 
2. März 1859, betreffend die, Ablöſung, dex Neallaſten, ausdrücklich 
ſeſtgeſeßt, daß die Kündigung von Kapitalien, welche einem Grund- 

raums, wel kir 30 3 hre nicht <irberſteigen darf, ausgeſchloſſen 
werden könne: sA ACH Tiegt auf der Hand, daß der Zeitraum, wäh- 
rend deſſen Wie: „Sündigung der dem Kreditverein zuſtehenden Hy- 
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potheken-Kapitalien durch das Statut auf einen unbeſtimmten Zeit- 
raum und daneben auf länger als 30 Jahre hinaus ausgeſchloſſen 
iſt. Dieſe Vorſchrift des Statuts iſt alſo eine ungültige. Man 
wird nicht läugnen können, daß, ſelbſt abgefehen von ver Unbe- 
ſtimmtheit der Dauer der Unkündbärkeit, welche den Gläubiger 
jeder Zeit zur Kündigung berechtigen würde, nach 30 Jahren une 
ter allen Umſtänden ohne Weiteres die Rückzahlung der Darlehne 
verlangt werden kann. Von dieſer Befugniß Gebrauch zu machen, 
liegt in der Hand jedes Gläubigers, welchem ein Aktivum des 
Vereins im Wege der Exekution überwieſen wird. Es liegt aber 
auch in der Hand der Direktion ſelbſt. 

Der Konflikt, in welchen das Statut vom 13. Mai 1857 

in dem eben erörterten Falle mit den Landesgeſeßen tritt, iſt nicht 
der einzige ſeiner Art. Es liegt indeſſen außerhalb der Grenzen 

unſerer Aufgabe, die Organiſation des Neuen Kreditvereins für die 
Provinz Poſen nach dieſer oder einer anderen Richtung einer ein- 
gehenden Prüfung zu unterwerfen. Wir haben nur darthun wol- 
len, daß die Hülfe, welche den bei Der Landſchaft rezipirten Grunds 
befigern durch Den ihnen eröffneten Beitritt zu jenem Verein oder 
durch die ermöglichte Aufnahme von Pfandbriefen Litt. B. geboten 
werden ſoll, den dringendſten Anforderungen nicht entſpricht. Das 
Bedürfniß des Großherzogthums erheiſchte, daß den kreditſuchenden 
Grundbefigern, “welche bisher von der Landſchaft ausgeſchloſſen 
waren, die Segnungen, die ein alt bewährtes, mit reichen Mit- 
teln ausgeſtattetes Inſtitut trog ſeiner Fehler ſeit Jahren verbreitet 

Hatte, erſchloſſen würden. Statt deſſen iſt das alte Inſtitut beſtimmt 
worden, an den Schidjalen eines neu geſchaffenen unpraktiſchen 
Organismus Theil zu nehmen. Man darf die Hoffnung nicht 
aufgeben, daß es der Staatsregierung bei nochmaliger Erwägung 
der obſchwebenden Frage gelingen wird, eine Entſcheidung zu fine 
den, welche alle Betheiligten befriedigt. 



Der Kredit 

limlihen Grundbejikeś 

der landſchaftliche Kredit- Verein 

Grossherjogtham Posen. 

Poſen, 

DruF und Verlag von Louis Merzbach. 



MAIS udqysa1g wą Bunzyvana0n 

_umajjunyę - Awm f_ 





Berlag von Louis Merzbach in Poſen. 

Barrand, Herrmann, Gedichte, 1858. 15 Sgr. 
Byron. Sardanapal, Trauerſpiel in 5 Akten. Aus dem Engliſchen 

iberfegt von Emma Herß. Miniatur: Ausgabe. 1854, Eleg. 
i 1 Rthlr., geb. mit Goldfdnitt 1 Nthlr. 10 Sgr. 

Groufaz, A von. Handbuch der alten Gefhidte Europa’s, in Ver- 
bindung mit Erläuterungen, Gitaten und anregenden Fragen. 
Zum Schul- und Selbft-Unterridt. 1856. Brod. 24 Sgr. 

Cegielski, H., Dr. Die zwecmäßigſten Ackergeräthe und landwirth- 
fdhaftlidjen Maſchinen, ihrer Gonftruction und Gebraudswetje 
nad befdjrieben und in 156 Abbildungen dargeſtellt. 1858.- 
ut 2 Ntóle. 

es enia Dr, a Magnetismus und Homöopathie. 1854. 
W 

Gedanken die Finanz - ae des Großherzogthums Poſen SA 
1858. Brod. 3 Sgr. 

George, Emil. Gemüth und Welt. Gedichte. 1854. Brod, 25 ER 
Gloffen, deutſ<e, zu einem polniſchen Texte. 12%, Sgr. 

Z
 

Henſel, Corl, Eliza und ihr Bramin; ein Scattenriß. Elegant care : 
é tonnirt mit Goldfdnitt 15 Sgt. 

— Friedri<hsehre. Gin Gedenkbuch für das deutſche Volt, zugleich 
ein Supplementband zu den Gefhichtówerfen über Friedrich den 
Einzigen. Preis bro<. 1 Thlr. 2%, Sgr., in engl. Leinwand '* 
gebunden 1 Thlr. 18 Sgr., in eleg. Giubande mit Golbfdynitt 
27000: 

- kwi” des Königshauſes der Hohenzollern. 1854. Gleg. 
bro. 3 c” 

Krehſchmer, Gründungsurkunde dev Stadt Poſen vom Jahre . 
aga! Brod. 5 Sgr. 

Levy, POM Königthum, Volkswirthſc<haft: politiſche Macht. Skizzen. 

Loſſow & Poki Die preußiſchen Strafgefebe mit den erläuternden 
Miniftertal- „Reſkripten und Stedhtsfytichen des Königlichen Ober- 
BE Gin Handbuch für Praktiker, 1856. Brod. 1 Thlr. 
15 

abler, ak Britannia und Boruſſia. ALlegorifd)- dramatiſches 
Mah ‘gt Meck Brod. 7% Sgt. ? 
miióow, 3. Karte des Gößherzugihuns Poſen, in phyſiſcher, topo- 

graphiſcher und adminiſtrativer Verwaltung, wie aud) in mili- 
tairiſc<her, religiöſer und commercieller Beziehung. Nach den 
beſten Quellen bearbeitet. 2 Blätter 1 3hlr. 15 Sgr. Beide - 
Blätter zu einer Karte vereinigt, auf Leinwand aufgezo en 
und im Futteral 2 Thlr. Regierungsbezirk Poſen 1 Thlr. 
Regierungsbezirk Bromberg 25 Sgr. 

Sthönke, K. A. Gebete und Lieder > Kinder zum Hause und Schule 
gebrauch. 1851. Eleg. cart. 12 Sgr. 

Schrank, der eiſerne. Ein Bild aus der Revolution, aus dem Frau- 
zöfiſchen iiberfest von Emil Hardt. 1853, 24 Sgr 

Statut und Targrundfabe des neuen Kreditvereins fir die Pro- 
vinz Poſen. 1857. 6 Sgr. 

Tagebuch et, Zweite Auflage. 1857. Eleg. 
geb. 27 Sgr 

Barth, C. W. A., Dr. Hiſtoriſcher Gedähtnißſhaß für den erſten 
'Curſus des 'Geſchic<tsunterrichts. Brod. 1852. 3 Sgr. 
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